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I. Staats- und Verwaltungsrecht

I. Staats- und Verwaltungsrecht

1. Verfahrensrecht

1.1 §§ 25 Abs. 1 lit. c und 26 Abs. 1 VRG, § 6 Organisationsgesetz, §§ 3 Abs. 2 und
Abs. 4 lit. g Delegationsverordnung

Regeste:
§§ 25 Abs. 1 lit. c und 26 Abs. 1 VRG, § 6 Organisationsgesetz, §§ 3 Abs. 2 und
Abs. 4 lit. g Delegationsverordnung – Im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren und im
Verwaltungsbeschwerdeverfahren vor Regierungsrat kann die zuständige Direktion ver-
fahrensleitende Verfügungen treffen (Erw. 1b). Dazu gehören Verfügungen über Kosten-
vorschüsse (Erw. 1c). Die verfahrensleitende Behörde, welche den Kostenvorschuss ver-
fügt, darf nicht von sich aus über eine Kostenbefreiung befinden (Erw. 3a).

Aus dem Sachverhalt:

Gegen einen Nichteintretensbeschluss des Gemeinderats der Gemeinde B. reichte A. am
4. Januar 2016 beim Regierungsrat Verwaltungsbeschwerde ein, wobei er u.a. beantragte,
ihm seien die Verfahrenskosten zu erlassen. Mit Verfügung in Briefform vom 12. Januar 2016
forderte die Sicherheitsdirektion A. auf, bis zum 11. Februar 2011 einen Kostenvorschuss
von Fr. 1’200.– zu bezahlen. Wenn der Vorschuss nicht oder nicht fristgerecht geleistet
werde, könne auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. Gegen diese Verfügung re-
ichte A. am 14. Januar 2016 beim Verwaltungsgericht Beschwerde ein und beantragte, die
Kostenvorschussverfügung sei aufzuheben und anzuordnen, dass das Verfahren vor dem
Regierungsrat ohne Bezahlung eines Kostenvorschusses fortzusetzen sei, eventualiter sei die
Verfügung aufzuheben und ein geringerer Kostenvorschuss anzuordnen.

Aus den Erwägungen:

1. (...) Zu prüfen ist vorerst, ob die Sicherheitsdirektion [im streitbetroffenen] Verwaltungs-
beschwerdeverfahren befugt war, für den Regierungsrat verfahrensleitende Verfügungen zu
erlassen.

a) Gemäss § 2 Abs. 3 des Gesetzes über die Organisation der Staatsverwaltung (Organisa-
tionsgesetz) vom 29. Oktober 1998 (BGS 153.1) gilt der Grundsatz, dass alle Entscheide vom
Regierungsrat ausgehen. Er entscheidet als Kollegium, wobei andere gesetzliche Aufgaben-
zuweisungen sowie Kompetenzdelegation vorbehalten bleiben. In § 6 des Organisationsgeset-
zes ist die Kompetenzdelegation geregelt. Gemäss dieser Bestimmung ist der Regierungsrat
ermächtigt, seine Entscheidungsbefugnis in Verwaltungsangelegenheiten in einzelnen, genau
bezeichneten Bereichen an die Direktionen oder die Staatskanzlei zu delegieren. Ausgeschlossen
ist die Delegation der verwaltungsinternen Rechtsprechung. Gemäss § 6 Abs. 2 des Organisa-
tionsgesetzes sind die Direktionen und die Staatskanzlei ihrerseits berechtigt, die ihnen kraft
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Gesetz oder Delegation zustehenden Kompetenzen an die ihnen direkt unterstellten Ämter,
Abteilungen oder an einzelne Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zu delegieren, jedoch ohne
Ermächtigung zur Subdelegation.

b) Gestützt auf § 6 Abs. 1 des Organisationsgesetzes hat der Regierungsrat am 23. Novem-
ber 1999 die Delegationsverordnung erlassen (BGS 153.3). Zweck dieser Verordnung ist es,
Entscheidungsbefugnisse in Verwaltungsangelegenheiten in einzelnen, genau bezeichneten
Bereichen vom Regierungsrat an die Direktionen oder an die Staatskanzlei zu delegieren. Die
Zuteilung von an den Regierungsrat gerichteten Eingaben an die jeweilige Direktion erfolgt
gemäss § 19 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Regierungsrates vom 26. September 2013
(GO RR, BGS 151.1) durch die Landschreiberin/den Landschreiber bzw. die Staatskanzlei,
ebenso die Umteilung bereits zugeteilter Eingaben von einer Direktion zur andern. Ist einer
Direktion eine Eingabe zugeteilt, so trifft sie gemäss § 3 Abs. 2 der Delegationsverordnung
im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren und im Verwaltungsbeschwerdeverfahren die ver-
fahrensleitenden Verfügungen, sofern die Zuständigkeit nicht bereits im Gesetz geregelt ist.
Sie kann im Rahmen eines Zwischenentscheides auch über die Gewährung der unentgeltlichen
Rechtspflege sowie des unentgeltlichen Rechtsbeistandes entscheiden. Die zuständige Di-
rektion ist unter anderem auch berechtigt, Verwaltungsbeschwerdeverfahren abschliessend
zu entscheiden, wenn der verlangte Kostenvorschuss oder die für die unentgeltliche Recht-
spflege notwendigen Formulare oder Unterlagen innert der angesetzten Frist weder geleistet
noch eingereicht wurden (§ 3 Abs. 4 lit. g Delegationsverordnung).

c) Im vorliegenden Fall hat die Staatskanzlei am 5. Januar 2016 vorerst die Direktion des
Innern und am 7. Januar 2016 – aus Kapazitätsgründen – die Sicherheitsdirektion mit der
Verfahrensinstruktion betraut. Am 12. Januar 2016 erliess der mit dem Verfahren befasste
juristische Mitarbeiter der Sicherheitsdirektion die angefochtene Verfügung in Briefform. Er
war hierfür gestützt auf § 5 der Verfügung über die Delegation von Entscheid- und Unterze-
ichnungsbefugnissen in der Sicherheitsdirektion vom 12. Januar 2007 (BGS 153.753) befugt,
denn bei der Verfügung über den Kostenvorschuss handelt es sich um eine verfahrensleit-
ende Massnahme, welche gemäss den oben aufgeführten Regeln in die Kompetenz der Direk-
tion fällt, welcher die Staatskanzlei ein Geschäft zuweist. Bei dem Entscheid handelt es sich
formell um einen delegierten verfahrensleitenden Entscheid des Regierungsrates, der direkt
beim Verwaltungsgericht angefochten werden kann. Als Adressat der angefochtenen Verfü-
gung ist der Beschwerdeführer unbestrittenermassen zur Beschwerdeführung berechtigt. Die
Beschwerde ist fristgerecht eingereicht worden und entspricht den übrigen formellen An-
forderungen, weshalb sie vom Gericht zu prüfen ist.

2. a) Gemäss § 26 Abs. 1 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 1. April 1976 (VRG, BGS
162.1) kann die Behörde von demjenigen, der eine Amtshandlung beantragt oder ein Ver-
fahren einleitet, einen angemessenen Kostenvorschuss verlangen. Mit dem Kostenvorschuss
soll einerseits der Kostenanspruch des Gemeinwesens sichergestellt und zugleich der Vorschusspflichtige
auf das Kostenrisiko des Verfahrens hingewiesen werden. Es liegt im Ermessen der zuständi-
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gen Behörde, ob sie einen Kostenvorschuss verlangen will. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut
der Bestimmung (“...Die Behörde kann...einen Kostenvorschuss erheben“). Ebenfalls liegt es
in ihrem Ermessen, in welcher betragsmässigen Höhe sie den Kostenvorschuss festsetzen
will. Sie besitzt diesbezüglich einen weiten Ermessensspielraum, der in erster Linie durch den
Verhältnismässigkeitsgrundsatz begrenzt wird. Abgestellt wird dabei auf den mutmasslichen
Untersuchungs- bzw. Verfahrensaufwand. Als in diesem Sinne angemessen erweist sich ein
Betrag, den die beschwerdeführende Partei im Falle ihres Unterliegens mutmasslich bezahlen
müsste. Zur Leistung des Kostenvorschusses ist dem Pflichtigen eine angemessene Zahlungs-
frist einzuräumen. Zu berücksichtigen sind dabei die Bedeutung und Dringlichkeit der Sache
sowie unter Umständen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Pflichtigen (Kölz / Boss-
hart / Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, § 15 N
1 ff.). Während z. B. im Kanton Zürich gemäss § 15 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes
vom 24. Mai 1959 (VRG-ZH, LS 175.2) nur unter bestimmten Voraussetzungen ein Kosten-
vorschuss verlangt werden darf, dürfen die zuständigen Behörden im Kanton Zug immer,
wenn ein Verfahren eingeleitet wird, einen Kostenvorschuss verlangen, es sei denn das Ver-
fahren sei von Gesetzes wegen kostenlos. Fast wörtlich identische Regelungen kennen auch
die Kantone Luzern (§ 195 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 3. Juli 1972 [VRG-LU,
SRL 40]) und Aargau (§ 30 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 4. Dezember 2007
[VRPG, SAR 271.200]) Es liegt – wie oben schon erwähnt – im Ermessen der verfahrensleit-
enden Behörde, ob sie einen Kostenvorschuss erheben will oder nicht. Dem Gericht ist bekan-
nt, dass der Regierungsrat in allen bei ihm anhängig gemachten Beschwerdeverfahren einen
Kostenvorschuss verlangt, soweit nicht ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege eingere-
icht wird und/oder die Verfahren von Gesetzes wegen kostenlos sind. Auch beim Verwal-
tungsgericht ist die Erhebung eines Kostenvorschusses die Regel.

b) Das Erheben eines Kostenvorschusses ist auch nach den Regeln der EMRK zulässig. Nach
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gilt der Zugang zu
einer Behörde und zu einem Gericht im Sinne von Art. 6 der Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) nicht absolut; er steht vielmehr unter
dem Vorbehalt der Einhaltung der einschlägigen Verfahrensvorschriften. In der Ausgestal-
tung der Verfahrensvorschriften haben die Staaten einen erheblichen Ermessensspielraum.
Die Verfahrensvorschriften müssen ein legitimes Ziel verfolgen und dürfen das Recht auf Zu-
gang zu einer Rechtsmittelinstanz nicht seiner Substanz berauben oder in unverhältnismäs-
siger Weise einschränken. Sind diese Voraussetzungen eingehalten und tritt eine Behörde auf
ein Gesuch oder Rechtsmittel nicht ein, weil die entsprechenden Verfahrensvorschriften aus
einem Grund, den die Parteien zu vertreten haben, nicht eingehalten sind, ist Art. 6 EMRK
nicht verletzt. Insbesondere ist es mit Art. 6 EMRK vereinbar, das Eintreten auf ein Gesuch
oder Rechtsmittel von der rechtzeitigen Bezahlung eines Kostenvorschusses abhängig zu
machen (BGE 124 I 322 E. 4 d/e) mit Verweis auf die Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte).

3. Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe in seiner Verwaltungsbeschwerde bean-
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tragt, die Verfahrenskosten seien gestützt auf § 25 Abs. 1 lit. c VRG zu erlassen. Vor der
Aufforderung zur Leistung eines Kostenvorschusses hätte der Regierungsrat in einem Zwis-
chen- oder Teilentscheid über den Antrag auf Kostenerlass befinden müssen.

a) In besonderen Fällen, insbesondere wenn es das öffentliche Interesse an der Abklärung
einer Streitsache rechtfertigt, können die Kosten herabgesetzt oder ganz erlassen werden.
Über die Kostenbefreiung wird aber immer erst im Endentscheid befunden, denn erst nach
Erledigung der Streitsache kann beurteilt werden, ob die Voraussetzungen für eine Kosten-
befreiung nach § 25 VRG gegeben sind (BGer vom 6. März 2015, 2C_596/2014, Erw. 3.5).
Da es sich bei der Behörde, welche einen Kostenvorschuss verlangt, und derjenigen, welche
schlussendlich über die Kostenbefreiung befindet, um zwei unterschiedliche Behörden han-
delt, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten – eine bei Verfahrensbeginn, die andere bei Ver-
fahrensabschluss – über Kostenfragen entscheiden, kann zu Beginn des Verfahrens von
der verfahrensleitenden Direktion nicht über die Kostenbefreiung entschieden werden. Der
Antrag auf Erlass der Kosten hat darum nicht zur Folge, dass die verfahrensleitende Behörde
keinen Kostenvorschuss erheben darf bzw. vorgängig vom Regierungsrat einen Entscheid
bezüglich Kostenbefreiung in Form eines Teil- oder Zwischenentscheides erwirken müsste.
Bei der Bezahlung des Kostenvorschusses gemäss § 26 VRG handelt es sich nämlich um eine
Eintretensvoraussetzung, ohne die auf die Beschwerde gar nicht eingetreten werden kann
(vgl. § 26 Abs. 2 VRG).

b) Eine besondere Regelung gilt für den Fall, dass der Beschwerdeführer ein Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege stellt. Wird ein solches Gesuch gleichzeitig mit der Beschw-
erdeschrift eingereicht, darf kein Kostenvorschuss erhoben werden, bevor über das Gesuch
um unentgeltliche Rechtspflege entschieden ist. Wird das Gesuch nach Erlass der Kosten-
vorschussverfügung gestellt, so wird die Frist für die Bezahlung des Kostenvorschusses gegen-
standslos und es muss bei Abweisung des Gesuchs eine neue Zahlungsfrist festgelegt wer-
den. Im Übrigen gilt der Entscheid über die Gewährung bzw. Nichtgewährung der unent-
geltlichen Rechtspflege ebenfalls als verfahrensleitende Verfügung gemäss § 3 Abs. 2 der
Delegationsverordnung, welche von der zuständigen Direktion gefällt werden kann.

4. Der Beschwerdeführer beanstandet, dass der festgelegte Kostenvorschuss von Fr. 1’200.–
deutlich höher liege als eine allenfalls stark herabgesetzte Kostenauflage. Sie sei damit willkür-
lich. Die Sicherheitsdirektion erklärt diesbezüglich, mit Fr. 1’200.– betrage der geforderte
Kostenvorschuss etwas mehr als ein Viertel des zulässigen Maximalbetrages gemäss Verwal-
tungsgebührentarif.

a) Bei der betragsmässigen Festsetzung des Kostenvorschusses steht der zuständigen Be-
hörde ein sehr weitgehender Ermessensspielraum zu. In diesen Ermessensspielraum darf
das Verwaltungsgericht nicht eingreifen, denn Entscheide des Regierungsrats darf das Ver-
waltungsgericht nur auf Rechtsverletzungen hin überprüfen. Zu beachten ist dabei, dass der
Missbrauch oder die Überschreitung des Ermessens als Rechtsverletzung gilt (§ 63 Abs. 1
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Ziff. 3 VRG). Ein Ermessensmissbrauch liegt vor, wenn sich die Verwaltungsbehörde zwar
formell an den Entscheidungsspielraum hält, den ihr ein Rechtssatz einräumt, der Entscheid
selber aber nicht nur unzweckmässig und unangemessen, sondern sogar unhaltbar erscheint.
Im Sinne von § 26 Abs. 1 VRG bedeutet dies, dass ein Kostenvorschuss dann als angemessen
erscheint, wenn er den mutmasslichen Verfahrensaufwand zu decken vermag. Angemessen
ist sicher der Betrag, den die unterliegende Partei am Ende des Verfahrens mutmasslich
bezahlen muss. Aus § 1 Ziff. 1 des Verwaltungsgebührentarifs vom 11. März 1974 (BGS 641.1)
ergibt sich, dass der Regierungsrat für Entscheide in Beschwerdesachen eine Spruchgebühr
von Fr. 50.– bis Fr. 4’400.– verlangen muss. Die als Kostenvorschuss geforderte Betrag Fr.
1’200.– entspricht somit ca. 27 % des möglichen Maximalbetrages.

b) Der Beschwerdeführer stellt sich auf den Standpunkt, es handle sich um ein sehr ein-
faches Verfahren, da nur einfache Rechtsfragen zu klären seien. Im vorliegenden Fall hat
der Regierungsrat bei der Beurteilung der Verwaltungsbeschwerde zu klären, ob der Beschw-
erdeführer ohne nähere Präzisierung unbeschränkten Anspruch auf Zugang zu sämtlichen in
einer bestimmten Zeitperiode erstellten Protokolle über die behandelten Geschäfte durch den
Gemeinderat der Gemeinde B. hat. Die sich stellenden Rechtsfragen kann man nie zum vorne-
herein als einfach bezeichnen, zumal zu dem erst 2014 in Kraft getretenen Öffentlichkeitsge-
setz noch kaum eine relevante Praxis vorliegt und sich die Behörden auf den blossen Geset-
zestext und eine Wegleitung stützen müssen. Aufgrund des bescheidenen Umfangs der Akten
und Rechtsschriften kann man zwar feststellen, dass es sich nicht um ein besonders umfan-
greiches Verfahren handeln wird. Angesichts der Tatsache aber, dass die Sicherheitsdirektion
ein Verwaltungsbeschwerdeverfahren mit zwei Parteien durchzuführen und einen Antrag mit
Begründung auszuarbeiten hat, der schliesslich vom Regierungsrat zu beurteilen und in einem
ausgefertigten Entscheid zu eröffnen ist, kann man nicht von einem so geringen Aufwand
sprechen, dass sich nur ein Kostenvorschuss deutlich im untersten Viertel der möglichen
Skala rechtfertigen würde. Einen Kostenvorschuss von Fr. 1’200.– kann man nicht als über-
rissen oder unhaltbar bezeichnen. Jedenfalls bewegt sich der Regierungsrat damit in einem
Ermessensspielraum, der vom Gericht zu respektieren ist, denn wir befinden uns hier nicht in
einem Bereich, den man als Rechtsverletzung qualifizieren könnte. Eine solche müsste aber
vorliegen, damit das Gericht berechtigt wäre, den Kostenvorschuss bezüglich seiner Höhe
aufzuheben. Anzumerken ist an dieser Stelle lediglich noch, dass für Verwaltungsbeschw-
erdeverfahren von durchschnittlicher Schwierigkeit vom Regierungsrat an sich ein Kosten-
vorschuss in der Grössenordnung von etwas über Fr. 2’000.– zu erheben wäre, wenn man
den gesamten Kostenrahmen berücksichtigt. Festzuhalten bleibt auch, dass der Betrag des
Kostenvorschusses die endgültige Festlegung der Verfahrenskosten nicht präjudiziert, d.h.
der Kostenspruch im verfahrensabschliessenden Entscheid kann bei einem etwaigen Unter-
liegen eines Beschwerdeführers durchaus auch höher sein. Darum wird zum Teil von der Lehre
die Meinung vertreten, dass der Kostenvorschuss in der Regel eher grosszügig und nicht zu
knapp bemessen sein sollte, um Nachforderungen wenn immer möglich zu vermeiden (Urteil
des Kantonsgerichts SG vom 20. April 2011, BE.2011.9, Erw. 3.2 mit Verweis auf Suter/von
Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-
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prozessordnung, 2. Auflage, Zürich/Basel/Bern 2013, Art. 98 N 13). Die Höhe des Kosten-
vorschusses bildet für die Parteien immerhin einen gewissen Anhaltspunkt für die spätere
Höhe der Spruchgebühr und damit für die zu erwartenden Kosten im Fall des Unterliegens.

c) Der Beschwerdeführer stellt sich auf den Standpunkt, der Regierungsrat habe das rechtliche
Gehör verletzt, weil er die Kostenvorschussverfügung nicht begründet habe. Bei der Verfü-
gung über den Kostenvorschuss handelt es sich um eine selbständig anfechtbare Zwischen-
verfügung, die nach der Praxis des Verwaltungsgerichts und des Bundesgerichts (BGer vom
3. September 2014, 2C_736/2014, Erw. 2.3) nicht näher begründet werden muss. Das Bun-
desgericht kommt zum Schluss, dass eine solche Verfügung vor allem dann keiner Begrün-
dung bedarf, wenn ein Tarif oder eine Norm Mindest- und Höchstbeträge vorsehe und wenn
der dadurch vorgesehene Rahmen nicht überschritten werde (BGE 139 V 496 E. 5.1). Das-
selbe gilt auch für die von der entscheidenden Behörde festgesetzten Parteientschädigungen.
Besteht ein Tarif oder eine gesetzliche Regelung, die Minima und Maxima festsetzt, muss der
Entscheid nur begründet werden, wenn er von den Grenzen abweicht oder wenn ausseror-
dentliche Punkte zu beachten sind. Würde man bei der Festsetzung des Kostenvorschusses
immer Begründungen verlangen, wie sie z. B. in § 1 der Verordnung über die Kosten im Ver-
fahren vor dem Verwaltungsgericht vom 30. August 1977 (BGS 162.12) vorgesehen sind (die
Gebühr ist nach dem Zeit- und Arbeitsaufwand, der Wichtigkeit und Schwierigkeit der Sache
sowie nach dem Streitwert und den sonstigen Interessen der beteiligten Parteien festzuset-
zen), so läuft man – wie das Bundesgericht in BGE 139 V 496 E. 5.1 feststellt – Gefahr,
dass stereotype Formeln verwendet werden, die sich kaum vom Fehlen einer Begründung
unterscheiden. Dass die Kostenvorschussverfügung nicht näher begründet wurde, ist unter
diesen Umständen nicht zu beanstanden, zumal sich der geforderte Betrag weit unter dem
zulässigen Höchstbetrag befindet.

5. Zusammenfassend ergibt sich Folgendes:

a) Die Sicherheitsdirektion ist aufgrund der Delegationsnorm von § 3 Abs. 2 Delegationsverord-
nung berechtigt und verpflichtet, über den Kostenvorschuss und dessen Höhe in Verfügungs-
form zu befinden. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass sich Kostenvorschuss und
Kostenentscheid dadurch unterscheiden, dass sie verfahrensrechtlich zeitlich unabhängig
sind und nicht von der gleichen Instanz erlassen werden. Der Regierungsrat befindet in
dem verfahrensabschliessenden Entscheid über die Kosten und nur dieser kann über einen
Erlass der Kosten entscheiden, nachdem das Verfahren erledigt ist. Die Sicherheitsdirek-
tion ist nicht berechtigt anzunehmen, dass der Regierungsrat als Kollegialbehörde allen-
falls auf die Kostenerhebung verzichten werde. Die verfahrensleitende Behörde, welche den
Kostenvorschuss verfügt, darf nicht von sich aus auf den Kostenvorschuss verzichten, es sei
denn, die betroffene Person stelle ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege. Zwischen dem
Kostenvorschuss und der Spruchgebühr, welche im verfahrensabschliessenden Entscheid
festzulegen ist, besteht nämlich nur insofern ein Zusammenhang, als der Vorschuss – aus
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der prospektiven Sicht zu Beginn des Verfahrens – die mutmassliche Höhe der im Fall des
Unterliegens aufzuerlegenden Kosten nicht in grösserem Mass überschreiten sollte.

b) Für das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht verlangt der Beschwerdeführer eine Be-
freiung von den Verfahrenskosten. Im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht können gemäss
§ 25 VRG in besonderen Fällen die Kosten herabgesetzt oder ganz erlassen werden, ins-
besondere wenn a) die Parteien an der Streitsache nicht wirtschaftlich interessiert sind, b)
ein Verfahren durch Rückzug oder Vergleich erledigt wird, oder c) das öffentliche Interesse
an der Abklärung der Streitfrage es rechtfertigt. Nachdem es vorliegend um die Frage geht,
ob der Beschwerdeverfahren im Verfahren vor dem Regierungsrat Kosten zu bezahlen hat,
kann man nicht davon ausgehen, dass er wirtschaftlich nicht am Ausgang des Verfahrens in-
teressiert ist. Wie aus dem Urteil hervorgeht, handelt es sich bei dem vom Beschwerdeführer
beanstandeten Vorgehen bei Kostenvorschüssen um eine gesetzlich einwandfrei abgestützte
Verwaltungspraxis, die auch in anderen Kantonen existiert und die mit Blick auf den Kan-
ton Zug überdies vom Bundesgericht geschützt wurde (BGer 2C_596/2014). Es stellten sich
vorliegend somit keine Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung, an deren erstmaliger
Abklärung ein öffentliches Interesse bestanden hätte. Somit kommt auch eine Kostenbe-
freiung gestützt auf § 25 Abs. c VRG hier nicht in Frage. Angesichts des Verfahrensaufwands
erachtet das Gericht eine bescheidene Spruchgebühr in der Höhe von Fr. 1’000.– als an-
gemessen. Die Sicherheitsdirektion verlangt eine Parteientschädigung. Die Behörden haben
aber nach der bisherigen Gerichtspraxis keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung.

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 19. April 2016, V 2016 7
Das Urteil ist rechtskräftig.

1.2 §§ 11 und 26 VRG; Art. 101 OR

Regeste:
§§ 26, 11 VRG. Art. 101 OR – Eine versäumte Frist kann wiederhergestellt werden, wenn
der Gesuchsteller oder sein Vertreter unverschuldet abgehalten wurde, innert der Frist
zu handeln, und er binnen zehn Tagen nach Wegfall des Hindernisses ein begründetes
Gesuch um Wiederherstellung einreicht. Die Wiederherstellung setzt voraus, dass wed-
er der Partei noch ihrer Vertretung ein Vorwurf gemacht werden kann, wobei bere-
its ein leichtes Verschulden der Wiederherstellung entgegensteht (Erw. 3d). Bei Anwäl-
ten gilt ein strengerer Massstab als bei juristischen Laien. Sie haben ihren Kanzleibe-
trieb so zu organisieren, dass Fristen auch in ihrer Abwesenheit gewahrt werden kön-
nen, und vor Ablauf der Frist Kontrollen durchzuführen bzw. fristwahrende oder frister-
streckende Massnahmen vorzunehmen. Dies gilt insbesondere für eine Rechtsschutzver-
sicherung (Erw. 3e). Bedient sich die Partei oder ihr Vertreter zur Erfüllung der Kosten-
vorschusspflicht eines Erfüllungsgehilfen, so ist ihr bzw. dem Anwalt das Verhalten der
Hilfsperson, selbst wenn es sich bei dieser ebenfalls um einen Anwalt handelt, wie ein
eigenes zuzurechnen (Erw. 3g und h).
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Aus dem Sachverhalt:

Der Gemeinderat von G. löste das Arbeitsverhältnis mit X. am 10. Dezember 2015 per 31. Mai
2016 auf, worauf dieser am 25. Januar 2016 durch den Anwalt Y. beim Regierungsrat Verwal-
tungsbeschwerde erheben und Ansprüche aus missbräuchlicher Kündigung stellen liess. Mit
Kostenvorschussverfügung vom 29. Januar 2016 forderte die Finanzdirektion den Rechtsver-
treter auf, bis am 29. Februar 2016 einen Kostenvorschuss von Fr. 1’200.– zu bezahlen. Nach-
dem der Kostenvorschuss innert der angesetzten Frist nicht geleistet wurde und auch keine
Fristerstreckung beantragt worden war, räumte die Finanzdirektion dem Anwalt mit Schreiben
vom 2. März 2016 die Möglichkeit ein, innert der gesetzlichen Frist von § 11 Abs. 3 VRG
ein begründetes Gesuch um Wiederherstellung der Frist einzureichen. Der Kostenvorschuss
von Fr. 1’200.– wurde daraufhin am 2. März 2016 von der Rechtsschutzversicherung Z.
bezahlt. Mit Schreiben vom 4. März 2016 beantragte Anwalt Y. die Wiederherstellung der bis
29. Februar 2016 angesetzten Frist zur Leistung des Kostenvorschusses. Er begründete das
Gesuch damit, dass die Rechtsschutzversicherung von X. Kostengutsprache geleistet und sich
auch verpflichtet habe, einen allfälligen Kostenvorschuss für das Verwaltungsbeschwerdever-
fahren zu bezahlen. Trotz Weiterleitung der Verfügung der Finanzdirektion zwecks Bezahlung
des Kostenvorschusses sei er von der Rechtsschutzversicherung nicht rechtzeitig bezahlt
worden, weil deren angestellte Anwältin vom 24. – 29. Februar 2016 krankgeschrieben gewe-
sen sei. Krankheit sei ein unverschuldetes Hindernis, mit welchem weder die Mitarbeiterin
der Rechtsschutzversicherung noch der Anwalt von X. hätten rechnen müssen. Mit Beschluss
vom 17. Mai 2016 trat der Regierungsrat auf die Beschwerde vom 25. Januar 2016 nicht ein.
Die Voraussetzungen für eine Wiederherstellung der Frist seien nicht gegeben. Am 20. Ju-
ni 2016 liess X., vertreten durch Anwalt Y., Verwaltungsgerichtsbeschwerde einreichen und
beantragen, der Regierungsratsbeschluss sei aufzuheben und das Fristwiederherstellungsge-
such vom 4. März 2016 sei gutzuheissen; weiter sei der Regierungsrat zu verpflichten, auf die
Verwaltungsbeschwerde vom 25. Januar 2016 einzutreten und diese materiell zu beurteilen.

Aus den Erwägungen:

(...)

2. Gemäss § 26 Abs. 1 VRG kann die Behörde von demjenigen, der eine Amtshandlung be-
antragt oder ein Verfahren einleitet, einen angemessenen Kostenvorschuss verlangen. Wird
der verlangte Vorschuss trotz Androhung der Folgen innert der angesetzten Frist nicht geleis-
tet, so kann die Amtshandlung unterbleiben beziehungsweise das Verfahren abgeschrieben
werden (§ 26 Abs. 2 VRG). Eine behördlich angesetzte Frist kann erstreckt werden, wenn vor
Fristablauf ein Gesuch gestellt und ein ausreichender Grund glaubhaft gemacht wird (§ 11
Abs. 2 VRG). Eine versäumte Frist kann wiederhergestellt werden, wenn der Gesuchsteller
oder sein Vertreter unverschuldet abgehalten wurde, innert der Frist zu handeln, und er bin-
nen zehn Tagen nach Wegfall des Hindernisses ein begründetes Gesuch um Wiederherstel-
lung einreicht (§ 11 Abs. 3 VRG).
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3. a) Vorliegend steht fest, dass der Beschwerdegegner den Beschwerdeführer bzw. dessen
Rechtsvertreter mit Schreiben vom 29. Januar 2016 aufforderte, den Kostenvorschuss in der
Höhe von Fr. 1’200.– bis am 29. Februar 2016 zu bezahlen. Gleichzeitig wurde im Schreiben
mit Fettdruck darauf aufmerksam gemacht, dass auf die Beschwerde nicht eingetreten wer-
den könne, wenn der Vorschuss nicht oder nicht innert der angesetzten Frist geleistet werde.
In der Folge wurde der Kostenvorschuss bis am 29. Februar 2016 nicht einbezahlt und der
Beschwerdeführer macht auch nicht geltend, diesen fristgerecht geleistet zu haben. Es steht
unbestrittenermassen fest, dass der Kostenvorschuss nicht rechtzeitig bezahlt wurde.

b) Gemäss § 11 Abs. 2 VRG kann eine behördlich angesetzte Frist erstreckt werden, wenn vor
Fristablauf ein Gesuch gestellt und ein ausreichender Grund glaubhaft gemacht wird. Bei der
Frist zur Bezahlung eines Kostenvorschusses handelt es sich um eine behördliche Frist. Der
Beschwerdeführer hatte vor Fristablauf kein Fristerstreckungsgesuch gestellt und macht dies
auch nicht geltend. Indem weder der Kostenvorschuss fristgerecht geleistet noch innerhalb
der Frist ein Fristerstreckungsgesuch gestellt wurde, war auf die Beschwerde grundsätzlich
nicht einzutreten und das Verfahren abzuschreiben. Zu prüfen bleibt im Folgenden, ob die
Frist allenfalls wiederherzustellen ist.

(...)

d) Eine versäumte Frist kann wiederhergestellt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein
Vertreter unverschuldet abgehalten wurde, innert der Frist zu handeln, und er binnen zehn
Tagen nach Wegfall des Hindernisses ein begründetes Gesuch um Wiederherstellung einreicht
(§ 11 Abs. 3 VRG). Vorliegend wurde mit dem Wiederherstellungsgesuch vom 4. März 2016
die 10-tägige Frist von § 11 Abs. 3 VRG gewahrt. Wie die Vorinstanz richtig erkannte, lässt
das Gesetz die Wiederherstellung aber nur zu, wenn weder der Partei noch ihrer Vertretung
ein Vorwurf gemacht werden kann. Der Wortlaut des Zuger VRG – wonach der Gesuchsteller
oder sein Vertreter unverschuldet abgehalten worden sein muss – lässt darauf schliessen,
dass bereits ein leichtes Verschulden der Wiederherstellung entgegensteht (vgl. Plüss, in:
Griffel, Kommentar VRG, 3. Aufl., Zürich / Basel / Genf 2014, N 44 zu § 12 VRG; vgl. Egli, in:
Waldmann / Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl., Zürich
/ Basel / Genf 2016, N 12 zu Art. 24 VwVG). Ein Grund, der die Wiederherstellung einer
Frist rechtfertigen könnte, ist nicht leichthin anzunehmen. Die strenge Praxis rechtfertigt sich
aus Gründen der Rechtssicherheit und der Verfahrensdisziplin (Plüss, a.a.O., N 45 zu § 12
VRG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-31/2015 vom 19. Februar 2015 Erw. 2.2). Eine
fehlende Nachlässigkeit ist zu bejahen, wenn es der säumigen Person trotz Anwendung der
üblichen Sorgfalt objektiv unmöglich oder subjektiv nicht zumutbar ist, die fristgebundene
Rechtshandlung rechtzeitig vorzunehmen (Plüss, a.a.O., N 46 zu § 12 VRG).

e) Von Rechtskundigen ist bei der Fristwahrung eine grössere Sorgfalt zu erwarten als von
Rechtsunkundigen. Bei Anwälten gilt deshalb ein strengerer Massstab als bei juristischen
Laien. Anwälte müssen ihren Kanzleibetrieb grundsätzlich so organisieren, dass Fristen in
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ihrer Abwesenheit bzw. im Hinderungsfall gewahrt werden können. Eine starke berufliche
Belastung oder Ferienabwesenheit rechtfertigt keine Fristwiederherstellung. Ebenso wenig
genügt die blosse Arbeitsunfähigkeit eines Anwalts als Wiederherstellungsgrund; zusätzlich
ist nachzuweisen, dass aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse die Bestellung einer Vertre-
tung ausgeschlossen war. Die geforderte Sorgfalt des anwaltlichen Handelns verlangt, dass
der Anwalt es nicht darauf bewenden lassen darf, seinem Auftraggeber fristgebundene be-
hördliche Auflagen zur Erledigung weiterzuleiten. Vielmehr muss er vor Ablauf der Frist Kon-
trollen durchführen bzw. fristwahrende oder fristerstreckende Massnahmen vornehmen. In
Bezug auf Kostenvorschüsse bedeutet dies, dass der Vertreter die Kaution im Zweifelsfall en-
tweder selbst einzubezahlen hat oder die Frist mit entsprechender Begründung rechtzeitig
erstrecken lassen muss (Plüss, a.a.O., N 50 ff. zu § 12 VRG; vgl. BGE 119 II 86 Erw. 2a).

f) Ein Fristwiederherstellungsgrund liegt grundsätzlich im Fall einer ernsthaften Erkrankung
der Person vor, die eine fristgebundene Rechtshandlung vorzunehmen hat. Die Erkrankung
muss allerdings derart sein, dass der Rechtssuchende durch sie sowohl davon abgehalten
wird, selber innert Frist zu handeln, als auch daran gehindert wird, eine Drittperson mit der
Vornahme der fristgebundenen Prozesshandlung zu betrauen (BGE 119 II 86 Erw. 2a). So hat
das Eidgenössische Versicherungsgericht die Wiederherstellung in folgenden Fällen gewährt:
Einem an einer schweren Lungenentzündung leidenden, hospitalisierten 60-Jährigen, eben-
so einem Versicherten, der wegen schwerer nachoperativer Blutungen massive zerebrale
Veränderungen aufwies, intellektuell stark beeinträchtigt und daher während der gesamten
Rechtsmittelfrist weder fähig war, selber Beschwerde zu erheben, noch sich bewusst werden
konnte, dass er jemanden mit der Interessenwahrung hätte betrauen sollen. Nicht gewährt
hat das Gericht die Wiederherstellung dagegen in Fällen eines immobilisierten rechten Arms
bzw. einer schweren Grippe, wo keine objektiven Anhaltspunkte dafür bestanden und dies
auch nicht weiter belegt wurde, dass der Rechtssuchende nicht imstande gewesen wäre,
trotz der Behinderung fristgerecht zu handeln oder nötigenfalls einen Vertreter mit der In-
teressenwahrung zu beauftragen (BGE 112 V 255 Erw. 2a). Mit Urteil 2C_224/2012 vom
26. April 2012 trat das Bundesgericht auf das entsprechende Fristwiederherstellungsgesuch
nicht ein und führte aus, dass sich aus der ärztlichen Bescheinigung nicht ergebe, dass der
Beschwerdeführer an jeglichem zielgerichteten Handeln verhindert gewesen wäre. In BGE 119
II 86 Erw. 2b führte das Bundesgericht sinngemäss aus, wenn es am Nachweis fehle, dass
der Zustand des Anwalts sogar die wenig arbeitsintensive Bestellung eines Vertreters oder die
blosse Benachrichtigung der Klientschaft ausgeschlossen hätte, könne kein unverschuldetes
Hindernis angenommen werden.

g) Fehler von Hilfspersonen werden der Partei und ihrer Vertretung zugerechnet. Eine Prozess-
partei vermag sich der Verantwortung für die Wahrnehmung ihrer Prozesspflichten nicht
dadurch rechtsgültig zu entledigen, dass sie Dritte mit der Wahrung ihrer Rechte und Pflicht-
en beauftragt. Dies ergibt sich bereits aus dem Allgemeinen Teil des Obligationenrechts: Wer
die Erfüllung einer Schuldpflicht oder die Ausübung eines Rechts aus einem Schuldverhältnis,
wenn auch befugterweise, durch eine Hilfsperson vornehmen lässt, hat danach dem andern
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den Schaden zu ersetzen, den die Hilfsperson in Ausübung ihrer Verrichtungen verursacht
(Art. 101 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilge-
setzbuches [Fünfter Teil: Obligationenrecht] vom 30. März 1911 [OR, SR 220]; Egli, a.a.O., N
17 zu Art. 24 VwVG; Urteil des Bundesgerichts 2C_699/2012 vom 22. Oktober 2012 Erw.
3.3).

Die Fristenwahrung bei Zahlungspflichten ist nicht anders zu handhaben als bei Eingaben (vgl.
Plüss, a.a.O., N 64 ff. zu § 11 VRG). Zur Fristwahrung bei der Leistung von Kostenvorschüssen
muss der Betrag am letzten Tag der Frist einem Schweizer Post- oder Bankkonto belastet wor-
den sein. Während im Verfahren vor Bundesgericht eine Nachfrist zur Leistung des Kosten-
vorschusses vorgesehen ist (Art. 63 Abs. 2 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[BGG, SR 173.110]), gibt es im Verfahren nach Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezem-
ber 1968 (VwVG, SR 172.021; Art. 63 Abs. 4 Satz 2 VwVG) wie auch im Verfahren nach VRG
(§ 26 Abs. 2 VRG) keine Nachfrist (vgl. Rhinow / Koller / Kiss / Thurnherr / Brühl-Moser,
Öffentliches Prozessrecht, 3. Aufl., Basel 2014, Nr. 913). Bedient sich die Partei oder ihr
Vertreter zur Erfüllung der Kostenvorschusspflicht eines Erfüllungsgehilfen, so ist ihr bzw. dem
Anwalt das Verhalten der Hilfsperson wie ein eigenes zuzurechnen (Art. 101 OR; Egli, a.a.O.,
N 27 zu Art. 21 VwVG mit weiteren Hinweisen), denn wer den Vorteil hat, Pflichten durch
eine Hilfsperson erfüllen zu lassen, der soll auch die Nachteile daraus tragen (BGE 107 Ia 168
Erw. 2a; vgl. BGE 114 Ib 67 Erw. 3). In BGE 107 Ia 168 – in jenem Fall wies der Rechtsanwalt
eine Versicherung an, den Kostenvorschuss zu bezahlen – führte das Bundesgericht aus, dass
gemäss Art. 101 OR, welche Bestimmung nicht nur im rechtsgeschäftlichen Verkehr, sondern
auch im Verkehr zwischen Privaten und Amtsstellen (z. B. Gerichten) anzuwenden ist (BGE
94 I 248 Erw. 2b), der Anwalt sich das diesfalls in der Missachtung einer klaren Anordnung
bestehende Verhalten der Hilfsperson wie sein eigenes anrechnen lassen müsse (siehe auch
Urteil des Bundesgerichts 2C_734/2012 vom 25. März 2013 Erw. 3.3). Die Rechtsprechung
wendet einen strengen Massstab an die Sorgfaltspflicht der Partei an. Diese hat sich im Rah-
men der Fristenkontrolle unter Umständen vor Ablauf der Frist beim Gericht zu erkundigen,
ob der Kostenvorschuss eingegangen ist, um nötigenfalls noch eine Fristerstreckung erwirken
zu können (Egli, a.a.O., N 27 zu Art. 21 VwVG).

h) Im vorliegenden Fall macht der Beschwerdeführer geltend, dass die zuständige Anwältin
der Rechtsschutzversicherung zum Zeitpunkt des Fristablaufs krank gewesen sei. Ein Arztzeug-
nis bestätigt eine Arbeitsunfähigkeit zu 100 % vom 24. – 29. Februar 2016, ohne jedoch weit-
ere Angaben zur Art der Krankheit zu machen. Vom Beschwerdeführer wird keine derartige
Krankheit behauptet, welche die Anwältin sowohl davon abgehalten hätte, selber innert Frist
zu handeln, als auch eine Drittperson mit der Vornahme der fristgebundenen Prozesshand-
lung zu betrauen. Da die Hürde für das Vorliegen einer derartigen Krankheit sehr hoch ist –
nicht einmal bei Vorliegen einer schweren Grippe würde eine schwere Krankheit als gegeben
betrachtet –, die Anwältin nach sechs Tagen bereits wieder am Arbeitsplatz erschien und
keine gegenteiligen Behauptungen oder Beweise vorliegen, ist das Vorliegen einer schw-
eren Krankheit nicht nachgewiesen. Selbst wenn eine derartige Krankheit vorgelegen hätte,

15



Inhaltsverzeichnis

sind zwei weitere Aspekte zu beachten. Bei der zuständigen Person der Rechtsschutzver-
sicherung handelt es sich um eine Rechtsanwältin. Da Rechtskundigen bei der Fristwahrung
eine grössere Sorgfalt zuzumuten ist als Rechtsunkundigen, ist bei Anwälten ein strenger-
er Massstab anzusetzen als bei juristischen Laien. Sie haben ihren Kanzleibetrieb so zu
organisieren, dass Fristen auch in ihrer Abwesenheit gewahrt werden können. Sodann ist
die Rechtsschutzversicherung Z. eine professionell organisierte Rechtsschutzversicherung
mit rund 70 Mitarbeitern. Von einer professionellen Organisation in dieser Grösse mit einer
Rechtsanwältin als zuständiger Mitarbeiterin kann umso mehr auch im Fall eines kurzfristi-
gen Ausfalls der Mitarbeiterin eine reibungslose Bearbeitung dringender Angelegenheiten –
insbesondere Fristenwahrungen – zum Beispiel durch eine Stellvertretung erwartet werden.
Zusammenfassend ist mangels entsprechender Belege nicht von einer derartigen Krankheit
auszugehen, welche die Anwältin sowohl davon abhielt, den Kostenvorschuss selber innert
Frist zu bezahlen, als auch eine Drittperson mit der Bezahlung des Kostenvorschusses zu
betrauen. Selbst wenn eine derartige Krankheit vorgelegen hätte, müsste die Rechtsanwältin
bzw. die Rechtsschutzversicherung als professionelle Organisation sich so organisieren, dass
auch im Falle eines kurzfristigen Ausfalls die entsprechenden Fristen gewahrt werden. Im vor-
liegenden Fall war weder die angestellte Anwältin noch die Rechtsschutzversicherung genü-
gend sorgfältig organisiert, damit die Kostenvorschusspflicht des Beschwerdeführers hätte
gewahrt werden können. Aufgrund dieser mangelnden Sorgfalt liegt bei der Anwältin bzw. der
Rechts-schutzversicherung keine unverschuldete Säumnis vor, weshalb die Frist grundsätzlich
nicht wiederherzustellen ist.

4. Zu prüfen bleibt, ob dem Beschwerdeführer beziehungsweise seinem Rechtsvertreter das
verschuldete Säumnis der Rechtsschutzversicherung zuzurechnen ist. Bei Anwalt Y. handelt
es sich um den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers, welcher den Prozess für seinen Klien-
ten führt. Die Rechtsschutzversicherung bzw. ihre Mitarbeiterin stellt hingegen nur eine Hil-
fsperson des prozessführenden Rechtsanwalts dar, ist diese doch nicht direkt am Prozess
beteiligt, sondern wurde sie von Anwalt Y. lediglich mit der Bezahlung des Kostenvorschusses
beauftragt. Wie oben dargelegt, muss sich der Rechtsanwalt das Verhalten seiner Hilfsper-
son wie sein eigenes anrechnen lassen. Die strenge Sorgfaltspflicht eines Rechtsanwalts
hätte im vorliegenden Fall erfordert, dass sich Anwalt Y. vor Ablauf der Frist zur Bezahlung
des Kostenvorschusses bei der Gerichtskasse erkundigt, ob die Zahlung eingegangen ist und
andernfalls entsprechende Massnahmen ergreift. Der Anwalt darf es nicht damit bewenden
lassen, seiner Hilfsperson fristgebundene behördliche Auflagen zur Erledigung weiterzuleit-
en, ohne diese entsprechend zu kontrollieren. Selbst die Tatsache, dass es sich bei der
Angestellten der Rechtsschutzversicherung ebenfalls um eine Rechtsanwältin handelt, ändert
nichts daran. Anwalt Y. als prozessführender Anwalt trägt die Verantwortung für den korrekten
Ablauf des Verfahrens, insbesondere die Einhaltung der Fristen. Wendet der Rechtsanwalt die
entsprechende Sorgfalt nicht an, ist ihm bzw. seinem Klienten der Fehler von Hilfspersonen
zuzurechnen. Zudem wäre auch vor der Erkrankung der angestellten Anwältin mehr als genug
Zeit (über drei Wochen) zur Zahlung des Kostenvorschusses vorhanden gewesen. Auch der
Einwand des Beschwerdeführers, es handle sich bei der Fristansetzung zur Bezahlung eines
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Kostenvorschusses lediglich um eine Ordnungsfrist, trifft nicht zu. Aus dem Gesetz ist nicht
ersichtlich, weshalb es sich bei der Frist zur Bezahlung des Kostenvorschusses lediglich um
eine Ordnungsfrist handeln sollte. Das VRG sieht – im Gegensatz zu anderen Verfahrenser-
lassen – auch keine Ansetzung einer Nachfrist vor. In § 26 Abs. 2 VRG ist vielmehr explizit fest-
gehalten, dass bei Nichtbezahlung des Kostenvorschusses innert der angesetzten Frist trotz
Androhung der Folgen die Amtshandlung unterbleiben bzw. das Verfahren abgeschrieben
werden kann. Auf diese Folge wurde der Beschwerdeführer in der Kostenvorschussverfü-
gung vom 29. Januar 2016 auch ausdrücklich in Fettschrift hingewiesen. Sodann hielt das
Bundesgericht explizit fest, dass sich der Rechtsanwalt auch die Säumnis einer Drittperson
zur Bezahlung des Kostenvorschusses anrechnen lassen müsse (vgl. oben Erw. 3g). Somit
ist zusammenfassend festzuhalten, dass die geforderte anwaltliche Sorgfaltspflicht ausser
Acht gelassen wurde, indem der prozessführende Rechtsanwalt die an die Rechtsschutzver-
sicherung ausgelagerte Prozesshandlung zur Bezahlung des Kostenvorschusses nicht kon-
trollierte. Durch die Verletzung seiner anwaltlichen Sorgfaltspflicht ist dem Rechtsanwalt der
Fehler seiner Hilfsperson anzurechnen. Folglich wurde der Rechtsanwalt des Beschwerde-
führers – durch die Anrechnung des Verschuldens seiner Hilfsperson – verschuldet abge-
halten, innert der Frist zu handeln, weshalb § 11 Abs. 3 VRG keine Anwendung findet und
das Fristwiederherstellungsgesuch nicht gutgeheissen werden kann bzw. auch von der Vorin-
stanz nicht gutgeheissen werden konnte. Demzufolge ist die Vorinstanz zu Recht nicht auf
die Verwaltungsbeschwerde eingetreten. Damit erweist sich die vorliegende Beschwerde als
unbegründet, weswegen sie abzuweisen ist.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 26. September 2016, V 2016 55
Das Urteil ist rechtskräftig.

1.3 § 25 PolOrgG; Art. 5, 9 und 29 BV

Regeste:
§ 25 PolOrgG. Art. 5, 9 und 29 BV – Nach § 25 Abs. 1 des Gesetzes über die Organisation
der Polizei werden die Kosten für polizeiliche Leistungen in Rechnung gestellt, wenn die
Gesetzgebung es vorsieht. Ersatz der gesamten Kosten für polizeiliche Leistungen wird
u.a. verlangt von Personen, die mutwillig eine Alarmierung auslösen (§ 25 Abs. 3 lit. a
PolOrgG), oder aus deren privater Sicherheitseinrichtung sich ein Fehlalarm löst (lit. b).
Wird einer Person jedoch erst rund drei Monate nach einem Fehlalarm eine Gebühren-
rechnung auferlegt, ohne dass ihr bezüglich des zugrundeliegenden Sachverhalts und der
bezüglichen Rechtsgrundlage das rechtliche Gehör gewährt wurde, werden der Anspruch
auf rechtliches Gehör sowie das Gebot der Fairness im Verfahren verletzt (Erw. 4d und
e).

Aus dem Sachverhalt:
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X. kontaktierte am 5. Mai 2014 um 22.21 Uhr die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei und
meldete, gerade per Telefon bzw. SMS einen Einbruchalarm von der Alarmanlage in seinem
Einfamilienhaus an der Musterstrasse in Z. übermittelt erhalten zu haben. In der Folge wurde
eine Polizeipatrouille zum Wohnhaus von X. beordert. Die Polizeibeamten umstellten das
Gebäude und kontrollierten sämtliche Türen und Fenster auf Einbruchspuren. Weder bei der
Aussen- noch bei der Innenkontrolle des Gebäudes konnten sie irgendwelche Einbruchspuren
feststellen. Nach Orientierung von X. über den Fehlalarm wurde der Einsatz beendet. Am
22. Juli 2014 auferlegte die Zuger Polizei X. die Kosten für den Polizeieinsatz vom 5. Mai 2014
in der Höhe von Fr. 440.95 inkl. MWST unter Verweis auf § 25 Abs. 3 Bst. b des Gesetzes über
die Organisation der Polizei vom 30. November 2006 (Polizei-Organisationsgesetz [PolOrgG];
BGS 512.2) i.V.m. § 3 Abs. 1 Bst. a der Verordnung über den Kostenersatz für polizeiliche
Leistungen vom 11. Dezember 2007 (BGS 512.26). Zur Begründung wurde angegeben, dass
es sich um einen Fehlalarm seiner Alarmanlage gehandelt habe. Gegen diese Rechnung er-
hob X. mit Eingabe vom 26. Juli 2014 Beschwerde an den Regierungsrat des Kantons Zug
und beantragte sinngemäss deren Aufhebung. Zur Begründung brachte er vor, nach dem
Alarm vom 5. Mai 2014 habe er am darauffolgenden Tag sämtliche Türen- und Fensterkon-
takte sowie die Bewegungsmelder kontrolliert. Dabei habe sich herausgestellt, dass diese
ordnungsgemäss funktioniert hätten. An der Terrassentür der Küche sowie an deren Rahmen
habe er aber frische Einbruchspuren festgestellt. Es sei somit sehr wahrscheinlich, dass der
Alarm durch diesen Einbruchversuch ausgelöst worden sei und die Einbrecher zur Flucht ve-
ranlasst habe. Seiner Beschwerde legte X. Fotos der Terrassentür und deren Rahmen bei.
Am 11. August 2014 kontaktierte X. die Zuger Polizei und erkundigte sich danach, wo er
eine Anzeige wegen eines Einbruchversuchs einreichen könne. Zwei Polizeibeamte rückten
in der Folge zu einer nachträglichen Sachverhaltsaufnahme aus. Gemäss Polizeirapport vom
19. August 2014 konnten sie indes keine Einbruchspuren feststellen, sondern lediglich ein
leicht verbogenes Aluminiumblech im Schwellenbereich des Rahmens der Terrassentüre. Ein-
bruchspuren, namentlich von Werkzeugen, hätten keine gesichert werden können und auf
den Beizug des kriminaltechnischen Dienstes sei verzichtet worden. X. habe angegeben, er
habe diesen Schaden erst am 11. August 2014 festgestellt. X. stellte gleichentags Strafantrag
wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs gegen unbekannt. Mit Beschluss vom
9. Dezember 2014 hiess der Regierungsrat die von X. erhobene Beschwerde teilweise gut
und änderte die Rechnung der Zuger Polizei vom 22. Juli 2014 in dem Sinne ab, dass X. für
den Polizeieinsatz für den Fehlalarm seiner Wertschutzanlage vom 5. Mai 2014 Kosten im
Betrag von Fr. 408.30 zu tragen habe, somit ohne Mehrwertsteuer im Umfang von 8 % bzw.
Fr. 32.65. Es wurden ihm die Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 400.– auferlegt.

Aus den Erwägungen:

(...)

2. a) Nach § 25 Abs. 1 des Gesetzes über die Organisation der Polizei (Polizei-Organisations-
gesetz vom 30. November 2006, PolOrgG, BGS 512.2) werden die Kosten für polizeiliche Leis-
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tungen in Rechnung gestellt, wenn die Gesetzgebung es vorsieht. Ersatz der gesamten Kosten
für polizeiliche Leistungen wird u.a. verlangt von Personen, die mutwillig eine Alarmierung
auslösen (§ 25 Abs. 3 lit. a PolOrgG), oder aus deren privater Sicherheitseinrichtung sich ein
Fehlalarm löst (lit. b).

b) Umstritten ist, ob der Polizeieinsatz der Zuger Polizei vom späten Abend des 5. Mai 2014
nach der Alarmierung durch den Beschwerdeführer in dessen Liegenschaft kostenpflichtig
war oder nicht, bzw. ob es sich bei der die Alarmierung durch den Beschwerdeführer aus-
lösenden Meldung aus dessen privater Alarmanlage am 5. Mai 2014 um einen kostenpflichti-
gen Fehlalarm im Sinne des Gesetzes gehandelt hat oder nicht. Der Beschwerdeführer moniert
insbesondere, dass die Polizei einen Fehlalarm nie definiert habe. Einzugehen ist somit zu-
nächst auf den vom Gesetz verwendeten Begriff des Fehlalarms.

(...)

g) Somit ergibt sich, dass der Gesetzgeber wegen der Schwierigkeit eines sicheren Nachweis-
es von Fehlalarmen ganz bewusst eine Kausalhaftung statuiert hat. Diese Rechtsfolge muss
notwendigerweise generell, d.h. auch für andere als rein technische Fehlalarme bzw. für an-
dere Ursachen von Fehlalarmen gelten. Demgemäss muss es für die Kostenpflicht des Pri-
vaten für den ergebnislosen polizeilichen Einsatz genügen, dass kein Beweis für eine Präsenz
und Einwirkung von Tätern oder anderer verantwortlicher Drittpersonen vorhanden ist. Der
Besitzer einer Alarmanlage soll also selbst dann kostenpflichtig werden, wenn eventuell tat-
sächlich Täter zu Werke gewesen sind, sich nachträglich aber keine verbrecherischen Spuren
beweisen lassen. Denn der Staat soll für die Rechnungstellung nach einem erfolglosen Einsatz
nicht zum Nachweis verpflichtet sein, was im konkreten Fall einen Fehlalarm ausgelöst hat.
Kausalhaftung bedeutet somit, dass zum vorneherein der Besitzer der Alarmanlage für die
Kosten von Polizeieinsätzen aufzukommen hat, die er aufgrund bzw. im Vertrauen auf seine
Alarmmeldung ausgelöst hat, ohne dass Täter oder eindeutige Einbruchspuren vorgefunden
wurden.

3.

(...)

f) Ist vorliegend somit nicht (mehr) nachweisbar, ob es sich um einen technischen Fehlalarm
handelte oder ob tatsächlich ein Einbruchsversuch den Alarm auslöste, bzw. auf welche Ur-
sache der von der privaten Alarmanlage des Beschwerdeführers ausgegangene Alarm zurück-
zuführen ist, sind grundsätzlich die Voraussetzungen für die Kausalhaftung und damit die
Entschädigungspflicht des Beschwerdeführers erfüllt.

g) Festzustellen ist schliesslich noch, dass zur Erhebung der hier umstrittenen Gebühr im
Sinne eines Kausalhaftungstatbestandes im Polizei-Organisationsgesetz eine genügende ge-
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setzliche Grundlage besteht, was vom Beschwerdeführer im Übrigen auch nicht in Zweifel
gezogen wird. Ebenso wenig umstritten ist die vom Regierungsrat als Beschwerdeinstanz
noch reduzierte Höhe des Kostenersatzes von Fr. 408.30 gestützt auf § 3 lit. a der Verord-
nung über den Kostenersatz für polizeiliche Leistungen (BGS 512.26).

4. a) Polizeiliches Handeln unterliegt den allgemeinen Grundsätzen rechtsstaatlichen Han-
delns (vgl. allgemein BGE 136 I 87, 91 ff. E. 3.2). Wie auch im Bericht und Antrag des
Regierungsrates zum Polizei-Organisationsgesetz (S. 64) festgehalten worden ist, muss sich
polizeiliches Handeln wie jede andere Verwaltungstätigkeit auf Verfassung und Gesetz stützen.
Unter diesem Aspekt sind im Folgenden in Berücksichtigung des zu beurteilenden Beschwer-
defalles und der entsprechenden Vorbringen des Beschwerdeführers die sich daraus ergeben-
den Anforderungen an Verfahren und Rechtsschutz zu prüfen.

b) Der Beschwerdeführer macht geltend, dass für den umstrittenen Polizeieinsatz vom 5. Mai
2014 erst am 22. Juli 2014 Rechnung gestellt worden sei. Die beiden Polizisten hätten am
Schluss des Einsatzes vom 5. Mai 2014 davon gesprochen, dass es sich wahrscheinlich um
einen Fehlalarm gehandelt habe, sie hätten ihn aber nicht auf seine Verantwortung für einen
– von ihm nie anerkannten – «Fehlalarm» aufmerksam gemacht. Auch habe vor der Rech-
nungstellung kein Kontakt mehr mit der Polizei stattgefunden, worin er einen Verstoss gegen
Treu und Glauben erblickt.

Die Zuger Polizei hielt in ihrer Stellungnahme vom 30. September 2014 fest, dass zwis-
chen dem 5. Mai 2014 und der nachträglichen Schadensmeldung eine doch beachtliche Zeit
vergangen sei. Die Frage, ob die vom Beschwerdeführer nachträglich festgestellten leicht-
en Beschädigungen an der Terrassentür wirklich ursächlich für den Alarm vom 5. Mai 2014
gewesen seien, würde sich nicht mehr mit Bestimmtheit beantworten lassen. Die Vorinstanz
argumentiert im angefochtenen Entscheid, der Beschwerdeführer habe sich nach dem 5. Mai
2014 nicht mehr wegen dieses Vorfalls bei der Zuger Polizei gemeldet. Erst nach Erhalt der
Rechnung der Zuger Polizei vom 22. Juli 2014 habe er sein Wohnhaus erneut auf Einbruch-
spuren kontrolliert. Es könne sein, dass die erst nachträglich durch den Beschwerdeführer
und die Polizeipatrouille entdeckte Beschädigung an der Terrassentüre erst nach dem 5. Mai
2014 entstanden sei. Es wird auch von der Sicherheitsdirektion dem Beschwerdeführer ent-
gegengehalten, nur frische Spuren seien aussagekräftig.

Auf das Ersuchen des Gerichts um vollständige Aktenedition betreffend den Polizeieinsatz
vom 5. Mai 2014 berief sich die Zuger Polizei darauf, dass es sich bei Journaleintragun-
gen um chronologische verwaltungsinterne Aufzeichnungen handle, die für interne Zwecke
polizeiliche Einsätze dokumentierten. Die Daten seien erste Information und Orientierung-
shilfe und seien in der Regel nicht überprüft und nicht gesichert. Das Auskunftsrecht werde
konsequenterweise eingeschränkt, da Daten gemäss dem Datenschutzgesetz aktuell, richtig
und vollständig sein müssten.
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c) Im Verwaltungsverfahren gilt grundsätzlich das Untersuchungsprinzip (§ 12 VRG). Dies be-
deutet, dass namentlich die Verwaltungsbehörden den Sachverhalt von Amtes wegen abklären.
Sie sind für die Beschaffung der Entscheidungsgrundlagen verantwortlich (vgl. BGE 135 II 161,
Erw. 3; Häfelin / Müller / Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. A., Zürich / St. Gallen,
Rz. 1623). Der Untersuchungsgrundsatz wird durch die Mitwirkungspflicht der Parteien rel-
ativiert. Im Beschwerdeverfahren ist es in erster Linie Aufgabe des Beschwerdeführers, die
Beanstandungen vorzutragen, die er anzubringen hat. Er trägt die Substantiierungslast. Ar-
tikel 29 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) gewährleistet den
Anspruch auf rechtliches Gehör. Kerngehalt des Gehörsanspruchs ist gerade, dass derjenige,
dessen Rechtsstellung berührt wird oder berührt werden könnte, am Verfahren teilnehmen
und sich insbesondere vor Erlass einer Verfügung äussern kann. Die Behörde hat dessen Vor-
bringen auch tatsächlich zu hören, sorgfältig und ernsthaft zu prüfen und in der Entscheidfind-
ung zu berücksichtigen, woraus sich die grundsätzliche Pflicht der Behörden zur Begründung
ihrer Entscheide ergibt. Dieser verfassungsrechtliche Anspruch hat im kantonalen Verwal-
tungsverfahrensrecht seinen positivrechtlichen Niederschlag in § 15 VRG gefunden, wonach
die Behörden den Parteien das rechtliche Gehör gewährt, bevor sie entscheidet. Insbeson-
dere besteht ein Anspruch auf Stellungnahme zu einer Frage tatsächlicher Natur, die – wie
hier – zweifelhaft und für die Entscheidung der Streitsache erheblich ist (vgl. BGE 94 I 15., E.
2). Dies muss erst recht gelten, wenn ein Beweisverfahren in einem späteren Rechtsmittelver-
fahren aufgrund der zeitlichen Verzögerung gar nicht mehr möglich ist (Erkennbarkeit in der
Regel nur von frischen Einbruchspuren). Einem betroffenen Privaten muss deshalb im Sinne
seines Anspruchs auf rechtliches Gehör für die Bestreitung einer doch erheblichen Kostenbe-
lastung die Möglichkeit des Nachweises offenstehen, dass kein Fehlalarm vorliegt, d.h. dass
die Einwirkung Dritter bzw. von Straftätern Ursache der Alarmierung durch die Alarmanlage
gewesen ist.

d) Vorliegend wurde dem Beschwerdeführer aber der Polizeieinsatz vom 5. Mai 2014 erst
nach knapp elf Wochen in Rechnung gestellt, ohne dass ihm bezüglich des zugrundeliegen-
den Sachverhalts und der bezüglichen Rechtsgrundlage das rechtliche Gehör gewährt worden
ist. Weder ist ihm nachweisbar am Einsatzabend die polizeiliche Beurteilung eines Fehlalarms
und die sich daraus ergebende Kostenfolge für ihn kommuniziert worden, noch war dies an-
schliessend vor der Rechnungstellung der Fall. Der Beschwerdeführer ging nicht von einem
– ihm zuzurechnenden – Fehlalarm aus, zumal er am 15. Februar 2014 bereits einmal Opfer
eines Einbruchdiebstahls mit einem Schaden von Fr. 26’000.– geworden ist. Auf seine Be-
schwerde hin wurde dem Beschwerdeführer aber schliesslich gerade vorgeworfen, dass er
seine Feststellungen über Einbruchspuren sofort nach dem Vorfall an die Polizei hätte melden
müssen, d.h. nicht erst nach Wochen, weshalb Beweise nicht mehr erhoben werden kön-
nten. Tatsächlich hatte aber der Beschwerdeführer in Unkenntnis der Rechts- bzw. Kosten-
folge eines allfälligen Fehlalarms erst nach Erhalt der Rechnung überhaupt Anlass dazu, mit
sachverhaltlichen Einwänden und Beweisofferten seine Rechte zu wahren. Wenn die Vorin-
stanz ihm vorhält, dass die Zuger Polizei nicht auf die Einschätzung der von ihm beigezogenen
Handwerker habe eingehen können, da er diese zu keinem Zeitpunkt als Zeugen benannt oder
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ein schriftliches Parteigutachten eingereicht habe, ist sie hierfür gerade selber verantwortlich.
Bestimmt hätte der Beschwerdeführer in Kenntnis der Kostenpflicht eines von der Polizei fest-
gestellten Fehlalarms seine Mitwirkung schon unmittelbar nach dem Vorfall angeboten, wie
er denn auch darlegt. Wie die Vorinstanz hingegen zu Recht feststellt, war und ist inzwischen
zu viel Zeit verstrichen, als dass eine Beweisführung noch möglich (gewesen) wäre, weshalb
auch das Gericht auf einen Augenschein verzichtet hat. Daraus kann aber offensichtlich nicht
dem Beschwerdeführer ein Vorwurf gemacht werden. Vielmehr sind ihm von der Zuger Polizei
die elementaren Verfahrensrechte vorenthalten worden, die eben auch im Falle einer geset-
zlichen Kausalhaftung zu greifen haben. Sein Anspruch auf rechtliches Gehör wurde dadurch
verletzt, dass er vor der Kostenauferlegung zu dem von ihm nie anerkannten Sachverhalt nicht
angehört worden ist. Stattdessen wurde ihm einzig gestützt auf einen Polizeirapport bzw. auf
einen grundsätzlich niemandem zugänglichen «Journaleintrag» mit als «intern» bezeichnetem
Inhalt, der von der Polizei sogar als nicht «aktuell, richtig und vollständig» im Sinne eines
Anspruchs auf Datenherausgabe bezeichnet wird, eine Gebührenrechnung auferlegt.

e) Es ist deshalb festzustellen, dass der Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches
Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) bzw. das Gebot der Fairness im Verfahren (Art. 5 und 9 BV) verletzt
worden sind. Laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung (vgl. BGE 127 V 431) führt die Verlet-
zung des rechtlichen Gehörs wegen seiner formellen Natur ungeachtet der Erfolgsaussichten
der Beschwerde selbst zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Wenn die Verletzung als
nicht schwerwiegend erscheint, kann die Verletzung des rechtlichen Gehörs ausnahmsweise
als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschw-
erdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt als auch die Rechtslage frei überprüfen
kann (BGE 127 V 431). Nachdem hier auch das Verwaltungsgericht – wie schon die Vorin-
stanz – als Rechtsmittelinstanz den ungenügend erhobenen Sachverhalt infolge des bereits
eingetretenen Zeitablaufs nicht mehr mit eigenen Beweismassnahmen und Sachverhaltsfest-
stellungen ergänzen kann, muss der angefochtene Entscheid bzw. die Kostenrechnung aufge-
hoben und die Beschwerde somit gutgeheissen werden.

f) Die Zuger Polizei wird wohl nicht darum herumkommen, das Verfahren in solchen Fällen zu
überprüfen. Es reicht nicht, dass mit den Worten der Zuger Polizei in Fällen wie diesem hier,
wo die ausgerückten Polizisten auf einen Alarm hin nichts feststellen können, nur Rückmel-
dungen an die Zentrale und strikt «interne» Journaleinträge ergehen, und gestützt auf diese
jeweils im «monatlichen» Rhythmus, vorliegend aber fast drei Monate später, an die Betrof-
fenen Rechnung für die Einsätze gestellt wird. Die äusserst knapp gehaltenen, als «intern»
gehandhabten Informationen der Polizei mögen im Sinne der Auskunft der Polizei für die
Rapportierung genügen, nicht aber auch für die erst Monate später erfolgende Auferlegung
der Einsatzkosten durch eine Verfügung. Vielmehr ist verfahrensmässig sicherzustellen, dass
betroffene Personen rechtzeitig und aktenkundig über die für die spätere polizeiliche Ver-
rechnung der Einsatzkosten massgebliche Beurteilung der Polizeikräfte informiert werden
und sich dazu umgehend bzw. rechtzeitig äussern können. Beispielsweise könnte unmittel-
bar im Anschluss an einen Einsatz von den Polizeikräften ein – eventuell vom betroffenen
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Bürger bzw. der Bürgerin zum Nachweis der Kenntnisnahme zu unterzeichnendes – Formu-
lar mit der polizeilichen Einschätzung als echter oder Fehlalarm abgegeben werden, auf dem
eine angemessene Frist zur allfälligen Stellungnahme bzw. Bestreitung des Sachverhalts und
der Kostenpflicht angesetzt würde. Nur solcherart könnte allenfalls auch ein Beweisverfahren
noch sinnvoll erfolgen, sei es durch die Polizei, sei es allenfalls durch eine Beschwerdeinstanz.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 30. März 2016, V 2015 4
Das Urteil ist rechtskräftig.

2. Bau- und Planungsrecht

2.1 § 44 PBG

Regeste:
§ 44 PBG – Umnutzungen ohne bauliche Massnahmen unterliegen der Bewilli-
gungspflicht, es sei denn, der neue Verwendungszweck entspricht der in der fraglichen
Zone zulässigen Nutzung und die Änderung erweist sich hinsichtlich ihrer Auswirkungen
auf Umwelt und Planung als ausgesprochen geringfügig (Erw. 3b). Wird ein als Nichtrauch-
er-Café mit kalter Küche und 25 Sitzplätzen bewilligter Betrieb in einen Restaurationsbe-
trieb mit 39 Sitzplätzen, warmer Küche und längeren Betriebszeiten umgewandelt, sind
die Auswirkungen des neuen Verwendungszweckes nicht mehr geringfügig und die Um-
nutzung ist bewilligungspflichtig (Erw. 3c).

Aus dem Sachverhalt:

Am 29. Juni 2012 bewilligte der Gemeinderat Q. für die Stockwerkeinheit A. den «Caféein-
bau beim Gebäude Assek. Nr. 0000 auf GS Y., Z.strasse». Nach Hinweisen aus der Nach-
barschaft ordnete der Gemeinderat mit Beschluss vom 12. November 2014 unter anderem
den Rückbau einer Fassadenänderung an. Weiter verfügte er, dass der Betrieb des Restau-
rants mit Lieferdienst per sofort einzustellen (Nutzungsverbot) und der rechtmässige Zus-
tand im Sinne der Erwägungen umgehend wiederherzustellen sei. Am 8. April 2015 hob
der Gemeinderat seine Anordnungen vom 12. November 2014 wiedererwägungsweise auf.
Er forderte X. den Eigentümer der Stockwerkeinheit A., auf, für die Umnutzung (Betrieb-
sänderung), den Einbau einer Gewerbeküche mit Lüftungsanlage und die Fassadenverän-
derungen ein Baugesuch mitsamt Plänen und Betriebskonzept zur nachträglichen Bewilli-
gung einzureichen. Alternativ stehe es ihm frei, den am 29. Juni 2012 bewilligten Zustand
(Café-Betrieb) wiederherzustellen. Weiter wurden ihm bis zum Vorliegen einer nachträglichen
Baubewilligung eingeschränkte Öffnungszeiten vorgeschrieben. Einem Rechtsmittel gegen
die Anordnungen wurde die aufschiebende Wirkung entzogen. Gegen diesen Beschluss liess
X. am 28. April 2015 beim Regierungsrat des Kantons Zug eine Verwaltungsbeschwerde ein-
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reichen und dessen Aufhebung beantragen. Gleichzeitig ersuchte er um Wiederherstellung
der aufschiebenden Wirkung, was mit Verfügung vom 3. August 2015 abgewiesen wurde.
Mit Beschluss vom 5. April 2016 hiess der Regierungsrat die Beschwerde insofern teilweise
gut, als er entschied, dass die Fassadenänderung (Vergrösserung des Lüftungsaustritts) nicht
der Baubewilligungspflicht unterliege. In Neuformulierung von Ziffer 2 des angefochtenen
Gemeinderatsbeschlusses verfügte er, dass X. aufgefordert werde, für die Umnutzung (Be-
triebsänderung) und den Einbau einer Gewerbeküche mit Lüftungsanlage bei der fraglichen
Liegenschaft innert 30 Tagen ab Rechtskraft des Entscheides ein Baugesuch mitsamt Plänen
und Betriebskonzept im Sinne der Erwägungen der Abteilung Planung/Bau zur nachträglichen
Bewilligung einzureichen. Im Übrigen wies er die Beschwerde ab.

Am 9. Mai 2016 liess X. eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde einreichen und die Aufhebung
des Beschlusses des Regierungsrates vom 5. April 2016 beantragen – mit Ausnahme der Fest-
stellung, wonach die Fassadenveränderung nicht bewilligungspflichtig sei. Die Baudirektion,
der Gemeinderat Q. und die Eigentümer der benachbarten Stockwerkeinheit H. beantragten
die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

Aus den Erwägungen:

(...)

2. Mit Beschluss vom 5. April 2016 erwog der Regierungsrat sinngemäss, dass der vorgese-
hene Betrieb des Pächters, des Vereins C., eine wesentliche Änderung des im Jahr 2012 be-
willigten Betriebes darstelle und dass diese Umnutzung samt dem Einbau der Gewerbeküche
mit Lüftungsanlage der Baubewilligungspflicht unterstehe, weshalb er anordnete resp. den
Beschwerdeführer aufforderte, ein nachträgliches Baugesuch einzureichen.

Der Beschwerdeführer bestreitet die Bewilligungspflicht mit denselben Argumenten und in
teilweiser wörtlicher Wiedergabe seiner vorinstanzlichen Beschwerde. Er macht geltend, dass
schon die Baubewilligung aus dem Jahr 2012 nicht erforderlich gewesen sei, da die fragliche
Stockwerkeinheit schon von Anfang als «Gewerbe» genehmigt worden sei, die Bewilligung
2012 insofern nur die grundlegende, bestehende Bewilligung konkretisiert habe, jedenfalls
der jetzt beabsichtigte Betrieb des Vereins C. keiner neuen Bewilligung bedürfe, da von einer
Umnutzung nicht die Rede sein könne. Selbst wenn aber die Baubewilligung 2012 spezifische
Gültigkeit haben sollte, sei das Betriebskonzept 2012 nicht Bestandteil der damaligen Baube-
willigung gewesen. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem regierungsrätlichen Entscheid
ist allerdings nicht zu erkennen und worin dessen Rechtsverletzung begründet sei – und nur
diese unterliegt der verwaltungsgerichtlichen Prüfung bzw. Korrektur – wurde schon gar nicht
dargelegt.

3. a) X. ist Eigentümer der Stockwerkeinheit A. auf GS Nr. Y an der Z.strasse in Q., welche
ursprünglich als «Gewerbe» bewilligt wurde. Das Grundstück befindet sich gemäss der ge-
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meindlichen Zonenordnung in der Wohn- und Arbeitszone WA4 mit der Empfindlichkeitsstufe
III. Gemäss § 30 Abs. 1 der Bauordnung der Gemeinde Baar vom 5. Juni 2005 (BO) sind
Wohn- und Arbeitszonen für das Wohnen sowie für nicht störende und mässig störende
Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe bestimmt. In Bezug auf den Sachverhalt blieb seitens
des Beschwerdeführers unbestritten, dass nach der ursprünglichen Gewerbebewilligung im
Jahr 2001 noch weitere Bewilligungen erteilt wurden, die die Nutzung dieser Stockwerkein-
heit betrafen, nämlich am 11. Juni 2003 eine Bewilligung für einen Lebensmittelladen und
am 7. November 2006 eine Bewilligung für einen Take-Away-Betrieb. Von der Richtigkeit
dieser Ausführungen kann ausgegangen werden, zumal diese Genehmigungen für das vor-
liegende Verfahren ohnehin nicht entscheidend sind. Am 15. Juni 2012 ersuchte dann B. im
Einverständnis mit dem Grundeigentümer X. im vereinfachten Verfahren (Bauanzeige) den
Gemeinderat Baar um Bewilligung seines Bauvorhabens «Einrichtung Café, Bistro, Take-Away
in best. Gewerberaum» und reichte dazu ein umfassendes Betriebskonzept mit den vier An-
hängen A (Eingabepläne), B (Tabellen Berechnung Parkplatznachweis), C (Planbegutachtung
Lebensmittelkontrolle des Amtes für Verbraucherschutz vom 18. Juni 2012) und D (Planbe-
gutachtung Arbeitsbedingungen des Amtes für Wirtschaft und Arbeit vom 4. Juni 2012) ein.
Weiter wurde noch ein Grundbuchplan, Visualisierungen der Inneneinrichtung aus verschiede-
nen Perspektiven sowie die Vermassung und Beschriftung des Einrichtungsplans eingere-
icht. Gemäss Betriebskonzept war das Lokal auf 25 innen liegende Sitzplätze ausgelegt (Ziff.
4.1 des Konzeptes). Angeboten werden sollten den ganzen Tag über Kaffee und Frischback-
waren, ganztägig Sandwiches und gekühlte Getränke, zur Mittagszeit ein leichtes, einfaches
Mittagessen, hingegen kein Abendessen (Ziff. 5.1). Das Lokal sollte raucherfrei geführt und
in einem separaten Bereich Spielmöglichkeiten angeboten werden (Ziff. 5.2 und 5.3). Hin-
sichtlich Geruchsentwicklung sollte primär eine «kalte Küche» betrieben werden (Ziff. 5.5).
Aufgrund der gewählten Produktionsart (kalte Küche, Gerichte zum Aufwärmen/Aufbacken,
kein Frittieren oder anderweitige geruchsintensive Herstellung) sollten nach Konzept keine
Geruchsentwicklungen über diejenigen eines normalen Haushaltes entstehen (Ziff. 7). Als
Öffnungszeiten sollten die regulären Ladenöffnungszeiten (07.00 Uhr bis 18.30 Uhr) gelten
unter Vorbehalt der Nutzung des Lokals für einen ausgewählten, beschränkten Personenkreis
bzw. für Club-/Vereinsmitglieder im geschlossenen Rahmen am Abend (Ziff. 8). Am 29. Ju-
ni 2012 erteilte der Gemeinderat die ersuchte Bewilligung für den Caféeinbau. In Ziff. 2.1
(Planunterlagen/Eingabeformular) verwies er auf die eingereichten Planunterlagen (Situa-
tion 1:500, Grundrisse und Perspektiven vom 15. Juni 2012) sowie das Eingabeformular vom
15. Juni 2012 und hielt fest, dass die darin enthaltenen Angaben integrierende Bestandteile
der Baubewilligung bildeten. Vorab kann entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers
festgestellt werden, dass schon aufgrund des klaren Wortlauts der Baubewilligung das Be-
triebskonzept 2012 mitsamt den vier Anhängen Grundlage und Bestandteil der Genehmigung
für das Café war.

b) In rechtlicher Hinsicht ist festzuhalten, dass nach Art. 22 Abs. 1 des Bundesgesetzes über
die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG, SR 700) Bauten und Anlagen nur mit behördlicher
Bewilligung errichtet oder geändert werden dürfen. Den Kantonen steht es frei, den Umfang
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der baubewilligungspflichtigen Vorhaben zu erweitern und gegenüber dem Bundesrecht weit-
ere Bewilligungsvoraussetzungen aufzustellen (vgl. Waldmann/Hänni, Handkommentar, RPG,
Bern 2006, Art. 22, N 3 und 13). Gemäss § 44 Abs. 1 des kantonalen Planungs- und Bauge-
setzes vom 26. November 1998 (PBG, BGS 721.11) bedarf einer Bewilligung der zuständi-
gen (Gemeinde-)Behörde, wer Bauten und Anlagen erstellen, ändern oder anders nutzen will.
Geringfügige Bauvorhaben, welche die nachbarlichen und öffentlichen Interessen nicht erhe-
blich berühren, sind der zuständigen Gemeindebehörde mit einer Bauanzeige zu melden (vgl.
§ 44a PBG). Für die Bewilligungspflicht ist nach der Praxis des Bundesgerichts nicht allein die
Veränderung des Terrains durch bauliche Vorrichtungen oder Geländeveränderungen auss-
chlaggebend; es kommt vielmehr auf die räumliche Bedeutung eines Vorhabens insgesamt
an. Auch reine Umnutzungen ohne bauliche Massnahmen unterliegen der Bewilligungspflicht.
Eine solche ist nur dann zu verneinen, wenn erstens auch der neue Verwendungszweck der in
der fraglichen Zone zuzulassenden Nutzung entspricht und zweitens sich die Änderung hin-
sichtlich ihrer Auswirkungen auf Umwelt und Planung als ausgesprochen geringfügig erweist.
Sind die mit der neuen Nutzung verbundenen Auswirkungen intensiver als die bisherigen, so
ist von einer bewilligungspflichtigen Nutzungsänderung auszugehen (vgl. Urteile des Bundes-
gerichts 1C_395/2015 vom 7. Dezember 2015, Erw. 3.3.1; 1C_285/2015 vom 19. November
2015, Erw. 3). Auch reine Änderungen des Betriebskonzepts können infolge der bewirkten di-
rekten oder indirekten Immissionen bewilligungspflichtig sein (vgl. Urteile des Bundesgerichts
1C_24/2015 vom 24. April 2015, Erw. 3.2; 1C_347/2014 vom 16. Januar 2015, Erw. 3.2;
1A.216/2003 vom 16. März 2004, Erw. 3.1). Die Baubewilligungspflicht soll der Behörde die
Möglichkeit verschaffen, das Bauprojekt vor seiner Ausführung auf die Übereinstimmung mit
der raumplanerischen Nutzungsordnung und der übrigen einschlägigen Gesetzgebung (so na-
mentlich die Umweltschutzgesetzgebung) zu überprüfen. Massgebend ist daher, ob mit der
fraglichen Massnahme nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge so wichtige räumliche Folgen
verbunden sind, dass ein Interesse der Öffentlichkeit oder der Nachbarn an einer vorgängi-
gen Kontrolle besteht. Dabei ist es möglich, dass gewisse Vorhaben weniger wegen ihrer
konstruktiven Anlage als vielmehr aufgrund ihres Betriebes baubewilligungspflichtig sind (vgl.
Waldmann / Hänni, a.a.O., Art. 22, N 10). Die Bewilligungspflicht dient der präventiven Kon-
trolle. Gemäss den Ausführungen von Fritzsche/Bösch/Wipf lasse sich trotz ausführlicher
Normierung im kantonalen Recht oft nicht leicht bestimmen, ob eine bauliche Massnahme
bewilligungspflichtig sei. Das gewichtige öffentliche Interesse an der Beachtung der Recht-
sordnung rufe nach einem möglichst umfassenden Genehmigungszwang. Auf der anderen
Seite sei die Eigentumsgarantie gemäss Art. 26 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) zu beachten, aus der sich Baufreiheit
ableiten lasse. Ob eine Bewilligungspflicht bestehe, sei gegebenenfalls im baurechtlichen
Verfahren abzuklären. Bei der Frage, ob ein solches Verfahren überhaupt einzuleiten sei,
stehe der Behörde ein erheblicher Ermessensspielraum zu. Bestünden für sie Anhaltspunk-
te, dass ein bewilligungspflichtiger Sachverhalt vorliegen könnte, werde sie im Zweifelsfall
ein Bewilligungsverfahren einzuleiten haben. Vor allem bei Nutzungsänderungen bestehen-
der Bauten werde oft erst eine genauere Untersuchung ergeben, ob die Zweckänderung der
baurechtlichen Bewilligungspflicht untersteht. Eine Verfahrenseinleitung komme dann nicht
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infrage, wenn die Bewilligungspflicht von vornherein eindeutig entfalle (vgl. Fritzsche / Bösch
/ Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht, 5. Auflage, Zürich 2011, Seite 256 f.). Diese Aus-
sagen sind auch für die Baurechtsverfahren nach Zuger Recht gültig. Das Erstellen, Ändern
oder die anderweitige Nutzung einer Baute und Anlage bedarf grundsätzlich der Bewilligung;
nur bei Geringfügigkeit genügt eine Bauanzeige. Ein Verfahren ist dann nicht nötig, wenn die
vom Bauherrn oder Betreiber gewünschten Änderungen – sei es im konstruktiven oder be-
trieblichen Bereich – eindeutig die öffentlichen Interessen oder jene der Nachbarschaft nicht
tangieren.

c) Der strittige Betrieb soll in einer Liegenschaft geführt werden, die in der Zone WA4 liegt.
Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, in dieser Zone seien mässig störende Betriebe zuläs-
sig, wozu gemäss Entscheid des Regierungsrates vom 8. Juli 2014, publiziert in der Gerichts-
und Verwaltungspraxis (GVP) 2014, S. 373, Erw. 4b, Ladengeschäfte, Restaurants, Barbe-
triebe, Nachtlokale und dergleichen gehörten, sind diese Aussagen korrekt, gehen hier aber
an der Sache vorbei. Strittig ist hier vorab nicht die grundsätzliche Bewilligungsfähigkeit, son-
dern die Bewilligungspflicht. Der Regierungsrat hat unter Ziff. 4b einlässlich beschrieben,
inwiefern der beabsichtigte Betrieb des C. Vereins wesentlich vom bewilligten Café abwe-
icht und damit begründet, weshalb eine vorgängige Kontrolle durch die Behörden vonnöten
ist. Der vorgesehene Betrieb soll von 25 auf 39 Sitzplätze ausgeweitet werden, was einer
56%igen Zunahme entspricht, und soll als Raucherlokal geführt werden. Anstelle der bewil-
ligten, mehrheitlich offerierten «kalten Küche» sollen Mahlzeiten angeboten werden, deren
Herstellung deutlich geruchsintensiver ist. Die Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit werden
zwar etwas reduziert, für die Vereinsmitglieder aber massiv bis in die späten Abend- oder
gar Nachtstunden verlängert werden. Der Erwerb der Vereinsmitgliedschaft ist abgesehen
von einem bescheidenen Beitrag an keinerlei Voraussetzungen gebunden, so dass de facto
das Lokal jedermann offensteht. Wenn sich der Beschwerdeführer mokiert, dass die blosse
Änderung des Menüplans oder der Austausch von Einrichtungsmobiliar wohl nicht der Bewilli-
gungspflicht unterliegen könnten, was leicht erkennbarer Unsinn wäre, hat er natürlich recht.
Die hier geplanten Veränderungen gehen aber in jeder Hinsicht über blosses Auswechseln
von Menü und Geschirr hinaus und haben fraglos wesentliche Auswirkungen auf die Nach-
barschaft (Lärm/Geruch/ Erschliessung). Dies kann nicht ernsthaft bestritten werden. Die
Erhöhung der Gästezahl hat möglicherweise auch Folgen für den Innenausbau (sanitäre Anla-
gen, Lüftung, Brandschutz etc.). Ob also die geplante Betriebsausweitung noch zonenkonform
ist oder als übermässig störendes, nicht bewilligungsfähiges Gewerbe zu beurteilen ist, oder
unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen der Betrieb geführt werden kann, bedarf
der Prüfung in einem ordentlichen Verfahren. Mit der Einschätzung der Vorinstanzen, dass es
sich um eine relevante Umnutzung handelt, welche der Bewilligungspflicht unterliegt, haben
sie jedenfalls das ihnen zustehende Ermessen korrekt und in Nachachtung von Gesetz und
Rechtsprechung ausgeübt.

4. Zusammenfassend ergibt sich, dass der Regierungsrat mit seinem Entscheid keinerlei
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Recht verletzt hat. Die Beschwerde ist – soweit sie sich überhaupt sachdienlich mit dem
angefochtenen Beschluss auseinandersetzt – völlig unbegründet und demnach abzuweisen.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 25. Oktober 2016, V 2016 44
Das Urteil ist rechtskräftig.

3. Umweltrecht

3.1 Art. 11 Abs. 2 und 15 USG; Art. 13 Abs. 1 LSV i.V.m. Art. 37a Abs. 1 LSV; Art. 40
Abs. 1 LSV; Anhang 7 LSV

Regeste:
Art. 15 USG; Art. 40 Abs. 1 LSV; Anhang 7 LSV – Die Lärmbeurteilung von Arm-
brustschiessanlagen hat grundsätzlich gemäss Anhang 7 LSV zu erfolgen. Abweichungen,
auch punktuelle, von dieser Beurteilungsgrundlage sind möglich, müssen aber begründet
werden (Erw. 6c). Ermittlung von Schiesshalbtagen und eines Korrekturpegels gestützt
auf Anhang 7 LSV (Erw. 7i).
Art. 11 Abs. 2 USG – Beim Erlass eines Betriebsreglements einer Armbrustschiessanlage
ist dem Vorsorgeprinzip Rechnung zu tragen (Erw. 8b und 8c).
Art. 13 Abs. 1 LSV i.V.m. Art. 37a Abs. 1 LSV – Die Armbrustschiessanlage in X. über-
schreitet die Immissionsgrenzwerte (IGW). Deshalb muss der Gemeinderat in einem
Sanierungsentscheid die zulässigen IGW festhalten (Erw. 9).

Aus dem Sachverhalt:

Am 13. Januar 2014 reichte die Armbrustschützengesellschaft A. bei der Gemeindeverwal-
tung X. ein Gesuch für die Optimierung ihrer Armbrustschiessanlage ein. Gegen dieses Vor-
haben wehrte sich Y. mit Rechtsmitteln bis vor Verwaltungsgericht, welches am 30. Septem-
ber 2014 eine vom Gemeinderat erteilte Baubewilligung aufhob und die Sache im Sinne der
Erwägungen zur Neubeurteilung an ihn zurückwies. Am 17. August 2015 reichte die A. ein
abgeändertes Baugesuch für eine demontierbare Schallschutzvorrichtung im Zielbereich der
Scheiben 1 bis 20 im Armbrustschiessstand ein. Am 5. Oktober 2015 erteilte das Amt für
Raumplanung eine entsprechende Ausnahmebewilligung für ein Bauvorhaben ausserhalb der
Bauzone und der Gemeinderat X. die Baubewilligung, wogegen sich Y. erneut mit einer Ein-
sprache wehrte. Am 14. Dezember 2015 wies der Gemeinderat die Einsprache ab und bewil-
ligte das Vorhaben unter Auflagen und Bedingungen. In einer der Bedingungen legte er fest,
dass folgende Schiesszeiten einzuhalten seien: montags bis samstags von 07:00 bis 22:00
Uhr, sonntags und an gesetzlichen Feiertagen von 08:00 bis 22:00. An überregionalen und
nationalen Feiertagen könnten Ausnahmen bewilligt werden. Dabei seien die gesetzlichen
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Ruhezeiten einzuhalten. Dagegen reichte Y. am 15. Januar 2016 eine Verwaltungsgerichts-
beschwerde ein, wobei er im Wesentlichen wesentlich kürzere Schiesszeiten verlangte.

Aus den Erwägungen:

(...)

5. Die Frage des Grenzabstands war die einzige Rüge des Beschwerdeführers, die sich mit
baurechtlichen Mängeln in der Baubewilligung befasste. Da das Gericht in dieser Bewilli-
gung keine weiteren bau- oder raumplanungsrechtlichen Fehler erkennen kann, könnte das
Vorhaben an sich bewilligt werden. Der Rechtsstreit dreht sich in der Hauptsache denn
auch nicht um baurechtliche Fragen, sondern um die mit der Baubewilligung verbundenen
lärmrechtlichen Auflagen. In diesem Zusammenhang hat der Beschwerdeführer die Erstel-
lung eines neuen Lärmgutachtens verlangt. Ferner müssten aus seiner Sicht die Betrieb-
szeiten auf der Anlage der A. deutlich kürzer sein als diejenigen, welche der Gemeinder-
at dem Verein in der Baubewilligung zugestanden hatte. Bevor auf den Fragenkomplex der
Betriebszeiten eingegangen werden kann, sind verschiedene andere damit zusammenhän-
gende Themen zuerst abzuhandeln. So ist zunächst auf die im vorangegangenen [verwal-
tungsgerichtlichen] Verfahren (..) nicht behandelte Frage der Anwendbarkeit des Anhangs
7 der Lärmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV, SR 814.41) für Lärm aus Arm-
brustschiessanlagen näher einzugehen. Danach ist zu prüfen, ob die vorhandenen Gutachten
sich auch rechtsgenüglich zur Einhaltung der Lärmschutzvorschriften nach Erstellung der ge-
planten 20 Schallschutzvorrichtungen äussern, so dass darauf abgestellt werden könnte.

6. a) Gemäss Art. 40 Abs. 1 LSV beurteilt die Vollzugsbehörde die ermittelten Aussenlärmim-
missionen ortsfester Anlagen anhand der Belastungsgrenzwerte nach den Anhängen der LSV.
Fehlen diese, kommt Art. 40 Abs. 3 LSV zum Tragen, wonach die Vollzugsbehörde die Lärmim-
missionen nach Art. 15 des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983 (USG, SR 814.01)
beurteilt. Artikel 15 USG bestimmt, dass die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschüt-
terungen so festzulegen sind, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung
Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich
stören. Anhang 7 LSV legt die Belastungsgrenzwerte für den Lärm ziviler Schiessanlagen fest.
Diese Werte gelten gemäss Ziff. 1 Abs. 1 dieses Anhangs für den Lärm ziviler Schiessanla-
gen, in denen ausschliesslich mit Hand- oder Faustfeuerwaffen auf feste oder bewegte Ziele
geschossen wird.

b) Das Bundesgericht hat sich bisher einmal zur Anwendbarkeit von Anhang 7 LSV bei Arm-
brustschiessanlagen geäussert. Im Fall ging es im Wesentlichen darum, den Sanierungsbe-
darf einer Schiessanlage in der Gemeinde Emmen zu beurteilen. Die Anlage besteht aus einer
300 m-Anlage mit 30 elektronischen Scheiben, einem 100 m-Jagdschiessstand, einer 50 m-
Anlage mit 14 Scheiben, einer 25 m-Anlage mit 10 Scheiben und einem Armbrustschiess-
stand. Direkt daran angebaut ist eine Schiessanlage des Bundes. Diese umfasst eine 300 m-
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Anlage mit 20 Scheiben sowie eine 50 m-Anlage und eine 25 m-Anlage mit je 10 Scheiben.
Schliesslich befindet sich auf der nordöstlichen Seite der Schusslinie der 300 m-Anlagen eine
Kurzdistanzschiessanlage für die Ausbildung der auf dem Waffenplatz Emmen stationierten
Schulen und Kurse der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen im gefechtsmässigen Schiessen
(BGE 133 II 181 Sachverhalt A). Das Bundesgericht widersprach in seinem Entscheid den
Ausführungen der Standortgemeinde nicht, wonach Anhang 7 LSV sich nicht auf den Lärm
des Armbrustschiessens beziehe und folgte ausdrücklich der Vorinstanz, welche festgestellt
hatte, dass in der vorliegenden Situation das Armbrustschiessen in Bezug auf die Lärm-
beurteilung nicht relevant sei (BGE 133 II 181 E. 11.1). Die A. zieht aus diesem Urteil den
Schluss, dass das höchste Gericht verbindlich gesagt habe, dass Anhang 7 LSV für das Arm-
brustschiessen nicht anwendbar sei. (...)

c) Würdigend ist festzuhalten, dass die Beurteilung des Bundesgerichts nicht ganz so ein-
deutig ist, wie die A. meint. Das höchste Gericht hat nämlich nicht direkt und verbindlich
festgestellt, dass Lärmimmissionen aus Armbrustschiessanlagen nicht nach Anhang 7 LSV
zu beurteilen sind, sondern es hat lediglich eine entsprechende Feststellung der ersten In-
stanz wiedergegeben und dieser nicht widersprochen. Sodann hatte das Bundesgericht sich
mit dem Schiesslärm von drei nebeneinanderliegenden betrieblich voneinander unabhängig
nutzbaren Schiessanlagen zu befassen, die sich je wieder aus verschiedenen Teilanlagen
zusammensetzen. Es handelt sich also um ein Gebiet mit einer ausserordentlich hohen An-
zahl Schiessanlagen auf engem Raum, von dem zweifelsohne erhebliche, wenn nicht gar
massive, Lärmauswirkungen auf die Umgebung ausgingen. Das Bundesgericht stellte sich im
Urteil denn auch auf den Standpunkt, dass der dringende Sanierungsbedarf in Bezug auf alle
Schiessanlagen unbestritten sei (BGE 133 II 181 E. 11.2.2). Dass bei diesen Verhältnissen der
zusätzliche Lärm, der vom Armbrustschiessstand ausging, eine für das Gericht vernachlässig-
bare Grösse darstellte, liegt auf der Hand. Die Feststellungen des Bundesgerichts sind somit
vor dem Hintergrund der von ihm zu beurteilenden Gesamtlärmsituation entsprechend zu rel-
ativieren. Zwar ist es für das Verwaltungsgericht auch klar, dass eine Feuerwaffe nicht das
gleiche ist wie eine Armbrust und dass der beim Armbrustschiessen entstehende Lärm deut-
lich weniger aggressiv und störend in Erscheinung tritt als beim Schiesssport mit Hand- oder
Faustfeuerwaffen. Doch überzeugt die Ansicht des Lärmexperten S., wonach es beim Lärm-
charakter auch Parallelen gibt. Ohne dies ausdrücklich zu erwähnen, spielte er damit wohl
auf die in unregelmässigen Abständen auftretenden kurzen explosionsartigen Geräusche an,
die bei beiden Sportarten auf die Umgebung einwirken. Es rechtfertigt sich deshalb auch,
seiner Ansicht und damit der Meinung des BAFU zu folgen, wonach Anhang 7 LSV als Ori-
entierungsgrundlage zu dienen habe. Im Einzelnen bedeutet dies für das Gericht, dass die
Lärmbeurteilung von Armbrustschiessanlagen grundsätzlich anhand dieses Anhangs zu er-
folgen hat. Abweichungen, auch punktuelle, von dieser Beurteilungsgrundlage sind indessen
möglich. Sie sind aber zu begründen, wobei aus der Begründung hervorgehen müsste, we-
shalb bei einer bestimmten Armbrustschiessanlage sich die im Anhang 7 LSV vorgegebenen
Lärmgrenzwerte und/oder Ermittlungsmethoden nicht oder nur teilweise eignen und weswe-
gen sich unter Anwendung alternativer Grenzwerte und/oder Ermittlungsmethoden besser
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feststellen lässt, ob der von der betreffenden Anlage ausgehende Lärm die Anwohnerschaft
in ihrem Wohlbefinden erheblich stört oder nicht.

7. Im vorliegenden Fall liegen verschiedene Fachbeurteilungen zur Lärmsituation rund um die
streitbetroffene Armbrustschiessanlage vor. Sie seien nachfolgend in der Zusammenfassung
wiedergegeben.

a) [Lärmtechnisches Gutachten vom 16. August 2013 durch dipl. Ing. HTL H. der Firma
P. Wurde von der A. in Auftrag gegeben und hatte im Wesentlichen die lärmtechnische
Beurteilung des Ist-Zustands 2012/13 zum Thema.]

b) [Lärmtechnisches Gutachten vom 14. Januar 2014 durch dipl. Ing. HTL H. der Firma P.
Wurde von der A. in Auftrag gegeben. Erweiterung des ersten Gutachtens.]

c) [Stellungnahmen vom 30. September 2013 und 21. Januar 2014 des Lärmfachmanns S.,
der vom Gemeinderat X. angefragte wurde, sich zu den beiden Gutachten P. zu äussern.]

d) [Lärmmessung und Bericht durch den von der A. angefragten dipl. Arch. N. am 22. Juli
2015]

e) [Stellungnahme vom 12. November 2015 des vom Gemeinderat X. angefragten Lärmex-
perten S. zum Bericht N. und den Messresultaten]

f) [Äusserungen des Projektleiters Lärmschutz im kantonalen AFU und des Lärmexperten S.
an der Referentenaudienz vom 28. April 2016]

g) [Präzisierungen durch S. am 29. Juni 2016 in einer Eingabe an das Verwaltungsgericht]

h) Bei der nun folgenden Würdigung dieser Gutachten und Stellungnahmen sind die bei-
den Lärmmomente «Abschuss» und «Zeitpunkt» separat zu behandeln. Vorab ist allgemein
festzustellen, dass sowohl die Gutachter H. und S. wie auch der Lärmexperte des AFU,
der Gemeinderat und der Beschwerdeführer alle davon ausgehen, dass der Lärm, der beim
Schiessbetrieb in der Armbrustschiessanlage in X. auftritt, den IGW [Immissionsgrenzwert]
gemäss Anhang 7 LSV für die Empfindlichkeitsstufe III nicht überschreiten darf, d.h. tiefer als
65 dB (A) sein muss. Auch sind sich die Erwähnten einig darüber, dass der Belastungsgrenzw-
ert gemäss der Methode dieses Anhangs zu ermitteln ist, das heisst unter anderem auch, dass
nach Massgabe des effektiven Schiessbetriebs Pegelkorrekturen nach unten vorzunehmen
sind. Die Haltung der A. zu diesem Punkt ist nicht ganz klar. Zwar haben Vertreter der
Gesellschaft an der Referentenaudienz vorgebracht, dass keine Berechnungen nach Anhang
7 LSV vorzunehmen seien, da eine Armbrust kein Schiessinstrument sei (...). Die Wortführer
haben aber weder an dieser Aussprache noch hat die A. in ihren schriftlichen Eingaben
nachvollziehbar darlegen können, in welchen Bereichen die Ermittlungsmethode des Anhangs
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7 LSV bei der Beurteilung des Lärms von Armbrustschiessanlagen zu unbilligen Resultaten
führen würde. Noch weniger ist aus den Akten ersichtlich, dass die A. alternative Lärmer-
mittlungsmethoden vorgeschlagen hätte. Dazu kommt, dass die A. in ihren Eingaben immer
dann mit den IGW und den Berechnungsmethode des Anhangs 7 LSV argumentiert, wenn es
darum geht, Ergebnisse zu befürworten, die in ihrem Sinne sind (...). Die Vorbehalte einzelner
Vertreter der A. gegen den Anhang 7 LSV vermögen das Gericht nach dem Gesagten nicht
zu überzeugen. Da für das Gericht auch sonst nichts dagegen spricht, die Beurteilung des
Lärms aus der Armbrustschiessanlage anhand von Anhang 7 LSV vorzunehmen, kann fest-
gestellt werden, dass gegen die Methodik der Gutachter H. der Firma P. und S. grundsätzlich
nichts einzuwenden ist.

h/aa) Was den Lärmpegel beim Abschuss betrifft, so bilden hierfür die beiden Lärmgutacht-
en P. vom 16. August 2013 und 14. Januar 2014, welche von der A. in Auftrag gegeben
wurden, die massgebenden Entscheidungsgrundlagen. Der Lärmexperte im AFU beurteilte
diese Gutachten an der Referentenaudienz als mustergültig und verlangte, dass eine weitere
Beurteilung, sollte sie erforderlich sein, nach dieser Methodik vorgenommen werde (...). Auch
der Beschwerdeführer äusserte sich nicht im ablehnenden Sinne zu diesen beiden Gutachten.
Er lobte sie jedenfalls als ausführlicher und verständlicher als die vom Gemeinderat in Auftrag
gegebene Studie S. (...). Auch für das Gericht ist nicht zu sehen, dass die beiden Gutacht-
en mit Blick auf die Abklärungen zur Lärmquelle «Waffe» Mängel aufweisen würden. Dies
gilt namentlich für die am 13. November 2012 vorgenommenen Messungen und die dabei
ermittelten Maximalpegel anhand der in Anhang 7 LSV verlangten Zeitkonstanten FAST. Es
kann nach dem Gesagten somit auf den dabei gemessenen mittleren Maximalwert von 61 dB
(A) abgestellt werden (...). Dieser Wert befindet sich unterhalb des hier massgebenden IGW
gemäss Anhang 7 LSV, so dass gesagt werden kann, dass der Lärm, der bei Schussabgabe in
der Armbrustschiessanlage in X. auftritt, sich nicht störend auf die Nachbarschaft im Sinne
von Art. 15 USG auswirkt. (...)

(...)

h/dd) Was die Beurteilung des Lärms beim Einschlag betrifft, so bilden hierfür die eigenen
Messungen der A. vom 22. Juli 2015 mit Schüssen auf eine sanierte Scheibe der Schuss-
bahn 2 und der darauf gestützte Bericht des Lärmexperten S. vom 12. November 2015 die
Beurteilungsgrundlagen. (...)

h/ee) Der Gutachter S. stützt sich in seinem Bericht auf Messdaten ab, welche ihm die A.
lieferte. Der Verein ist in der Lärmfrage indessen Partei, so dass es angezeigt gewesen wäre,
sich kritisch mit diesen Daten auseinanderzusetzen. Die lärmtechnische Beurteilung vom
12. November 2015 lässt diese kritische Würdigung indessen vermissen, was umso weniger
nachzuvollziehen ist, als der Experte gleichwohl bemängelt, dass der Messvorgang nur knapp
dokumentiert worden sei und er die Daten nicht habe überprüfen können. Hinzu kommt, dass
er die ihm zur Verfügung gestellten Daten aufgrund unterschiedlicher Beurteilungsrahmen gar
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nicht direkt mit den älteren Messdaten aus den beiden Gutachten P. vergleichen konnte. Der
Experte S. stützte sich also auf knapp dokumentierte, nicht mehr überprüfbare Messdaten
ab, die ihm von einer nicht neutralen Partei zur Verfügung gestellt wurden und kam dabei
aufgrund von Plausibilitätsüberlegungen und Analogieschlüssen zu seiner Schlusserkenntnis.
Das Gericht erachtet dieses Vorgehen als problematisch. Obwohl es klare Anzeichen dafür
gibt, dass die von der A. angestrebte Sanierung der Scheiben 1 bis 20 den Einschusslärm
deutlich senken wird, kann nach dem Gesagten nicht auf die Schlussfolgerungen des von
der Gemeinde beauftragten Lärmexperten S. vom 12. November 2015 abgestellt werden. Es
ist vielmehr dessen Empfehlung vom 29. Juni 2016 zu folgen, wonach nach Abschluss der
baulichen Sanierung eine LSV-konforme Kontrollmessung durchgeführt werden soll. Diese
weitere Messung drängt sich auch deshalb auf, da gar nicht bekannt ist, ob die Scheiben
im Rahmen des zu beurteilenden Baugesuchs so ausgerüstet werden wie die Scheibe 2 an-
lässlich der Messung vom 22. Juli 2015.

h/ff) Der Beschwerdeführer moniert, dass die bisherigen Lärmmessungen nicht repräsen-
tativ gewesen seien, da bei den Messungen nicht gleichzeitig auf allen Bahnen geschossen
worden sei (...). Die A. wehrt sich gegen dieses Ansinnen mit dem Argument, dass Anhang
7 LSV nicht anwendbar sei. Ausserdem seien die Befürchtungen des Beschwerdeführers un-
begründet, da ja alle Scheiben eingehaust würden (...). Der A. kann in der Argumentation
nicht gefolgt werden. Da Anhang 7 LSV im vorliegenden Fall analog anwendbar ist und die A.
von der Wirksamkeit ihrer Sanierungsmassnahmen überzeugt ist, spricht nichts dagegen, die
Kontrollmessungen auch bei Vollbetrieb durchzuführen. Dieses Vorgehen entspricht im Übri-
gen auch Art. 8 USG, wonach Einwirkungen sowohl einzeln als auch gesamthaft und nach
ihrem Zusammenwirken zu beurteilen sind.

i) Bei der Auswertung der noch durchzuführenden Kontrollmessungen werden die gemesse-
nen Maximalpegel wieder mit einem Korrekturpegel nach unten angepasst werden. Der Voll-
ständigkeit halber ist an dieser Stelle deshalb auf den Korrekturwert einzugehen, der in
allen Gutachten bisher mit –2.9 dB (A) angegeben wurde. Ein bestimmender Faktor bei
der Berechnung der Pegelkorrektur sind gemäss der Formel in Ziffer 321 Abs. 1 Anhang
7 LSV die so genannten jährlichen Schiesshalbtage. Je mehr Schiesshalbtage in der Formel
eingesetzt werden, desto höher wird der Korrekturwert, das heisst desto weniger werden die
Messergebnisse nach unten korrigiert. In Ziffer 322 Abs. 1 Anhang 7 LSV ist angegeben, wie
Schiesshalbtage ermittelt werden. Demnach gilt jedes Schiessen vormittags oder nachmit-
tags, das länger als zwei Stunden dauert, als Schiesshalbtag. Dauert es zwei Stunden oder
weniger lang, zählt es als halber Schiesshalbtag. Gemäss Ziffer 321 Abs. 1 Anhang 7 LSV wer-
den Schiesshalbtage an einem Sonn- oder an einem allgemeinen Feiertag drei Mal gewichtet.
Ziffer 321 Abs. 2 Anhang 7 LSV bestimmt, dass bei der Erhebung der Schiesshalbtage alle
Schiessen berücksichtigt werden, die innerhalb von drei Jahren regelmässig stattfinden. Aus
den beiden Gutachten P. geht hervor, dass die Pegelkorrektur von –2.9 dB (A) anhand der
folgenden Eckdaten berechnet wurde: Saisondauer vom 1. April bis 31. Oktober (7 Monate),
45’000 Schüsse pro Jahr und 520 gewichtete Schiesshalbtage (328 werktags, 64 sonntags).
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Einer Tabelle ist gleichzeitig zu entnehmen, dass die Schiesshalbtage an jedem Vormittag 4
Stunden dauern, nämlich von 8 Uhr bis 12 Uhr, und nachmittags an Werktagen 8 Stunden,
nämlich von 13.30 bis 21.30 Uhr, und nachmittags an Sonn- und Feiertagen 6.5 Stunden,
nämlich von 13.30 bis 20.00 Uhr (...). Da zuvor festgestellt wurde, dass die Lärmermittlung
bei der Armbrustschiessanlage in X. anhand der in Anhang 7 LSV vorgegebenen Methode
zu erfolgen hat, sind konsequenterweise auch die Definitionen der Schiesshalbtage aus der
Verordnung zu übernehmen. Demnach war es nicht korrekt, dass in den Gutachten P. bei der
Berechnung der Pegelkorrektur Schiesshalbtage eingesetzt wurden, die am Nachmittag 6.5
oder 8 Stunden dauern. Zwar wird in Anhang 7 LSV die Länge eines Schiesshalbtags nicht
direkt definiert, über die Definition des halben Schiesshalbtags jedoch indirekt sehr wohl.
Für das Gericht scheint es jedenfalls klar, dass wenn ein Schiessereignis mit einer Dauer
von maximal 2 Stunden als «halber» Schiesshalbtag gilt, ein Schiessereignis, welches zwis-
chen 2 und maximal 4 Stunden dauert, als «ganzer» Schiesshalbtag zählt. In den Gutachten
P. wurde davon ausgegangen, dass im Schützenstand der A. ab halb zwei Uhr nachmittags
dauerhaft 6.5 bzw. 8 Stunden lang geschossen werden kann. Gestützt auf Anhang 7 LSV sind
diese Schiesszeiten werktags deshalb als 2 und sonn- und feiertags als 6 Halbschiesstage zu
zählen. Gemäss der hier zu beurteilenden Baubewilligung sollen der A. sogar durchgehende
Schiesszeiten an Werktagen von 7.00 bis 22.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 8.00 bis
22.00 Uhr zugestanden werden. Es ist zu beachten, dass bei korrekter Anwendung von An-
hang 7 LSV dann mit folgenden Schiesshalbtagen zu rechnen wäre: Werktage vormittags 1.5
und nachmittags 2.5; Sonn- und Feiertage vormittags 3 und nachmittags 7.5. Die Gutachter
werden diese Überlegungen bei der Auswertung der durchzuführenden Kontrollmessung zu
berücksichtigen haben.

8. a) Das Verwaltungsgericht hat in Entscheid V 2014 61 erwogen, dass der Gemeinderat
es versäumt habe, mit der Baubewilligung über ein Betriebsreglement zu befinden. Dieses
müsse festlegen, zu welchen Zeiten und wie lange der Schiessbetrieb jeweils aufrechter-
halten werden dürfe (V 2014 61, Erw. 7d). Im vorliegenden Baubewilligungsverfahren hat
die A. nunmehr ein Betriebsreglement vorgelegt und der Gemeinderat hat die darin vorge-
sehenen Schiesszeiten in die Baubewilligung aufgenommen (...). Demzufolge könne der A.
an jedem Tag der Woche durchgehend bis um 22 Uhr schiessen. Schiessbeginn sei werk-
tags um 7 Uhr und sonn- und feiertags um 8 Uhr, an überregionalen und nationalen Wet-
tkämpfen seien grosszügigere Regelungen möglich. Der Gemeinderat X. wie auch die A.
rechtfertigen diese Regelung damit, dass nach erfolgter Sanierung gemäss Bauvorhaben in
der Anlage ein Lärmniveau erreicht werde, welches die Betroffenen in ihrem Wohlfinden nicht
mehr beeinträchtige. Aus Gründen des Lärmschutzes sei es dann nicht mehr zu rechtferti-
gen, die Betriebs- und Schiesszeiten einzuschränken (...). Wenn in der Schiessanlage nach
einer Sanierung die IGW eingehalten sind, ist es tatsächlich so, dass sich der Schiesslärm
nicht mehr als schädliche oder lästige Einwirkung im Sinne von Art. 13 Abs. 1 USG beze-
ichnen lässt. Abgesehen davon, dass darüber erst Gewissheit nach einer LSV-konformen
Kontrollmessung bestehen wird, ist an dieser Stelle auf das Vorsorgeprinzip im Umweltrecht
aufmerksam zu machen.
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b) Artikel 11 Abs. 2 USG definiert dieses zentrale Prinzip des Schweizer Umweltrechts wie
folgt: «Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der
Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich
tragbar ist.» Das Bundesgericht hat wiederholt entschieden, dass nach dem in Art. 11 USG en-
thaltenen Vorsorgeprinzip unnötiger Lärm vermieden werden muss, falls sich erweist, dass die
Massnahmen zur Emissionsbegrenzung technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich
tragbar sind (BGE 126 II 300 E. 4c/bb, mit Hinweisen). Es hat auch verschiedentlich darauf
hingewiesen, dass Lärmschutzmassnahmen nicht erst zu ergreifen sind, wenn die Umweltbe-
lastung schädlich oder lästig wird. Es sollen auch die bloss unnötigen Emissionen vermieden
werden. Dazu können direkt gestützt auf Art. 11 Abs. 2 und Art. 12 Abs. 2 USG Betriebs- oder
andere Beschränkungen angeordnet werden (BGE 120 Ib 89 E. 4a, mit Hinweisen).

c/aa) Vorliegend hat der Gemeinderat Betriebszeiten bewilligt, die als äussert grosszügig zu
bezeichnen sind. Diese Regelung wird dazu führen, dass der Beschwerdeführer ausserhalb
der üblichen Nachtruhezeiten jederzeit mit Lärm aus dem benachbarten Armbrustschiess-
stand wird rechnen müssen, auch zu Zeiten, in denen die Lärmverordnung der Gemeinde X.
vom 18. Mai 1971 (LVO) die Einwohner vor bestimmten andere lärmverursachenden Aktiv-
itäten verschont, so vor Lärm im Zusammenhang mit Bauarbeiten, Teppichklopfen und an-
deren lärmigen Haus- und Gartenarbeiten (sonntags gar nicht erlaubt, werktags nicht erlaubt
zwischen 12.00 und 13.00 Uhr und nach 19.00 Uhr, § 3 Abs. 2 LVO; § 5 LVO). Zur Begründung
seiner Haltung bringt der Gemeinderat im Wesentlichen vor, dass der Lärm aus der Anlage
nach der Sanierung nicht mehr als schädlich anzusehen sei. Der Gemeinderat hat aber nicht
geprüft, ob der beim Schiessen auftretende Lärm sich im Sinne des Vorsorgeprinzips nicht
auch noch über [Einschränkungen] der Betriebszeiten weiter eindämmen lässt. (...) Es ist im
Übrigen (...) nicht so, dass derartige Einschränkungen sich immer nur auf die gesamte Anlage
erstrecken müssten. Denkbar ist auch, den Schiessbetrieb zu gewissen Zeiten auf Bahnen zu
unterbinden, die sich am nächsten zum Haus des Beschwerdeführers befinden (...).

c/bb) Der Gemeinderat wird sich somit ein weiteres Mal mit dem Betriebsreglement der A.
zu befassen haben. Er wird dabei die Betriebszeiten neu festlegen müssen. Gegebenenfalls
wird er dabei auch die zeitliche Nutzung verschiedener Schiessbahnen regeln. Dabei wird
der Nachweis der betrieblichen Notwendigkeit zu erbringen sein, d.h. es wird aufzuzeigen
sein, dass der Verein diese Zeiten benötigt, um seine Trainings-, Wettkampf- und Veranstal-
tungsbedürfnisse ohne unzumutbare Einschränkungen befriedigen zu können. Als weitere
Beurteilungskriterien könnte er sich dabei beispielsweise auch auf die Anzahl Schützen im
Verein, die besonderen Trainingsbedürfnisse der Jungschützen, (...) und die Zahl der Schiess-
bahnen stützen. Das Gericht erachtet im Übrigen die Konzeption der aktuellen provisorischen
Regelung mit unterschiedlich langen Zeitfenstern innerhalb eines starren Betriebszeitenrah-
mens als Basis für das zu erlassende definitive Reglement unter lärmrechtlichen Gesicht-
spunkten als nicht sachgerecht. Dies vor allem deshalb, da Aussenstehende die Einhaltung
der komplexen Regelung nur schwer überprüfen können. Ausserdem stehen Schiesshalbtage,
die länger als 4 Stunden dauern, im Widerspruch zu Anhang 7 LSV. Anzustreben ist vielmehr
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eine einfache Regelung mit Betriebszeiten, während denen grundsätzlich auch geschossen
werden darf. Dazu sind gewisse Lockerungen für genau definierte Spezialanlässe vorzuse-
hen. Schliesslich ist zu bemerken, dass der Gemeinderat auch die bundesgerichtliche Recht-
sprechung zu beachten haben wird, wonach sozio-psychologische Untersuchungen gezeigt
hätten, dass Schiesslärm dann als besonders störend empfunden werde, wenn die Betroffe-
nen sich zuhause erholen wollten (Urteil des Bundesgerichts vom 9. Oktober 1996 in URP
1997 S. 38 E. 3c). Dies ist namentlich im Hinblick auf die von der A. gewünschten Betriebs-
dauer in den Abendstunden bis täglich 22:00 Uhr von Bedeutung, aber auch in Bezug auf den
angestrebten Betriebsbeginn von 07:00 Uhr werktags (d.h. auch samstags) und von 08:00
Uhr an Sonn- und Feiertagen.

(...)

9. (...) Gemäss Art. 13 Abs. 1 LSV ordnet die Vollzugsbehörde bei bestehenden ortsfesten An-
lagen, die wesentlich zur Überschreitung der Immissionsgrenzwerte beitragen, die notwendi-
gen Sanierungen an, nachdem sie die Inhaber der Anlagen angehört hat. Artikel 37a Abs. 1
LSV bestimmt, dass die Vollzugsbehörde in ihrem Entscheid über die Sanierung einer An-
lage die zulässigen Immissionsgrenzwerte festhält. Vorliegend wurden durch den Betrieb der
Armbrustschiessanlage in X. die IGW deutlich überschritten, was eine Sanierung der An-
lage erforderlich macht. Soweit ersichtlich hat der Gemeinderat X. bisher noch nie formell
eine Sanierung im Sinne von Art. 13 Abs. 1 LSV angeordnet, sondern die A. hat ein Lärm-
sanierungskonzept erarbeitet, dem der Gemeinderat über die Erteilung der Baubewilligung
implizit zugestimmt hat. In dieser Bewilligung wird unter «Besondere Bedingungen» Ziffer 1.2
jetzt zwar bestimmt, dass der künftige Schiessbetrieb ausschliesslich mit der Schallschutzvor-
richtung stattfinden dürfe, damit die IGW auch effektiv eingehalten würden. Die Höhe der IGW
wird aber nirgends erwähnt. Schon aus diesem Grund entspricht die Baubewilligung Art. 37a
Abs. 1 LSV nicht. (...) An der Referentenaudienz sagte der Lärmfachmann des AFU, welche
Punkte ein derartiger Feststellungsentscheid aus seiner Sicht zusätzlich enthalten sollte: ein
Betriebsreglement, die Festlegung der Schiessbahnen, eine Dokumentation der Wirkung der
getroffenen Lärmschutzmassnahmen sowie eine Pegelkorrektur K (...). Das Gericht kann sich
diesen Forderungen anschliessen. Wie der Lärmfachmann nämlich weiter überzeugend aus-
führte, muss der lärmbetroffene Nachbar etwas in der Hand haben, um später überprüfen zu
können, ob die von der Behörde verfügten Parameter eingehalten werden. Der Gemeinderat
X. wird demzufolge auch diese Pendenz nachzuholen haben.

10. a) Zusammengefasst ist zum folgenden Ergebnis zu kommen: Die Baubewilligung vom
14. Dezember 2015 kann erteilt werden, mit Ausnahme der besonderen Bedingung in Zif-
fer 1.3. Dieser Abschnitt ist zu streichen und durch folgenden Satz zu ersetzen: «Solange
nicht rechtskräftig feststeht, ob der sanierte Schützenstand die Immissionsgrenzwerte ana-
log Anhang 7 LSV einhält, und solange nicht auch alle weiteren Massnahmen zur Vermeidung
unnötigen Lärms ergriffen wurden, die technisch sowie betrieblich möglich und wirtschaftlich
tragbar sind, regelt der Gemeinderat X. die Schiesszeiten einstweilen auf provisorischer Basis
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von Jahr zu Jahr.» Es kommt somit zu einer teilweisen Gutheissung der Beschwerde, da der
Beschwerdeführer mit seiner Kritik an dem vom Gemeinderat genehmigten Betriebsregle-
ment der A. vor Gericht durchdringt und die Sache zur Bereinigung dieses Punktes wieder an
den Gemeinderat zur Neuentscheidung zurückgewiesen wird. Bei anderen wichtigen Anliegen
unterliegt der Beschwerdeführer jedoch vor Gericht, so wird die Baubewilligung erteilt, obwohl
noch kein definitives Betriebsreglement vorliegt. Auch dem Antrag betreffend Grenzabstand
wird nicht gefolgt und auf die vom Beschwerdeführer aufgeworfene Frage des Grenzzauns
wurde nicht eingetreten.

b) Bevor zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen Stellung zu beziehen ist, sind angesichts
des komplexen Sachverhalts noch ein paar Bemerkungen zum weiteren Vorgehen angebracht.
Da dieses Urteil den Parteien erst im Verlaufe des Monats September 2016 zugehen wird, ist
davon auszugehen, dass während der aktuellen Schiesssaison keine Bauarbeiten im Schützen-
stand mehr stattfinden werden. Nach Fertigstellung der tunnelartigen Vorrichtungen könnte
im Prinzip mit den Messungen für das weitere LSV-konforme lärmtechnische Gutachten be-
gonnen werden. Zu beachten ist jedoch, dass auch Messungen bei Vollbetrieb durchzuführen
sind (Erw. 7h/ff). Danach ist ein weiteres lärmtechnisches Gutachten zu erstellen. Hinsichtlich
der im Gutachten einzusetzenden Pegelkorrektur ist vorerst von den Schiesszeiten auszuge-
hen, welche der A. nach erfolgter Sanierung vorschwebten, d.h. Montag bis Samstag von
07:00 bis 22:00 Uhr und Sonn- und Feiertage von 08:00 bis 22:00 Uhr (Erw. 8a). Mit Blick auf
die sich daraus ergebenden Schiesshalbtage ist bei korrekter Anwendung von Anhang 7 LSV
pro Werktag mit 4 Schiesshalbtagen und pro Sonn- und Feiertag mit 10.5 Schiesshalbtagen
zu rechnen. Die Dauer der Schiesssaison beträgt 7 Monate und die Anzahl jährlicher Schüsse
45’000 (Erw. 7i). Sollte das Lärmgutachten in der Folge zum Schluss kommen, dass der IGW
gemäss Anhang 7 LSV eingehalten ist, muss geprüft werden, mit welchen weiteren Mass-
nahmen dem Vorsorgeprinzip Nachachtung verschafft werden kann (Erw. 8 c/aa). Sollte der
IGW indessen überschritten werden, sind vorerst Einschränkungen bei den Schiesszeiten ins
Auge zu fassen, um einen LSV-konformen Schiessbetrieb gewährleisten zu können. Aber auch
in dieser Situation wird der Gemeinderat in einem weiteren Schritt das Vorsorgeprinzip nach
Möglichkeit zu beachten haben. Anhand der allenfalls reduzierten Betriebs- und Schiesszeiten
ist sodann der Faktor für die Pegelkorrektur neu zu berechnen. Am Schluss wird der Gemein-
derat eine Feststellungsverfügung im Sinne von Art. 13 Abs. 1 LSV i.V.m. Art. 37a Abs. 1
LSV mit einem Betriebsreglement erlassen können (Erw. 9, 8c/bb). Die Verfügung ist nicht
nur der A., sondern auch dem Beschwerdeführer zu eröffnen. Nach Erlangung der Recht-
skraft kann die «Besondere Bestimmung» in der Ziffer 1.3 der Baubewilligung entsprechend
angepasst werden. Sollte gegen die Verfügung der Rechtsmittelweg beschritten werden, führt
der Weg in diesem Fall im Übrigen nicht mehr direkt an das Verwaltungsgericht, weil es sich
dann nicht mehr um einen baurechtlichen Entscheid für eine Baute ausserhalb der Bauzone
handeln wird. Solange keine Feststellungsverfügung vorliegt, wird der Gemeinderat X. wie
bis anhin von Saison zu Saison eingeschränkte Betriebszeiten verfügen müssen, wobei wenig
dagegen spricht, sich dabei am bisher verordneten Zeitrahmen zu orientieren. (...)
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Urteil des Verwaltungsgerichts vom 29. August 2016, V 2016 8
Das Urteil ist rechtskräftig.

4. Sozialversicherung

4.1 § 6 EG KVG; § 7 EG KVG; Art. 2 Abs. 2 KVAG; aArt. 12 Abs. 2 KVG

Regeste:
§ 6 EG KVG; § 7 EG KVG; Art. 2 Abs. 2 KVAG; aArt. 12 Abs. 2 KVG – Sachliche
Zuständigkeit für Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen i.S.v. Art. 2 Abs. 2 KVAG. Ausle-
gung von § 6 EG KVG (Erw. 3.1 ff.). Zuständigkeitsnorm von § 6 EG KVG erfasst nur frei-
willige Taggeldversicherungen gemäss KVG, nicht aber solche gemäss VVG. Letztere sind
vielmehr unter den Begriff der Zusatzversicherung i.S.v. § 7 EG KVG zu subsumieren,
womit entsprechende Streitigkeiten von den Zivilgerichten zu beurteilen sind (Erw. 3.3).

Aus dem Sachverhalt:

Die 1964 geborene A. war bis Ende Februar 2015 bei der B. GmbH angestellt und im Rahmen
der Krankentaggeldversicherung ihres Arbeitgebers bei der X. Versicherung gegen krankheits-
bedingten Erwerbsausfall versichert. Im Sommer 2014 unterzog sich A. nach eigenen Angaben
in der Klinik Z. einer Operation, welche in eine postoperative Infektion mündete. Seither ist
A. nach eigener Darstellung aufgrund chronischer Schmerzen durchweg zu 100 % arbeitsun-
fähig. Die X. anerkannte die Arbeitsunfähigkeit ab dem 13. Januar 2015 und richtete bis zum
31. Juli 2015 ein Krankentaggeld auf der Basis einer Arbeitsunfähigkeit von 100 % aus.

Mit Klageschrift vom 18. April 2016 stellte A. beim Verwaltungsgericht des Kantons Zug die
Rechtsbegehren, die X. sei teilklageweise zu verpflichten, ihr als Krankentaggeld für den
Zeitraum vom 1. August 2015 bis 14. Februar 2016 den Betrag von CHF 76’160.70 nebst
5 % Zins seit dem 7. November 2015 zu bezahlen; von ihrem Nachklagerecht sei Vormerk
zu nehmen; unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten. Zur Begrün-
dung führte die Klägerin im Wesentlichen aus, ihre Erkrankung dauere bis heute an, was
sie mittels entsprechender Arztzeugnisse gegenüber der Beklagten fortlaufend und unaufge-
fordert nachgewiesen habe. Die Beklagte weigere sich jedoch seit 1. August 2015, ihrer Leis-
tungspflicht nachzukommen. Mit Klageantwort vom 16. Juni 2016 beantragte die Beklagte
innert erstreckter Frist, auf die Klage sei mangels sachlicher Zuständigkeit des angerufenen
Gerichts nicht einzutreten. Eventualiter sei die Klage abzuweisen.

Aus den Erwägungen:

(...)

2. (...) Die Beklagte bestreitet die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts nicht. Un-
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einig sind sich die Parteien indessen in Bezug auf die sachliche Zuständigkeit des angerufenen
Gerichts, weshalb vorab darüber zu befinden ist.

3. Gemäss § 6 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung
(EG KVG, BGS 842.1) ist das Verwaltungsgericht das kantonale Versicherungsgericht im
Regelungsbereich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und der freiwilligen Taggeld-
versicherung. Für Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen i.S.v. Art. 12 Abs. 2 KVG sind
demgegenüber gemäss § 7 EG KVG die Zivilgerichte zuständig. Es ist also zu ermitteln, ob
unter «freiwillige Taggeldversicherung» i.S.v. § 6 EG KVG auch Taggeldversicherungen gemäss
VVG zu subsumieren sind, bejahendenfalls das angerufene Gericht zur Beurteilung der Stre-
itigkeit zuständig wäre.

3.1 Zunächst fällt auf, dass sich der kantonale Gesetzgeber bei § 6 EG KVG eines praktisch
identischen Wortlautes bedient hat wie der Bundesgesetzgeber bei der Umschreibung des
Geltungsbereiches des KVG in Art. 1a Abs. 1 KVG, welcher mit dem Begriff der sozialen
Krankenversicherung identisch ist (Botschaft zum Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über
die soziale Krankenversicherung, BBl 2012 S. 1941 ff., S. 1956 [Botschaft KVAG]): Sowohl bei
der bundesrechtlichen als auch bei der kantonalen Bestimmung ist von der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung einerseits und der freiwilligen Taggeldversicherung andererseits
die Rede. Paragraph 7 EG KVG verweist demgegenüber auf aArt. 12 Abs. 2 KVG (in der
bis am 31. Dezember 2015 gültigen Fassung), welcher es Krankenkassen freistellte, neben
der sozialen Krankenversicherung nach dem KVG ausserdem (gemäss aArt. 12 Abs. 3 KVG
dem VVG unterstellte) Zusatzversicherungen anzubieten. Der eng an das KVG angelehnte
bzw. direkt darauf verweisende Wortlaut von § 6 und 7 EG KVG kann als Hinweis darauf
verstanden werden, dass der kantonale Gesetzgeber bei der Zuordnung der Zuständigkeiten
dieselbe Aufteilung vornehmen wollte, wie es der Bundesgesetzgeber bei der Unterstellung
der jeweiligen Versicherungsarten unter das öffentliche bzw. das Privatrecht getan hatte.
Nach dieser Lesart wären Streitigkeiten aus der sozialen Krankenversicherung (bestehend
aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und der freiwilligen Taggeldversicherung
gemäss KVG) dem Verwaltungsgericht zur Beurteilung zugewiesen, wohingegen sämtliche
privatrechtlichen Versicherungen, darin eingeschlossen die Taggeldversicherungen gemäss
VVG, vom Zivilgericht zu entscheiden wären. Der Umstand, dass aArt. 12 Abs. 2 KVG per
31. Dezember 2015 ausser Kraft getreten ist, kann darauf keinen ernstzunehmenden Einfluss
haben, zumal der Regelungsgehalt der Norm per 1. Januar 2016 vollständig in Art. 2 Abs. 2
KVAG überführt wurde (Botschaft KVAG, S. 1956) und § 7 EG KVG mittelfristig wohl an die
neue Rechtslage auf Bundesebene angepasst werden dürfte. Der Wortlaut der relevanten
Bestimmungen spricht somit eher gegen eine Subsumtion freiwilliger Taggeldversicherungen
gemäss VVG unter § 6 EG KVG.

3.2 In systematischer Hinsicht vertritt die Klägerin die Auffassung, § 6 EG KVG stelle ge-
genüber § 7 EG KVG eine lex specialis dar. Paragraph 7 EG KVG gelte nicht für Taggeldver-
sicherungen, da er diese zum einen nicht explizit erwähne und sich § 6 EG KVG zum an-
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deren nicht ausdrücklich auf Taggeldversicherungen gemäss aArt. 67 ff. KVG beschränke.
Für die – wenngleich implizite – Beschränkung von § 6 EG KVG auf freiwillige Taggeldver-
sicherungen nach dem KVG spricht aber bereits dessen eng an die Definition der sozialen
Krankenversicherung gemäss Art. 1a Abs. 1 KVG angelehnte Wortlaut (E. 3.1). Die fehlende
ausdrückliche Bezugnahme auf Taggeldversicherungen in § 7 EG KVG lässt sich damit erk-
lären, dass Taggeldversicherungen gemäss VVG – wie die Beklagte zutreffend ausführt –
nach der bundesgerichtlichen Praxis zu aArt. 12 Abs. 2 KVG, aArt. 85 Abs. 2 VAG (in der bis
zum 31. Dezember 2010 in Kraft stehenden Fassung) und zuletzt auch Art. 7 ZPO bereits vom
Begriff der Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversicherung erfasst werden (BGE 133 III
439 E. 2.1 f. und 2.2.2.2; Urteil des Bundesgerichts vom 11. Oktober 2011, 4A_118/2011
E. 1.3, und vom 17. November 2010, 4A_194/2010 E. 2.2.1). Eine explizite Nennung von
Taggeldversicherungen, wie es die Klägerin für erforderlich hält, wäre somit redundant. Auch
binnensystematische Überlegungen sprechen mithin nicht für, sondern vielmehr gegen die
Subsumtion von Taggeldversicherungen gemäss VVG unter § 6 EG KVG.

3.3 Nicht ausschlaggebend ist schliesslich das Argument der Klägerin, es sprächen teleolo-
gische Überlegungen für die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts, da § 6 EG KVG wie auch
Art. 7 ZPO eine Know-how-Konzentration bei der sozialversicherungsrechtlichen Abteilung
des Verwaltungsgerichts zu bewirken suchten. Es trifft zwar zu, dass eine Konzentration
von Verfahren betreffend Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung beim kan-
tonalen Sozialversicherungsgericht im Hinblick auf dessen Fachkompetenz sinnvoll sein kann
(und in vielen Kantonen auch praktiziert wird). Indessen leuchtet es nicht ein, warum der
Zuger Gesetzgeber, hätte er eine solche Zuständigkeitskonzentration herbeiführen wollen,
dem Verwaltungsgericht lediglich die Zuständigkeit für Streitigkeiten betreffend die Taggeld-
versicherungen gemäss VVG, nicht aber jene betreffend die übrigen dem VVG unterste-
henden Zusatzversicherungen zugewiesen hat. Es entspricht entgegen der Auffassung der
Klägerin auch nicht der Zielsetzung von Art. 7 ZPO, die Zuständigkeit für die soziale Kranken-
versicherung und jene für Zusatzversicherungen beim kantonalen Verwaltungsgericht zu kon-
zentrieren; die Kompetenz dazu kommt den Kantonen bereits aufgrund von Art. 4 Abs. 1
ZPO zu. Vielmehr wollte es der Bundesgesetzgeber den Kantonen ermöglichen, ein Gericht
zu bezeichnen, welches als einzige kantonale Instanz (als Ausnahme vom Erfordernis des
zweistufigen kantonalen Instanzenzugs gemäss Art. 75 des Bundesgerichtsgesetzes [BGG,
SR 173.110]) Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung beur-
teilen kann (hierzu Botschaft zur ZPO, BBl 2006 S. 7221 ff., S. 7247 f). Indem er es bei § 7
EG KVG und damit bei der Rechtslage vor Inkrafttreten der ZPO beliess, hat der Zuger Geset-
zgeber aber gerade nicht von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Auch vor diesem Hin-
tergrund ist davon auszugehen, dass die Zuständigkeitsnorm von § 6 EG KVG nur freiwillige
Taggeldversicherungen gemäss KVG, nicht aber solche gemäss VVG erfassen will. Letztere
sind vielmehr unter den Begriff der Zusatzversicherung i.S.v. § 7 EG KVG zu subsumieren,
womit entsprechende Streitigkeiten von den Zivilgerichten zu beurteilen sind.
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3.4 Nach dem Gesagten ist das angerufene Gericht zur Beurteilung der anhängig gemachten
Streitigkeit sachlich unzuständig, womit auf die Klage nicht einzutreten ist.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 25. August 2016, S 2016 49.
Das Urteil ist rechtskräftig.

4.2 Art. 16 ATSG; Art. 28a Abs. 2 und 3 IVG

Regeste:
Art. 16 ATSG, Art. 28a Abs. 2 und 3 IVG – Grad und Bemessung der Invalidität. Bestim-
mung des Invaliditätsgrades bei teilzeitiger Erwerbstätigkeit und Tätigkeit im Aufgaben-
bereich anhand eines Einkommensvergleichs. Gemischte Methode nach Art. 28a Abs. 3
IVG (Erw. 3.2). Keine Parallelisierung der Vergleichseinkommen bei einem deutlich unter-
durchschnittlichen Einkommen, wenn der Beschwerdeführer sich über mehrere Jahre hin-
weg mit einem bescheideneren Einkommensniveau begnügte (Erw. 6.1). IV-Stelle durfte
auf das vom Beschwerdeführer vor der Gesundheitsschädigung erzielte, deutlich unter-
durchschnittliche Einkommen abstellen, da es dem Beschwerdeführer möglich gewesen
wäre, wesentlich mehr zu verdienen. Es handelt sich nicht um ein gesundheitsbedingtes
Mindereinkommen (Erw. 7).

Aus dem Sachverhalt:

A., Jahrgang 1961, war zuletzt als Monteur (60 %) und Künstler (40 %) tätig und meldete sich
am 4. Februar 2010 bei der IV-Stelle des Kantons Zug zum Bezug von Leistungen an. Zur
gesundheitlichen Beeinträchtigung gab er an, er habe Sehnen- und Muskelabrisse an beiden
Schultern seit dem 21. Dezember 2008. Da parallel auch die Unfallversicherung den Leis-
tungsanspruch abklärte, stützte sich die IV-Stelle in der Folge insbesondere auf die von der
Suva eingeholten kreisärztlichen Untersuchungen sowie die Stellungnahmen des regionalen
ärztlichen Dienstes (RAD). Mit Vorbescheid vom 26. März 2014 teilte die IV-Stelle A. mit, sie
beabsichtige, ihm vom 1. August 2010 bis zum 1. April 2011 sowie vom 1. November 2012
bis zum 1. Juni 2013 eine ganze Rente zuzusprechen. Ab dem 11. März 2013 habe wieder
eine volle Arbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit bestanden, weswegen ab dem 1. Ju-
ni 2013 keine Rente mehr ausbezahlt werde. Trotz Einwand vom 28. April 2014 und einer
Ergänzung vom 4. Juli 2014 hielt die IV-Stelle des Kantons Zug mit Verfügung vom 28. Okto-
ber 2014 an ihrem Vorbescheid fest.

Aus den Erwägungen:

(...)
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3.1 Gemäss Art. 28 Abs. 1 IVG haben jene Versicherten Anspruch auf eine Rente, die ihre
Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zu-
mutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können (lit.
a), während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 % ar-
beitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen sind (lit. b) und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens
40 % invalid (Art. 8 ATSG) sind (lit. c). Bei einer Invalidität von 40 % besteht Anspruch auf eine
Viertelsrente, ab 50 % auf eine halbe, ab 60 % auf eine Dreiviertels- und ab 70 % auf eine ganze
Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG).

3.2 Invalidität ist gemäss Art. 8 Abs. 1 ATSG die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit
dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Bei erwerbstätigen Versicherten wird für
die Bestimmung des Invaliditätsgrades gemäss Art. 16 ATSG das Erwerbseinkommen, das
die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen
Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei
ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte (Invalideneinkommen), in Beziehung gesetzt
zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre (Vali-
deneinkommen; sog. Einkommensvergleich). Bei Versicherten, die nur zum Teil erwerbstätig
sind, wird für diesen Teil die Invalidität nach Art. 16 ATSG festgelegt. Waren sie daneben auch
im Aufgabenbereich tätig, so wird die Invalidität für diese Tätigkeit nach Art. 28a Abs. 2 IVG
festgelegt. In diesem Falle sind der Anteil der Erwerbstätigkeit und der Anteil der Tätigkeit
im Aufgabenbereich festzulegen und der Invaliditätsgrad entsprechend der Behinderung in
beiden Bereichen zu bemessen (Art. 28a Abs. 3 IVG; sog. gemischte Methode). Der Rente-
nanspruch entsteht gemäss Art. 29 Abs. 1 IVG frühestens nach Ablauf von sechs Monaten
nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Art. 29 Abs. 1 ATSG, jedoch frühestens
im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt.

3.3 Für die Bestimmung des trotz Gesundheitsschädigung zumutbarerweise noch realisier-
baren Einkommens (Invalideneinkommen) ist primär von der beruflich-erwerblichen Situation
auszugehen, in welcher der Versicherte konkret steht. Übt er nach Eintritt der Invalidität eine
Erwerbstätigkeit aus, bei der – kumulativ – besonders stabile Arbeitsverhältnisse gegeben
sind und anzunehmen ist, dass er die ihm verbleibende Arbeitsfähigkeit in zumutbarer Weise
voll ausschöpft und das Einkommen aus der Arbeitsleistung als angemessen und nicht als
Soziallohn erscheint, gilt grundsätzlich der von ihm tatsächlich erzielte Verdienst als Invaliden-
lohn. Ist kein solches tatsächlich erzieltes Erwerbseinkommen gegeben, namentlich weil der
Versicherte nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine oder jedenfalls keine ihm an sich
zumutbare neue Erwerbstätigkeit aufgenommen hat, so können nach der Rechtsprechung die
Tabellenlöhne gemäss den vom Bundesamt für Statistik periodisch herausgegebenen Lohn-
strukturerhebungen (LSE) beigezogen werden (BGE 126 V 75 Erw. 3b mit Hinweisen), wobei
je nach den konkreten Umständen – nebst der leidensbedingten Einschränkung können auch
weitere persönliche und berufliche Merkmale einer versicherten Person wie Alter, Dauer der
Betriebszugehörigkeit, Nationalität oder Aufenthaltskategorie sowie Beschäftigungsgrad lohn-
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mindernd ins Gewicht fallen – ein Abzug von höchstens 25 % zu berücksichtigen ist (BGE 126
V 75 Erw. 5b/aa-cc).

(...)

6. Der Beschwerdeführer liess weiter den von der Beschwerdegegnerin vorgenommenen
Einkommensvergleich beanstanden, worauf im Folgenden einzugehen ist:

6.1 Zunächst liess der Beschwerdeführer rügen, es sei eine Parallelisierung der beiden Vergle-
ichseinkommen vorzunehmen. Eine solche Parallelisierung ist nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung dann vorzunehmen, wenn eine versicherte Person vor dem Eintritt der Ge-
sundheitsschädigung aus invaliditätsfremden Gründen (z. B. geringe Schulbildung, fehlende
berufliche Ausbildung, mangelnde Deutschkenntnisse, beschränkte Anstellungsmöglichkeit-
en wegen Saisonnierstatus) ein deutlich unterdurchschnittliches Einkommen bezog, sofern
keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie sich aus freien Stücken mit einem beschei-
deneren Einkommensniveau begnügen wollte (BGE 134 V 322 Erw. 4.1, mit weiteren Hin-
weisen). In casu erzielte der Beschwerdeführer vor Eintritt der Gesundheitsschädigung zwar
in der Tat ein sehr geringes Einkommen zwischen ca. Fr. 25’000.– und Fr. 35’000.– pro Jahr,
doch ist dies nicht etwa auf eine geringe Schulbildung, eine fehlende berufliche Ausbildung
o.ä. zurückzuführen, ist doch der Beschwerdeführer gelernter Offsetdrucker und verfügt er
zudem über spezielle Kenntnisse im Hochbau (...). Da es ihm daher ohne weiteres möglich
gewesen wäre, mit diesen Tätigkeiten ein wesentlich höheres Einkommen zu erzielen, ging
die Beschwerdegegnerin zu Recht davon aus, dass sich der Beschwerdeführer aus freien
Stücken mit einem bescheideneren Einkommensniveau begnügte; dies wird denn auch durch
den Bericht vom 4. September 2001 zur Arbeitgeberkontrolle der Suva bestätigt, wonach der
Beschwerdeführer von den Einkünften nicht leben könne, er aber von seiner Lebenspartnerin
unterstützt werde (...). Mithin musste sie auch keine Parallelisierung der Vergleichseinkom-
men vornehmen. Bei dieser Sachlage – der Beschwerdeführer begnügte sich über mehrere
Jahre hinweg mit seinem bescheidenen Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit (...) –
durfte die Beschwerdegegnerin zudem beim Valideneinkommen auch auf eben dieses zuletzt
erzielte, bescheidene Einkommen abstellen (vgl. Urteil 8C_944/2011 vom 17. April 2012 Erw.
2.4).

6.2 Nachdem somit festgestellt wurde, dass zum einen eine Parallelisierung nicht erfolgen
musste und zum anderen auf das bisher erzielte Einkommen abgestellt werden durfte, kann
auf Ausführungen zur Berechnung des Invalideneinkommens verzichtet werden. Bei einem
heranzuziehenden Valideneinkommen von – angepasst an die Nominallohnentwicklung – Fr.
35’053.– ab November 2012 würde es nämlich selbst bei Annahme eines unrealistisch tiefen
Invalideneinkommens von Fr. 40’500.–, wie es der Beschwerdeführer in der Beschwerde-
schrift geltend machen liess, nicht zu einem Minderverdienst kommen, weswegen in der Kon-
sequenz auch stets ein Invaliditätsgrad von 0 % resultiert. Der Vollständigkeit halber sei aber
festgehalten, dass das von der Beschwerdegegnerin errechnete Invalideneinkommen von Fr.
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55’719.– sich nicht als offensichtlich falsch erweist, berücksichtigt dieses doch bereits die
um 10 % reduzierte Arbeitsfähigkeit, wurde es gestützt auf Niveau 4 der Tabellenlöhne berech-
net und an die Nominallohnentwicklung angepasst. Zu diskutieren wäre dabei höchstens die
Berücksichtigung eines leidensbedingten Abzuges, doch ist diesbezüglich auf Weiterungen zu
verzichten, würde nämlich auch ein solcher Abzug nichts am Invaliditätsgrad von 0 % ändern.
Schliesslich errechnete der Beschwerdeführer selbst beim grösstmöglichen leidensbedingten
Abzug von 25 % noch ein – das Valideneinkommen übertreffendes – Invalideneinkommen von
Fr. 40’500.–.

6.3 Da sich das Valideneinkommen anhand des vom Beschwerdeführer vor der Gesundheits-
schädigung erzielten Einkommens festsetzen liess und die Berechnung des Invalideneinkom-
mens keinerlei Probleme bereitete, ist nicht ersichtlich, weshalb der Invaliditätsgrad vor-
liegend nicht anhand eines Einkommensvergleichs hätte berechnet werden sollen. Ein Betä-
tigungsvergleich, wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht, ist bei dieser Sachlage jeden-
falls nicht vorzunehmen.

7. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer weder mit seinen Rügen
betreffend die Abklärung des medizinischen Sachverhaltes noch mit denjenigen betreffend
die fehlerhafte Erstellung des Einkommensvergleichs durchzudringen vermochte. Vielmehr
ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer ausreichend medizinisch abgeklärt wurde und
zudem auch ein umfassender Abklärungsbericht zur Erstellung eines Zumutbarkeitsprofils er-
stellt wurde. Beim Einkommensvergleich durfte die Beschwerdegegnerin auf das vom Beschw-
erdeführer vor der Gesundheitsschädigung erzielte, deutlich unterdurchschnittliche Einkom-
men abstellen, da es dem Beschwerdeführer möglich gewesen wäre, wesentlich mehr zu ver-
dienen. Aufgrund des überaus geringen Valideneinkommens erübrigten sich sodann Weiterun-
gen zum Invalideneinkommen bzw. zum Einkommensvergleich im Allgemeinen, da so oder
anders kein gesundheitsbedingtes Mindereinkommen resultieren würde. Mithin erweist sich
die vorliegende Beschwerde als unbegründet, weswegen sie vollumfänglich abzuweisen ist.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 29. Oktober 2015, S 2015 9.
Das Urteil ist rechtskräftig.
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4.3 Art. 9 Abs. 2 UVV

Regeste:
Art. 9 Abs. 2 UVV (Stand: 31.12.2016) – unfallähnliche Körperschädigung. Die Vorausset-
zung des äusseren Ereignisses bei einer unfallähnlichen Körperschädigung verlangt ein
Geschehen, dem ein gewisses gesteigertes Gefährdungspotenzial innewohnt (Erw. 3.1.2).
Dem Joggen, verbunden mit Schwedenschritten und insbesondere mit dem zusammen-
hängenden Treppenspringen, wobei abwechslungsweise eine Stufe auszulassen ist, ist
ein gesteigertes Gefährdungspotential zuzuerkennen. Es ist auf die Rechtsprechung des
Bundesgerichts zur Sprungtechnik beim Squat-Jump zu verweisen. Pflicht des Unfallver-
sicherers zur sorgfältigen Abklärung des Sachverhalts im Sinne von 43 Abs. 1 ATSG, an-
sonsten die erst mit der Einsprache erfolgte Präzisierung der Aussage des Versicherten
nicht unter Verweis auf die Beweisregel der so genannten spontanen Aussagen der ersten
Stunde übergangen werden kann (Erw. 6.1.2).

Aus dem Sachverhalt:

Der Versicherte A., Jahrgang 1970, Wirtschaftsprüfer in der Treuhand- und Revisionsgesell-
schaft B. und über diese bei der C. AG obligatorisch gegen die Folgen von Berufs- und
Nichtberufsunfällen versichert, verspürte gemäss Bagatell-Unfallmeldung vom 28. Oktober
2015 am 10. Oktober 2015 beim Joggen mit integrierten Kraftübungen für die Beine einen
heftigen Schmerz im rechten Knie. Während der erstbehandelnde Arzt Dr. D. eine unklare
posterolaterale Knieaffektion, differenzialdiagnostisch eine Meniskusläsion oder eine chon-
drale Läsion festhielt, zeigte das MRI vom 19. Januar 2016 einen radiären Riss im Hinterhorn
des Meniskus medialis, angrenzend an die interkondyläre Meniskuswurzel. Zudem bestanden
eine diskrete mukoide Degeneration in der pars intermedia, eine mitteltiefe Knorpelfissur
retropatellar medial sowie ein minimaler Gelenkerguss. Nach den Angaben des Versicherten
seien erste Schmerzen im Sommer 2015 beim Joggen aufgetreten, das Velofahren sei aber
immer problemlos gewesen. Ab dem 10. Oktober 2015 seien wieder akute Knieschmerzen
aufgetreten. Dem Versicherer bekannt ist sodann, dass bereits 1990 eine Arthroskopie bei-
der Knie stattfand und nebst einer AC-Gelenksdistorsion 2012 rechts sind offenbar multiple
frühere Knieverletzungen beidseits beim Eishockey erstellt. Vor diesem Hintergrund verneinte
die C. AG am 5. Februar 2016 das Vorliegen eines Unfalls nach Art. 4 ATSG wie auch das Vor-
liegen einer unfallähnlichen Körperschädigung nach Art. 9 Abs. 2 UVV. Die am 9. Februar
2016 dagegen erhobene Einsprache – mit dem Hinweis darauf, dass eine Listendiagnose
nach Art. 9 Abs. 2 UVV vorliege – wies die C. AG mit Entscheid vom 14. April 2016 vollum-
fänglich ab.

Aus den Erwägungen:

(...)
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3.1.1 Die unfallähnlichen Körperschädigungen müssen sämtliche Unfallbegriffsmerkmale er-
füllen mit Ausnahme der ungewöhnlichen äusseren Einwirkung. Besondere Bedeutung kommt
der Voraussetzung eines äusseren Ereignisses – allenfalls im Körperinnern – zu. Hat ein solch-
es nicht stattgefunden, und sei es auch nur als Auslöser eines Gesundheitsschadens, liegt
eindeutig eine krankheits- oder degenerativ bedingte Gesundheitsschädigung vor. Seit Januar
1998 gelten Körperschädigungen, die von einer Erkrankung oder Degeneration herrühren, ex-
plizit als ausgeschlossen. Wie erwähnt ist die Auflistung in Art. 9 Abs. 2 UVV abschliessend,
weshalb Erweiterungen durch Analogieschlüsse nicht zulässig sind. Kann eine Schädigung
indes nicht eindeutig nachgewiesen werden, so hat der Leistungsansprecher die Folgen der
Beweislosigkeit zu tragen. Hinsichtlich der Kausalität der körperähnlichen Schädigungen gilt
im Übrigen ebenfalls der Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (vgl. Rumo-Jun-
go/Holzer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesge-
setz über die Unfallversicherung, 4. Auflage, Zürich/ Basel/ Genf 2012, S. 80 f.).

3.1.2 Die Voraussetzung des äusseren Ereignisses verlangt im Grundsatz nach einem ausser-
halb des Körpers liegenden, objektiv feststellbaren, sinnfälligen, unfallähnlichen Vorfall. Kein
unfallähnliches Ereignis liegt vor, wenn der äussere Faktor mit dem (erstmaligen) Auftreten
der für eine der in Art. 9 Abs. 2 UVV enthaltenden Gesundheitsschäden typischen Schmerzen
gleichgesetzt wird. Sodann ist das Kriterium auch nicht erfüllt, wenn die Schmerzen bei einer
blossen Lebensverrichtung auftreten, die die versicherte Person zu beschreiben in der Lage
ist. Verlangt ist vielmehr ein Geschehen, dem ein gewisses gesteigertes Gefährdungspotenzial
innewohnt. Dies ist zu bejahen, wenn die zum einschiessenden Schmerz führende Tätigkeit
im Rahmen einer allgemein gesteigerten Gefahrenlage vorgenommen wird, wie dies etwa für
viele sportliche Betätigungen zutreffen kann. Der äussere Faktor mit erheblichem Schädi-
gungspotential ist sodann auch zu bejahen, wenn die in Frage stehende Lebensverrichtung
einer mehr als physiologisch normalen und psychologisch beherrschten Beanspruchung des
Körpers, insbesondere seiner Gliedmassen, gleichkommt. Wer indes beim Aufstehen, Ab-
sitzen, Abliegen, beim Bewegen im Raum oder bei Handreichungen einen einschiessenden
Schmerz erleidet, der sich als Symptom einer Listenverletzung erweist, kann sich nicht auf
das Vorliegen einer unfallähnlichen Körperschädigung berufen. Allerdings ist das Erforder-
nis erfüllt bei Änderungen der Körperlage, die nach unfallmedizinischer Erfahrung häufig
zu körpereigenen Traumen führen, wie etwa das plötzliche Aufstehen aus der Hocke, die
heftige und/oder belastende Bewegung und die durch äussere Einflüsse unkontrollierbare
Änderung der Körperlage. Erforderlich und hinreichend für die Bejahung eines äusseren Fak-
tors ist, dass diesem ein gesteigertes Schädigungspotential zukommt, sei es zufolge einer
allgemein gesteigerten Gefährdungslage, sei es durch Hinzutreten eines zur Unkontrollier-
barkeit der Vornahme der alltäglichen Lebensverrichtung führenden Faktors. Dabei kann der
Auslösungsfaktor alltäglich und diskret sein. Es muss sich indessen um ein plötzliches Ereig-
nis handeln wie eine heftige Bewegung oder das plötzliche Aufstehen aus der Hocke. Dabei
kommt es beim Begriffsmerkmal der Plötzlichkeit im Rahmen der unfallähnlichen Körper-
schädigungen weniger auf die Dauer der schädigenden Einwirkung an als vielmehr auf deren
Einmaligkeit. Keine unfallähnliche Körperschädigung liegt mithin vor, wenn die Listenverlet-
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zung ausschliesslich auf wiederholte, im täglichen Leben laufend auftretende Mikrotraumata
zurückzuführen ist, welche eine allmähliche Abnützung bewirken und schliesslich zu einem
behandlungsbedürftigen Gesundheitsschaden führen (BGE 129 V 466 Erw. 4.2.2 und Urteil
des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG] U 159/06 vom 29. August 2006 Erw. 2,
mit vielen weiteren Hinweisen).

3.1.3 Nach der Praxis kann die schädigende äussere Einwirkung in einer körpereigenen Be-
wegung bestehen wie dem plötzlichen Aufstehen aus der Hocke (BGE 116 V 148 Erw. 2c), in
einem Fehlschlag beim Fussballspiel (RKUV 1990 Nr. U 112 S. 375 Erw. 3), im Aufheben oder
Abstellen von Gewichten von 40 bis 50 kg (BGE 116 V 149 Erw. 4), im Umlagern eines Heizkör-
pers von über fünf Meter Länge und einem Gewicht von über 100 kg von einem Wagen auf
einen Arbeitsbock (BGE 123 V 43, nicht publ. Erw. 3b), im Bruch eines Rückenwirbels zufolge
von Kontraktionen bei einem epileptischen Anfall (SVR 1998 UV Nr. 22 S. 81), im Verschieben
eines Wäschekorbes mit dem linken Fuss, was zu einer Verdrehung des rechten Knies führt
(RKUV 2000 Nr. U 385 S. 267), in einem Sprung von einer Verpackungskiste (RKUV 2001 Nr.
U 435 S. 332), im Ausrutschen und Verdrehen des Knies als Folge der Bemühung, balgende
Hunde zu trennen (Urteil des EVG U 127/00 vom 27. Juni 2001), im Stolpern, einer unko-
ordinierten Ausweichbewegung des Beines und daraufhin erfolgtem Anschlagen des linken
Knies an einem Anhängerwagen (Urteil U 158/00 vom 27. Juni 2001), im Misstritt beim Volley-
ball, was zu einem einschiessenden Zwick im Knie führte (Urteil U 92/00 vom 27. Juni 2001),
im Sprung von einem Bahngepäckwagen aus der Höhe von 60 cm (Urteil U 266/00 vom
21. September 2001), im Erleiden einer Zerrung der Adduktorenmuskeln während des Fuss-
balltrainings (Urteil U 20/00 vom 10. Dezember 2001), in der Verstauchung eines Knöchels
als Folge einer Rotationsbewegung (Urteil U 287/00 vom 22. Februar 2002) oder in einer
brüsken Drehbewegung beim Kochen mit einschiessendem Schmerz im Knie (Urteil U 5/02
vom 21. Oktober 2002). Verneint wird der äussere schädigende Faktor bei vermehrter Ar-
beitsbelastung, die zu kontinuierlicher Zunahme und Verschlechterung der Kniebeschwerden
führte (Urteil U 198/00 vom 30. August 2001), bei wiederholten Anstrengungen wie bei Ar-
beiten mit Hammer oder Bohrer (BGE 123 V 43, nicht publ. Erw. 3b) oder beim Auftreten
von Schmerzen nachts bei Drehbewegungen und nach längerem Gehen (Urteil U 458/00
vom 24. Oktober 2001, vgl. für die vorstehend aufgeführten bejahenden und verneinenden
Beispiele: BGE 129 V 466 Erw. 4.1).

3.1.4 Weiterer Judikatur, die vorliegend von Belang sein könnte, kann im Wesentlichen das
Folgende entnommen werden: In verfahrensrechtlicher Hinsicht ergibt sich aus dem Urteil
8C_ 696/2013 vom 14. November 2013 Erw. 4.3, dass ein Unfallversicherer im Nachgang
an umfassende Sachverhaltsabklärungen nicht verpflichtet ist, die versicherte Person zur
weitergehenden Substantiierung des gemeldeten Geschehens aufzufordern. Aus den Ent-
scheiden RKUV 2004 U 502 S. 183 sowie U 322/02 vom 7. Oktober 2003 ergibt sich,
dass der äussere Faktor im Falle eines regelkonformen Rückwärtspurzelbaums unter Verweis
auf ähnlich gelagerte Fälle wie jenem einer regelkonform ausgeführten Rolle vorwärts einer
Turnlehrerin oder jenem eines ordentlichen Jiu-Jitsu-Trainings verneint wurde. Im Entscheid
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8C_772/2009 vom 7. Mai 2010 Erw. 3.3 führt das Bundesgericht aus, komme es beim Auf-
stehen aus der Hocke, mit einem Kleinkind im Arm, zu einem starken Schmerz und zu einer
Knieblockade, besage dies noch nichts. Das Auftreten von Schmerzen als solches sei nämlich
noch kein äusserer schädigender Faktor. Beim Aufstehen aus der Hocke mit einem Kleinkind
auf dem Arm handle es sich nämlich um einen gewohnten, mehrmals täglich ausgeübten Be-
wegungsablauf und somit um eine alltägliche Verrichtung, die üblicherweise im Rahmen einer
physiologisch normalen und psychologisch beherrschten Beanspruchung des Körpers erfolge
und bei welcher grundsätzlich kein besonderes Schädigungspotential vorhanden sei. Es fehle
an einer gesteigerten Gefahrenlage wie auch am Hinzutreten eines zur Unkontrollierbarkeit
des aus der Hocke Aufstehens führenden Moments. Als solches könne entgegen der Ansicht
der Betroffenen auch das Kleinkind auf dem Arm nicht gelten, gehöre doch auch dieses zur
alltäglichen Lebensverrichtung und es sei anzunehmen, dass der Bewegungsablauf gerade in
Rücksichtnahme auf das Kind besonders kontrolliert ausgeführt werde. Mit dem plötzlichen
Aufstehen aus der Hocke gemäss BGE 116 V 145 sei dies jedenfalls nicht vergleichbar. Im
Entscheid 8C_454/2013 vom 24. September 2013 Erw. 6.3 wird in Bezug auf die vermu-
tungsweise Nennung möglicher Bewegungen, die für einen Meniskusriss ursächlich hätten
sein können, festgestellt, dass die blosse Verdachtsdiagnose einer Verletzung dem erforder-
lichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit nie genüge.

3.1.5 Im Entscheid 8C_295/2015 vom 8. September 2015 hat das Bundesgericht in Erwä-
gung 4 zu einer speziellen Fitness-Übung Stellung bezogen und ausgeführt, die sportliche
Aktivität allein als Anlass des für die Verletzung angeblich ursächlichen Bewegungsablaufs
genüge nicht für die Bejahung des mit Blick auf den äusseren Faktor praxisgemäss erforder-
lichen gesteigerten Gefahrenpotenzials (SVR 2014 UV Nr. 30 S. 100, 8C_147/2014 Erw. 3.3).
Der Versicherte habe während der Sprünge auf einem Bein aber gleichzeitig mit dem anderen
Bein Kniestösse ausgeführt mit dem Ziel, einen Gegner, das heisst seinen Fitnesstrainer, zu
treffen, welcher sich mit Handschuhen geschützt habe. Von einem gleichmässigen Bewe-
gungsablauf wie etwa beim Joggen könne damit nicht gesprochen werden (Urteil 8C_118/2008
vom 23. Oktober 2008 Erw. 3.3). Der Fall sei vielmehr zu vergleichen mit der vom Bundes-
gericht als unfallähnliches Geschehen qualifizierten Partnerübung im Rahmen eines Selb-
stverteidigungskurses. Das Bundesgericht habe wegen der Kraftanstrengung und den ständi-
gen Belastungswechseln in kurzer Abfolge im Bewegungsablauf als Ganzem eine erhöhte
Verletzungsgefahr angenommen (SVR 2014 UV Nr. 30 S. 100, 8C_147/2014 Erw. 3.5). Auch
hier sei, ähnlich wie beim Squat-Jumping, von einer Gefahrenlage auszugehen, welche die An-
nahme eines mitwirkenden äusseren Faktors im Sinne der Rechtsprechung zu Art. 9 Abs. 2
UVV unterstütze (SVR 2014 UV Nr. 29 S. 97, 8C_40/2014 Erw. 3.1). Das kantonale Gericht
habe seinerseits in Betracht gezogen, dass die Übung zum normalen Trainingsprogramm des
Versicherten gehört habe. Das Bundesgericht habe jedoch die Annahme der für die Qualifika-
tion als unfallähnliches Geschehen erforderlichen Gefahrenlage auch nicht ausgeschlossen
im Fall der Fitness-lnstruktorin, die sich beim Squat-Jump verletzt gehabt habe, obwohl dieser
zu ihren alltäglichen, gewohnten Lebensvorrichtungen gezählt habe (SVR 2014 UV Nr. 29
S. 97, 8C_40/2014, Erw. 3.2).
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Im Entscheid 8C_40/2014 vom 8. Mai 2014 Erw. 3.1 f. äusserte sich das Bundesgericht
erstmals zum so genannten Squat-Jumping. Es hielt dabei fest, der Argumentation, wonach
bei einem Squat-Jump kein äusserer Faktor im Sinne eines gesteigerten Gefährdungspoten-
zials zufolge allgemein gesteigerter Gefahrenlage mitwirke, könne nicht gefolgt werden. Die
beim Squat-Jumping angewandte Sprungtechnik berge – bedingt durch die zu unterlassende
Ausholbewegung und die fehlende Ausgleichsfunktion mittels Armeinsatzes – die erhebliche
Gefahr eines während des Sprunges eintretenden Gleichgewichtsverlustes und damit wiede-
rum eines auch unsauberen Wiederaufsetzens auf dem Boden in sich, was, wenn nicht gar
zu Stürzen, so doch zu fehlerhaften Steuerungen einzelner Körperteile, namentlich der Beine,
führen könne. Angesichts der dadurch geschaffenen Verletzungsgefahr könne ein gewiss-
es gesteigertes Gefährdungspotenzial jedenfalls nicht verkannt werden. Entsprechend gelte,
dass der von der Beschwerdegegnerin als Fitness-Instruktorin demonstrierte Squat-Jump
mit einer Gefahrenlage verbunden gewesen sei, welche die Annahme eines mitwirkenden
äusseren Faktors im Sinne der Rechtsprechung zu Art. 9 Abs. 2 UVV unterstütze. Daran än-
derte nichts, dass ein Squat-Jump zumindest bei der beruflich als Fitness-Instruktorin tätigen
Beschwerdegegnerin zu den alltäglichen, gewohnten Lebensverrichtungen zähle. Eine phys-
iologisch noch im Normalbereich liegende und auch psychologisch beherrschte Beanspru-
chung werde bei einem Squat-Jump schon aufgrund der zu vermeidenden Zuhilfenahme der
Arme zur Haltung des Gleichgewichtes – entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin – ein-
deutig überschritten. Von einem lediglich mit grösserem Kraftaufwand verbundenen gleich-
mässigen Bewegungsablauf könne auch in der besonderen beruflichen Situation der Beschw-
erdegegnerin nur bei optimalem Gelingen des Sprunges gesprochen werden. Die gleichwohl
bestehende Gefahrenlage führe nämlich dazu, dass es – sei es während des Sprunges selb-
st, sei es erst bei der anschliessenden Landung auf dem Boden – zu Unregelmässigkeiten
im Übungsablauf kommen könne, welche leicht auch zu körperlichen Verletzungen führen
könnten.

(...)

6. In der Folge gilt es in einem ersten Schritt zu prüfen, ob vorliegend von einem sinnfälligen
Ereignis nach Lehre und Praxis ausgegangen werden kann, in einem zweiten Schritt ist dann
zu klären, ob die Kausalität der fraglichen Verletzung zum Ereignis rechtsgenüglich erstellt ist
oder aber ob von einer klar krankhaften bzw. degenerativen Ursache ausgegangen werden
muss.

6.1.

6.1.1 Zur Sachverhaltserhebung in casu ist unter Verweis auf Erwägung 3.4.2 noch einmal
daran zu erinnern, dass es rechtsprechungsgemäss jedenfalls dann nicht überzeugt, wenn
ein Versicherter den Sachverhalt erst im Einsprache- oder sogar erst im Beschwerdever-
fahren ergänzt resp. erst dann wichtige Aspekte erstmals erwähnt, obschon der Unfallver-
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sicherer den Sachverhalt vorher vermittels Frageblättern detailliert erhoben und damit seine
Verpflichtung zur richtigen und vollständigen Sachverhaltsfeststellung erfüllt hat.

6.1.2 Trotz offensichtlichen Klärungsbedarfs nach Vorliegen lediglich der Bagatellunfallmel-
dung vom 28. Oktober 2015 – in welcher der Versicherte lediglich vom Joggen, in welches
Kraftübungen für die Beine integriert gewesen seien, berichtet hatte – unterliess es der Unfal-
lversicherer vorliegend, die angezeigten Fragen zu Art und Umfang der genannten Kraftübun-
gen für die Beine vermittels Frage- oder Erhebungsblättern bzw. vermittels individueller Nach-
frage zu stellen bzw. zu klären. Zog der Unfallversicherer nun aber ohne jede Nachfrage
Schlüsse und qualifizierte er das «Joggen mit integrierten Kraftübungen für die Beine» ohne
genaue Vorstellung davon, worum es sich bei den integrierten Kraftübungen für die Beine
handeln könnte, als gewöhnlichen Bewegungsablauf ohne gesteigerte Gefahrenlage resp.
als Lebensverrichtung mit physiologisch normaler und psychologisch beherrschter Beanspru-
chung des Körpers, so kam er seiner Pflicht zur sorgfältigen Abklärung des Sachverhalts im
Sinne von 43 Abs. 1 ATSG nicht in rechtsgenüglicher Weise nach. Vor diesem Hintergrund
kann die erst mit der Einsprache erfolgte Präzisierung, bei den integrierten Kraftübungen
für die Beine handle es sich um Treppensprünge und Schwedenschritte, nicht einfach unter
Verweis auf die Beweisregel der so genannten spontanen Aussagen der ersten Stunde über-
gangen werden, wenngleich der Beschwerdeführer, der bereits Ende November 2015 von der
Absicht, die Leistungspflicht des Versicherers zu verneinen, erfahren hatte, die entsprechen-
den Präzisierungen bereits früher, als er mit dem Hinweis auf weitere medizinische Abklärun-
gen um den Erlass einer anfechtbaren Verfügung gebeten hatte, hätte nachschieben können.
Im Lichte der versicherungsseitig weitgehend unterbliebenen Sachverhaltsabklärungen kann
ihm dies jedenfalls nicht zum Nachteil gereichen und die genannten Präzisierungen sind bei
der Qualifikation des Geschehensablaufs zu berücksichtigen.

Nach dem Gesagten gilt für das Gericht als nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahr-
scheinlichkeit erstellt, dass der Beschwerdeführer am 10. Oktober 2015, 08.30 Uhr, joggen
ging und dass er in sein Jogging-Training auch Kraftübungen für die Beine, konkret beidbeinig
vollführte Treppensprünge unter jeweiligem Überspringen jedes zweiten Tritts sowie Schwe-
denschritte, integrierte bzw. dass er während dieser Kraftübungen heftig einschiessende
Schmerzen im rechten Knie verspürte.

Zur Frage, ob dem Joggen mit integrierten Kraftübungen für die Beine, mit Treppensprüngen
und Schwedenschritten, die nach Lehre und Praxis gebotene Sinnfälligkeit zukommt, ist auf
die unter Erwägung 3.1.3 ff., insbesondere unter Erwägung 3.1.5 wiedergegebene Judikatur zu
verweisen. Nachdem das Bundesgericht im Entscheid 8C_40/2014 zur Sprungtechnik beim
Squat-Jump ausführte, Sprünge ohne Ausholbewegung und ohne ausgleichenden Armein-
satz würden erhebliche Gefahren für den Gleichgewichtsverlust, für unsauberes Auftreten
und für Stürze beinhalten und angesichts dieser so geschaffenen Verletzungsgefahr könne
ein gewisses gesteigertes Gefährdungspotential nicht verneint werden, selbst für eine pro-
fessionelle Fitness-Trainerin nicht, nachdem das Bundesgericht Squat-Sprüngen somit die
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geforderte Sinnfälligkeit zuerkannte, qualifizierte es im Entscheid 8C_295/2015 – wo es um
die Einschätzung von Fitnessübungen ging, bei welchen der Betroffene jeweils auf einem
Bein hüpfte und mit dem Knie des andern Beins gegen einen gepolsterten Handschuh seines
Trainers schlug – auch das einbeinige Hüpfen verbunden mit Kniestössen des anderen Beines
gegen eine Polsterung als äusseren Faktor, zumal das Ganze auch mit der bereits früher
als sinnfällig qualifizierten Partnerübung im Rahmen eines Selbstverteidigungskurses ver-
gleichbar sei. Ergänzend hielt das Bundesgericht fest, wie beim Squat-Jumping sei auch
bei dieser Übung von einer gesteigerten Gefahrenlage auszugehen. Im Lichte dieser Recht-
sprechung ist nach Ansicht des Zuger Gerichts auch dem hier zu beurteilenden Joggen,
verbunden mit Schwedenschritten und insbesondere mit dem zusammenhängenden Trep-
penspringen, wobei abwechslungsweise eine Stufe auszulassen ist – was die Kraftanstren-
gung erhöht und die Gefahr von Fehltritten gesteigert erscheinen lässt –, ein gesteigertes
Gefährdungspotential zuzuerkennen bzw. die Übung als mit den obig umschriebenen Fit-
nessübungen vergleichbar zu qualifizieren ist. Springt jemand beidbeinig eine Treppe hoch
und überspringt er jede zweite Stufe, ist dies mit variierendem Krafteinsatz, damit aber auch
mit erhöhtem Kraftaufwand verbunden und birgt, wie angesprochen, die Gefahr von Misstrit-
ten, was eindeutig für das Vorliegen der geforderten gesteigerten Gefahrenlage spricht. Nach
dem Gesagten ist im geschilderten Sachverhalt ein äusserer Faktor im Sinne von Gesetz,
Verordnung, Lehre und Praxis zu sehen.

6.2

6.2.1 Nachdem insbesondere der Hausarzt, Dr. D., zweimal darauf hinwies, dass der Beschw-
erdeführer hinsichtlich seiner Knie eine gewisse Vorgeschichte aufweise, dass frühere Kniev-
erletzungen aktenkundig seien und dass der Beschwerdeführer erste Beschwerden beim
Joggen bereits für Sommer 2015 beklagt habe, stellt sich die Frage, ob die mit MRI vom
19. Januar 2016 sowie intraoperativ erkannten und diagnostizierten Verletzungen, insbeson-
dere der Meniskusriss und die Läsion des anteromedialen Bündels des vorderen Kreuzban-
des, auch als überwiegend wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem fraglichen Ereignis
bzw. als dessen Folge gelten können. Diesbezüglich ist zum einen zu bedenken, dass sich
aus den beiden genannten Berichten von Dr. D. nicht klar ergibt, ob dieser die ab Sommer
beklagten und nach dem 10. Oktober 2015 – nach dem fraglichen Ereignis – festgehaltenen
Schmerzen in einem Zusammenhang sieht oder nicht. Soweit der Beschwerdeführer sein-
erseits moniert, die im Sommer beklagten Beschwerden hätten sich von der Hüfte abwärts
aussenseitig bis zur Wade erstreckt und seien nicht vergleichbar mit den ab Oktober aufge-
tretenen Schmerzen, welche sich auf die Innenseite des Knies konzentriert hätten, kann
diesen Angaben kein besonderes Gewicht zuerkannt werden. Die Frage ist folglich auss-
chliesslich unter Zuhilfenahme der medizinischen Berichte, insbesondere der Berichte des
Facharztes, zu klären.

6.2.2 In medizinischer Hinsicht ist vorab festzustellen, dass die Beschwerdegegnerin es offen-
sichtlich unterliess, die Akten einem Vertrauensarzt vorzulegen. Die Behauptung, die erlitte-
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nen Verletzungen stünden nicht in einer natürlichen und adäquaten Kausalität zum fraglichen
Ereignis basiert mithin nicht auf medizinischen Überlegungen, sondern ist als Schlussfol-
gerung aus der Verneinung der Sinnfälligkeit des geschilderten Geschehnisablaufs zu ver-
stehen. Die entsprechende Feststellung entbehrt mithin einer ausreichenden Grundlage bzw.
einer rechtsgenüglichen Begründung. Demgegenüber basieren die Beurteilungen der Dres. D.
und insbesondere E., wonach vor allem die intraoperativ zusätzlich zur Meniskusläsion fest-
gestellten Verletzungen, die Teilruptur des anteromedialen Bündels des vorderen Kreuzban-
des und die Zerreissung der Plica infrapatellaris auf eine erhebliche, schwerere Verletzung,
gleichzeitig aber auch auf ein alleiniges Ereignis hindeuteten, auf medizinischen Erfahrun-
gen, besonders auf der Erfahrung des routinierten orthopädischen Chirurgen Dr. E. Kann der
Operateur in casu aufgrund seines Erfahrungsschatzes festhalten, dass ein solches Verlet-
zungsbild klar auf ein singuläres Ereignis, nicht aber auf Degeneration hindeutet, verwen-
det er in diesen Zusammenhang den nicht juristischen Terminus «höchstwahrscheinlich»,
genügt dies nach Ansicht des Gerichts dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlich-
keit und bezeichnet nicht nur eine blosse Möglichkeit. Dass Hausarzt Dr. D., kein Facharzt für
Orthopädie und/oder orthopädische Chirurgie, mit seinem Hinweis auf frühere Knieschädi-
gungen den Verdacht auf eine degenerative Ursache schürte und mit der Verwendung des
Wortes «wahrscheinlich» ebenfalls lediglich auf eine mögliche Ursache hinwies, entwertet die
fachärztliche Einschätzung schliesslich in keiner Weise.

6.3 Nach dem Gesagten gilt als nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit
erstellt, dass dem Ereignis vom 10. Oktober 2015 die geforderte Sinnfälligkeit zukommt bzw.
dass dieses einen äusseren Faktor im Sinne von Lehre und Praxis darstellt, überdies dass das
Ereignis zu den diagnostizierten Verletzungen, von welchen jedenfalls der Meniskusriss und
die Teilruptur des vorderen Kreuzbandes als Listenverletzungen nach Art. 9 Abs. 2 UVV gelten,
in einem natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang steht. Bei dieser Beurteilung der
Sachlage erübrigt sich die Prüfung der Frage, ob der am 1. Januar 2017 in Kraft tretende neue
Art. 6 Abs. 2 UVG im Sinne einer Vorwirkung überhaupt beachtet werden dürfte oder nicht.

7. Entsprechend erweist sich die Beschwerde als begründet und sie ist insoweit gutzuheissen,
als die Verfügung vom 5. Februar 2016 und der Einspracheentscheid vom 14. April 2016
aufzuheben sind und die Beschwerdegegnerin zu verpflichten ist, dem Beschwerdeführer für
die Folgen des Ereignisses vom 10. Oktober 2015 Leistungen gemäss UVG auszurichten.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 24. November 2016, S 2016 62
Das Urteil war bei Erscheinen der GVP noch nicht rechtskräftig.
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4.4 Art. 39 UVG; 50 UVV

Regeste:
Art. 39 UVG; Art. 50 UVV – Wagnis; Leistungskürzung. Dem Beschwerdeführer muss
angelastet werden, dass er sich wissentlich einer besonders grossen Gefahr aussetzte,
als er einen Kopfsprung in für ein solches Unterfangen zu seichtes Wasser wagte (Erw.
5.3).

Aus dem Sachverhalt:

Der Versicherte A., Jahrgang 1971, ledig, war seit dem 17. August 2015 bei der B. AG angestellt,
als er sich gemäss Schadenmeldung UVG vom 16. September 2015 am 12. September 2015
bei einem Sprung in den See am Kopf und an der Wirbelsäule verletzte. Die Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt (Suva) teilte A. mit Schreiben vom 28. September 2015 mit, für
die Folgen des Unfalls vom 12. September 2015 die Versicherungsleistungen zu übernehmen,
aber noch nicht abschliessend zur Höhe der Leistungen Stellung nehmen zu können. Bis zum
Abschluss der Abklärungen werde ihm bzw. seinem Arbeitgeber ab 15. September 2015 50 %
des Taggeldes von Fr. 176.– pro Kalendertag ausbezahlt. Am 20. Januar 2016 kündigte die
B. AG das Arbeitsverhältnis mit dem Versicherten per 21. Februar 2016. Mit Verfügung vom
22. Februar 2016 teilte die Suva A. mit, gemäss ihren Abklärungen müsse die Wassertiefe am
Unfalltag weniger als 50 cm betragen haben. Ein Kopfsprung ins Wasser mit einer Wasser-
tiefe von weniger als 50 cm gelte nach der Rechtsprechung als Wagnis. Aus diesem Grund
müssten die Geldleistungen um 50 % gekürzt werden; nicht von der Sanktion betroffen seien
die Pflegeleistungen (Heilkosten). Er habe mithin ab dem 15. September 2015 Anspruch auf
ein um 50 % gekürztes Taggeld. Dagegen erhob A. am 10. März 2016 Einsprache, welche
die Suva am 6. Juli 2016 abwies. Gleichzeitig entzog sie einer allfälligen Verwaltungsgerichts-
beschwerde gegen den Einspracheentscheid die aufschiebende Wirkung.

Mit Eingabe vom 8. September 2016 liess A. gegen den Einspracheentscheid vom 6. Juli 2016
Verwaltungsgerichtsbeschwerde erheben und beantragen, die Verfügung vom 22. Februar
2016 sowie der Einspracheentscheid vom 6. Juli 2016 seien aufzuheben, von einer Kürzung
der gesetzlichen Leistungen aufgrund des Unfallereignisses vom 12. September 2015 sei
abzusehen, die Beschwerdegegnerin sei zu verpflichten, ihm die vollen (ungekürzten) geset-
zlichen Leistungen aufgrund des Unfalles vom 12. September 2015 zu erbringen, der Be-
schwerde sei die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, es sei ihm für das Beschwerdev-
erfahren die vollumfängliche unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung zu gewähren;
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Aus den Erwägungen:

(...)
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3.4 Gestützt auf Art. 39 UVG kann der Bundesrat aussergewöhnliche Gefahren und Wagnisse
bezeichnen, die in der Versicherung der Nichtberufsunfälle zur Verweigerung sämtlicher Leis-
tungen oder zur Kürzung der Geldleistungen führen. Die Verweigerung oder Kürzung kann
er in Abweichung von Art. 21 Abs. 1 bis 3 ATSG ordnen. Von dieser Kompetenzdelegation
hat der Bundesrat in Art. 49 UVV (betreffend aussergewöhnliche Gefahren) und 50 UVV (be-
treffend Wagnisse) Gebrauch gemacht. Bei Nichtberufsunfällen, die auf ein Wagnis zurück-
gehen, werden die Geldleistungen um die Hälfte gekürzt und in besonders schweren Fällen
verweigert (Art. 50 Abs. 1 UVV). Wagnisse sind Handlungen, mit denen sich der Versicherte
einer besonders grossen Gefahr aussetzt, ohne die Vorkehren zu treffen oder treffen zu kön-
nen, die das Risiko auf ein vernünftiges Mass beschränken. Rettungshandlungen zugunsten
von Personen sind indessen auch dann versichert, wenn sie an sich als Wagnis zu betrachten
sind (Art. 50 Abs. 2 UVV). Lehre und Rechtsprechung unterscheiden zwischen absoluten und
relativen Wagnissen. Ein absolutes Wagnis liegt vor, wenn eine gefährliche Handlung nicht
schützenswert ist oder wenn die Handlung mit so grossen Gefahren für Leib und Leben ver-
bunden ist, dass sich diese auch unter günstigsten Umständen nicht auf ein vernünftiges
Mass reduzieren lassen. Ein relatives Wagnis ist gegeben, wenn es die versicherte Person
unterlassen hat, die objektiv vorhandenen Risiken und Gefahren auf ein vertretbares Mass
herabzusetzen, obwohl dies möglich gewesen wäre (Urteil des Bundesgerichts 8C_274/2012
vom 4. Dezember 2012 Erw. 3.1, mit Hinweisen).

Hat die versicherte Person den Gesundheitsschaden oder den Tod absichtlich herbeigeführt,
so besteht kein Anspruch auf Versicherungsleistungen, mit Ausnahme der Bestattungskosten
(Art. 37 Abs. 1 UVG). Gemäss Art. 37 Abs. 2 UVG werden in Abweichung von Art. 21 Abs. 1
Satz 1 ATSG in der Versicherung der Nichtberufsunfälle die Taggelder, die während der er-
sten zwei Jahre nach dem Unfall ausgerichtet werden, gekürzt, wenn der Versicherte den
Unfall grobfahrlässig herbeigeführt hat. Die Kürzung beträgt jedoch höchstens die Hälfte der
Leistungen, wenn der Versicherte im Zeitpunkt des Unfalls für Angehörige zu sorgen hat,
denen bei seinem Tode Hinterlassenenrenten zustehen würden.

3.5

3.5.1 In der Würdigung der einzelnen Beweismittel ist der Richter frei resp. nicht an beson-
dere Beweisregeln gebunden. Er hat alle Beweismittel, unabhängig davon, von wem sie stam-
men, objektiv zu prüfen und danach zu entscheiden, ob die verfügbaren Unterlagen eine zu-
verlässige Beurteilung des streitigen Rechtsanspruches gestatten. Ausschlaggebend für den
Beweiswert ist grundsätzlich somit weder die Herkunft eines Beweismittels noch die Bezeich-
nung der eingereichten oder in Auftrag gegebenen Stellungnahme als Bericht oder Gutachten,
sondern dessen Inhalt (BGE 122 V 157 Erw. 1c).

3.5.2 Im Sozialversicherungsrecht gilt der Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlich-
keit. Dieser übersteigt einerseits die Annahme einer blossen Möglichkeit bzw. eine Hypothese
und liegt andererseits unter demjenigen (etwa im Zivilprozess massgebenden) der strikten
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Annahme der zu beweisenden Tatsache. Die Wahrscheinlichkeit ist insoweit überwiegend, als
der begründeten Überzeugung keine konkreten Einwände entgegenstehen. Gilt es, zwischen
zwei oder mehreren Möglichkeiten zu entscheiden, ist diejenige überwiegend wahrscheinlich,
welche sich am ehesten zugetragen hat (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3. Auflage, Zürich /
Basel / Genf 2015, Art. 43 Rz. 46 und 50). In beweisrechtlicher Hinsicht ist überdies zu
beachten, dass es Sache des Leistungsansprechers ist, die genauen Umstände des Unfalls
resp. des zu beurteilenden Ereignisses glaubhaft zu machen. Der Nachweis eines Gesund-
heitsschadens allein genügt hierzu nicht. Das Gericht stellt sodann auf jene Sachverhalts-
darstellung ab, die es von allen möglichen Geschehensabläufen als die wahrscheinlichste
ansieht. Dabei ist der Beweismaxime, wonach die so genannten «spontanen Aussagen der
ersten Stunde» in der Regel unbefangener und zuverlässiger sind als spätere Darstellun-
gen, die bewusst oder unbewusst von nachträglichen Überlegungen versicherungsrechtlich-
er oder anderer Art beeinflusst sein können, entsprechend Rechnung zu tragen. Wechselt
die versicherte Person ihre Darstellung im Laufe der Zeit, kommt den Angaben, die sie kurz
nach dem Unfall gemacht hat, meistens grösseres Gewicht zu als jenen, die sie beispiel-
sweise nach einer – einlässlich begründeten und mit Beispielen aus der Praxis versehenen –
Ablehnungsverfügung bzw. nach einem ablehnenden Einspracheentscheid des Versicherers
tätigte (RKUV 1988 Nr. U 55 S. 363 Erw. 3b/aa). Hat der Unfallversicherer den Sachverhalt
vermittels Frageblättern detailliert erhoben und damit seine Verpflichtung zur richtigen und
vollständigen Sachverhaltsfeststellung erfüllt, überzeugt es rechtssprechungsgemäss nicht,
wenn die versicherte Person den Sachverhalt erst im Einsprache- oder im Beschwerdever-
fahren ergänzt und erst dann wichtige Aspekte erstmals erwähnt (Urteil des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts [EVG] U 148/01 vom 27. Juni 2002). Die genannte Beweismaxime ist
nach der bundesgerichtlichen Praxis Bestandteil der freien Beweiswürdigung. Entscheidend
ist indes, dass das Untersuchungsprinzip grundsätzlich verlangt, dass ein Sachverhalt solange
abzuklären ist, bis er mit überwiegender Wahrscheinlichkeit der Wirklichkeit entspricht. Bei
Widersprüchen sind diese, soweit möglich, vorerst aus dem Wege zu räumen. Erst wenn es
keine weiteren Möglichkeiten gibt, den Sachverhalt abzuklären, kommen die Beweisregeln –
wie die zitierte Beweismaxime – überhaupt zur Anwendung (vgl. BGE 121 V 45 sowie Urteil
des EVG I 492/05 vom 19. Dezember 2006 Erw. 3.2.2).

3.5.3 Eine Beweislast besteht im vom Untersuchungsgrundsatz beherrschten Sozialversiche-
rungsprozess insofern, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener
Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte.
Diese Beweisregel greift allerdings erst Platz, wenn es sich als unmöglich erweist, im Rah-
men des Untersuchungsgrundsatzes aufgrund einer Beweiswürdigung einen Sachverhalt zu
ermitteln, der zumindest die überwiegende Wahrscheinlichkeit für sich hat, der Wirklichkeit
zu entsprechen (Urteil des Bundesgerichts 8C_662/2015 vom 30. November 2015 Erw. 3.2,
mit Hinweis auf BGE 117 V 261 Erw. 3b sowie Urteil des Bundesgerichts 8C_663/2009 vom
27. April 2010 Erw. 2.2).

4. Streitig ist im vorliegenden Fall, ob die Beschwerdegegnerin ihre Geldleistungen zu Recht
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mit der Begründung, der Nichtberufsunfall vom 12. September 2015 sei auf ein Wagnis zurück-
zuführen, um die Hälfte gekürzt hat. Zu prüfen ist demnach, ob der Kopfsprung in den See
vom 12. September 2015 als Wagnis zu qualifizieren ist oder nicht.

(...)

5. Angesichts der unterschiedlichen gemessenen Wassertiefen an verschiedenen Uferstellen
ist im vorliegenden Fall von entscheidender Bedeutung, von welcher Stelle aus der Beschw-
erdeführer den folgenreichen Kopfsprung tätigte bzw. wie tief das Wasser an der Unfallstelle
war. Die Parteien sind sich bezüglich dieser Tatfrage nicht einig und aufgrund der Akten lässt
sich der Unfallhergang nicht mehr mit Sicherheit rekonstruieren. Zu prüfen ist, ob anhand
der Akten dennoch eruiert werden kann, wie sich der Unfall nach dem Beweisgrad der über-
wiegenden Wahrscheinlichkeit zugetragen hat.

5.1 Aus den Akten ergibt sich vorab, dass sämtliche Ärzte des Kantonsspitals Z. von einem
Kopfsprung in seichtes Wasser ausgingen. Wie die Ärzte zu dieser anamnestischen Informa-
tion kamen, ist indes unklar. Wahrscheinlich ist, dass diese Information in späteren Bericht-
en jeweils aus den Vorberichten übernommen worden ist. Nicht auszuschliessen ist zudem,
dass die erstbehandelnden Ärzte des Kantonsspitals Z. aufgrund der Schwere der erlitte-
nen Verletzungen darauf schlossen, dass der Beschwerdeführer in seichtes Wasser gesprun-
gen sein muss. Wahrscheinlicher ist aber, dass die Ärzte vom Beschwerdeführer oder von
den Rettungssanitätern über den Ablauf des Unfalls informiert worden sind, wobei Letztere
ihre Informationen wiederum von den beiden anwesenden Kollegen des Beschwerdeführers,
möglicherweise auch vom Beschwerdeführer selbst, hatten.

5.2 Was die Angaben des Beschwerdeführers betrifft, fällt auf, dass es die Beschwerdegeg-
nerin offenbar unterlassen hatte, den Beschwerdeführer unmittelbar nach dem Unfall oder
zumindest nachdem sie über den Rettungsdienst in Erfahrung gebracht hatte, dass sich der
Unfall am Ort Y. zugetragen hatte, nach der genauen Unfallstelle bzw. dem Absprungort zu
fragen. Der dem Beschwerdeführer am 22. September 2015 zugestellte Fragebogen blieb un-
beantwortet. Indes gab der Beschwerdeführer gegenüber der Beschwerdegegnerin bei zwei
Telefonaten vom 23. September und vom 1. Oktober 2015 an, die Situation, die Distanz zum
Boden, falsch eingeschätzt zu haben und mit dem Kopf am Seeboden bzw. an einem Stein
aufgeschlagen zu sein. Am 23. November 2015 teilte er mit, weder zu wissen, wo sich die
Unfallstelle befinde, noch die Namen und Telefonnummern der beiden Zeugen zu kennen.
Später dann, d.h. nach Erlass der Kürzungsverfügung vom 22. Februar 2015, gab er an, vom
vorderen Teil des Steges nach vorne in den See gesprungen zu sein und dabei mit dem Kopf
am Seegrund aufgeprallt zu sein. An dieser Sachverhaltsschilderung ergeben sich jedoch
schon deshalb erhebliche Zweifel, weil die Wassertiefe am vorderen Teil des Steges frontal
mehr als zwei Meter, seitlich nach der Messung der Beschwerdegegnerin 168 cm, nach jener
des Beschwerdeführers ca. 150 cm betrug, der Beschwerdeführer bei dieser Wassertiefe und
der vorliegend sehr geringen Absprunghöhe aber – auch bei unebenem, mit Steinen unter-
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schiedlicher Grösse besetztem Seegrund – unmöglich mit einer derart grossen Energie mit
dem Kopf auf dem Seegrund aufschlagen konnte, dass dadurch die von ihm erlittenen, schw-
eren Verletzungen an der Halswirbelsäule und am Kopf entstehen konnten (vgl. dazu Urteil
des Bundesgerichts 4A_458/2008 vom 21. Januar 2009 Erw. 3.3). Sodann mutet es doch
seltsam an, dass dem Beschwerdeführer nach Erlass der Kürzungsverfügung die Namen sein-
er beiden Kollegen wieder erinnerlich waren und er der Beschwerdegegnerin in seiner Eingabe
vom 10. März 2016 angab, die beiden Zeugen würden den genauen Ablauf des Unfalls gerne
bestätigen. Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer am 10. März 2016 angab, gewusst zu
haben, dass das Wasser tiefer als 50 cm gewesen sei, da er zuvor bereits zum Schwimmen im
See gewesen sei. Der Zeuge C. sagte dazu am 17. März 2016 aus, der Beschwerdeführer sei
nach seinem ersten Bad im See wieder aus dem See gekommen und bis etwa zum Bauchn-
abel nass gewesen. Sprang der Beschwerdeführer danach an jener Stelle ins Wasser, an
welcher er die Seetiefe zuvor überprüft haben will, muss ihm vorgeworfen werden, dass er
bei der erforderlichen Aufmerksamkeit um die für einen Kopfsprung zu geringe Wassertiefe
hätte wissen müssen. Schliesslich spricht auch die erste Aussage des Beschwerdeführers
Ende September und Anfang Oktober 2015 dafür, dass dieser in für einen Kopfsprung zu
seichtes Wasser gesprungen ist, gab er doch an, die Situation bzw. die Distanz zum Boden
falsch eingeschätzt zu haben.

5.3 Aufgrund der Art und Schwere der Verletzungen, der Angaben in den Arztberichten, der
ersten Aussagen des Beschwerdeführers selbst sowie seines Verhaltens betreffend der Iden-
tität der beiden Zeugen, welches darauf hindeutet, dass er – bis zum Erlass der Kürzungsver-
fügung – kein Interesse an der genauen Rekonstruktion des Unfallherganges hatte, durfte die
Beschwerdegegnerin mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit davon aus-
gehen, dass der Beschwerdeführer einen Kopfsprung in für ein solches Unterfangen deutlich
zu seichtes Wasser ausgeführt hat, wobei dahingestellt bleiben kann, wie hoch das Wasser
an der Unfallstelle genau war. Dabei muss dem Beschwerdeführer angelastet werden, dass
er um die grundsätzliche, sehr grosse Gefährlichkeit, die einem Kopfsprung in zu wenig tiefes
Wasser inhärent ist, wusste oder zumindest darum hätte wissen müssen, hätte er darüber
nachgedacht. Mit Blick auf den Begriff des Wagnisses kommt es nicht darauf an, ob sich die
versicherte Person der Gefährlichkeit ihrer Handlung bewusst war oder ob sie über ihr Tun
nachgedacht hat; der Wagnisbegriff schliesst ein unplanmässiges, unüberlegtes oder gar un-
sinniges Handeln, ein Handeln aus Leichtsinn oder Übermut oder im Affekt, nicht aus (Urteil
des Bundesgerichts 8C_274/2012 vom 4. Dezember 2012 Erw. 6.5.1).

6. Aus den dargelegten Gründen ist nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin
im vorliegenden Fall von einem Wagnis im Sinne von Art. 50 UVV ausgegangen ist und die
Taggeldleistungen um 50 % gekürzt hat. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet, we-
shalb sie abzuweisen ist.

(...)
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Urteil des Verwaltungsgerichts vom 22. Dezember 2016, S 2016 107
Das Urteil war bei Erscheinen der GVP noch nicht rechtskräftig.

4.5 Art. 30 Abs. 1 AVIG; Art. 26 AVIV; Art. 30 Abs. 3 AVIG i.V.m. Art. 45 Abs. 3 AVIV

Regeste:
Art. 30 Abs. 1 AVIG; Art. 26 AVIV; Art. 30 Abs. 3 AVIG i.V.m. Art. 45 Abs. 3 AVIV –
Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei nicht fristgerecht eingereichten Arbeitsbe-
mühungen für eine Kontrollperiode (Erw. 2.1 und Erw. 3.2.2). Die Bemessung der Einstel-
lungsdauer richtet sich nach dem Verschulden (Erw. 2.3). Das Sozialversicherungsgericht
kann aus triftigen Gründen von Verwaltungsweisungen abweichen (Erw. 2.4.1 ff.). In casu
drängt sich angesichts der minimalsten Verspätung von 8 Stunden und 33 Minuten eine
Reduktion der Einstelldauer von zwei auf einen Tag auf (Erw. 3.3).

Aus dem Sachverhalt:

A. Der Versicherte A., Jahrgang 1960, meldete sich am 18. März 2015 beim Regionalen Ar-
beitsvermittlungszentrum (RAV) Zug zur Arbeitsvermittlung, am 19. März 2015 bei der Arbeit-
slosenkasse zum Bezug einer Arbeitslosenentschädigung an. Zuvor arbeitete er vom 1. Juli
2010 bis zum 28. Februar 2015 als Geschäftsführer in einem Vollpensum für die B. AG in
Cham. Mit Verfügung vom 12. April 2016 teilte das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)
A. mit, er werde gestützt auf Art. 26 Abs. 2 AVIV wegen fehlender Arbeitsbemühungen im
Monat März 2016 während zweier Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Bei der
Festlegung der Höhe der Einstelltage sei berücksichtigt worden, dass der Nachweis der Ar-
beitsbemühungen lediglich wenige Tage zu spät eingereicht worden sei und dass er sich bis
anhin tadellos verhalten habe. Die eingereichten Arbeitsbemühungen seien zudem als genü-
gend zu qualifizieren. Am 29. April 2016 wandte sich A. mit einen Wiedererwägungsgesuch
an das AWA und teilte mit, er habe die Frist leider um ca. 8.5 Stunden verpasst. Mit E-Mail
vom 2. Mai 2016 teilte das AWA dem Versicherten mit, man habe sein Wiedererwägungsge-
such geprüft und werde an der Verfügung festhalten. Daher werde seine Eingabe im Sinne
einer Einsprache an die zuständige Stelle weitergeleitet. Mit Einspracheentscheid vom 24. Ju-
ni 2016 wies das AWA die Einsprache unter Bestätigung der Verfügung vom 12. April 2016
ab. Mit Eingabe vom 19. August 2016 erhob A. gegen den Einspracheentscheid des AWA Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde und beantragte, die Einstellung sei aufzuheben, zumindest aber
auf einen halben Tagessatz zu reduzieren.

Aus den Erwägungen:

(...)

2.
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2.1 Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss mit Unterstützung
des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu ver-
meiden oder zu verkürzen. Er muss seine Bemühungen, eine neue Stelle zu finden, denn
auch nachweisen können und trägt sodann auch die Beweislast dafür, dass er alles ihm
Zumutbare unternommen hat (vgl. Art. 17 Abs. 1 AVIG). Diese Bestimmung hält den im
Sozialversicherungsrecht verankerten Grundsatz der Schadenminderungspflicht fest, nach
welchem ein Versicherter alles ihm Zumutbare vorzukehren hat, um den Eintritt des Ver-
sicherungsfalles zu verhüten bzw. den Schaden zu mindern (vgl. dazu Gerhard Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz AVIG, Bd. I, Bern 1987, Art. 17 N 6 ff. mit
zahlreichen Hinweisen). Verletzt der Versicherte seine Schadenminderungspflicht, so ist dies
im Regelfall mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung nach Art. 30 Abs. 1 AVIG
zu ahnden. Mit der Einstellungsregelung soll eine missbräuchliche Inanspruchnahme der
Arbeitslosenversicherung verhindert werden. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung
hat nicht den Charakter einer Strafe im Sinne des Strafrechts, sondern denjenigen einer
verwaltungsrechtlichen Sanktion mit dem Zweck, der Gefahr missbräuchlicher Inanspruch-
nahme der Arbeitslosenversicherung zu begegnen. Ein weiterer Zweck der Einstellung ist
die angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person am Schaden, den sie durch ihr
pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verur-
sacht hat (Erwin Murer/ Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG,
4. Auflage, Zürich/ Basel/ Genf 2013, S. 160 und die dort zitierten Entscheide). Nach Art. 30
Abs. 1 lit. c AVIG ist der Versicherte in der Anspruchsberechtigung unter anderem dann ein-
zustellen, wenn er sich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht. Dieser Tatbestand ist
als erfüllt anzusehen, wenn die vom RAV einverlangten Unterlagen nicht bzw. nicht rechtzeitig
beschafft werden (AVIG-Praxis ALE, Stand Januar 2016, D72, Ziffer 1.E).

2.2 Nach Art. 26 Abs. 1 AVIV muss sich eine versicherte Person gezielt um Arbeit bemühen,
in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung. Sie muss den Nachweis der Arbeitsbe-
mühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tage des folgenden Monats oder
am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden
nicht mehr berücksichtigt, wenn diese Frist verstrichen ist und keine entschuldbaren Gründe
vorgebracht werden können (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Nach Abs. 3 der besagten Verordnungs-
bestimmung werden die Arbeitsbemühungen von der zuständigen Amtsstelle monatlich über-
prüft.

2.3 Sind Verstösse gegen die obgenannten Pflichten zu sanktionieren, so dauert die Ein-
stellung in der Anspruchsberechtigung nach Art. 30 Abs. 3 AVIG i.V.m. Art. 45 Abs. 3 AVIV
bei leichtem Verschulden ein bis 15 Tage, bei mittelschwerem Verschulden 16 bis 30 Tage
und bei schwerem Verschulden 31 bis 60 Tage. Nach dem Gesagten richtet sich die Bemes-
sung der Einstellungsdauer somit nach dem Verschulden unter Berücksichtigung der persön-
lichen Verhältnisse der versicherten Person, wobei alle Umstände des konkreten Einzelfalls zu
berücksichtigen sind. Verschuldensmindernde Umstände können die Beweggründe des Ver-
sicherten, die Begleitumstände wie das Verhalten des Arbeitgebers oder der Arbeitskollegen,
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aber auch das Alter, familiäre Probleme, missliche finanzielle Verhältnisse oder die begrün-
dete Hoffnung auf eine Neuanstellung, schliesslich gar irrige Annahmen zum Sachverhalt, wie
ein Irrtum bezüglich einer Zusicherung einer neuen Anstellung, sein (Jacqueline Chopard, Die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, S. 167; AVIG-Praxis ALE D64).

2.4

2.4.1 Verwaltungsweisungen richten sich an die Durchführungsstellen und sind für das Sozial-
versicherungsgericht nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berück-
sichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der
anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht nicht ohne trifti-
gen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung
der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch
interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung ge-
tragen (BGE 133 V 587 Erw. 6.1 und 133 V 257 Erw. 3.2 mit Hinweisen). Ein Eingreifen des
Sozialversicherungsrichters in das Ermessen der Verwaltung rechtfertigt sich mithin nur dann,
wenn ein Ermessensmissbrauch gegeben ist, d.h. wenn sich die Verwaltung von unsachlichen
und zweckfremden Erwägungen hat leiten lassen oder allgemeine Rechtsprinzipien wie das
Willkürverbot oder das Verbot rechtsungleicher Behandlung, aber auch das Gebot von Treu
und Glauben oder den Grundsatz der Verhältnismässigkeit missachtet hat (vgl. BGE 123 V
150 Erw. 2 mit weiteren Hinweisen; vgl. auch das Urteil des Eidgenössischen Versicherungs-
gerichts [EVG] C 127/06 vom 14. September 2006 Erw. 4.2).

2.4.2 Das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) hat im Kreisschreiben über die Arbeit-
slosentschädigung (KS ALK, ab 2013 ersetzt durch die AVIG-Praxis ALE) unter der Ziffer D72
einen Einstellraster für die Einstellung der Anspruchsberechtigung erlassen. Ziffer 1 regelt
die Sanktionen bei ungenügenden Arbeitsbemühungen, Ziffer 1.E bei zu spät eingereichten
Arbeitsbemühungen. Bei diesem Tatbestand wird schliesslich unterschieden, ob die Arbeits-
bemühungen erst-, zweit- oder drittmals zu spät eingereicht wurden. Reicht ein Versicherter
seine Arbeitsbemühungen zum ersten Mal zu spät ein, liegt ein leichtes Verschulden vor,
wofür eine Einstelldauer von fünf bis neun Tagen vorgesehen ist (Ziffer 1). Dieser Einstell-
raster entbindet die verfügende Stelle jedoch nicht per se von der Pflicht, das Verhalten
der versicherten Person unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls,
d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten, zu würdigen und eine dem Verschulden
angemessene Sanktion festzusetzen (Urteil des Bundesgerichts 8C_285/ 2011 vom 22. Au-
gust 2011 Erw. 3.2.1 mit Hinweisen).

2.4.3 Das Bundesgericht hat im Urteil 8C_2/2012 vom 14. Juni 2012 entschieden, dass eine
erstmalige, nur knapp (in casu um fünf Tage) verspätete Einreichung der Arbeitsbemühun-
gen einer bis anhin sich tadellos verhaltenden Versicherten ein Abweichen vom Einstell-
raster rechtfertigt. Es wurde eine Reduktion von fünf auf einen Einstelltag vorgenommen
(vgl. dazu auch AVIG-Praxis ALE D33a). Im Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug
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S 2013 109 vom 26. September 2013 ging es um per Post versandte Arbeitsbemühungen,
wobei der Briefumschlag einen Datumsstempel vom 8. Juli 2013 trug und am 10. Juli 2013
beim RAV eingegangen war. Das Verwaltungsgericht reduzierte die vom Amt verfügte Ein-
stellung von fünf Tagen unter Berücksichtigung des individuellen Verschuldensgrades und der
konkreten Umstände des Einzelfalles auf zwei Tage. Mit Urteil S 2016 168 vom 18. Februar
2016 erachtete das Verwaltungsgericht in Anlehnung an den genannten bundesgerichtlichen
Entscheid ein verspätetes Einreichen der Arbeitsbemühungen um acht Tage als im Sinne der
höchstrichterlichen Praxis immer noch eher knapp und wich insoweit vom Einstellraster des
seco ab, als es eine Reduktion auf drei Einstelltage vornahm. Im Urteil S 2016 46 vom 7. Ju-
ni 2016, Erwägung 4.2, erwähnte das Gericht schliesslich, dass «selbst ein Einreichen des
Nachweises am 7. oder 8. Januar 2016 [...] eine Sanktion zur Folge gehabt [hätte], im Lichte
des mehrfach zitierten Bundesgerichtsentscheides allerdings lediglich im Rahmen einer Ein-
stelldauer von einem Tag».

3.

3.1 Fest steht, dass der Beschwerdeführer als Bezüger von Arbeitslosengeldern verpflichtet
ist, monatlich quantitativ und qualitativ genügende Arbeitsbemühungen zu erbringen und
diese zuhanden der zuständigen Amtsstelle zu belegen. Fakt ist alsdann, dass der Beschwer-
deführer am 23. März 2016 ein Beratungsgespräch mit dem Personalberater des RAV wahr-
nahm. Dabei wurde gemäss Gesprächsprotokoll eine neue Zielvereinbarung – der Beschwer-
deführer sollte sich mehr auf ausgeschriebene Stellen bewerben und lediglich zwei Drittel der
Bemühungen auf Netzwerkbasis oder mittels Spontanbewerbungen tätigen – getroffen (...).
Das fragliche Nachweisformular («Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen») für den
Monat März 2016, vom Beschwerdeführer persönlich unterzeichnet, trägt das Datum des
5. April 2016. Es wurde dem RAV als Anlage der E-Mail-Nachricht vom 6. April 2016, 8.33
Uhr, zugestellt. In der E-Mail-Nachricht selbst wies der Beschwerdeführer lediglich auf die
Anlage hin (...). Es steht somit fest, dass der Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühun-
gen im Monat März 2016 erst am 6. April 2016 und damit einen Tag zu spät erfolgte, der
Beschwerdeführer seine Suchbemühungen mithin nicht rechtzeitig belegte. Soweit der Be-
schwerdeführer den (teilweisen) Nachweis der Arbeitsbemühungen bereits im Zeitpunkt des
Beratungsgesprächs vom 23. März 2016 zu konstruieren versucht, ist ihm zu entgegnen, dass
dem entsprechenden Gesprächsprotokoll (...) keinerlei konkreten Angaben zu den im Monat
März 2016 erfolgen Arbeitsbemühungen enthält, weshalb das Vorbringen des Beschwerde-
führers nicht zu hören ist.

3.2

3.2.1 Somit erfolgte der Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen für den Monat März
2016 erst am 6. April 2016 und damit einen Tag zu spät, der Beschwerdeführer belegte
seine Suchbemühungen mithin nicht rechtzeitig. Die verspätet nachgewiesenen Arbeitsbe-
mühungen im Kontrollmonat März 2016 werden daher gemäss Art. 26 Abs. 2 AVIV (vgl. den
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entsprechenden Hinweis auf dem vom Beschwerdeführer ausgefüllten Formular «Nachweis
der persönlichen Arbeitsbemühungen» für den Monat März 2016, ...) nicht mehr berück-
sichtigt, sofern nicht ein entschuldbarer Grund vorliegt. Hierzu bringt der Beschwerdeführer
vor, er habe Ende März/Anfang April 2016 eine hektische Zeit gehabt, da er am 30. März
2016 für ein Vorstellungsgespräch nach Caraglio, Italien, habe reisen müssen. Am 31. März
2016 habe dann das Gespräch stattgefunden; noch gleichentags sei er wieder nach Hünen-
berg zurückgefahren. Zudem habe er am 5. April 2016 am Abend ein Internetproblem gehabt,
welches erst am Morgen des 6. April 2016 habe gelöst werden können. Bereits am 23. März
2016 habe er aber ein Beratungsgespräch mit dem Personalberater des RAV gehabt; wäre
sein Formular damals leer gewesen, hätte dieser sicherlich schon damals interveniert.

3.2.2 Zu Recht wies die Beschwerdegegnerin im angefochtenen Einspracheentscheid und in
der Vernehmlassung an das Verwaltungsgericht darauf hin, dass der Beschwerdeführer im
Zeitpunkt der Abgabe des Formulars, d.h. am Morgen des 6. April 2016, nicht erwähnt habe,
dass er am Vorabend ein Internetproblem zu bewältigen gehabt habe. Die Tatsache, dass
der Beschwerdeführer dies erst am 29. April 2016, d.h. nach Erlass der Einstellungsverfü-
gung, erstmals vorbrachte, spricht eher dafür, dass er die verspätete Abgabe des Formulars
nachträglich zu rechtfertigen versuchte. Der mit der Beschwerde eingereichte, undatierte
Servicerapport, wonach der Beschwerdeführer seit Monaten WLAN-Probleme und DSL-Un-
terbrüche gehabt habe, vermag nicht zu belegen, dass dieser am Abend des 5. April 2016 über
kein Internet verfügte. Selbiges gilt für das Schreiben «Unterbruch der Swisscomleitung» der
Alfred Müller AG, welches lediglich bestätigt, dass die Swisscomleitung am 27. September
2016 von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr wegen Rückbauarbeiten unterbrochen war (...). Nachdem
der Beschwerdeführer im Zeitpunkt der Abgabe des Formulars keinerlei Internetprobleme er-
wähnt hatte und solches auch mit den vom Beschwerdeführer eingereichten Unterlagen nicht
belegt werden kann, ist im vorliegenden Fall nicht mit dem im Sozialversicherungsrecht gel-
tenden Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt, dass er das Formular am
5. April 2016 wegen Internetproblemen nicht absenden konnte. Auch die Tatsache allein, dass
der Beschwerdeführer sich bis anhin tadellos verhalten hat, vermag entgegen dessen Ansicht
nicht auszuschliessen, dass es sich bei seiner Aussage, es sei am 5. April 2016 zu einem
Internetproblem gekommen, nicht doch um eine Schutzbehauptung handeln könnte. Die Be-
weisregel «in dubio pro reo» ist strafprozessualer Natur und kommt vorliegend entgegen der
Ansicht des Beschwerdeführers nicht zur Anwendung. Vielmehr trägt der Beschwerdeführer
die Beweislast für das Bestehen entschuldbarer Gründe für die Verspätung des Nachweises
der Arbeitsbemühungen, will er doch daraus Rechte im Sinne eines Absehens von Einstel-
lungstagen ableiten. Was im Weiteren die Reise nach Italien betrifft, war der Beschwerde-
führer nach eigenen Angaben bereits am 31. März 2016 wieder zurück in Hünenberg; er
hätte somit genügend Zeit gehabt, das Formular bis zum 5. April 2016 abzuschicken. Andere
Rechtfertigungsgründe sind aus den Akten nicht ersichtlich und werden vom Beschwerde-
führer auch nicht geltend gemacht. Soweit die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdefüh-
rer vor dem Hintergrund des obig dargelegten Sachverhalts eine Verletzung der Frist nach
Art. 26 Abs. 2 AVIV vorhält, verletzt sie somit kein Recht. Angesichts der nicht fristgerecht
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eingereichten Arbeitsbemühungen für die Kontrollperiode März 2016 ist die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG grundsätzlich korrekt erfolgt.
Die Beschwerdegegnerin war auch nicht verpflichtet, den Beschwerdeführer vor Erlass der
Einstellungsverfügung anzuhören (vgl. Art. 42 Satz 2 ATSG). Zu prüfen bleibt noch, ob die
erfolgte Sanktionierung als recht- und verhältnismässig zu qualifzieren ist.

3.3 Es ist unstreitig, dass der Beschwerdeführer bis anhin noch nie gegen die seine Schaden-
minderungspflicht verstossen hat. Namentlich hat er den Nachweis seiner Arbeitsbemühun-
gen jeden Monat rechtzeitig eingereicht. Ebenfalls wird von der Beschwerdegegnerin bestätigt,
dass die am 6. April 2016 eingereichten Arbeitsbemühungen in quantitativer und qualitativer
Hinsicht nicht zu beanstanden waren. Die Verspätung von einem Tag bzw. von 8 Stunden
und 33 Minuten ist im Weiteren als minimal zu qualifizieren. Die Beschwerdegegnerin sank-
tionierte dies mit zwei Einstelltagen und unterschritt damit die Untergrenze von fünf Tagen
gemäss Raster des seco. Damit steht fest, dass die Beschwerdegegnerin das Verschulden
des Beschwerdeführers als sehr leicht qualifizierte. Dies zu Recht, besteht doch der Zweck
der Einstellung in der angemessenen Mitbeteiligung der versicherten Person am Schaden,
den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung verursacht hat. Auf-
grund der vorliegenden, äusserst knappen Verspätung drängt sich eine Abweichung vom Ein-
stellraster des seco auf. Allerdings kann die von der Beschwerdegegnerin verfügte Einstell-
dauer von zwei Tagen angesichts der in Erwägung 2.4.3. dargelegten Rechtsprechung des
Bundesgerichts sowie des Verwaltungsgerichts nicht bestätigt werden, zumal die Verspätung
schwerlich noch knapper hätte sein können, das RAV mithin am Morgen des 6. April 2016
im Besitz des fraglichen Formulars war und auch der Versand zu einem früheren Zeitpunkt
des 6. April 2016 nichts an der Situation geändert hätte. Zudem ist nach dem Gesagten ak-
tenkundig, dass sich der Beschwerdeführer bis anhin tadellos verhalten hat, ihm abgesehen
von der vorliegenden verspäteten Einreichung seiner Arbeitsbemühungen kein Fehlverhalten
vorgeworfen werden kann und er für die Kontrollperiode März 2016 – sowohl quantitativ als
auch qualitativ – genügende Arbeitsbemühungen vorgenommen hatte. Unter Berücksichti-
gung der minimalsten Versäumnis, des individuellen Verschuldensgrades und der konkreten
Umstände des Einzelfalles rechtfertigt sich vorliegend eine Reduktion der Einstellung in der
Anspruchsberechtigung von zwei Tagen auf einen Tag. Eine weitere Reduktion auf einen hal-
ben Tag, wie dies vom Beschwerdeführer beantragt wird, drängt sich nicht auf und eine der-
artige Abstufung ist im Übrigen weder praktikabel noch gesetzlich vorgesehen.

4. Zusammenfassend ist im Sinne der vorstehenden Erwägungen die Beschwerde teilweise
gutzuheissen und der Beschwerdeführer für einen Tag in der Anspruchsberechtigung einzu-
stellen.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 24. November 2016, S 2016 100.
Das Urteil ist rechtskräftig.
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4.6 Art. 3 Abs. 1 lit. b FamZG; Art. 1 Abs. 1 FamZV; Art. 25 Abs. 5 AHVG; Art. 49bis
AHVV

Regeste:
Art. 3 Abs. 1 lit. b FamZG; Art. 1 Abs.1 FamZV; Art. 25 Abs. 5 AHVG; Art. 49bis AHVV –
Ausrichtung von Ausbildungszulagen. Ausbildungscharakter von Praktika (Erw. 2.3.1 und
2.4). Die Prüfungsvorbereitungsphase zu Aufnahmeprüfungen zu Ausbildungsgängen als
Musical-Darsteller kann weder rechtlich noch faktisch als anerkannter Bildungsgang – sei
dies im Sinne des Besuchs von Schulen und Kursen, eines Brückenangebots oder einer
berufsorientierenden Vorlehre – im familienzulagenrechtlichen Sinne qualifiziert werden.
Dem individuellen Programm fehlt es trotz Coaching an einem institutionellen Rahmen
bzw. einem eigentlichen Ausbildungsanbieter (Erw. 4.2).

Aus dem Sachverhalt:

B., verheiratet und Mutter eines Sohnes (A., Jahrgang 1994), meldete sich am 21. Januar
2013 bei der Familienausgleichskasse des Kantons Zug zum Bezug von Familienzulagen für
Selbständigerwerbende an. Im Begleitschreiben zur Anmeldung führte sie u.a. aus, ihr Ehe-
mann C., Vater von A., habe bis anhin die Zulagen bezogen, sei aber seit dem 1. August
2012 nicht mehr erwerbstätig. Mit Verfügung vom 8. März 2013 bejahte die Familienausgle-
ichskasse die Bezugsberechtigung von B. für A. im Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis 30. Juni
2014 (voraussichtlicher Erwerb der Matura) und sprach ihr für das Verfügungsjahr 2013 Aus-
bildungszulagen von Fr. 350.– pro Monat zu. Am 14. Februar 2014 erfolgte die Zusprache der
monatlichen Ausbildungszulagen von Fr. 350.– für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni
2014, den Anspruch ab 1. Juli 2014 bezifferte die Kasse indes mit Fr. 0.–.

Mit Schreiben vom 9. Dezember 2015 teilten die Eltern von A. der Familienausgleichskasse
mit, es sei im Juni 2014 mit einer Mitarbeiterin der Kasse vereinbart worden, dass die Ausbil-
dungszulagen mit der im Herbst 2015 geplanten Aufnahme des Studiums an der Hochschule
Z. rückwirkend ausbezahlt würden. Nun sei dieser Berufsweg aber verbaut und A. strebe
eine alternative Ausbildung als Musical-Darsteller an einer deutschen Universität an. Jegliche
Tätigkeit, welche A. seit August 2014 unternommen habe, habe seinem Berufsziel gedient.
Mit E-Mail vom 20. März 2016 setzten die Eltern von A. die Familienausgleichskasse über die
erfolgreiche Bewerbung ihres Sohnes an einer Universität der Stadt X. in Kenntnis und baten
um einen baldmöglichen Entscheid.

Mit Verfügung vom 6. April 2016 teilte die Familienausgleichskasse B. mit, es habe sich bei
der Vorbereitungsphase ihres Sohnes auf die Aufnahmeprüfungen nicht um einen systema-
tischen, strukturierten Lehrgang im Sinne des Gesetzes gehandelt. Die Unterrichtslektionen
und das Selbststudium/ Training habe nicht überwiegenden Ausbildungscharakter und er-
fülle die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen nicht. Demnach habe A. seit dem 1. Januar
2016 keine Ausbildung im Sinne des Gesetzes absolviert. B. habe ab diesem Zeitpunkt keinen
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Anspruch auf Ausbildungszulagen für ihren Sohn. Nachdem die Familienausgleichskasse eine
gegen diese Verfügung gerichtete Einsprache am 6. Juli 2016 abwies, beantragte B. mit Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde vom 18. Juli 2016 die Ausrichtung von Ausbildungszulagen für
ihren Sohn A. im Zeitraum von Januar bis August 2016.

Aus den Erwägungen:

(...)

2.

2.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a FamZG wird ab dem Geburtsdatum eines Kindes bis zum Ende
des Monats, in dem das Kind das 16. Altersjahr vollendet, eine Kinderzulage ausgerichtet. Ab
dem Ende des Monats, in dem das Kind das 16. Altersjahr vollendet, bis zum Abschluss der
Ausbildung, längstens jedoch bis zum Ende des Monats, in dem es das 25. Altersjahr vollen-
det, wird gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b FamZG eine Ausbildungszulage ausgerichtet. Artikel 1
Abs. 1 der Verordnung über die Familienzulagen vom 31. Oktober 2007 (FamZV, SR 836.21)
legt dabei präzisierend fest, dass ein Anspruch auf eine Ausbildungszulage für Kinder beste-
ht, die eine Ausbildung im Sinne von Art. 25 Abs. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG, SR 831.10) – diese Bestim-
mung regelt den Anspruch auf Waisenrenten bis zum vollendeten 25. Altersjahr – absolvieren.

2.2 In Ausbildung ist ein Kind, wenn es sich auf der Grundlage eines ordnungsgemässen,
rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten Bildungsganges systematisch und zeitlich über-
wiegend entweder auf einen Berufsabschluss vorbereitet oder sich eine Allgemeinausbildung
erwirbt, die Grundlage bildet für den Erwerb verschiedener Berufe. Als in Ausbildung gilt ein
Kind auch, wenn es Brückenangebote wahrnimmt wie Motivationssemester oder Vorlehren
sowie Au-pair- und Sprachaufenthalte, sofern sie einen Anteil Schulunterricht enthalten. Nicht
als in Ausbildung gilt ein Kind, wenn es ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkom-
men erzielt, das höher ist als die maximale volle Altersrente der AHV (Art. 49bis Abs. 1 bis
3 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV, SR 831.101]). Mit
einem Berufs- oder Schulabschluss ist die Ausbildung beendet (Art. 49ter Abs. 1 AHVV).
Sie gilt auch als beendet, wenn sie abgebrochen oder unterbrochen wird oder wenn ein
Anspruch auf eine Invalidenrente entsteht (Abs. 2). Nicht als Unterbrechung im Sinne von
Absatz 2 gelten die folgenden Zeiten, sofern die Ausbildung unmittelbar danach fortgesetzt
wird: a) übliche unterrichtsfreie Zeiten und Ferien von längstens 4 Monaten; b) Militär- oder
Zivildienst von längstens 5 Monaten; c) gesundheits- oder schwangerschaftsbedingte Unter-
brüche von längstens 12 Monaten (Abs. 3).

2.3

2.3.1 Die Wegleitung über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und
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Invalidenversicherung (RWL), Stand 1. Januar 2016, hält zum Rentenanspruch von Kindern
in Ausbildung über das obig Ausgeführte hinaus das Folgende fest: Die Ausbildung muss
mindestens vier Wochen dauern und systematisch auf ein Bildungsziel ausgerichtet sein.
Das angestrebte Bildungsziel führt entweder zu einem bestimmten Berufsabschluss oder er-
möglicht eine berufliche Tätigkeit ohne speziellen Berufsabschluss, oder, falls die Ausbildung
nicht zum vornherein auf einen bestimmten Beruf ausgerichtet ist, muss sie eine allgemeine
Grundlage für eine Mehrzahl von Berufen bilden bzw. eine Allgemeinausbildung beinhalten.
Die Ausbildung muss auf einem strukturierten Bildungsgang beruhen, der rechtlich oder zu-
mindest faktisch anerkannt ist. Keine Rolle spielt es, ob es eine erstmalige Ausbildung, eine
Zusatz- oder Zweitausbildung ist (Rz. 3358). Die systematische Vorbereitung erfordert, dass
das Kind die Ausbildung mit dem objektiv zumutbaren Einsatz betreibt, um sie innert nüt-
zlicher Frist abschliessen zu können. Während der Ausbildung muss sich das Kind zeitlich
überwiegend dem Ausbildungsziel widmen. Dies gilt nur dann als erfüllt, wenn der gesamte
Ausbildungsaufwand (Lehre im Betrieb, Schulunterricht, Vorlesungen, Kurse, Vor- und Nach-
bereitung, Prüfungsvorbereitung, Selbststudium, Verfassen einer Diplomarbeit, Fernstudium
etc.) mindestens 20 Stunden pro Woche ausmacht (Rz. 3359). Die Randziffern 3361 und
3361.1 befassen sich mit dem Ausbildungscharakter von Praktika; dieser wird bejaht, wenn
das Praktikum gesetzlich oder reglementarisch für die Zulassung zu einem Bildungsgang oder
zu einer Prüfung vorausgesetzt ist, oder zum Erwerb eines Diploms oder eines Berufsab-
schlusses verlangt wird. Ein Praktikum wird auch dann als Ausbildung anerkannt, wenn es
für eine bestimmte Ausbildung faktisch geboten ist und mit dem Antritt des Praktikums tat-
sächlich die Absicht besteht, die angestrebte Ausbildung zu realisieren, und das Praktikum
im betreffenden Betrieb höchstens ein Jahr dauert. Gemäss Rz. 3362 wird nicht verlangt,
dass das Kind während eines Praktikums schulischen Unterricht besucht. Übt das Kind je-
doch lediglich eine praktische Tätigkeit aus, um sich dabei einige Branchenkenntnisse und
Fertigkeiten anzueignen, um die Anstellungschancen bei schwieriger Beschäftigungssituation
zu verbessern oder um eine Berufswahl zu treffen, liegt keine Ausbildung vor. Weiter stipuliert
Rz. 3363 zu den Brückenangeboten, dass sich Kinder, die zwischen der Schulzeit und einer
Anschlusslösung (etwa Lehrstelle) ein Brückenangebot wie das Motivationssemester (arbeits-
marktliche Massnahme) oder eine berufsorientierende Vorlehre wahrnehmen, in Ausbildung
befinden. Voraussetzung ist jedoch, dass ein Schulanteil (Schulfächer, Werkstattunterricht)
von mindestens 8 Lektionen (à 45 bis 60 Minuten) pro Woche Bestandteil dieser Zwischen-
lösung ist. Die Randziffern 3364 und 3365 befassen sich mit dem Ausbildungscharakter von
Au-Pair- oder Sprachaufenthalten sowie von der IV gewährten Eingliederungsmassnahmen.

2.3.2 Wegleitungen und Kreisschreiben sind für die Verwaltung absolut verbindlich, für die
kantonalen Versicherungsgerichte indes nicht. Das Gericht weicht im Regelfalle aber nicht
davon ab, wenn die im konkreten Falle anwendbare Wegleitung kein übergeordnetes Recht
verletzt resp. solange sie eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellt.
Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche
Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (vgl. BGE 133 V 587 Erw. 6.1, 257
Erw. 3.2).
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2.4 Im von der Beschwerdegegnerin zitierten Bundesgerichtsurteil 9C_223/2008 vom 1. April
2008 Erw. 1.2 setzte sich das höchste Gericht mit dem Ausbildungscharakter eines un-
bezahlten Praktikums in einer Filmproduktionsfirma zur Vorbereitung auf eine filmschaffende
Tätigkeit (Drehbuch und Regie) ohne Berufsabschluss auseinander. Dabei kam es zum Schluss,
dass das Praktikum sehr wohl wertvolle Branchenkenntnisse und Fertigkeiten vermittle, die
für eine spätere Tätigkeit im Filmgeschäft unentbehrlich seien, dass es ihm aber an einem
systematischen, strukturierten Lehrgang, der unter Art. 25 Abs. 5 AHVG gefasst werden
könne, fehle. Die Rechtsprechung verlange in diesem Zusammenhang «Schulen oder Kurse»
(BGE 108 V 54 Erw. 1c); beide Begriffe würden notwendigerweise eine bestimmte Form von
Lehrplan und ein Mindestmass an schulischer Infrastruktur voraussetzen. Das Praktikum im
Rahmen der Produktion eines Spielfilms, an dem der Sohn der Beschwerdeführenden mass-
geblich an der Erstellung des Drehbuchs beteiligt gewesen sei, erfülle diese Eigenschaft nicht.
Es handle sich im Weiteren auch nicht um ein Praktikum, welches der praktischen Umsetzung
von theoretischen Kenntnissen diene, welche zuvor im Rahmen eines Ausbildungsgangs er-
worben worden seien.

Im Urteil 8C_177/2015 vom 14. Oktober 2015 Erw. 5.1.2 – zu beurteilen war ein Praktikum
bei einem Radiosender – bestätigte das Bundesgericht seine Rechtsprechung und ergänzte,
das Argument, durch ein Praktikum würden die Chancen auf eine Lehrstelle erhöht, sei in
diesem Zusammenhang nicht stichhaltig, denn jede zusätzlich erworbene Berufserfahrung
sei grundsätzlich geeignet, die Chance auf eine Anstellung zu steigern. Nicht jedes Praktikum
könne jedoch automatisch als Ausbildung verstanden werden.

Im Urteil 8C_404/2015 vom 22. Dezember 2015 setzte sich das Bundesgericht im Zusam-
menhang mit der Prüfung des Ausbildungscharakters eines Lehrgangs bei einem islamischen
Zentrum mit den Anforderungen an nicht reglementierte Bildungsgänge auseinander. Es hielt
dabei fest, dass nicht reglementierte Bildungsgänge den rechtlich anerkannten nur unter ho-
hen Anforderungen an Informationsdichte, Überprüfbarkeit der Angaben und Einhaltung von
Qualitätsstandards gleichgestellt werden könnten (Erw. 4.3.1). Zum konkreten Fall hielt das
Gericht fest, das Zentrum sei weder dem Verband Privatschulen noch einem anderen Ver-
band angeschlossen, woraus auf die Einhaltung von Minimalstandards resp. objektive Qual-
itätsstandards sowie eine gewisse Überprüfbarkeit des Lehrangebots geschlossen werden
könnte. Insbesondere aber seien die Angaben zum Inhalt des Lehrgangs spärlich und nicht
überprüfbar. So würden Angaben zu den Lernzielen resp. den vorgesehenen Lernkontrollen in
den einzelnen Fächern sowie den verantwortlichen Lehrpersonen fehlen. Auch würden kein-
erlei Absprachen seitens des Ausbildungsanbieters mit offiziellen Stellen vorliegen. Demnach
fehle es der strittigen Ausbildung an Transparenz und damit an deren Überprüfbarkeit. Im Rah-
men einer Gesamtsicht kam das Gericht zum Schluss, dass der Lehrgang nicht als faktische
Ausbildung im Sinne von Art. 49bis Abs. 1 AHVV anerkannt werden könne (Erw. 4.3.2). Weit-
er wies das Gericht darauf hin, dass es sich nicht etwa um einen Einzelfall handle und dass
er nicht allein die islamische Religionslehre treffe. Das Bundesamt für Sozialversicherungen
habe auch in Fällen von mehrjährigen, rein institutionsinternen Lehrgängen christlicher Or-
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ganisationen die Anerkennung als Ausbildung im Sinne von Art. 49bis Abs. 1 AHVV abgelehnt.
Insofern stelle die Nichtanerkennung auch keine Diskriminierung einer bestimmten Religion
(Art. 8 Abs. 2 BV) dar. Vielmehr gelte der dargelegte Massstab etwa auch für die faktische
Anerkennung von Ausbildungen im sozialen, sportlichen oder kulturellen Bereich (Erw. 4.3.4).

3. Den Akten ist zum konkreten Fall zu entnehmen, dass A. nach dem im Sommer 2014
mit der Matura abgeschlossenen Gymnasium plante, die Hochschule Z. zu besuchen und
aus diesem Grund – als Voraussetzung für die Prüfungszulassung – ein einjähriges Prak-
tikum an der Musicalschule V. absolvierte. Im Mai 2015 legte er die Aufnahmeprüfung an der
Hochschule Z. ab, erhielt dann aber im Juni 2015 eine Absage und musste sich deshalb
neu orientieren. Das neue Ziel war nun eine Ausbildung zum Musical-Darsteller an einer
Hochschule im deutschsprachigen Raum. Bereits während des Praktikums bei V. besuchte
A. wöchentlich eine Tanzlektion und zwei Lektionen in Chorgesang bei der Musicalschule V.
sowie alle zwei Wochen eine Solo-Gesangsstunde bei D. Wie die Beschwerdeführerin und ihr
Ehemann in ihrer Eingabe vom 22. Februar 2016 an die Beschwerdegegnerin aufzeigten, war
ihr Sohn während des Praktikumsjahrs auch an verschiedenen Projekten (...) beteiligt und
erhielt dafür teilweise auch Gagen. Vom 19. September bis 7. Dezember 2015 besuchte er
eine Sprachschule in Y. und erwarb das «Cambridge English: Advanced» Diplom. Parallel dazu
besuchte er wöchentlich eine Solo-Gesangsstunde und 3.5 Stunden Tanzunterricht in Ballett,
Contemporary Dance und Jazz Dance in einem Tanzstudio in Y. Nach der Rückkehr in die
Schweiz setzte A. die Tanzlektionen und die Lektionen in Chorgesang bei der Musicalschule
V. fort und besuchte eine Sologesangsstunde pro Woche bei D. Zudem ging er 3.5 Stun-
den pro Woche ins Tanztraining im Tanzhaus und besuchte Schauspielunterricht bei E. In der
gesamten Zeit habe er zudem, so die Beschwerdeführerin, im Hinblick auf die Aufnahmeprü-
fungen selbständig geübt (Gesang, Klavier, Fitness, Monologe auswendig lernen). Ab Ende
Dezember wirkte A. schliesslich wieder an verschiedenen Projekten (...) mit. Mitte März 2016
nahm er schliesslich mit Erfolg am Aufnahmeverfahren der Universität der Stadt X. teil. Im
Mai übernahm er in einem Musical der Musicalschule V. die Hauptrolle. Schliesslich begann
er im September 2016 das Studium zum Musical-Darsteller in X.

4. Strittig ist im vorliegenden Fall lediglich, ob das Engagement von A. von Januar bis Au-
gust 2016 als Ausbildung im Sinne des Gesetzes qualifiziert werden kann. Für den Zeitraum
während des Praktikums bei V. (August 2014 bis Juli 2015) und des Sprachaufenthaltes in Y.
(September bis Dezember 2015) hat die Beschwerdegegnerin einen Anspruch der Beschw-
erdeführerin auf Ausbildungszulagen bejaht.

4.1 Fest steht aufgrund des in Erwägung 3 Dargelegten, dass sich A. – schon von Be-
ginn seines Praktikums bei V. an – in Tanz, Chor- und Sologesang unterrichten liess und
an diversen Projekten teilnahm. Nachdem er Anfang Juni 2015 von der Hochschule Z. eine
Absage erhalten hatte, orientierte er sich neu in Richtung Musical-Darsteller und verfolgte
sein neues Ziel zweifellos mit grossem Engagement, was sich schliesslich mit der Aufnahme
an der Universität der Stadt X. auszahlte. Dabei führte er seine Aktivitäten nach der Ab-
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sage aus Z. zuerst in der Schweiz (Gesangs- und Tanzstunden sowie Projekte) und während
seines dreimonatigen Sprachaufenthalts in Y. (Gesangs- und Tanzstunden) weiter. Nach der
Rückkehr in die Schweiz Anfang Dezember 2015 intensivierte er seine Bemühungen an-
gesichts der bevorstehenden Aufnahmeprüfungen, besuchte weiterhin Gesangs- und Tanzs-
tunden und nahm zudem neu auch noch Schauspielunterricht. Parallel dazu war er weiterhin
an verschiedenen Projekten beteiligt. Ausser Zweifel steht auch, dass A. neben diesen Un-
terrichtsstunden und Projekttätigkeiten regelmässig, vielleicht täglich, selbständig übte und
zudem auch wöchentlich mehrere Fitness-Trainings absolvierte.

4.2 Dass es sich bei diesen Vorbereitungen nicht um einen rechtlich anerkannten Bildungs-
gang handelte, steht fest und wird auch von der Beschwerdeführerin nicht behauptet. Entge-
gen der Ansicht der Beschwerdeführerin kann die Prüfungsvorbereitungsphase ihres Sohnes
indes auch nicht als faktisch anerkannter Bildungsgang – sei dies im Sinne des Besuchs
von Schulen und Kursen, eines Brückenangebots oder einer berufsorientierenden Vorlehre
– qualifiziert werden. Dies schon deshalb, weil es dem von A. selbst für sich entworfenen
Programm, bestehend aus Gesangs-, Tanz- und Schauspielunterricht, selbständigem Üben
und Training sowie diversen Projekten, an der einem Lehr- oder Bildungsgang üblicherweise
anhaftenden, von aussen – durch einen Ausbildungsanbieter – vorgegebenen Struktur bzw.
Systematik in der Form eines Lehrplans fehlt. Es lag somit allein in den Händen von A., sein
Programm jederzeit beliebig abzuändern bzw. anzupassen. Wenn auch einige oder alle der
von ihm bei der Prüfungsvorbereitung beanspruchten Coaches bzw. Lehrer durchaus quali-
fiziert sein mögen, fehlt es an einem institutionellen Rahmen bzw. einem eigentlichen Aus-
bildungsanbieter, welcher auf seine Qualität und die Einhaltung von Minimalstandards über-
prüft werden könnte. Eine schulische Infrastruktur nahm A. bei seinen Prüfungsvorbereitun-
gen nur in bescheidenem Ausmass, über die Musicalschule V., in Anspruch. Es mag sein,
dass diese Art von Vorbereitung bei Aufnahmeprüfungen zu Ausbildungsgängen als Musi-
cal-Darsteller üblich und zielführend ist. Es ist auch nicht ernsthaft zu bezweifeln, dass A.
den Mindestaufwand von 20 Stunden pro Woche erreicht hat und dass er sich mit grossem
Engagement und schliesslich mit Erfolg dafür eingesetzt hat, innert nützlicher Frist an einer
Hochschule zur Ausbildung zum Musical-Darsteller zugelassen zu werden. Mit seinen vielfälti-
gen Aktivitäten hat A. die Chancen, sein Ziel zu erreichen, sicherlich verbessert. Dies allein
genügt aber nicht für eine Qualifikation dieser Aktivitäten als Ausbildung im familienzulagen-
rechtlichen Sinne. Auch die Tatsache, dass A. sein Ziel erreicht hat, ist bei der Qualifikation
der Prüfungsvorbereitungen nicht von entscheidender Bedeutung.

4.3 Handelt es sich schon bei den Prüfungsvorbereitungen von A. nicht um eine Ausbildung
im familienzulagenrechtlichen Sinn, gilt dies erst recht für seine Aktivitäten im Zeitraum zwis-
chen dem positiven Bescheid der Universität der Stadt X. und dem Studienbeginn im Septem-
ber 2016.

5. Somit ist nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 6. April
2016 sowie Einspracheentscheid vom 6. Juli 2016 einen Anspruch der Beschwerdeführerin
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auf Ausbildungszulagen für ihren Sohn ab Januar 2016 verneint hat. Die Beschwerde erweist
sich mithin als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 13. Oktober 2016, S 2016 92
Das Urteil ist rechtskräftig.

5. Submissionsrecht

5.1 § 6 Abs. 1 lit. a SubG i.V.m. Art. 15 IVöB; § 4 und 21a VRG

Regeste:
§ 6 Abs. 1 lit. a SubG i.V.m. Art. 15 IVöB, § 4 und 21a VRG – Eine Verfügung bzw. ein
Entscheid ist ein individueller, an den Einzelnen gerichteter Hoheitsakt, durch den eine
konkrete verwaltungsrechtliche Rechtsbeziehung rechtsgestaltend oder feststellend in
verbindlicher und erzwingbarer Weise geregelt wird. Im Submissionsrecht wird im Rah-
men einer Aufzählung spezifisch definiert, welche behördlichen Akte als Verfügungen
gelten, gegen die ein Rechtsmittel eingelegt werden kann. Da auch so genanntes Realhan-
deln des Staats in schützenswerte Rechtspositionen eingreifen kann, wird Rechtssuchen-
den in § 21a VRG die Erwirkung eines anfechtbaren Entscheids bei Realakten ermöglicht
(Erw. 2a). Bei der Erteilung von Konzessionen haben submissionsrechtliche Verfahrens-
grundsätze zu gelten, so der Grundsatz der Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminierung
und der Transparenz (Erw. 3b/aa).

Aus dem Sachverhalt:

Im Herbst 2014 führte der Gemeinderat X. eine Contractingausschreibung betreffend «Wär-
meverbund X.» durch. Gegenstand der Ausschreibung war laut Unterlagen die durch die
Gemeinde über die Vertragsdauer zu beziehende Wärme sowie eine 30-jährige Konzession
für den Betrieb eines ARA- und Industrieabwärmeverbunds innerhalb des Versorgungsperime-
ters des Wärmeverbunds. Die Y. AG beteiligte sich zusammen mit der Genossenschaft Z. im
Rahmen der «Arbeitsgemeinschaft Wärmeverbund X.» an der Ausschreibung. Mit Beschluss
vom 16. Dezember 2014 gab der Gemeinderat X. den Zuschlag zum Betrieb des Wärmever-
bunds X. der W. In einem Schreiben vom 15. September 2015 teilte der Gemeinderat X. der
Y. AG mit, die W. habe seinerzeit das wirtschaftlichste Angebot eingereicht, weswegen das
Contracting des Wärmeverbunds an diesen Anbieter vergeben worden sei. Mit dem Zuschlag
erhalte die W. das alleinige Recht, Anlagen für die Fernwärme im öffentlichen Grund der
Einwohnergemeinde zu erstellen. Dafür werde ein Konzessionsvertrag abgeschlossen. In ein-
er Medienmitteilung gab die Einwohnergemeinde X. am 16. September 2015 bekannt, die
Gemeinde habe einem Konzessionsvertrag mit der W. für den Wärmeverbund X. zugestimmt.
Mit dieser Vereinbarung erhalte die W. das alleinige Recht, den Wärmeverbund X. zu betreiben
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sowie die dafür notwendigen Leitungen und Anlagen auf öffentlichem Grund zu bauen. Der
Baubeginn der ersten Etappe sei im Frühling 2016 vorgesehen. Am 2. Oktober 2015 liessen
die Y. und die Q. AG beim Gemeinderat X. ein Gesuch mit verschiedenen Anträgen stellen,
über die der Gemeinderat mit anfechtbarer Verfügung entscheiden solle. Mit Schreiben vom
16. Dezember 2015 überwies der Gemeinderat X. das Gesuch an das Verwaltungsgericht
des Kantons Zug. Begründet wurde dies damit, die Gesuchstellerinnen würden rügen, der
abgeschlossene Konzessionsvertrag sei vom Zuschlag nicht gedeckt. Diese Rüge müsse im
Rahmen einer submissionsrechtlichen Beschwerde geltend gemacht werden.

Aus den Erwägungen:

1. Gemäss § 6 Abs. 1 lit. a des Submissionsgesetzes vom 2. Juni 2005 (SubG, BGS 721.51)
beurteilt das Verwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen von Auftraggeberinnen
und Auftraggebern gemäss Art. 15 der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche
Beschaffungswesen vom 15. März 2001 (IVöB, BGS 721.52). Es handelt sich hier um eine
submissionsrechtliche Sonderbestimmung, welche der ordentlichen Zuständigkeitsvorschrift
in § 61 des Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976 (VRG,
BGS 162.1) vorgeht. Strittig und zu prüfen ist die Frage der Zuständigkeit des Verwaltungs-
gerichts. Das Verwaltungsgericht prüft seine Zuständigkeit und weitere Eintretensvorausset-
zungen von Amtes wegen (§ 6 Abs. 2 VRG). Das Gericht ist bei dieser Prüfung nicht an
die Rechtsbegehren der Parteien gebunden. Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt
von Amtes wegen fest (§ 12 VRG). Soweit die Erfüllung der Eintretensvoraussetzungen von
bestimmten, dem Gericht nicht bekannten tatsächlichen Gegebenheiten abhängt, besteht
allerdings eine Substantiierungslast der beschwerdeführenden Partei (Bertschi, in: Kommen-
tar VRG des Kantons Zürich, 3. A., Zürich / Basel / Genf 2014, Vorbemerkungen zu §§ 19 –
28a, Rz. 53).

2. Unklar ist, ob überhaupt eine Verfügung vorliegt, welche gemäss der submissionsrechtlichen
Sonderbestimmung direkt beim Verwaltungsgericht angefochten werden kann.

a) Auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts erlangt ein Betroffener in erster Linie Rechtss-
chutz, indem er Verfügungen und Entscheide vor den Behörden anficht (Häfelin / Müller /
Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. A., Zürich/St.Gallen 2016, Rz. 1186, vgl. auch
BGE 140 II 315 E. 4.4). In einer Generalklausel bestimmt § 61 Abs. 1 VRG denn auch, dass
an das Verwaltungsgericht nur Beschwerde gegen Entscheide geführt werden kann. Eine Ver-
fügung (bzw. ein Entscheid im Sinne der Zuger Terminologie, vgl. § 4 VRG) ist ein individu-
eller, an den Einzelnen gerichteter Hoheitsakt, durch den eine konkrete verwaltungsrechtliche
Rechtsbeziehung rechtsgestaltend oder feststellend in verbindlicher und erzwingbarer Weise
geregelt wird (Häfelin / Müller / Uhlmann, a.a.O., Rz. 849 ff.). Im Submissionsrecht wird
im Rahmen einer Aufzählung spezifisch definiert, welche behördlichen Akte als Verfügun-
gen gelten, gegen die ein Rechtsmittel eingelegt werden kann (Art. 15 Abs. 1bis lit. a – e
IVöB). Beispielsweise gelten der Zuschlag des Auftrags, dessen Widerruf oder der Abbruch
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des Vergabeverfahrens als durch Beschwerde selbständig anfechtbar (Art. 15 Abs. 1bis lit.
e IVöB). Da auch so genanntes Realhandeln des Staats in schützenswerte Rechtspositionen
eingreifen kann, hat der Kanton Zug – nicht zuletzt auch in Nachachtung der in der Ver-
fassung verankerten Rechtsweggarantie – eine Bestimmung in das VRG eingefügt, welche
Rechtssuchenden die Erwirkung eines anfechtbaren Entscheids bei Realakten ermöglicht.
Gestützt auf § 21a Abs. 1 VRG kann nämlich jede Person, welche ein schutzwürdiges Inter-
esse hat, von einer Behörde, die für Handlungen zuständig ist, welche sich auf öffentliches
Recht des Bundes oder des Kantons stützen und Rechte und Pflichte berühren, verlangen,
dass sie a) widerrechtliche Handlungen unterlässt, einstellt oder widerruft; b) die Folgen
widerrechtlicher Handlungen beseitigt; c) die Widerrechtlichkeit von Handlungen feststellt.
Gemäss § 21a Abs. 2 VRG gelten die in der Folge ergangenen Anordnungen und Feststellun-
gen der Behörden als Entscheide.

b) Vorliegend haben die Beschwerdeführerinnen in ihrem Gesuch vom 2. Oktober 2015 an
den Gemeinderat X. den Erlass einer anfechtbaren Verfügung verlangt. Aus den Anträgen in
ihrem Gesuch ist zu schliessen, dass ihr Gesuch auf den Verzicht der Erteilung einer exk-
lusiven Konzession an die W. (Antrag a) gerichtet war, ferner auf die Aufhebung der allen-
falls erteilten exklusiven Konzession an die W. (Antrag b), auf eine Abänderung der Konzes-
sion (Antrag c) und auf gewisse Feststellungen, wonach die Beschwerdeführerinnen in der
Gemeinde X. weiterhin Zutritt zum Fernwärmemarkt haben und sie über das Recht verfügen,
in diesem Markt wachsen zu können (Anträge d und e). Das Gesuch erfolgte somit aufgrund
des Umstands, dass eine kommunale Behörde handelte, konkret hatte nämlich der Gemein-
derat X. einen Vertrag mit der W. abgeschlossen. Ferner stützten sich diese Handlungen auf
öffentliches Recht bzw. hätten sich auf öffentliches Recht stützen müssen – hier auf das
kantonale Vergaberecht und auf das Binnenmarktgesetz. Schliesslich berührte der Vertragss-
chluss des Gemeinderats die schützenswerten Rechte der Gesuchstellerinnen, und zwar ihre
Rechte aus den Energielieferungsverträgen mit der Gemeinde X. vom Juli 1990 und November
1995. Die fragliche Eingabe trägt somit alle Merkmale eines Gesuchs auf Erlass einer anfecht-
baren Verfügung im Sinne von § 21a VRG. Der Gemeinderat X. hat dieses Gesuch indessen
nicht behandelt und einen Entscheid gefällt, sondern er hat es zur Behandlung an das Verwal-
tungsgericht Zug weitergeleitet. Über solche Gesuche kann das Verwaltungsgericht indessen
weder gestützt auf die submissionsrechtliche Sonderbestimmung in § 6 Abs. 1 lit. a SubG
i.V.m. Art. 15 IVöB noch gestützt auf die Generalklausel in § 61 Abs. 1 VRG befinden. Aus
Sicht des Gerichts liegt gar kein anfechtbarer Entscheid vor. Die Zuständigkeit des Verwal-
tungsgerichts zur Behandlung des Gesuchs ist nicht gegeben, womit es an den ursprünglichen
Adressaten, den Gemeinderat X., zurückzuweisen ist.

3. Der Vollständigkeit halber ist nachtstehend der Frage nachzugehen, bei welcher Instanz
und innert welcher Frist gegen den Entscheid des Gemeinderats X. Beschwerde geführt wer-
den kann, nachdem dieser das Gesuch behandelt hat. Einerseits liesse sich der Standpunkt
vertreten, dass dieser Entscheid, wie im Regelfall jeder andere Entscheid eines Gemeinder-
ats auch, innerhalb von 20 Tagen nach Mitteilung beim Regierungsrat mit einer Verwaltungs-
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beschwerde anzufechten ist (§ 40 Abs. 1 VRG, § 43 Abs. 1 VRG). Andererseits gibt es auch
Argumente für einen direkten Beschwerdeweg an das Verwaltungsgericht.

a) Eine direkte Beschwerdemöglichkeit beim Verwaltungsgericht wäre namentlich dann ge-
geben, wenn sich der vom Gemeinderat zu erlassende Entscheid auf Submissionsrecht ab-
stützen würde. Wie bereits festgestellt, ist aus den Anträgen im Gesuch vom 2. Oktober 2015
zu schliessen, dass die Beschwerdeführerinnen nicht den Zuschlag im Visier haben, sondern
den von der Gemeinde X. mit der W. noch abzuschliessenden oder bereits abgeschlosse-
nen Konzessionsvertrag, was in ihren Augen zu ihrem faktischen Ausschluss aus dem Fern-
wärmemarkt der Gemeinde X. führen würde. Ausserdem bringen sie vor Verwaltungsgericht
ausdrücklich vor, dass es ihnen nicht darum gehe, die Zuschlagsverfügung an die W. auf-
zuheben. Daraus ist zu schliessen, dass die Beschwerdeführerinnen keinen Rechtsschutz
in einer submissionsrechtlichen Streitigkeit, sondern im Wesentlichen in einer konzession-
srechtlichen Frage begehren. Somit können in ihrem Fall die speziellen submissionsrechtlichen
Zuständigkeitsvorschriften von § 6 Abs. 1 lit. a SubG i.V.m. Art. 15 Abs. 1 IVöB auf den ersten
Blick nicht greifen.

b) Es stellt sich die Frage, ob sich eine direkte Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts aus
analog anwendbarem Submissionsrecht ergeben könnte.

b/aa) Gemäss Art. 2 Abs. 7 des Binnenmarktgesetzes vom 6. Oktober 1995 (BGBM, SR 943.02)
hat die Übertragung der Nutzung kantonaler und kommunaler Monopole auf Private auf dem
Weg der Ausschreibung zu erfolgen. In der Lehre ist umstritten, ob bei dieser Ausschreibung
die Normen des Submissionsrechts analog anzuwenden sind (Galli / Moser / Lang / Steiner,
Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3. A, Zürich / Basel / Genf 2013, Rz. 212). Das
Bundesgericht hat es jedenfalls ausdrücklich offengelassen, ob Art. 2 Abs. 7 BGBM einen
Verweis auf das Submissionsrecht darstellt (BGE 135 II 49 E. 4.1). Kommt hinzu, dass wed-
er die IVöB noch das Zuger Submissionsgesetz sich bei Übertragungen von kantonalen oder
kommunalen Monopolen auf Private für anwendbar erklären. Für das Gericht steht indessen
fest, dass auch bei der Erteilung von Konzessionen submissionsrechtliche Verfahrensgrund-
sätze zu gelten haben, so der Grundsatz der Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminierung und
der Transparenz (Galli / Moser / Lang / Steiner, a.a.O., Rz. 212). Klar ist auch, dass die
Übertragung einer Konzession in Form einer anfechtbaren Verfügung zu erfolgen hat, gegen
die das kantonale Recht ein Rechtsmittel an eine verwaltungsunabhängige Behörde vorsehen
muss (vgl. Art. 9 Abs. 1 und 2 BGBM).

b/bb) Vorliegend hat der Gemeinderat X. die Konzessionsvergabe im Zusammenhang mit
der Contractingausschreibung des Wärmeverbunds X. für den Betrieb eines ARA- und Indus-
trie-Abwärmeverbunds öffentlich ausgeschrieben und sich dabei unbestrittenermassen auf
die Gesetzgebung über das Beschaffungswesen abgestützt. Insofern wäre es konsequent,
dass vorliegend auch die Rechtsschutzvorschriften des kantonalen Submissionsrechts ana-
log angewendet werden, wenn, wie hier, die Frage im Streit liegt, ob der Konzessionsvertrag
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vom 23. Oktober / 2. November 2015 hätte ausgeschrieben werden müssen. Die Beschw-
erdeführerinnen haben in ihrem Gesuch an den Gemeinderat X. genau diese Frage aufge-
worfen. Auch die Baudirektion hat in ihrer Stellungnahme an das Gericht darauf aufmerksam
gemacht, dass der von der Gemeinde X. mit der W. abgeschlossene Konzessionsvertrag we-
gen der Exklusivbestimmung in einem wesentlichen Punkt von den Ausschreibungsunterlagen
abweiche, womit dieser abgeänderte Konzessionsvertrag neu hätte ausgeschrieben werden
müssen. Wenn das Verwaltungsgericht die Sache nun an den Gemeinderat X. zurückweist,
wird sich dieser bei der Behandlung des Gesuchs vom 2. Oktober 2015 unter anderem auch
mit diesen Fragen zu befassen haben, wobei er das Gesuch per Verfügung zu erledigen hat. In
analoger Anwendung von § 6 Abs. 1 lit. a SubG i.V.m. Art. 15 Abs. 1 IVöB würden die Beschw-
erdeführerinnen sodann über eine direkte Beschwerdemöglichkeit an das Verwaltungsgericht
verfügen, wobei, wiederum in analoger Anwendung von Art. 15 Abs. 2 IVöB, eine zehntägige
Beschwerdefrist zu beachten wäre.

4. Somit kann das Verwaltungsgericht auf das Gesuch vom 2. Oktober 2015 nicht eintreten,
und die Sache ist zur Behandlung an den Gemeinderat X. zurückzuweisen, der im Sinne
der Erwägungen (E. 2b und 3b/bb) zu verfahren hat. Mit diesem Nichteintretensentscheid
fällt auch die erteilte aufschiebende Wirkung vom 27. Januar 2016 dahin. Dem Gemeinderat
X. wird angesichts des unsicheren Schicksals des im Streite liegenden Konzessionsvertrags
empfohlen, weiterhin keine Anordnungen und Massnahmen mit präjudizieller Wirkung zu tref-
fen. An sich werden die Gerichtskosten bei einem Nichteintretensentscheid der beschwerde-
führenden Partei auferlegt. In diesem Fall gelangte die Eingabe der Beschwerdeführerinnen
durch eine Überweisung des Gemeinderats X. an das Gericht, was sich nun als falsch her-
ausgestellt hat. Somit ist die Einwohnergemeinde X. die unterliegende Partei. Gemäss § 24
Abs. 2 VRG werden den Gemeinden die Gerichtskosten auferlegt, wenn sie am Verfahren
wirtschaftlich interessiert sind. Im Streit liegt ein bereits abgeschlossener Konzessionsvertrag
zwischen der Gemeinde X. und der W. Gemäss Ziffer 7.4 des Vertrags schuldet die Gemeinde
dem Konzessionsnehmer eine Entschädigung bei vorzeitiger Beendigung der Konzession. Da
das rechtmässige Zustandekommen des Vertrags in Frage steht, hat die Gemeinde X. ein
wirtschaftliches Interesse am Verfahren. Die Gerichtskosten von Fr. 2’500.– werden somit
der Einwohnergemeinde X. auferlegt. Der Gemeinderat X. hätte das Gesuch der Beschwerde-
führerinnen behandeln sollen. Da er dies nicht tat, hat er einen Verfahrensfehler begangen.
Die Einwohnergemeinde X. muss den Beschwerdeführerinnen gestützt auf § 28 Abs. 2 Ziff.
2 VRG daher auch eine Parteientschädigung ausrichten. Die Beschwerdeführerinnen haben
sich durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen. Das Gericht erachtet eine Entschädigung
von Fr. 1’500.– (inkl. MwSt) für das Honorar ihres Vertreters als angemessen.

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 27. Juli 2016, V 2015 156
Das Urteil ist rechtskräftig.

74



I. Staats- und Verwaltungsrecht

5.2 §§ 22 Abs. 4 und 27 Abs. 1 SubV, Art. 16 Abs. 1 lit. a IVÖB, § 28 VRG

Regeste:
§§ 22 Abs. 4 und 27 Abs. 1 SubV, Art. 16 Abs. 1 lit. a IVÖB – Vergabeentscheid «Kehricht-
logistik 2016–2023». Die nachträgliche Verlegung des Fahrzeugstandorts während des
Vergabeverfahrens stellte zwar eine unzulässige Offertnachbesserung dar. Im konkreten
Fall durfte die Zuschlagsempfängerin nach Treu und Glauben davon ausgehen, dass dies
zulässig war. Für die Vergabestelle gab es umgekehrt keinen Grund an der rechtmässigen
Nutzung des ursprünglichen Standorts durch die Zuschlagsempfängerin zu zweifeln (Erw.
2).
§ 28 Abs. 2 Ziff. 2 VRG – Obsiegenden Behörden wird keine Parteientschädigung zuge-
sprochen, ausser in besonders komplexen und aufwändigen Fällen (Erw. 7b/aa).

Aus dem Sachverhalt:

Mit Zuschlagsverfügung vom 21. Mai 2014 erteilte der Zweckverband der Zuger Einwohn-
ergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen (ZEBA) der A. AG, in Z., den Auftrag für
die Leistungen der Kehrichtlogistik 2016-2023 Los West zum Betrag von netto Fr. XX. Der
Zuschlag wurde damit begründet, dass das Angebot die beste Übereinstimmung mit den
Zuschlagskriterien aufgewiesen habe und die Anbieterin über Sammelfahrzeuge mit Euro VI
und elektrischem Nebenantrieb verfüge. Mit Eingabe vom 2. Juni 2014 liessen die B. AG, in
Y., und die C. AG, Zweigniederlassung X., dagegen Verwaltungsgerichtsbeschwerde einre-
ichen und verlangten darin u.a. die Aufhebung der Zuschlagsverfügung und die Erteilung des
Zuschlags an sie. Im Wesentlichen bezweifelten die Beschwerdeführerinnen, dass der von der
Zuschlagsempfängerin verwendete elektrische Nebenantrieb eine bessere ökologische Bilanz
aufweise als ihr Angebot.

Aus den Erwägungen:

2. c) Die Beschwerdeführerinnen stellen die Eignung der Zuschlagsempfängerin in Frage, da
der von ihr in der Submissionseingabe angegebene Standort in W. nicht zonenkonform sei.

(...)

2. d/aa) Es ist den Beschwerdeführerinnen darin beizupflichten, dass der Fahrzeugstand-
ort einer Unternehmung, die sich um einen Kehrichtlogistikauftrag bewirbt, zonenkonform
sein muss. Vorliegend ist jedoch nicht die Frage nach der tatsächlichen Zonenkonformität
entscheidend, sondern es ist die Frage zu beantworten, ob die Zuschlagsempfängerin im
Zeitpunkt ihrer Bewerbung in guten Treuen davon ausgehen durfte, dass sie die Liegenschaft
T. Strasse in der Gemeinde W. zonenkonform nutzte. Ferner kommt es darauf an, ob auch der
ZEBA im Moment der Zuschlagserteilung davon ausgehen konnte und durfte, dass die Zu-
schlagsempfängerin das Grundstück bei der Ausführung ihres Auftrags zonenkonform würde
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nutzen können. Wäre eine dieser Fragen zu verneinen, wäre der ZEBA verpflichtet gewesen,
die Standortkonformität genauer abzuklären, worauf die Zuschlagsempfängerin gegebenen-
falls mangels Eignung vom Verfahren hätte ausgeschlossen werden müssen. Heute ist die
Frage nach der Zonenkonformität des Grundstücks in W. insofern nicht mehr von Bedeu-
tung, als die Zuschlagsempfängerin den Fahrzeugstandort im Laufe des Verfahrens verän-
dert hat und die Nutzung am neuen Standort in R. unbestrittenermassen dem Zweck der
Zone entspricht (vgl. dazu auch www.zugmap.ch, Q. Strasse 102, in R., GS Nr. P. und Q.:
Grundstücke liegen in der Arbeitszone D). (...)

d/bb) Aus Sicht der Zuschlagsempfängerin ist zu beachten, dass sie die Scheune auf dem
fraglichen Grundstück unstreitig schon seit 2009 als Einstellort für ihre Transportfahrzeuge
nutzte, um von hier aus den Kehrichtentsorgungsauftrag der G. wahrzunehmen. Gemäss
Geschäftsbericht 2015 der G. handelt es sich bei ihr um eine interkommunale Anstalt von L.
[Anzahl] Gemeinden im Bezirk U., darunter auch der Gemeinde W. (www.G.ch). Ins Gewicht
fällt ferner, dass sich die Gemeindebehörden in W. offenbar mit der Frage der standortkon-
formen Nutzung des Grundstücks durch die Zuschlagsempfängerin befasst hatten und im
Dezember 2011 zum Schluss gelangt waren, dass das Einstellen von Kehrichtlastwagen auf
dem fraglichen Grundstück durch die Zuschlagsempfängerin keine bewilligungspflichtige Um-
nutzung darstellte. Die Zuschlagsempfängerin nahm also eine im Interesse der Gemeinde W.
liegende Aufgabe wahr, die Gemeindebehörden W. wussten, dass die Unternehmung dafür
Kehrichtfahrzeuge in einer Scheune auf der Liegenschaft T. Strasse 77 stationierte, und sie
duldeten dieses Vorgehen über Jahre hinweg. Bei dieser Ausgangslage durfte die Zuschlags-
empfängerin unzweifelhaft davon ausgehen, dass das Einstellen von Kehrichtfahrzeugen auf
dem fraglichen Grundstück zonenkonform war.

d/cc) Der ZEBA hat im Vergabeverfahren keine eigenen Nachforschungen zur Zonenkonfor-
mität des von der Zuschlagempfängerin in der Bewerbung angegebenen Fahrzeugstandorts
angestellt. Er wusste aber spätestens nach der Standortbesichtigung am 20. März 2014,
dass die Unternehmung dort Kehrichtfahrzeuge einstellte, um den G.-Auftrag ausführen zu
können. Aufgrund der gleichen Überlegungen durfte der ZEBA daher in guten Treuen von
einer zonenkonformen Nutzung dieses Grundstücks durch die Zuschlagsempfängerin ausge-
hen. Er war jedenfalls nicht gehalten, diesbezüglich weitere Nachforschungen anzustellen.
Der ZEBA hat die Frage der Zonenkonformität später im Laufe des Verwaltungsgerichtsver-
fahrens beim Gemeinderat W. – der zuständigen kommunalen Baubewilligungsbehörde (vgl.
Fritzsche, Bösch, Wipf: Zürcher Planungs- und Baurecht, Band 1, Planungsrecht, Verfahren
und Rechtsschutz, 5. Auflage, Zürich 2011, S. 336) – dann aber abgeklärt. Dabei hat ihm
der offensichtlich im Namen des Gemeinderats W. handelnde Gemeindeschreiber zwei Mal
schriftlich mitgeteilt, dass die Zuschlagsempfängerin schon seit einiger Zeit auf dem Grund-
stück Kehrichtlastwagen einstelle, die Gemeinde diese Nutzung als zonenkonform betrachte,
die Zuschlagsempfängerin für diese Tätigkeit keine Baubewilligung brauche und die Gemeinde
nichts weiter unternehmen werde. Wegen dieser klaren Worte ist davon auszugehen, dass der
Gemeinderat von W. dem ZEBA vor dem Vergabeentscheid identisch geantwortet hätte. Dies
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bedeutet: Hätte der ZEBA im Laufe des Vergabeverfahrens an der zonenkonformen Nutzung
des Grundstücks gezweifelt und er sich diesbezüglich bei der zuständigen Behörde erkundigt,
dann hätte er aufgrund der Antwort erst recht in guten Treuen davon ausgehen dürfen, dass
die Nutzung der Liegenschaft T. Strasse 77 durch die Zuschlagsempfängerin mit dem Raum-
planungsrecht im Einklang stand.

d/dd) Es war nach dem Gesagten korrekt, dass der ZEBA die Zuschlagsempfängerin aufgrund
des von ihr in den Bewerbungsunterlagen angegebenen Fahrzeugstandorts im Zeitpunkt des
Zuschlags nicht vom Submissionsverfahren ausschloss. Er und die Zuschlagsempfängerin
durften in guten Treuen von einer zonenkonformen Standortnutzung ausgehen.

d/ee) Die Beschwerdeführerinnen haben das Verwaltungsgericht ersucht, Abklärungen bei
der Baudirektion des Kantons Zürich über die Standortkonformität vorzunehmen (...). Aus
dem Anspruch auf rechtliches Gehör folgt, dass der Richter rechtzeitig und formrichtig ange-
botene erhebliche Beweismittel abzunehmen hat (BGE 122 I 53 E. 4a mit Hinweisen). Dies ver-
wehrt ihm indessen nicht, einen Beweisantrag abzulehnen, wenn er ohne Willkür in freier, an-
tizipierter Würdigung der beantragten zusätzlichen Beweise zur Auffassung gelangen durfte,
dass weitere Beweisvorkehren an der Würdigung der bereits abgenommenen Beweise vo-
raussichtlich nichts mehr ändern würden (BGE 130 II 425 E. 2.1; 125 I 127 E. 6c/cc und
7b; 124 I 208 E. 4a; 122 II 464 E. 4a je mit Hinweisen; BGer 1P.26/2007 vom 4. Juli 2007,
Erw. 4.1.1). Die Abklärung der Frage der zonenkonformen Nutzung des fraglichen Grund-
stücks bei einer dem Gemeinderat von W. übergeordneten kantonalen Behörde wäre allen-
falls dann zielführend, wenn es vorliegend auf die tatsächliche Zonenkonformität ankäme,
was, wie erwähnt, nicht der Fall ist. Es ist weiter darauf hinzuweisen, dass eine tatsächliche
raumplanerische Rechtswidrigkeit des Standorts sich nicht mit einer Anfrage bei der Baudi-
rektion des Kantons Zürich klären lässt, sondern nur mit einem rechtskräftigen Entscheid im
Rahmen eines umfassenden Baubewilligungsverfahrens. Dieses Verfahren könnte das Ver-
waltungsgericht weder bewirken – der Gemeinderat von W. weigert sich ein derartiges Ver-
fahren durchzuführen – noch wäre das Resultat verfahrensentscheidend. Im Übrigen wäre es
überaus problematisch, wenn sich das Verwaltungsgericht Zug zur Klärung einer Vorfrage in
einem Zuger Submissionsstreit in raumplanerische Belange eines anderen Kantons einmis-
chen würde. Nach dem Gesagten wird das Verwaltungsgericht keine weiteren Abklärungen
bei der Baudirektion des Kantons Zürich vornehmen. Das entsprechende Gesuch der Beschw-
erdeführerinnen wird abgewiesen.

f/aa) Gemäss Beschwerdeführerinnen gehe aus der Aktennotiz zur Standortbesichtigung vom
20. März 2014 hervor, dass die Zuschlagsempfängerin bei Erhalt des Zuschlags im Rayon W.
eine andere Einstellmöglichkeit werde suchen müssen. Der ZEBA habe somit bereits zum
Vergabezeitpunkt gewusst, dass der Standort W. nicht habe zur Diskussion stehen können.
Nichtsdestotrotz habe er den Standort W. seiner Beurteilung zugrunde gelegt. Im Zusam-
menhang mit der Standortfrage liege ein klarer Offertmangel der Zuschlagsempfängerin vor.
(...)
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f/cc) Eingegangene Angebote sind zunächst auf die Erfüllung von Grundanforderungen hin
zu untersuchen. Zu prüfen ist also zunächst, ob Ausschlussgründe gegen das Angebot bzw.
einen Anbietenden vorliegen. Die eingereichten Offerten müssen von der Vergabebehörde
sodann soweit nötig in technischer und rechnerischer Hinsicht bereinigt werden, damit sie
objektiv vergleichbar und für die weitere Prüfung zwecks Zuschlagserteilung bereit sind (Gal-
li/Moser/Lang/Steiner: Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3. A., Zürich / Basel
/ Genf 2013, Rz. 663 f.). Im Submissionsrecht wird nach Eignungs- und Zuschlagskriterien
unterschieden. Eignungskriterien dienen dazu, den Anbietermarkt auf jene Unternehmungen
einzugrenzen, welche in der Lage sind, den Auftrag in der gewünschten Qualität zu erbringen
(Galli, a.a.O., Rz. 555). Fehlende Eignung bzw. das Nichterfüllen der Eignungskriterien führt
zum Ausschluss vom weiteren Vergabeverfahren (Galli, a.a.O., Rz. 580). In der Folge wer-
den die Angebote der als geeignet betrachteten Anbieterinnen anhand der Zuschlagskriterien
fachlich und rechnerisch geprüft sowie bewertet (vgl. § 27 der Submissionsverordnung vom
20. September 2005 [SubV, BGS 721.53]). Der Auftraggeber kann von den Anbieterinnen
Erläuterungen bezüglich ihrer Eignung und ihres Angebots verlangen (§ 28 Abs. 1 SubV).

f/dd) Vorliegend hat der ZEBA die eingegangenen Offerten am 3. März 2014 geöffnet und
anschliessend geprüft. Offenbar hielt er sämtliche Anbieterinnen für geeignet, denn in der
Folge schrieb er am 3. April 2014 allen einen Brief, in dem er um ergänzende Unterlagen zum
Fahrzeugstandort bat. Dabei gab er zur Begründung an, dass der Standort der Fahrzeuge
beim Zuschlagskriterium Ökologie ein wesentlicher Faktor sei. Der Standort diene dazu, die
notwendigen Anfahrtkilometer zu bewerten. Im Brief wird an keiner Stelle Bezug auf die Stan-
dorte genommen, welche die Anbieterinnen in ihren Eingaben jeweils genannt hatten. Vor-
liegend kommt es darauf an, wie die Anbieterinnen diese Willenserklärung des ZEBA im Sinne
des Vertrauensgrundsatzes verstehen durften und mussten (zum Vertrauensgrundsatz: BGE
113 II 49 E. 1a). In den Submissionsunterlagen wurde zwar deutlich zwischen Eignungs- und
Zuschlagskriterien unterschieden, doch kam der Standort der Fahrzeuge weder im einen noch
im anderen Kriterienkatalog vor. Nach Erhalt des Schreibens vom 3. April 2014, in dem der
ZEBA die Nachweise zum Fahrzeugstandort ausdrücklich nur im Zusammenhang mit Berech-
nungen bei einem Zuschlagskriterium verlangte, durften die Anbieterinnen daher nach Treu
und Glauben davon ausgehen, dass der Standortnachweis im Submissionsverfahren kein Eig-
nungskriterium darstellte, sondern dass er bei der Punktevergabe wegen der Fahrdistanzen
eine Rolle spielen würde. Die Zuschlagsempfängerin hat in der Folge die Absichtserklärung
für einen Mietvertrag auf dem Areal der Liegenschaft Q. Strasse 102 in R. eingereicht und die
Standortkonformität dieses Areals nachgewiesen. Die Beschwerdeführerinnen erblicken hi-
erin eine unzulässige Offertnachbesserung. Dies trifft zu. Die Zuschlagsempfängerin hat mit
der Standortverlegung von W. nach R. die Fahrkilometer, welche die verschiedenen Fahrzeuge
in Erfüllung des Logistikauftrags, zurückzulegen haben, wesentlich verkürzen können. Würde
man den neuen Standort beim Zuschlagskriterium ökologische Beurteilung der Sammel- und
Transportinfrastruktur berücksichtigen, käme die Zuschlagsempfängerin gegenüber einer Be-
wertung basierend auf den ursprünglich angegebenen Standort W. deutlich besser weg. Sie
hat somit gegen das Nachbesserungsverbot in § 22 Abs. 4 SubV verstossen.
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f/ee) Die Beschwerdeführerinnen sind der Meinung, die Zuschlagsempfängerinnen habe mit
der nachgebesserten Offerte mangelhafte Unterlagen eingereicht und hätte deswegen aus
dem Verfahren ausgeschlossen werden müssen. Dem ist nicht zu folgen. Ein Ausschluss wäre
dann angezeigt gewesen, wenn die Zuschlagsempfängerin davon hätte ausgehen müssen,
dass der Standortnachweis ein Eignungskriterium gewesen wäre. Dies war, wie dargelegt,
nicht der Fall. Der ZEBA hat mit seinem Schreiben vom 3. April 2014 der Zuschlagsempfäng-
erin vielmehr signalisiert, dass sie den ursprünglich angegebenen ungünstig gelegenen Fahr-
zeugstandort in W. noch gefahrlos werde ändern können. Zwar hat die Zuschlagsempfängerin
damit gegen das Nachbesserungsverbot verstossen, doch wäre es stossend und treuwidrig,
sie deswegen vom Verfahren auszuschliessen.

(...)

f/hh) Stellt sich noch die Frage, ob es korrekt war, dass der ZEBA den neuen Standort
der Zuschlagempfängerin überhaupt akzeptierte. Die Beschwerdeführerinnen beantragen in
diesem Zusammenhang, die von der Zuschlagsempfängerin nachgereichten Unterlagen zum
Standort R. seien aus dem Recht zu weisen. Grundsätzlich hat eine Anbieterin ihren Auf-
trag so auszuführen, wie sie ihn offeriert hat. Es wäre nun aber geradezu widersinnig, wenn
die Vergabestelle auch dann rigoros auf die Einhaltung der vertraglichen Abmachungen be-
harren würde, wenn eine Anbieterin bei der Ausführung des Auftrags nachträglich von sich
aus Modalitäten verbessert, auf welche die Vergabestelle bereits bei der Ausschreibung Wert
gelegt hatte. Vorliegend war allen Anbieterinnen aufgrund der Submissionsunterlagen bekan-
nt, dass die Sammel- und Transportinfrastruktur nach ökologischen Gesichtspunkten beurteilt
und dass dieses Kriterium bei der Vergabe mit 20 Prozent gewichtet werden wurde. Eine die
Umwelt möglichst schonende Auftragserfüllung war dem ZEBA offensichtlich ein wichtiges
Anliegen. Hätte die Zuschlagsempfängerin ihren Auftrag zunächst vom Standort W. aus-
geführt und diesen ein bis zwei Jahre später nach R. verlegen wollen, hätte der ZEBA ihr
diesen Wunsch nach dem Gesagten nicht verwehren dürfen, denn durch diese nachträgliche
Standortverlegung hätte die Zuschlagsempfängerin ihre Sammel- und Transportinfrastruk-
tur infolge der unbestrittenermassen kürzeren Fahrdistanzen in ökologischer Hinsicht klar
aufgewertet. Ist aber eine derartige Standortverlegung nach Zuschlag des Auftrags möglich,
so muss dies einer Anbieterin – wie im vorliegenden Fall – erst recht in der Phase zwischen
Offerteinreichung und Zuschlag zugestanden werden, denn dadurch könnte der Auftrag von
Beginn weg umweltschonender als ursprünglich offeriert ausgeführt werden. Wichtig bei alle-
dem ist einzig, dass die Vergabestelle in Nachachtung des Gleichbehandlungsprinzips bei der
Beurteilung der Sammel- und Transportinfrastruktur sich strikte am ursprünglich angegebe-
nen Standort orientiert. Dies tat der ZEBA hier unbestrittenermassen. Nach dem Gesagten
können die nachträglich von der Zuschlagsempfängerin eingereichten Standortnachweise in
den Akten belassen werden.

(...)
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g) Die Vorbringen der Beschwerdeführerinnen zum Standort W. erweisen sich als unbegrün-
det. Es ist festzuhalten, dass die Standortverlegung von W. nach R. als unzulässige Offert-
nachbesserung anzusehen ist, weshalb der ZEBA den neuen Standort bei der Zuschlags-
berechnung korrekt ausser Acht liess und sich stattdessen am ursprünglich angegebenen
Standort in W. orientierte. Dieses Vorgehen des ZEBA war zulässig, da es für ihn keinen
Grund dafür gab, an der zonenkonformen Nutzung dieses Standorts durch die Zuschlags-
empfängerin zu zweifeln. Auch durfte er davon ausgehen, dass die Zuschlagsempfängerin
dort umweltschutzrechtliche Vorgaben erfüllen würde. Dies insbesondere deshalb, da sie
das angegebene Grundstück bereits seit 2009 anstandslos als Fahrzeugstandort für einen
Kehrichtlogistikauftrag von L. [Anzahl] Gemeinden im Bezirk U., darunter der Standortge-
meinde, nutzte. Es ist schliesslich nicht zu beanstanden, dass der ZEBA den neu angegebenen
Standort der Zuschlagsempfängerin in R. bereits vor dem Zuschlag akzeptierte, weil dieser
neue Standort von Beginn weg eine ökologischere Auftragsabwicklung erlaubte.

3. [Prüfung der Punktevergabe beim Zuschlagskriterium «Ökologische Beurteilung der Sam-
mel- und Transportinfrastruktur», Auseinandersetzung mit dem vom Gericht in Auftrag gegebe-
nen Gutachten. Feststellung, dass auf Gutachten abgestellt werden kann.]

4. [Prüfung der Punktevergabe beim Zuschlagskriterium «Besondere Innovationen»]

5. [Prüfung der Punktevergabe beim Zuschlagskriterium «Standort»]

6. [Prüfung der Punktevergabe beim Zuschlagskriterium «Organisationsstruktur»]

7. a) Die Beschwerdeführerinnen dringen mit keinem ihrer Anträge durch. Somit ändert sich
auch nichts an den Beurteilungen der Vergabestelle, womit sich der Zuschlag vom 21. Mai
2014 betreffend die Kehrichtentsorgung 2016–2023 für das Los West als rechtmässig er-
weist. Die Beschwerdeführerinnen haben das Begehren auf Bezahlung eines Schadenersatzes
von Fr. ZZ gestellt (...). Um als nicht berücksichtigte Teilnehmerin in einem Submissionsver-
fahren mit einem Schadensersatzbegehren vor Gericht durchdringen zu können, müssen ver-
schiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Eine davon ist die Feststellung einer unrechtmäs-
sigen Auftragsvergabe. Bei gegebenem Verfahrensausgang ist bereits diese Voraussetzung
nicht erfüllt, womit der Antrag abzuweisen wäre. Er ist aber schon deshalb abzuweisen,
weil weder in der IVöB noch im SubG vorgesehen ist, dass das Verwaltungsgericht derar-
tige Schadenersatzansprüche zu beurteilen hat. Das dem verwaltungsgerichtliche Verfahren
nachgelagerte Haftungsverfahren hat nach den Vorschriften des Verantwortlichkeitsgesetzes
vom 1. Februar 1979 (VG, BGS 154.11) zu erfolgen. Somit ist die Beschwerde vollständig
abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

(...)

b/aa) Was die Spruchgebühr betrifft, so handelt es sich vorliegend um einen besonders kom-
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plexen, anspruchsvollen Fall, wovon unter anderem die vielen, umfangreichen schriftlichen
Interventionen der Parteien – insbesondere solche der Beschwerdeführerinnen –, zwei Ref-
erentenaudienzen und ein aufwendiges Beweisverfahren deutliches Zeugnis ablegen. Es ist
somit ohne weiteres gerechtfertigt, die Spruchgebühr nahe des oberen gesetzlichen Rahmens
auf Fr. 9’000.– festzusetzen. Da allerdings zwei nahezu identische Verfahren, eines für das
Los West (V 2014 67) und eines für das Los Ost (V 2014 68), durchzuführen waren, und beide
Verfahren zum gleichen, für die Beschwerdeführerinnen negativen Resultat geführt haben,
ist es angezeigt, die Gerichtskosten hälftig zwischen beiden Verfahren aufzuteilen, womit die
Beschwerdeführerinnen in diesem Verfahren solidarisch für Fr. 4’500.– einzustehen haben.

(...)

b/cc) In der Regel haben Behörden, die vor Verwaltungsgericht obsiegen und sich durch
einen Rechtsvertreter haben vertreten lassen, keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung,
da es zu ihren amtlichen Aufgaben gehört, ihre Verfügungen vor einer Rechtsmittelinstanz
zu rechtfertigen. Nach der Praxis des Verwaltungsgerichts ist Behörden indessen dann eine
Parteientschädigung zuzusprechen, wenn sie Hilfe eines professionellen Rechtsvertreters in
besonders komplexen und aufwändigen Fällen in Anspruch genommen haben. Dies ist vor-
liegend der Fall. Der ZEBA nimmt als Zweckverband der Gemeinden hoheitliche Aufgaben
wahr und gilt deshalb als Behörde. Der zu beurteilende Rechtsstreit war, wie dargelegt, sehr
komplex, was zweifelsohne auch zu einem überdurchschnittlich hohen Arbeitsaufwand beim
Rechtsvertreter des ZEBA geführt hat. Für diese ausserordentliche Mehrarbeit ist er von den
Beschwerdeführerinnen zu entschädigen. Das Gericht erachtet dabei eine Entschädigung in
der Höhe von Fr. 4’000.– (inkl. MWSt) für beide Verfahren als angemessen. Daher ist dem
ZEBA in diesem Verfahren eine Parteientschädigung zu Lasten der Beschwerdeführerinnen
von Fr. 2’000.– (inkl. MWSt, unter solidarischer Haftbarkeit) zuzusprechen.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 28. Juni 2016, V 2014 67
Das Urteil ist rechtskräftig.
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6. Politische Rechte

6.1 § 11 Abs. 1 GO Zug, Art. 21 Abs. 2 RPG

Regeste:
§ 11 Abs. 1 GO Zug, Art. 21 Abs. 2 RPG – Teilungültigkeit einer Volksinitiative. Eine Initia-
tive darf übergeordnetem Recht nicht widersprechen. Betrifft der Widerspruch nur einen
Teil des Initiativtexts, kann das Begehren für teilungültig erklärt werden (Erw. 4). Vor-
liegend widersprach Satz 3 der Stadtzuger Volksinitiative «Ja zur historischen Altstadt»
dem bundesrechtlichen Grundsatz der Planbeständigkeit. Es war korrekt, sie ohne diesen
Satz zur Abstimmung zu bringen (Erw. 7).

Aus dem Sachverhalt:

In der Urnenabstimmung vom 9. September 2012 genehmigten die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger der Stadt Zug einen Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 52,23 Mio. zu
Lasten der Investitionsrechnung und ermächtigten den Stadtrat, mit der Siemens Schweiz
AG einen Vertrag über den Kauf der Liegenschaft an der Gubelstrasse 22, GS Nr. 4537,
abzuschliessen. Am 17. April 2014 reichte das «Überparteiliche Komitee Doppelinitiative» zwei
Volksbegehren mit den Titeln «JA zur historischen Altstadt» bzw. «JA zu gesunden Stadtfi-
nanzen» ein.

Die Initiative «JA zu gesunden Stadtfinanzen» enthielt folgendes Begehren:

«Die Stadt Zug wird beauftragt, die Liegenschaft Gubelstrasse 22, GS 4537 GB Zug, bis
spätestens 2023 an Dritte zu verkaufen.»

Die Initiative «JA zur historischen Altstadt» wurde mit folgendem Wortlaut eingereicht:

«Zum Erhalt der historischen Altstadt soll auch die städtische Verwaltung durch ihre Präsenz
in ihren Liegenschaften zwischen Casino und Bundesplatz beitragen. Dadurch werden Pub-
likumsverkehr und Arbeitsplätze in diesem Bereich erhalten und beleben diesen Stadtteil weit-
erhin. Um dies nachhaltig sicherzustellen, sollen die städtischen Liegenschaften im Bereich
zwischen Casino und Bundesplatz in die Zone des öffentlichen Interesses überführt wer-
den. Durch eine entsprechende Änderung der Gemeindeordnung soll zudem der Stadtrat
verpflichtet werden, dafür zu sorgen, dass die Verwaltungsabteilungen in den städtischen
Liegenschaften im Bereich zwischen Bundesplatz und Casino untergebracht werden.»

Gestützt auf ein Rechtsgutachten erklärte der Grosse Gemeinderat der Stadt Zug (GGR) die
Volksinitiative «JA zur historischen Altstadt» am 24. Februar 2015 für teilgültig und unterbreite
sie dem Volk ohne Satz 3 zur Urnenabstimmung. Das Gutachten kam bezüglich des strittigen
Satzes zum Ergebnis, dass diese Forderung bereits vier Jahre nach der letzten umfassenden
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Revision der Bau- und Zonenordnung gegen den in Art. 21 Abs. 2 RPG verankerten Grundsatz
der Planbeständigkeit verstosse.

Nachdem das Initiativkomitee dagegen beim Regierungsrat erfolglos eine Verwaltungsbeschw-
erde führte, reichte es am 14. Dezember 2014 eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein,
wobei beantragt wurde, es sei die Initiative, wie eingereicht zur Abstimmung zu bringen.

Aus den Erwägungen:

(...)

4. Im Kanton Zug gibt es weder ein Verfassungs- noch eine Gesetzesbestimmung, die sich mit
den Voraussetzungen zur Ungültigerklärung von Initiativen befasst. Auch die Gemeindeord-
nung der Stadt Zug vom 1. Februar 2005 (GO Zug) enthält keine entsprechende Regelung.
Allgemein gilt aber, dass eine Volksinitiative keine Bestimmungen enthalten darf, die dem
übergeordneten Recht widersprechen (BGE 129 I 392 E. 2.2, mit Hinweisen). Nach der Recht-
sprechung gebietet der Grundsatz der Verhältnismässigkeit weiter, dass Initiativen nicht als
Ganzes für ungültig zu erklären sind, sofern vernünftigerweise anzunehmen ist, die Unterze-
ichner der Initiative hätten den gültigen Teil auch unterzeichnet, wenn er ihnen allein unter-
breitet worden wäre. Dies ist dann der Fall, wenn der verbleibende Teil der Initiative nicht
von untergeordneter Bedeutung ist, sondern noch ein sinnvolles Ganzes im Sinne der ur-
sprünglichen Stossrichtung ergibt, so dass die Initiative nicht ihres wesentlichen Gehaltes
beraubt wird (BGE 139 I 292 E. 7.2.3). Eine Ungültigerklärung kann aber auch einen wichtigen
Teil einer Initiative betreffen (BGE 133 I 110 E. 3.1). Gemäss § 11 Abs. 1 GO Zug überprüft
die Stadtkanzlei nach Einreichung des Initiativbegehrens die Gültigkeit der Unterschriften.
Gestützt auf einen Bericht und Antrag des Stadtrates beschliesst der GGR sodann über die
Gültigkeit der Initiative. Mit Blick auf diese Darlegungen konnte der GGR somit grundsät-
zlich über die Gültigkeit der Volksinitiative «JA zur historischen Altstadt befinden», um sie in
der Folge für teilgültig zu erklären, da seiner Meinung nach der dritte Satz nicht mit über-
geordnetem Raumplanungsrecht des Bundes zu vereinbaren sei. In formeller Hinsicht ist der
angefochtene Beschluss des GGR nicht zu beanstanden.

5. a) Nutzungspläne sind für jedermann verbindlich (Art. 21 Abs. 1 des Bundesgesetzes über
die Raumplanung [RPG, SR 700]). Haben sich die Verhältnisse erheblich geändert, so wer-
den die Nutzungspläne überprüft und nötigenfalls angepasst (Art. 21 Abs. 2 RPG). Mit der
Bestimmung des zweiten Absatzes wird der Grundsatz der Planbeständigkeit im Schweizer
Raumplanungsrecht zum Ausdruck gebracht. Ein Zonenplan kann seinen Zweck nur erfüllen,
wenn er eine gewisse Beständigkeit aufweist. Sowohl die privaten Grundeigentümer als auch
die Behörden, die mit der Realisierung der Nutzungsplanung befasst sind, sollen sich unter
dem Blickwinkel der Rechtssicherheit darauf verlassen können, dass einmal beschlossene
Pläne längere Zeit in Kraft bleiben (BGE 128 I 190 E. 4.2; Waldmann/Hänni: Handkommen-
tar RPG, Bern 2006, Art. 21 N 12). Die Bestimmung von Art. 21 Abs. 2 RPG bringt aber

83



Inhaltsverzeichnis

gleichzeitig zum Ausdruck, dass Pläne auch revidierbar sein sollen. Die Eigentumsgarantie
in Art. 26 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
(BV, SR 101) steht einer solchen Anpassung nicht entgegen, zumal sie dem Eigentümer keinen
Anspruch darauf vermittelt, dass sein Land dauernd in jener Zone verbleibt, in die es einmal
eingewiesen worden ist. Eine Planung gilt nur als sachgerecht, wenn sie bei Bedarf mit der
Wirklichkeit in Übereinstimmung gebracht wird (Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 21 N 11). Eine
Planänderung ist nur dann mit Art. 21 Abs. 2 RPG vereinbar, wenn sich die Verhältnisse seit
der letzten Planfestsetzung erheblich verändert haben. Dies ist der Fall, wenn entweder die
tatsächlichen oder rechtlichen Umstände, die der Planfestsetzung zugrunde gelegen hatten,
zu wesentlichen Teilen dahingefallen sind, oder wenn seither neue bedeutende Bedürfnisse
entstanden sind (Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 21 N 16). Die Verhältnisse müssen sich in
einer Weise geändert haben, dass kein öffentliches Interesse mehr an der Beibehaltung der
bisherigen Nutzungsordnung besteht (BGE 127 I 103 E. 6b). Selbst wenn sich die Verhält-
nisse seit der letzten Planfestsetzung erheblich geändert haben, hat eine Planungsanpassung
«nötigenfalls» zu erfolgen. Artikel 21 Abs. 2 RPG verlangt somit auf jeden Fall eine Abwägung
mit dem Gebot der Planbeständigkeit (Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 21 N 18). Gemäss Bun-
desgericht hat diese Interessenabwägung «unter Berücksichtigung von Geltungsdauer und
Inhalt des Plans sowie des Ausmasses und der Begründung der beabsichtigten Anpassung»
zu erfolgen. «Je neuer ein Zonenplan ist, desto mehr ist mit seiner Beständigkeit zu rech-
nen, und je einschneidender die Änderungen sind, desto gewichtiger müssen die Gründe für
eine Planänderung sein» (BGer 1C_210/2015 vom 26. Oktober 2015, Erw. 5.2). Ungeachtet
der Vorschrift von Art. 21 Abs. 2 RPG sind Zonenpläne in der Regel nach etwa 15 Jahren zu
überarbeiten (Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 21 N 20; BGE 128 I 190 E. 4.2).

b) Die Volksinitiative «JA zur historischen Altstadt» verlangt in Satz 3, dass die städtischen
Liegenschaften im Bereich zwischen Casino und Bundesplatz in die Zone des öffentlichen In-
teresses überführt werden. Gemäss § 26 Abs. 1 des Planungs- und Baugesetzes vom 26. No-
vember 1998 (PBG, BGS 721.11) dienen die Zonen des öffentlichen Interesses dem Gemein-
wohl. Sie können Frei- und Grünflächen enthalten oder Bauten und Anlagen, welche über-
wiegend öffentlich-rechtlichen Körperschaften dienen. Die Bau- und Zonenordnung der Stadt
Zug (BO Zug) und der entsprechende Zonenplan wurden am 7. April 2009 vom GGR beschlos-
sen und vom Regierungsrat am 22. Juni 2010 genehmigt. In der BO Zug werden zwei Zonen
des öffentlichen Interesses definiert, solche für Bauten und Anlagen (§ 55 BO Zug) und solche
für Erholung und Freihaltung (§ 56 BO Zug). Die zur Bauzone gehörenden Grundstücke zwis-
chen Casino und Bundesplatz sind (mit Ausnahme des Regierungsgebäudes am Postplatz) im
aktuell gültigen Zonenplan den Kernzonen A, B oder C zugeordnet. Gemäss § 36 BO Zug ist
es in diesen Zonen möglich zu wohnen. Ferner sind dort leicht und mässig störende Betriebe
zulässig.

c) Das vom GGR in Auftrag gegebene Gutachten hielt fest, dass für die von den Ini-tianten
beabsichtigte Änderung des Nutzungsplans nach nicht einmal einem Drittel des ordentlichen
Planungshorizonts gewichtige Gründe vorliegen müssten. Im Initiativtext und in der beige-
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fügten kurzen Begründung würden keine eigentlichen Gründe für die Revision der Zonenord-
nung genannt. Im Initiativtext heisse es lediglich, dass zur Sicherstellung des Verbleibens der
Stadtverwaltung in der Altstadt die städtischen Liegenschaften in die Zone des öffentlichen
Interesses überführt werden sollten. Die Umzonung diene also dazu, das mit der Initiative
anvisierte Ziel sicherzustellen. Solche politischen Vorstellungen oder Ziele stellten keine er-
hebliche Änderung der Verhältnisse im Sinne von Art. 21 Abs. 2 RPG dar. Dies habe das
Bundesgericht wiederholt festgestellt. Die Initiative verstosse daher gegen übergeordnetes
Raumplanungsrecht.

d) Würdigend ist zunächst festzuhalten, dass das Gutachten (...) an keinem formellen Mangel
leidet, was im Übrigen auch keine Partei behauptet hat. Die Gutachter – beides anerkannte
Experten aus dem Gebiet des Staats- und Verwaltungsrechts – haben die ihnen gestellten
Fragen umfassend beantwortet und sind, gestützt auf die einschlägige bundesgerichtliche
Rechtsprechung und Literatur, nachvollziehbar zu ihren Schlussfolgerungen gelangt. Sodann
war ihre Feststellung nicht zu beanstanden, wonach für die von den Initianten beabsichtigte
Nutzungsplanänderung wichtige Gründe gegeben sein müssten, da noch nicht einmal ein
Drittel des ordentlichen Planungshorizonts verstrichen sei. Wie aus Erwägung 5a hervorgeht,
steht diese Feststellung im Einklang mit Rechtsprechung und Lehre zu Art. 21 Abs. 2 RPG.

d/aa) Die Beschwerdeführer entgegnen, dass in ihrem Fall der Grundsatz der Planbeständig-
keit nicht tangiert sei, da es gar nicht um ein Einzonungsbegehren gehe. Sie wollten lediglich
gewisse bereits in der Bauzone liegende Grundstücke einer anderen Nutzung zuführen. Die
Direktion des Innern (DI) weist indessen zu Recht darauf hin, dass der Grundsatz der Plan-
beständigkeit auch bei Umzonungen gilt. Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung
diesen Grundsatz wiederholt auch bei Planungsvorhaben in Erinnerung gerufen, bei denen es
nicht um Einzonungen von Nichtbauland in die Bauzonen gegangen ist, sondern um Umzonun-
gen innerhalb der Bauzonen (BGE 102 Ia 331 Sachverhalt und E. 3d; 120 Ia 227 Sachverhalt
und E. 2b; BGer 1C_305/2015 vom 14. Dezember 2015, Sachverhalt A und Erw. 3.1). Die
Beschwerdeführer sind mit ihrem Vorbringen nicht zu hören.

d/bb) Die Beschwerdeführer wenden ein, der Grundsatz der Planbeständigkeit wolle haupt-
sächlich vermeiden, dass die Grundeigentümer und die erschliessungspflichtigen Gemeinwe-
sen durch häufige Planungsänderungen in ihren Rechtssicherheitsinteressen beeinträchtigt
würden. Davon könne hier keine Rede sein. Es bestünden keine raumplanerischen Hindernisse,
einzelne öffentliche Liegenschaften der Zone des öffentlichen Interesses zuzufügen. Dies
werde im Gegenteil durch Art. 3 Abs. 4 RPG für im öffentlichen Interesse liegende Bauten
gefordert. Der von den Beschwerdeführern angesprochene Artikel 3 Abs. 4 RPG fordert im
Sinne eines Planungsgrundsatzes, dass für öffentliche und im öffentlichen Interesse liegende
Bauten und Anlagen sachgerechte Standorte bestimmt werden müssen. Die Beschwerde-
führer scheinen zu übersehen, dass die Bestimmung nicht verlangt, dass öffentliche Baut-
en, wozu Verwaltungsgebäude gehören, zwingend in Zonen des öffentlichen Interesses ste-
hen müssen. Solche Gebäude können auch in einer Zone für privates Bauen erstellt wer-
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den, solange sie sich mit dem Zonenzweck vertragen und die speziellen gesetzlichen Rah-
menbedingungen eingehalten sind (Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 3 N 52). Die Beschwerde-
führer haben denn auch – zu Recht – nicht behauptet, dass sich die Verwaltungsgebäude
der Stadt Zug nicht mit dem Zonenzweck der Kernzone A, B oder C vertragen würden oder
dass die Gebäude sich nicht mit an ihrem Standort zu beachtenden gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen vereinbaren liessen. Die Beschwerdeführer verkennen weiter, dass der Grundsatz
der Planbeständigkeit nicht nur die direkt von möglichen Umzonungen betroffenen Eigen-
tümer schützen will, sondern ganz allgemein Dritte, insbesondere aber auch Nachbarn (BGer
1P.425/2002 vom 14. Januar 2003, Erw. 3.7.3), welche Rechtssicherheit darüber haben soll-
ten, dass eine bestimmte in der Zonenordnung festgelegte Grundstücknutzung über längere
Zeit Bestand hat. Im vor rund sechs Jahren neu in Kraft gesetzten Zonenplan haben die Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger der Stadt Zug beschlossen, die Liegenschaften der Stadt zwis-
chen Casino und Bundesplatz, in denen die Verwaltung untergebracht ist, nicht der Zone
des öffentlichen Interesses zuzuweisen. Damit signalisierten sie, dass die Stadt Zug diese
Liegenschaften auch zu Wohn- und Gewerbezwecken nutzen darf und sie diese Gebäude
auch an Dritte vermieten oder gar verkaufen könnte. Eine Umzonung dieser Liegenschaften
in die Zone des öffentlichen Interesses nach so kurzer Zeit würde somit die Rechtssicher-
heitsinteressen dieser Personen (Nachbarn, potentielle Mieter und Käufer) tangieren. Dies
gilt umso mehr, als das Stadtzuger Stimmvolk Zug am 9. September 2012 in einer Abstim-
mung im Verhältnis von rund 56 % zu 44 % dem Kauf der Liegenschaft an der Gubelstrasse
22 zustimmte (...). Da der Kauf dieses Gebäudes gemäss Erläuterung auf der ersten Seite
der Abstimmungsbroschüre bezweckte, die Arbeitsplätze der Stadtverwaltung an einen einzi-
gen zentralen Standort zusammenzuführen, durften die Nachbarn und sonstige Dritte umso
mehr davon ausgehen, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 9. September 2012
den kommunalen Zonenplan hinsichtlich der breiten Nutzungsmöglichkeiten der städtischen
Liegenschaften zwischen Casino und Bundesplatz bis auf weiteres nicht abändern wollen.

d/cc) Die DI hat auch die Interessen der Stadt Zug als Eigentümerin ins Spiel gebracht. Satz
3 der Initiative greife erheblich in die Eigentumsrechte der Stadt ein. Die Beschwerdeführer
halten mit dem Argument dagegen, dass sich die Stadt Zug nicht auf die Eigentumsgarantie
berufen könne, denn bei ihren Liegenschaften handle es sich um öffentliches Eigentum. Die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger könnten selber über die Nutzungsmöglichkeiten «ihres»
Eigentums befinden. Es mag richtig sein, dass der Stadtrat Zug oder der GGR sich gegen
Satz 3 der Initiative nicht auf die Eigentumsgarantie berufen kann (...), doch haben sich die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Stadt Zug auch bei der Ausübung «ihrer» Eigentum-
srechte an das übergeordnete Bundesrecht zu halten und dazu gehört der Grundsatz der
Planbeständigkeit in Art. 21 Abs. 2 RPG.

(...)

6. Die Beschwerdeführer sind der Meinung, dass vorliegend auch von einer erheblichen Än-
derung der Verhältnisse gesprochen werden müsste. Gemäss Art. 21 Abs. 2 RPG wäre somit
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eine Revision erlaubt, selbst wenn der Grundsatz der Planbeständigkeit auf Satz 3 der Initia-
tive anzuwenden wäre.

a) Die Beschwerdeführer tragen in diesem Zusammenhang vor, der Regierungsrat blende im
angefochtenen Entscheid aus, dass der Kauf der L & G-Liegenschaft zum Zwecke erfolgt sei,
die heute im Bereich der Altstadt ansässige Stadtverwaltung zu dislozieren und genau dies zu
einer erheblichen Veränderung der Verhältnisse führe, die mit der Initiative verhindert werden
solle. Die Beschwerdeführer verkennen mit dieser Argumentation, dass der von den Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger beschlossene Kauf der Liegenschaft an der Gubelstrasse 22
im Jahr 2012 zu keiner Änderung der Verhältnisse geführt hat, welche das öffentliche Inter-
esse an der Beibehaltung der zwischen Casino und Bundesplatz festgelegten Nutzungsord-
nung hinfällig machen würde. Dies wäre allenfalls dann der Fall gewesen, wenn die städtis-
chen Liegenschaften in diesem Gebiet heute in der Zone des öffentlichen Interesses lägen.
Dies würde nämlich bedeuten, dass die Stadt ihre Immobilienstrategie, die darin besteht, die
Arbeitsplätze der Stadtverwaltung im Gebäude an der Gubelstrasse zu konzentrieren, nicht
oder nicht im gewünschten Umfang würde umsetzen können (...). So wie sich die Rechtslage
heute darstellt, kann die Stadt auf Grundlage der bestehenden Zonenordnung diese Strategie
aber umsetzen. Die städtischen Liegenschaften zwischen dem Bundesplatz und dem Casino
müssen nicht nur als Verwaltungsgebäude genutzt werden und das Gebäude an der Gubel-
strasse 22 liegt heute in der Bauzone mit speziellen Vorschriften Landis + Gyr, welche gemäss
§ 47 Abs. 1 BO Zug für Gewerbe, Dienstleistungen und das Wohnen bestimmt ist. Die von den
Beschwerdeführern angesprochene erhebliche Veränderung der Verhältnisse ist also bereits
in der bestehenden Zonenordnung angelegt.

b) Die Beschwerdeführer argumentieren weiter, bei Realisierung der Pläne des Stadtrats
werde dies erhebliche Folgen für die Stadtbevölkerung und die Wirtschaft südlich des Post-
platzes haben. Es ist zweifelsohne so, dass die Konzentration der Arbeitsplätze der Stadtver-
waltung in einem einzigen Gebäude nordwestlich des Bahnhofs zu einer Änderung der Wege
der städtischen Verwaltungsangestellten und der Kundschaft der Stadtverwaltung führen
wird. Dass auch Geschäfte, Restaurants und Cafés in der Altstadt von einer Verlagerung
der Arbeitsplätze und der Besucherströme nachteilig betroffen sein könnten, wie von den
Beschwerdeführern befürchtet, ist durchaus möglich. Doch hier wie vorher gilt, dass die Be-
schwerdeführer fälschlicherweise mit dem Resultat einer von der aktuell gültigen Zonenord-
nung ermöglichten Entwicklung argumentieren und diese als erhebliche Änderung der Ver-
hältnisse darstellen. Das Argument der Beschwerdeführer geht somit fehl. Sollten die Be-
schwerdeführer aber der Meinung sein, dass die Änderung der Verhältnisse darin bestehe,
dass eine Mehrheit der Stadtzuger Bevölkerung aufgrund der von ihnen ins Feld geführten
möglichen nachteiligen Entwicklungen heute gegen einen Wegzug der Stadtverwaltung aus
der Altstadt eingestellt sei, so wäre ihnen die bundesgerichtliche Rechtsprechung entgegen-
zuhalten, wonach ein politischer Sinneswandel keine erhebliche Änderung der Verhältnisse
darstelle (BGE 128 I 190 E. 4.2; 111 II 326 E. 3a/cc; 109 Ia 113 E. 3).
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c) Im Gutachten (...) wird ausgeführt, dass die Initianten weder im Initiativtext noch in der
stichwortartigen Begründung eigentliche Gründe für eine Revision der Zonenordnung genan-
nt hätten. Eine Durchsicht der genannten Unterlagen ergibt, dass die Initianten tatsächlich
auf keine veränderten Verhältnisse verweisen, welche eine Revision der Zonenordnung recht-
fertigen würden. Im Gegenteil geht als Quintessenz aus allen Argumenten hervor, dass die
Initiative einen bestehenden Zustand, der sich bewährt habe, zementieren soll. Da auch sonst
keine veränderten Verhältnisse rechtlicher oder tatsächlicher Art zu sehen sind, welche eine
Änderung des Zonenplans der Stadt Zug im Bereich zwischen dem Bundesplatz und dem
Casino rund sechs Jahre nach seinem Erlass rechtfertigen könnten, hat der Regierungsrat
kein Recht verletzt, als er den Gutachtern in diesem Punkt folgte.

7. [Es] steht fest, dass die Rechtsauffassung der Gutachter (...), wonach Satz 3 der Initia-
tive gegen den bundesrechtlichen Grundsatz der Planbeständigkeit verstosse, korrekt ist. Die
von den Initianten angepeilte Zonenplanänderung zwischen Bundesplatz und Casino kommt
rund sechs Jahre nach Inkraftsetzung der revidierten Ortsplanung in der Stadt Zug zu früh. Es
sind keine wesentlichen Änderungen der Verhältnisse zu sehen, welche eine Planänderung in
diesem Gebiet nach Ablauf von noch nicht einmal der Hälfte des ordentlichen Planungshori-
zonts gebieten könnten. Das Vorbringen der Beschwerdeführer, wonach dieser Grundsatz im
vorliegenden Fall gar nicht zum Tragen komme, bzw. falls doch, dass es vorliegend Gründe
gebe, die eine Planänderung rechtfertigen würden, sind nicht zu hören.

(...)

10. (...) Die Beschwerde ist abzuweisen und der angefochtene Entscheid vom 10. November
2015 ist zu bestätigen.

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 19. April 2016, V 2015 148
Das Urteil ist rechtskräftig.

7. Datenschutzrecht

7.1 §§ 4 lit. d und 8 Abs. 2 DSG

Regeste:
§§ 4 lit. d und 8 Abs. 2 DSG – Eine politische Partei mit Sitz im Kanton Zug kann die Her-
ausgabe bestimmter Einwohnerdaten von «Jungen» und «Neuzugezogenen» verlangen, um
damit vor Wahlen Wahlwerbung zu betreiben. Dieser Zweck ist schutzwürdig im Sinne von
§ 8 Abs. 2 lit. c DSG. Die Herausgabe solcher Daten zu diesem Zweck ist verhältnismässig
im Sinne von § 4 lit. d DSG (Erw. 9). Auslegung des Gesetzes (Erw. 6)

Aus dem Sachverhalt:
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Am 5. Mai 2015 stellte die X. Partei an alle elf Einwohnergemeinden des Kantons ein Gesuch
um Sammelauskunft, was von zehn Gemeinden abgelehnt wurde. Am 26. Juni 2015 erhob die
X. Partei gegen die zehn Entscheide erfolglos Einsprache, worauf sie beim Regierungsrat Ver-
waltungsbeschwerde gegen acht Einspracheentscheide mit identischem Wortlaut einlegte.
Nachdem der Regierungsrat am 26. August 2015 die Beschwerde abwies, reichte die X. Partei
am 7. September 2015 dagegen eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein.

Aus den Erwägungen:

3. (...) Strittig und zu prüfen ist somit, ob der Regierungsrat die zurückhaltende Praxis der
Gemeinden in Bezug auf die Datenherausgabe für «die Jungen» und die «Neuzugezogenen»
zu Recht geschützt hat. Mit den «Jungen» sind gemäss Gesuch die Einwohnerinnen und Ein-
wohner gemeint, die zwischen den vorletzten und letzten eidgenössischen Wahlen (Zeitraum
23. Oktober 2011 bis 18. Oktober 2015) volljährig wurden. Mit den «Neuzugezogenen» sind
diejenigen Einwohnerinnen und Einwohnern gemeint, die im Zeitraum 23. Oktober 2011 bis
1. Juni 2015 neu in die Gemeinde zugezogen waren und am 1. Juni 2015 noch dort wohnten.

4. Bevor auf die zu prüfende Frage eingegangen wird, ist zunächst in allgemeiner Art die
Gesetzeslage darzulegen. Als Rechtsgrundlagen für eine Anfrage nach Einwohnerdaten bei
einer Einwohnergemeinde kämen theoretisch das Gesetz über die Wahlen und Abstimmungen
vom 28. September 2006 (WAG, BGS 131.1), das Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip
der Verwaltung vom 20. Februar 2014 (ÖffG, BGS 158.1) und das Datenschutzgesetz vom
28. September 2000 (DSG, BGS 157.1) in Frage.

a) Nach § 4 Abs. 5 WAG steht das Stimmregister den Stimmberechtigten zur Einsicht of-
fen. Dies bedeutet, dass eine stimmberechtigte Person im Rahmen von einzelnen Anfragen
Auskunft darüber verlangen kann, ob sie selber im Stimmregister geführt wird und ob eine
andere Person stimmberechtigt oder wählbar ist. Auszüge oder die Abgabe von Listen mit
Daten aus dem Stimmregister sind aufgrund dieser Bestimmung jedoch nicht möglich. Bis
zum 12. Juli 2014 hatte § 6 Abs. 1 der Verordnung zum Wahl- und Abstimmungsgesetz vom
29. April 2008 (WAV, BGS 131.2) allerdings noch vorgesehen, dass Parteien und andere poli-
tische Gruppierungen auf Gesuch hin Auszüge aus dem Stimmregister erhielten. Diese Bes-
timmung wurde mit Regierungsratsbeschluss vom 1. Juli 2014 gestrichen, da das WAG für
ein derartige Verwendung der Daten von Stimmberechtigten eine ungenügende gesetzliche
Grundlage darstellte. Wie der Regierungsrat im angefochtenen Entscheid dazu zutreffend er-
läutert, liegt der Sinn des öffentlichen Stimmregisters darin, dass die Stimmberechtigten
einen Anspruch auf die richtige Zusammensetzung des Stimmkörpers haben. Eine andere
Funktion hat die Bestimmung nicht. Insbesondere kann es nicht darum gehen, das Stimm-
register als Quelle für den Bezug von Daten über die Stimmberechtigten zu nutzen.

b) Gemäss § 7 ÖffG hat jede Person das Recht, amtliche Dokumente einzusehen und von den
Behörden Auskunft über den Inhalt amtlicher Dokumente zu erhalten. Vorbehalten bleiben je-
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doch Regelungen des Zugangsrechts in Spezialgesetzen. Bestimmt ein solches Gesetz, dass
bestimmte Informationen geheim oder nur unter bestimmten Bedingungen zugänglich sind,
so geht diese spezialgesetzliche Regelung dem Öffentlichkeitsprinzip vor (§ 5 ÖffG). Das DSG
enthält in § 8 f. Bestimmungen zur Bekanntgabe von Daten durch die Einwohnerkontrolle
an andere Behörden und Dienststellen sowie an Dritte. Die hier interessierenden Samme-
lauskünfte an Dritte sind in § 8 Abs. 2 lit. c DSG geregelt. Eine Lektüre dieser Bestimmung
ergibt, dass solche Sammelauskünfte nur unter einschränkenden Bedingungen erteilt wer-
den, unter anderem ist der Empfängerkreis eingeschränkt und es dürfen nicht alle von der
Einwohnergemeinde gesammelten Personendaten herausgegeben werden. Somit geht das
DSG im vorliegenden Fall, wo es die Zulässigkeit von Sammelauskünften an Dritte durch die
Einwohnergemeinden zu beurteilen gilt, dem ÖffG vor.

c) Gemäss § 5 Abs. 1 DSG dürfen staatliche Behörden und Dienststellen (bzw. «Organe» in
der Diktion des Datenschutzgesetzes) Daten nur dann bearbeiten, sofern a) eine gesetzliche
Grundlage dafür besteht oder b) es für eine in einer gesetzlichen Grundlage umschriebenen
Aufgabe unentbehrlich ist oder c) die betroffene Person im Einzelfall ausdrücklich eingewilligt
hat oder ihre Einwilligung nach den Umständen offensichtlich vorausgesetzt werden kann.
Das «Bearbeiten von Daten» ist gemäss § 2 lit. c DSG jeder Umgang mit Daten, das heisst also
auch das Bekanntgeben von Daten fällt darunter. Die Datenbearbeitung hat unter Beachtung
des Prinzips der Verhältnismässigkeit und des Grundsatzes von Treu und Glauben zu erfolgen
(§ 4 lit. d DSG).

5. a) Vorliegend will die Beschwerdeführerin in den Besitz bestimmter Personendaten gelan-
gen, welche in den von den Einwohnerkontrollen geführten Melderegistern enthalten sind.
Die Voraussetzungen für die Bekanntgabe von Daten durch die Einwohnerkontrolle an Dritte
ist in § 8 Abs. 2 DSG geregelt. Die vom DSG verlangte gesetzliche Grundlage für diese Art
von Datenbearbeitung ist somit gegeben. In der Bestimmung wird nach Einzel- und nach
Sammelauskünften unterschieden. (...) Das Gesuch der Beschwerdeführerin stellt (...) eine
Sammelauskunft dar. Die Bestimmung zu den Sammelauskünften lautet:

«Sammelauskünfte betreffend Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, aktuelle Adresse
und die in einem bestimmten Zeitraum Zugezogenen werden an natürliche oder juristische
Personen mit Wohnsitz beziehungsweise Sitz im Kanton erteilt, wenn ein Interesse glaubhaft
gemacht wird und die Daten für einen schützenswerten ideellen Zweck verwendet werden.
Die Daten können nach einem oder mehreren der vorgenannten Merkmale sortiert bekannt
gegeben werden. Gesuch und Auskunft erfolgen schriftlich. Dritte haben sich unterschriftlich
zu verpflichten, die Daten ausschliesslich zum angegebenen Zweck zu verwenden und sie
nicht weiterzugeben» (§ 8 Abs. 2 lit. c DSG).

b) Die Beschwerdeführerin begründete ihr Gesuch vom 5. Mai 2015 wie folgt: «Als politis-
che Partei, welche mit Kandidaten bei den Nationalrats- und Ständeratswahlen im Oktober
2015 antritt, möchte die X. Partei gewisse Einwohnerinnen und Einwohner in Ihrer Gemeinde
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gezielt direkt anschreiben, um sie persönlich auf die Möglichkeiten der politischen Mitarbeit
hinzuweisen, die verschiedenen Kandidaturen vorzustellen und die stimmberechtigten Ein-
wohnerinnen und Einwohner zu motivieren, sich an den eidgenössischen Wahlen 2015 zu
beteiligen. (...) Es ist uns (...) ein grosses Anliegen, die Stimmbeteiligung, welche in den let-
zten Jahren im Kanton Zug bei nur noch etwas über 50 % lag (...) wieder signifikant zu steigern.
Wir sind überzeugt, dass uns dies nur durch das persönliche Anschreiben gewisser Gruppen
von Einwohnerinnen und Einwohnern gelingt, da unpersönliche Massenversände oft ungele-
sen als Altpapier entsorgt werden. Aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass es sich beim
Zweck unseres Gesuchs um einen ’schützenswerten ideellen’ Verwendungszweck handelt».

c) Die Beschwerdeführerin ist eine juristische Person mit Sitz im Kanton Zug. Die persön-
liche Voraussetzung, um als «Dritte» Sammelauskünfte bei einer Zuger Einwohnergemeinde
stellen zu dürfen, ist vorliegend erfüllt. Sie begründete ihr Gesuch relativ ausführlich und
machte dabei im Wesentlichen ein politisches Interesse im Vorfeld der National- und Ständer-
atswahlen geltend. Da es sich bei der Beschwerdeführerin um eine politische Partei handelt,
die sich mit eigenen Kandidatinnen und Kandidaten an diesen Wahlen beteiligte, konnte sie
ihr Interesse an den von ihr verlangten Sammelauskünften mit dieser Begründung ohne weit-
eres glaubhaft machen. Im Gesuch vom 5. Mai 2015 verlangte die Beschwerdeführerin Listen,
welche den Namen, Vornamen, das Geschlecht und Geburtsjahr sowie die aktuelle Adresse
von Einwohnerinnen und Einwohnern enthielt. Diese Daten dürfen die Einwohnergemeinden
im Rahmen von Sammelauskünften Dritten gemäss § 8 Abs. 2 lit. c Satz 1 DSG grundsätzlich
bekannt geben. Die Beschwerdeführerin interessierte sich aber nicht für alle Einwohnerin-
nen und Einwohner einer Gemeinde, sondern nur für solche, die gewisse Kriterien erfüllten.
Paragraph 8 Abs. 2 lit. c Satz 2 DSG gestattet die Herausgabe von Einwohnerdaten, die nach
einem Personenmerkmal oder mehreren Personenmerkmalen sortiert worden sind. Zu den
erlaubten Sortierkriterien gehören das Geburtsdatum und das Zuzugsdatum. Da für die von
der Beschwerdeführerin verlangte Liste der «Jungen» die Einwohnerdaten zuerst nach dem
Geburtstag sortiert werden müssen, um in der Folge diejenigen Personen herausfiltern zu
können, welche zwischen dem 23. Oktober 2011 und 18. Oktober 2015 das 18. Lebensjahr
erreicht haben, ist eine derartige aufbereitete Sammelauskunft somit grundsätzlich möglich.
Das Gleiche gilt für die die zweite Liste der «Neuzugezogenen». Hier müssen die Einwohner-
daten nach dem Zuzugsdatum sortiert werden, um danach diejenigen Personen zu ermitteln,
welche zwischen dem 23. Oktober 2011 und 1. Juni 2015 ihren Wohnsitz neu in die Gemeinde
verlegt haben. Das Gesuch ist somit auch von § 8 Abs. 2 lit. c Satz 2 DSG gedeckt. Die
Beschwerdeführerin stellte in ihrem Gesuch vom 5. Mai 2015 die Frage, ob es möglich wäre,
bei den Listen alle ausländischen, nicht in der Schweiz stimmberechtigten Einwohnerinnen
und Einwohner herauszufiltern. Dies ist nicht gestattet. Die Nationalität ist im Rahmen von § 8
Abs. 2 lit. c DSG aufgrund des klaren Wortlauts der Bestimmung kein erlaubtes Sortierkriteri-
um. Die Datenschutzbeauftragte schreibt in ihrer Eingabe an das Verwaltungsgericht, die Ein-
wohnergemeinde Q. habe sich rechtswidrig verhalten, indem sie am 15. Juni 2015 beschlos-
sen habe, der Beschwerdeführerin die Daten der «Stimmberechtigten» bekanntzugeben. Nach
dem Gesagten ist ihr bei dieser Einschätzung zu folgen. Die Beschwerdeführerin stellte ihr
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Gesuch schriftlich. Sie verpflichtete sich, die Daten vertraulich zu behandeln, sie nicht an
Dritte weiterzugeben und ausschliesslich dafür zu verwenden, im Wahlkampf 2015 jede durch
die Gemeinde aufgelistete Person maximal einmal anzuschreiben. Das Gesuch wurde vom
Präsidenten der X. Partei unterschrieben. Das Gesuch erfüllt somit auch die Voraussetzun-
gen von § 8 Abs. 2 lit. c Satz 3 und 4 DSG.

6. Strittig ist, ob der von der Beschwerdeführerin angegebene Verwendungszweck der Dat-
en sich als ein schützenswerter ideeller Zweck im Sinne der Bestimmung bezeichnen lässt.
Die Beschwerdeführerin verlangt, dass die Bestimmung von § 8 Abs. 2 lit. c DSG nach den
herkömmlichen Methoden auszulegen sei. Sie kritisiert, die Beschwerdegegner hätten den
Begriff «schützenswerter Zweck» nicht nach dem Methodenpluralismus ausgelegt, sondern
sich im Resultat auf die Stellungnahme der Datenschutzbeauftragten, das heisst auf eine
behördeninterne Meinung, abgestützt.

a) Das Bundesgericht hat sich bei der Auslegung von Erlassen stets von einem Methoden-
pluralismus leiten lassen und nur dann allein auf das grammatische Element abgestellt, wenn
sich daraus zweifelsfrei die sachlich richtige Lösung ergab (BGE 133 V 9 E. 3.1). Ist der Text
nicht ganz klar, so ist nach seiner wahren Tragweite zu suchen unter Berücksichtigung aller
Auslegungselemente. Vom klaren, d.h. eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf
nur ausnahmsweise abgewichen werden, nämlich dann, wenn anzunehmen ist, dass der Wort-
laut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich insbeson-
dere aus der Entstehungsgeschichte der Norm, aus ihrem Grund und Zweck (teleologische
Methode) oder aus dem Zusammenhang mit anderen Vorschriften (systematische Methode)
ergeben (vgl. BGE 135 II 195 E. 6.2). Vorliegend ist in § 8 Abs. 2 lit. c DSG die Tragweite
des Ausdrucks «schützenswerter ideeller Zweck» umstritten. Bei diesem Ausdruck handelt es
sich um einen sogenannten unbestimmten Rechtsbegriff. Ein solcher Rechtsbegriff liegt im-
mer dann vor, wenn der Rechtssatz die Voraussetzungen der Rechtsfolge in offener, unbes-
timmter Weise umschreibt (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. A.,
Zürich 2010, Rz. 445). Somit ist der Wortlaut der Bestimmung nicht klar und es ist unter
Berücksichtigung anderer Auslegungselemente nach seiner wahren Bedeutung zu suchen.

b) Der Regierungsrat schreibt im angefochtenen Entscheid, beim schützenswerten ideellen
Zweck sei an politische, wohltätige, gesellschaftliche oder wissenschaftliche Gründe zu denken.
Im Bericht und Antrag des Regierungsrats zum Erlass des neuen Datenschutzgesetzes habe
der Regierungsrat geschrieben, es sei – bei Einhaltung aller übrigen Vorgaben in der Bestim-
mung – die jährliche eventuell halbjährliche Bekanntgabe der Adressen aller Neuzuzügerin-
nen und Neuzuzüger einer Gemeinde an politische Parteien zulässig. Für Werbung oder an-
dere kommerzielle Zwecke, beispielsweise für den Adresshandel, würden hingegen keinerlei
Sammelauskünfte erteilt. Gestützt auf eine historische Auslegung der Bestimmung bejaht der
Regierungsrat somit die Herausgabe von Einwohnerdaten an politische Parteien in regelmäs-
sigen Abständen in grundsätzlicher Art.
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c/aa) Die vom Regierungsrat vorgenommene Ermittlung des Willens des historischen Geset-
zgebers ist im angefochtenen Entscheid in mancherlei Hinsicht aber nicht ganz vollständig.
[Darstellung der Entstehungsgeschichte von § 8 DSG vor der Inkraftsetzung des DSG im Jahr
2000 und vom aktuell gültigen § 8 Abs. 2 DSG im Zuge der Gesetzesrevision des Jahres 2006,
beides anhand der Berichte und Anträge des Regierungsrates und der Ratsdebatten]

c/bb) Aufgrund dieses historischen Abrisses des Gesetzgebungsprozesses ist würdigend
festzuhalten, dass der Gesetzgeber im Zuger DSG bei der Bekanntgabe von Personendaten
durch die Einwohnerkontrollen grundsätzlich eine liberale Lösung anstrebte. Bei den Sam-
melauskünften an Dritte legten der Regierungs- und Kantonsrat bei gewissen Personenmerk-
malen (Geburtsdatum / Neuzuzüger / Sortierkriterien) zum Zeitpunkt des Gesetzeserlasses
im Jahr 2000 allerdings eine gewisse Zurückhaltung an den Tag. Da sich die ursprüngliche
Lösung in der Praxis offenbar nicht bewährte, wurde das DSG bereits sechs Jahre später rev-
idiert. Dabei fällt auf, dass die Kantonsräte sich in der entsprechenden Debatte vom 27. Ok-
tober 2005 über die Bedenken des kantonalen Datenschutzexperten hinwegsetzten, der bei
den Sammelauskünften offenbar gar keine Änderung oder nur sehr geringfügige Änderungen
befürwortete. Ferner ist zu sehen, dass der Kantonsrat im Laufe der Diskussion in verschiede-
nen Bereichen auch Vorschläge des Regierungsrates, die im Sinne eines verstärkten Daten-
schutzes zu Gunsten der Einwohnerinnen und Einwohner gedacht waren, durch Textfassungen
ersetzte, welche mehr im Interesse der Gesuchsteller, also der «Dritten», lagen. Weiter zeigt
die Diskussion, dass sich der Gesetzgeber sehr bewusst war, dass durch die verschiedenen
Lockerungen der Bestimmung zu den Sammelauskünften die politischen Parteien bzw. ihre
Kandidaten einfacher Wahlwerbung würden betreiben können. Da nach dem Votum von Peter
Rust kein anderer Parlamentarier und auch kein Regierungsrat sich zu Wort meldete und ihm
widersprach, ist davon auszugehen, dass die überwiegende Mehrheit der Kantonsräte der
Meinung war, dass gestützt auf § 8 Abs. 2 lit. c DSG die Herausgabe von Einwohnerdaten an
Parteien zum Zwecke der Wahlwerbung möglich sein sollte, das heisst in ihren Augen diente
diese Art der Datenverwendung einem schützenswerten ideellen Zweck.

(...)

d/aa) Der Regierungsrat schreibt im angefochtenen Entscheid, bei einem Gesuch um Sam-
melauskunft gemäss § 8 Abs. 2 lit. c DSG habe die Einwohnerkontrolle zu beurteilen, ob
im Einzelfall der «schützenswerte ideelle Zweck» zu bejahen sei. Diese vom Gesetzgeber
gewählte Formulierung des Tatbestandselements räume der Einwohnerkontrolle ein Ermessen
ein, welches die Berücksichtigung der sachlichen und persönlichen Umstände des Einzelfall-
es erlaube. Die Einwohnerkontrollen hätten ihren Beurteilungsspielraum im vorliegenden Fall
genutzt, als sie sich für eine zurückhaltende Auslegung des Begriffs «schützenswerter ideeller
Zweck» entschieden hätten. Die von der Beschwerdeführerin beabsichtigte Datenverwendung
liege nahe bei der Wahlwerbung und es sei den Einwohnergemeinden darin Recht zu geben,
dass eine Herausgabe von Personendaten für Wahlwerbung im DSG nicht beabsichtigt sei
(...). Betrachtet man die fragliche Bestimmung aus gesetzessystematischer Sicht, so fällt auf,
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dass § 8 Abs. 2 lit. a DSG, § 8 Abs. 2 lit. b DSG und § 8 Abs. 2 lit. c DSG, welche die Datenher-
ausgabe an Dritte regeln, nicht als Kann-Bestimmungen formuliert sind. Dies bedeutet, dass
ein Gesuchsteller grundsätzlich einen Rechtsanspruch auf Herausgabe der Daten durch die
Einwohnerkontrolle hat, sofern die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Über
Ermessen verfügen die Einwohnerkontrollen hingegen nur dann, wenn es um die Berücksich-
tigung der Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner, also der Dateninhaber, geht. Wenn
die Einwohnerkontrollen der Meinung sind, dass die Inhaber über ein schützenswertes In-
teresse an einer Nichtherausgabe von Sammelauskünften verfügen, können sie gemäss § 8
Abs. 2 lit. d DSG die Datenbekanntgabe verweigern. Weder die Einwohnerkontrollen noch der
Regierungsrat haben im vorliegenden Fall die Datenbekanntgabe gestützt auf diese Bestim-
mung verweigert, so dass sich weitere Überlegungen zu § 8 Abs. 2 lit. d DSG erübrigen.

d/bb) Zwar ist die strittige Voraussetzung der «Datenverwendung für einen schützenswerten
ideellen Zweck» in § 8 Abs. 2 lit. c DSG offen formuliert, doch handelt es sich dabei, wie
festgestellt (Erw. 6a), um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Somit hat der Gesetzgeber
den Einwohnerkontrollen entgegen der Meinung des Regierungsrats bezüglich dieser Vo-
raussetzung gerade kein Ermessen eingeräumt. Sie verfügen indessen über einen gewis-
sen Beurteilungsspielraum (vgl. BGer 2A.112/2007 vom 30. Juli 2007, Erw. 3.2). Bei dieser
Unterscheidung handelt es sich nicht bloss um ein Spiel mit Worten. Die praktische Be-
deutung der Differenzierung liegt darin, dass unbestimmte Rechtsbegriffe der Auslegung
zugänglich sind und dass die Auslegung durch die Verwaltungsbehörden von den Verwal-
tungsgerichten grundsätzlich überprüft werden kann (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz.
446b). Nach herrschender Lehre ist bei dieser Überprüfung eine gewisse Zurückhaltung
durch eine gerichtliche Instanz angezeigt. Dies trifft vor allem dann zu, wenn die Verwaltungs-
behörden zur Beurteilung der konkreten Umstände besser geeignet sind als die Gerichte.
Gegen eine volle richterliche Überprüfung sprechen vor allem der Zusammenhang mit den
örtlichen Verhältnissen, die Technizität der Fragen und die grössere Nähe und Vertrautheit
der Verwaltungsbehörden mit den tatsächlichen Verhältnissen. In solchen Fällen kommt den
Verwaltungsbehörden bei unbestimmten Rechtsbegriffen ein vom Gericht nicht oder nicht
voll überprüfbarer Beurteilungsspielraum zu (Häfelin/Mül¬ler/ Uhlmann, a.a.O., Rz. 446c;
BGE 135 II 384, E. 2.2.2). Vorliegend geht es jedoch nicht um die Klärung technischer Fra-
gen oder um einen Themenkreis, bei dem Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten durch die
Gemeindebehörden von Bedeutung wären. Auch stellen sich in jeder Einwohnergemeinde
in etwa die gleichen datenschutzrechtlichen Fragen, wenn deren Einwohnerkontrollen Sam-
melauskünfte erteilen sollen. Es gibt aus Sicht des Gerichts somit keinen Grund, um sich
bei der Beurteilung der Frage, ob die Einwohnergemeinden bzw. der Regierungsrat den Be-
griff «schützenswerter ideeller Zweck» korrekt ausgelegt und damit auch richtig angewendet
haben, in Zurückhaltung zu üben.

d/cc) Im angefochtenen Entscheid schreibt der Regierungsrat, es sei den Einwohnerge-
meinden darin Recht zu geben, dass eine Herausgabe von Personendaten für Wahlwerbung
von § 8 Abs. 2 lit. c DSG nicht beabsichtigt sei. Diese Interpretation widerspricht den his-

94



I. Staats- und Verwaltungsrecht

torischen Fakten. Wie bereits erwähnt (Erw. 6 c/bb), ergibt eine Überprüfung der Debatten
im Kantonsrat, dass der Gesetzgeber spätestens anlässlich der Revision von § 8 DSG im Jahr
2005 der Meinung war, dass Einwohnerdaten aus einer Sammelauskunft für Wahlwerbung
der Parteien verwendet werden können, das heisst dass es sich bei Wahlwerbung um einen
schützenswerten ideellen Zweck im Sinne von § 8 Abs. 2 lit. c DSG handelt. Der Regierungsrat
hat den unbestimmten Rechtsbegriff somit konträr zum Willen des historischen Gesetzgebers
ausgelegt. Gestützt darauf hat er seine ablehnende Haltung im angefochtenen Entscheid be-
gründet, was eine Rechtsverletzung darstellt. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt,
dass die acht Einwohnergemeinden die Abweisung der Einsprachen nicht damit begründe-
ten, dass die Beschwerdeführerin mit den Einwohnerdaten Wahlwerbung betreiben möchte,
sondern dass die aufgelisteten Zwecke «nahe bei der Wahlwerbung» liegen würden. Entspricht
aber die Datenverwendung zum Zwecke der Wahlwerbung dem Willen des historischen Geset-
zgebers, so ist das erst recht der Fall, wenn die Daten für Ziele eingesetzt werden, die der
Wahlwerbung nahe kommen.

e/aa) Der Regierungsrat argumentiert, es sei sinnvoll, dass die Einwohnergemeinden solche
Gesuche regelmässig bewilligten, mit welchen Organisationen und Vereine, etwa politische
Parteien, über ihr «Bestehen» informieren wollten. Auf diese Weise könnten angeschriebene
Personen selbst entscheiden, ob sie sich für eine bestimmte Partei näher interessierten. Der
durch die Beschwerdeführerin verfolgte Zweck gehe aber weit über solche Informationen hin-
aus, weshalb die Einwohnergemeinden bei Gesuchen um Sammelauskunft mit guten Gründen
zwischen diesen verschiedenen Arten von Zwecken differenzieren würden. Die Beschwerde-
führerin bringt mit Blick auf eine Auslegung nach dem Sinn und Zweck vor, unter einem
ideellen Zweck sei ein nichtmaterieller Beweggrund zu verstehen. Die Nutzung der Daten
dürfe nicht der Erwirtschaftung eines finanziellen Gewinnes dienen, sondern müsse «höhere»
Ziele verfolgen. Die politischen Parteien würden die ihnen zur Verfügung gestellten Adressdat-
en unter anderem dafür verwenden, um die Neuzugezogenen als Mitglieder zu gewinnen und
darüber hinaus deren Gunst bei anstehenden Wahlen. Sie würden damit im Resultat nichts
anderes als Wahlwerbung betreiben. Diese Art der Datenverwendung weise jedoch keinen
kommerziellen Charakter auf.

e/bb) Es ist der Beschwerdeführerin darin Recht zu geben, dass die hier strittige Vorausset-
zung in § 8 Abs. 2 lit. c DSG in erster Linie bezweckt, die Herausgabe von Einwohnerdaten
an Dritte zu verhindern, welche mit diesen Daten ein kommerzielles Ziel verfolgen wollen.
Dritte sollen mit diesen Daten keinen finanziellen Gewinn erzielen können. Politische Parteien
streben auch einen Gewinn an, dieser ist aber nicht merkantiler Natur. Sie wollen im Rah-
men von Wahlen möglichst viele Stimmen gewinnen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen
Parteien Wahlwerbung betreiben. Dazu gehört auch, dass sie Einwohnerinnen und Einwohn-
er, die sie in einer bestimmten Gemeinde bisher noch nicht angesprochen haben, also die
«Jungen» und die «Neuzugezogenen», mit geeignetem Werbematerial zu erreichen versuchen.
Der Regierungsrat meint hingegen, beim Begriff des «schützenswerten ideellen Zwecks» sei
eine differenzierte Betrachtungsweise angebracht. Sein Gedankengang lautet dabei zusam-
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mengefasst wie folgt: Solange die erteilten Sammelauskünfte dafür verwendet werden, um
bestimmte Einwohnerinnen und Einwohner in einem Aussand gewissermassen neutral und
zurückhaltend über die eigene Existenz als Partei zu informieren, verfolgt eine Partei einen
schützenswerten ideellen Zweck. Enthält die Sendung dagegen politische Botschaften sowie
Hinweise auf von der Partei portierte Kandidatinnen und Kandidaten bei bevorstehenden
National- und Ständeratswahlen, dann lässt sich der mit den Daten verfolgte Zweck nicht
mehr als ideell und schützenswert bezeichnen. Die vom Regierungsrat vorgenommene Dif-
ferenzierung überzeugt nicht. Der Regierungsrat verkennt damit die wichtige Bedeutung,
welche den Parteien im Rahmen von Parlamentswahlen zukommt. Es steht ausser Frage,
dass die Wahl der parlamentarischen Vertretung eines der fundamentalsten Rechte unser-
er Demokratie ist. Praktisch alle Vertreter in den nationalen Parlamenten gehören einer
politischen Partei an. Es ist deshalb auch allgemein anerkannt, dass die Parteien und ihre
Kandidierenden, aber auch sogenannte unabhängige Kandidaten, im Vorfeld der Wahlen die
Möglichkeit haben müssen, sich und ihre Ideen vorzustellen. Ohne diese Information kann ein
demokratisches System gar nicht funktionieren. In diesem Zusammenhang sei auch daran
zu erinnern, dass der Verfassungsgeber die besondere Bedeutung, welche den politischen
Parteien im demokratischen Meinungsbildungsprozess in der Schweiz zukommt, in einem
eigenen Verfassungsartikel gewürdigt hat (Art. 137 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]). Es fällt dem Gericht daher schwer,
das von der Beschwerdeführerin verfolgte Ziel nicht als schützenswert und ideell anzusehen.
Analysiert man den strittigen unbestimmten Rechtsbegriff unter dem Blickwinkel seines Sinns
und Zwecks, so ist festzuhalten, dass es nicht dem Sinn dieser Voraussetzung entspricht,
Werbeaktivitäten der politischen Parteien im Vorfeld von nationalen Parlamentswahlen zu
verhindern oder einzuschränken.

(...)

g) Aufgrund der Auslegung des strittigen unbestimmten Rechtsbegriffs in § 8 Abs. 2 lit. c
DSG nach historischen, systematischen und teleologischen Gesichtspunkten ist zusammen-
fassend festzuhalten, dass eine politische Partei mit Sitz im Kanton Zug einen schützenswerten
ideellen Zweck verfolgt, wenn sie im Vorfeld von nationalen Parlamentswahlen die Daten
von den seit den letzten nationalen Wahlen volljährig gewordenen Einwohnerinnen und Ein-
wohnern einer Zuger Gemeinde von den Einwohnerkontrollen in Erfahrung bringen will, um
damit im Rahmen eines einmaligen Aussands Wahlwerbung zu betreiben. Das Gleiche lässt
sich sagen, wenn eine politische Partei mit Sitz im Kanton Zug dafür die Daten von denjeni-
gen Personen in Erfahrung bringen will, welche seit den letzten nationalen Wahlen in eine
Zuger Einwohnergemeinde neu zugezogen sind. Die Beschwerdeführerin hat genau dieses
Ziel verfolgt. Ihrem Gesuch ist zu entnehmen, dass sie die «Jungen» und die «Neuzugezoge-
nen» in den Zuger Einwohnergemeinden vor den National- und Ständeratswahlen mit Hilfe
der von den Einwohnerkontrollen zur Verfügung gestellten Daten gezielt anschreiben wollte,
um ihre Kandidaturen vorzustellen und die Angeschriebenen zur Wahl zu motivieren. Indem
der Regierungsrat den strittigen unbestimmten Rechtsbegriff deutlich enger auslegte und den
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schützenswerten ideellen Zweck einer Sammelauskunft für eine einmalige Wahlwerbung bei
diesen Personen in acht Zuger Gemeinden im Vorfeld der National- und Ständeratswahlen
vom Oktober 2015 verneinte, hat er Recht verletzt.

7. Der Regierungsrat schreibt im angefochtenen Entscheid, die Beschwerdeführerin sei entge-
gen ihrer Meinung nicht auf die Daten angewiesen, um auf das aktive Wahlrecht aufmerksam
zu machen. Mehrere Gemeinden (...) würden einen gemeinsamen Wahlprospektversand für
die Parteien durchführen. (...) Paragraph 4 lit. d DSG bringt das im Datenschutzrecht ver-
ankerte Verhältnismässigkeitsprinzip zum Ausdruck. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass
die von der Beschwerdeführerin gewünschten Sammelauskünfte, welche einen Eingriff in die
Rechte der Dateninhaber, d.h. der Einwohnerinnen und Einwohner, bewirken, nur dann ges-
tattet sind, wenn die Auskünfte für die Zielerreichung der Beschwerdeführerin überhaupt er-
forderlich und geeignet sind. Ferner ist gefordert, dass das Interesse der Beschwerdeführerin
an der Datenbekanntgabe andere entgegenstehende Interessen überwiegt (vgl. BGE 140 I 2
E. 9.2.2). Sind diese Voraussetzungen vorliegend nicht erfüllt, dürfen der Beschwerdeführerin
die verlangten Einwohnerdaten nicht herausgegeben werden. Nachfolgend gilt es die erwäh-
nten Voraussetzungen zu prüfen.

a) Die Beschwerdeführerin beabsichtigt, im Vorfeld der nationalen Parlamentswahlen junge
und neuzugezogene Einwohnerinnen und Einwohner in den Zuger Gemeinden persönlich
anzuschreiben, um bei diesen Personengruppen Wahlwerbung betreiben zu können. Die Bekan-
ntgabe der von der Beschwerdeführerin verlangten Daten aus den Einwohnerregistern ist
zweifellos ein geeignetes Mittel, um dieses Ziel zu erreichen.

b) Mit einer Datenbekanntgabe an die Beschwerdeführerin wird das datenschutzrechtliche
Gebot der Zweckbindung durchbrochen. Einwohnerinnen und Einwohner sind von Gesetzes
wegen verpflichtet, bestimmte Daten bekanntzugeben. Diese dürfen grundsätzlich nur zur
Erfüllung der gesetzlich festgelegten, öffentlichen Aufgaben verwendet werden. Da es im
Datenschutzrecht gilt, die Betroffenen vor einer beliebigen Weiterverwendung ihrer Daten zu
bewahren, stellt sich vorliegend die Frage, ob es für die Beschwerdeführerin Vorgehensweisen
gibt, bei denen sie ihr Ziel erreichen kann, wobei weniger stark in die Rechte der Dateninhab-
er, d.h. der Einwohnerinnen und Einwohner, eingegriffen wird. Zwar organisieren mehrere
Gemeinden im Kanton Zug einen gemeinsamen Wahlprospektversand für die Parteien. Dieser
ist aber entgegen der Ansicht des Regierungsrats und der Einwohnergemeinden nicht zu
vergleichen mit dem Anliegen der Beschwerdeführerin. Auch ist es im Rahmen eines gemein-
samen Aussands an alle Haushalte möglich, ganz allgemein Wahlwerbung zu betreiben. Die
Beschwerdeführerin will in ihrem Aussand aber Junge und Neuzugezogene zielgruppengerecht
und persönlich ansprechen können. Dieses Anliegen lässt sich im Rahmen eines an sämtliche
Haushalte verteilten Sammelkuverts mit Wahlmaterial aller Parteien selbstredend nicht ver-
wirklichen. Als Alternative in Frage käme ein eigenständig organisierter Massenaussand. Die
Post bietet solche Lösungen unter dem Namen «PromoPost» an. Dabei werden sogenannte
«offizielle Sendungen» – wozu die Post ausdrücklich Sendungen von politischen Parteien ver-
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steht – in alle Briefkästen verteilt. (...) Zwar kann eine Partei mit dem Massenmailing von
PromoPost alleine für sich werben und damit wohl einen besseren Werbeeffekt erzielen als
bei einem von der Gemeinde organisierten gemeinsamen Wahlprospektversand, doch kann
sie dabei die Empfängerinnen und Empfänger nicht persönlich ansprechen, und auch eine
Zustellung an ganz bestimmte Einwohnerinnen und Einwohner ist so nicht möglich. Daher ist
auch ein Aussand mittels PromoPost aus der Sicht der Beschwerdeführerin kein Mittel, mit
dem sie ihr Ziel erreichen kann und bei dem gleichzeitig schonender mit den Einwohnerdat-
en umgegangen wird. Die beiden vom Regierungsrat und den Einwohnergemeinden ins Spiel
gebrachten Varianten wären unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten allerdings dann
das «mildere» Mittel, wenn eine Partei alle Einwohnerinnen und Einwohner einer Gemeinde
mit identischem Wahlwerbematerial erreichen will. Die Einwohnergemeinden befürchten eine
Werbeflut bei den Einwohnerinnen und Einwohnern, was ein Ärgernis sei (...). Dem ist ent-
gegenzuhalten, dass die Beschwerdeführerin nur spezifische Einwohnerinnen und Einwohner
in einer Gemeinde anschreiben will und eben nicht alle. Würde sie für ihre Botschaften an
die «Jungen» und «Neuzugezogenen» auf Massenmailings setzen, wäre die Papierflut grösser.
Hinzu kommt, dass es sich dabei um eine ausgesprochen ineffiziente Massnahme handeln
würde. Die meisten Empfängerinnen und Empfänger würden sich von der Sendung nicht ange-
sprochen fühlen und das Wahlwerbematerial wohl gleich wieder dem Abfall übergeben. Mit
Blick auf das von den Einwohnergemeinden angesprochene Ärgernis ist zu sagen, dass die
Einwohnerinnen und Einwohner voraussetzungslos verlangen können, dass ihre Daten nicht
an Dritte weitergegeben werden dürfen, somit auch nicht an politische Parteien (§ 9 Abs. 1
DSG). Die Einwohnergemeinden haben es in der Hand, ihre Einwohnerinnen und Einwohner
mit geeigneten Mitteln auf dieses Recht aufmerksam zu machen. Nach dem Gesagten steht
fest, dass die Beschwerdeführerin auf die gewünschte Datensammlung angewiesen ist, um
ihr Ziel zu erreichen. Es gibt aus Sicht des Datenschutzes dafür kein milderes Mittel.

c) Im Rahmen der Prüfung der sogenannten Zweck-Mittel-Relation ist in erster Linie das pri-
vate Interesse der Beschwerdeführerin am Erhalt der Daten gegen das Interesse der Ein-
wohnerinnen und Einwohner abzuwägen, deren Daten an Dritte weitergegeben werden sollen.
Die Beschwerdeführerin, eine politische Partei, will mit den Daten im Vorfeld der nationalen
Parlamentswahlen Wahlwerbung betreiben. Wie festgestellt, verfolgt sie damit nicht nur ein
rein privates Interesse, das heisst sie möchte nicht nur Sitze gewinnen, sondern sie trägt
damit zum Funktionieren der Demokratie bei. Sie nimmt mit ihrem Anliegen somit indirekt
auch ein öffentliches Interesse wahr. Auf der anderen Seite stehen die Einwohnerinnen und
Einwohner, die ein berechtigtes Interesse daran haben, dass ihre Daten grundsätzlich nur
zur Wahrnehmung von gesetzlich geregelten, öffentlichen Aufgaben verwendet werden. Die
Beschwerdeführerin hat jedoch nicht die Herausgabe der Daten aller Einwohnerinnen und
Einwohner verlangt, sondern nur von zwei spezifisch definierten Gruppen. Diese «Jungen»
und «Neuzugezogenen» machen nur einen kleinen Teil der Einwohnerschaft aus. Sie sollen im
Vorfeld der Wahlen nur einmal angeschrieben werden. In vier Jahren, bei den nächsten na-
tionalen Parlamentswahlen, gehören die angeschriebenen Personen ausserdem nicht mehr
zu den «Jungen» und «Neuzugezogenen». Führt man sich schliesslich vor Augen, dass, wie er-

98



I. Staats- und Verwaltungsrecht

wähnt, Einwohnerinnen und Einwohner die Datenherausgabe an Dritte jederzeit und voraus-
setzungslos unterbinden können, so ist festzustellen, dass in diesem Fall das Interesse der
Beschwerdeführerin an einer Datenherausgabe das konträre Interesse der Einwohnerinnen
und Einwohner deutlich überwiegt. Mit Ausnahme von Y. befürchten die Einwohnergemein-
den, dass bei ihnen ein Mehraufwand entstehen könnte (...). Es ist für das Gericht nicht zu
sehen, worin dieser Mehraufwand bestehen würde. Bei den heutigen elektronischen Daten-
verarbeitungssystemen dürfte es ein Leichtes sein, die verlangten Daten anhand der von der
Beschwerdeführerin gewünschten Kriterien aus den Einwohnerregistern herauszufiltern. Et-
was anderes haben die sieben Einwohnergemeinden denn auch nicht behauptet. Im Weiteren
ist darauf aufmerksam zu machen, dass die Einwohnergemeinden bei Sammelauskünften an
Dritte für ihren Aufwand eine Gebühr gemäss Kantonsratsbeschluss über die Gebühren in Ver-
waltungs- und Zivilsachen vom 11. März 1974 (Verwaltungsgebührentarif, BGS 641.1) erheben
können (§ 17 Abs. 3 DSG). (...)

d) Somit erweist sich das Gesuch der Beschwerdeführerin, soweit es noch Streitgegenstand
vor Verwaltungsgericht bildet, als verhältnismässig. Die von ihr verlangte Datenbearbeitung
hält vor § 4 lit. d DSG stand.

8. Die Direktion des Innern befürchtet bei Gutheissung der Beschwerde die Schaffung eines
Präjudizes. Es müsste künftig auch anderen Gesuchen um Sammelauskünfte stattgegeben
werden. Wenn im Extremfall sämtliche politische Parteien im Vorfeld von Wahlen solche Ver-
sände vornehmen würden, sei es durchaus nicht übertrieben, wenn der Regierungsrat im
angefochtenen Entscheid darauf hinweise, dass es zu vermeiden gelte, dass die Bevölkerung
regelmässig und gehäuft durch politische Parteien angeschrieben werde (...). Die Daten-
schutzbeauftragte bringt in diesem Zusammenhang Folgendes vor: Würde dem Ansinnen
der Beschwerdeführerin stattgegeben, könnten politische Parteien oder Interessengemein-
schaften zukünftig auch vor Abstimmungen die Adressen bestimmter Personen herausver-
langen, beispielsweise bei einer Finanzvorlage die Adressen aller Personen, die über 50 Jahre
alt seien und die am Zugerberg oder in Walchwil wohnten (...). Für das Gericht liegt mit diesem
Entscheid zwar ein Präjudiz vor, aber nicht in dem Sinne, wie von der Direktion des Innern
und der Datenschutzbeauftragten befürchtet. Es ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die
Beschwerdeführerin mit ihrer Sammelauskunft ein ideelles Anliegen (Wahlwerbung im Vorfeld
der nationalen Parlamentswahlen) bei einer eng definierten Zielgruppe («Junge», «Neuzugezo-
gene») in Bezug auf einen begrenzten Zeitraum (die letzten vier Jahre vor den Wahlen) verfolgt.
Dazu kommt, dass diese Personen aufgrund der Zielgruppendefinition überhaupt nur einmal
mit persönlich adressierter Werbung bedient würden. Insofern spricht sich das Gericht bei
einer Gutheissung der Beschwerde nicht darüber aus, wie es bei strittigen Sammelauskun-
ftsgesuchen entscheiden würde, bei denen davon auszugehen wäre, dass bestimmte Ein-
wohnerinnen und Einwohner häufiger persönlich an sie adressierte Wahlwerbung erhalten
könnten. Allerdings würde das Gericht auch dann zu berücksichtigen haben, dass der his-
torische Gesetzgeber im DSG die Bekanntgabe von Einwohnerdaten an Dritte zum Zwecke
der Wahlwerbung nicht verhindern wollte. Ferner würde das Gericht in einem derartigen Fall
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erneut in Erwägung ziehen müssen, dass im Gesetz die Erteilung von Drittauskünften im
Sinne eines grundsätzlichen Anspruchs dieses Dritten ausgestaltet wurde. Mit einer Gutheis-
sung ist im Übrigen, entgegen der Meinung der Datenschutzbeauftragten, ebenfalls nicht
entschieden, ob Sammelauskunftsgesuchen politischer Parteien im Vorfeld von Sachabstim-
mungen stattgegeben werden müsste oder nicht.

9. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass § 8 Abs. 2 lit. c DSG erlaubt, die Daten von «Jun-
gen» und «Neuzugezogenen» an eine politische Partei mit Sitz im Kanton Zug zum Zwecke
der Wahlwerbung vor eidgenössischen Wahlen herauszugeben. Dabei sind mit den «Jungen»
die Einwohnerinnen und Einwohner gemeint, die zwischen den letzten und anstehenden ei-
dgenössischen Wahlen volljährig geworden sind. Mit den «Neuzugezogenen» sind diejenigen
Einwohnerinnen und Einwohner gemeint, die im gleichen Zeitraum neu in die Gemeinde zuge-
zogen sind und an einem bestimmten Stichtag immer noch dort wohnten. Die Herausgabe
dieser Einwohnerdaten an Dritte erweist sich gemessen am konkret von der Beschwerde-
führerin verfolgten Zweck (Hinweis auf die Möglichkeiten der politischen Mitarbeit, Vorstellen
der verschiedenen Kandidaturen, Motivation zur Teilnahme an den Wahlen 2015) auch als
verhältnismässig. Nach dem Gesagten hätten die acht Einwohnergemeinden, die von der
Beschwerdeführerin verlangten Daten der «Jungen» und der «Neuzugezogenen» herausgeben
müssen. Der Regierungsrat hat durch die Abweisung des angefochtenen Entscheids die zurück-
haltende Praxis der [acht Gemeinden] in Bezug auf die Datenherausgabe für «die Jungen»
und die «Neuzugezogenen» zu Unrecht geschützt. Der Entscheid vom 26. August 2015 ist
somit aufzuheben und die Beschwerde gutzuheissen. Die Beschwerdeführerin verlangt, es
sei festzustellen, dass es sich bei ihrem im Gesuch vom 5. Mai 2015 geltend gemachten
Zweck um einen schützenswerten ideellen Zweck gemäss § 8 Abs. 2 lit. c DSG handle. Da
die eidgenössischen Wahlen 2015 der Vergangenheit angehören, verfügt die Beschwerde-
führerin über ein schutzwürdiges Interesse an einem entsprechenden Feststellungsurteil (BGE
99 Ib 159 E. 1a). Die Beschwerdeführerin hat allerdings im Laufe des Verfahrens ihr Gesuch
betreffend die Daten der «älteren, weiblichen Generation» fallengelassen, weshalb bezüglich
dieser Gruppe keine Feststellung erfolgen kann. Das Feststellungsurteil wäre mit dem von der
Beschwerdeführerin verlangten Satz allerdings nicht vollständig. Um dem Einzelfall gerecht
zu werden, ist auch die Feststellung erforderlich, dass das Gesuch der Beschwerdeführerin
vor dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz gemäss § 4 lit. d DSG standhält.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 30. März 2016, V 2015 105
Das Urteil ist rechtskräftig.
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8. Öffentlichkeitsprinzip

8.1 §§ 9 und 10 ÖffG

Regeste:
§§ 9 und 10 ÖffG – Der Zugang zu amtlichen Dokumenten nach §§ 7 ff. ÖffG wird
eingeschränkt, sofern überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenste-
hen. Der behördlichen Meinungsbildung und Entscheidfindung kommt nicht per se der
besondere Stellenwert eines erhöhten öffentlichen Interesses zu (Erw. 3c). Ein über-
wiegendes Interesse liegt jedoch vor, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass sich
der Regierungsrat als Kollegium präsentiert und als solches wahrgenommen wird. Da-
raus ergibt sich, dass das Abstimmungsverhältnis bei Beschlüssen des Regierungsrates
nicht öffentlich gemacht werden darf (Erw. 4d und 5).

Aus dem Sachverhalt:

Am 17. November 2015 reichte A. beim Regierungsrat des Kantons Zug ein Gesuch um Zu-
gang zu Auszügen aus Protokollen diverser Regierungsratssitzungen ein. Am 1. Dezember
2015 liess ihm der Regierungsrat die gewünschten Unterlagen zukommen. Am 9. Dezem-
ber 2015 ersuchte A. um weitere Unterlagen. Mit Verfügung in Briefform vom 15. Dezember
2015 liess der Regierungsrat dem Gesuchsteller nochmals verschiedene Unterlagen zukom-
men, lehnte aber seinen Antrag betreffend Bekanntgabe des Stimmenverhältnisses in den
regierungsrätlichen Protokollen vom 20. November 2012 und 23. September 2014 ab. Zur
Begründung führte der Regierungsrat aus, der Regierungsrat sei ein Kollegium von sieben
vom Zuger Stimmvolk gewählten Mitgliedern. Bei Bekanntgabe des Stimmenverhältnisses in
Protokollauszügen würden sich das Kollegium einerseits und die einzelnen Ratsmitglieder
andererseits Spekulationen, Gerüchten und womöglich sogar Druckversuchen aussetzen. Je
nach Geschäft könnten Externe die Haltung von einzelnen Ratsmitgliedern aus dem Stimmen-
verhältnis herauslesen (je nach Sachgebiet und politischer Couleur des betroffenen Ratsmit-
glieds oder der betroffenen Ratsmitglieder). Dies widerspreche dem in § 10 des Kanton-
sratsbeschlusses über die Geschäftsordnung des Regierungsrates vom 26. September 2013
(GO RR, BGS 151.1) verankerten Kollegialitätsprinzip. Dadurch würde die Unabhängigkeit der
Ratsmitglieder untergraben. Bei publikumswirksamen Geschäften wie dem vorliegenden sei
die Bekanntgabe eines Stimmenverhältnisses zudem nicht angängig, weil dadurch die Hal-
tung von Ratsmitgliedern in den in regelmässigen Abständen absehbaren Folgegeschäften
voraussehbar wäre und dadurch die Freiheit aller Ratsmitglieder betreffend ihrer Meinungs-
bildung in unzulässiger Weise eingeschränkt würde. Im Bereich Wahlen und Abstimmungen
sei dies besonders heikel. Dadurch sei letztlich das Funktionieren der Exekutive in Frage
gestellt, was nicht im öffentlichen Interesse sei. Das Stimmgeheimnis in Bezug auf die einzel-
nen Mitglieder einer Kollegialbehörde gehöre zu dem traditionellen Rechtsverständnis der
schweizerischen Demokratie. Die Anonymisierung des Stimmenverhältnisses in Auszügen
aus Protokollen eines grundsätzlich geheim beratenden Rates von nur sieben Mitgliedern sei
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gerechtfertigt, weil der Bekanntgabe des Stimmenverhältnisses die genannten überwiegen-
den öffentlichen Interessen entgegenstehen würden, die andauerten. Die Anonymisierung
des Stimmenverhältnisses in Auszügen aus Protokollen sei als Einschränkung des Zugangs
zum mittlerweile öffentlichen Dokument vertretbar und verhältnismässig, weil der Gesuch-
steller ja – bis auf das Stimmenverhältnis – alle massgeblichen Sachinformationen erhalten
habe. Gegen diese Verfügung reichte A. am 30. Dezember 2015 beim Verwaltungsgericht
Beschwerde ein und beantragte, die Verfügung des Regierungsrates sei aufzuheben, die Her-
ausgabe von vollständigen und unveränderten Kopien der regierungsrätlichen Protokolle vom
20. November 2012 sowie vom 23. September 2014 anzuordnen und die Sache zur neuen
Entscheidung an den Regierungsrat zurückzuweisen. Zudem seien die Verfahrenskosten zu
erlassen. Mit Vernehmlassung vom 5. Februar 2016 beantragte die Staatskanzlei im Auftrag
des Regierungsrates die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfol-
gen.

Aus den Erwägungen:

(...)

3. (...)

a) Gemäss § 7 Abs. 1 des Gesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung vom
20. Februar 2014 (ÖffG, BGS 158.1) hat jede Person das Recht, amtliche Dokumente einzuse-
hen und von den Behörden Auskunft über den Inhalt amtlicher Dokumente zu erhalten. Der
Zugang zu amtlichen Dokumenten wird gewährt durch Einsichtnahme vor Ort, die Aushändi-
gung von Kopien oder auf elektronischem Weg (§ 8 Abs. 1 ÖffG). Der Zugang zu amtlichen
Dokumenten wird eingeschränkt, aufgeschoben, mit Auflagen versehen oder verweigert, so-
weit überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen (§ 9 Abs. 1 ÖffG). Ein-
schränkungen des Zugangs beziehen sich nur auf den schutzwürdigen Teil eines Dokuments
und gelten nur so lange, als das überwiegende Interesse an der Geheimhaltung besteht. Das
öffentliche Interesse ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, und wird in den gesetzlichen Bes-
timmungen, in denen er vorkommt, nicht näher konkretisiert. Der Gesetzgeber überlässt es
der Rechtsprechung und der Lehre, den Begriff im Einzelfall auf dem Weg der Subsumtion
mit konkreten Inhalten zu füllen. Wann ein öffentliches Interesse vorliegt, ergibt sich aus ein-
er umfassenden Beurteilung von Sinn und Zweck der entsprechenden gesetzlichen Regelung.
Paragraph 10 ÖffG definiert den Begriff der «überwiegenden öffentlichen Interessen» näher,
indem er folgende Regelung enthält:

1 Überwiegende öffentliche Interessen liegen namentlich vor, wenn durch Zugang

a) eine behördliche Massnahme vereitelt werden könnte;
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b) die Position eines Organs in laufenden und absehbaren Verhandlungen gefährdet werden
könnte;

c) der Bevölkerung Schaden zugefügt würde, namentlich durch die Gefährdung der öffentli-
chen Sicherheit.»

Die Definition ist nicht abschliessend, was sich aus der Formulierung «namentlich» ergibt, d.h.
es gibt noch andere überwiegende öffentliche Interessen, die im Einzelfall durch Subsumtion
mit konkreten Inhalten gefüllt werden müssen. Dies ergibt sich auch aus dem Bericht und
Antrag des Regierungsrates zum Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip vom 26. Februar 2013
(KRV 14’262), wo von einer exemplarischen, aber nicht abschliessenden Aufzählung die Rede
ist.

b) Aus den Materialien zum Öffentlichkeitsgesetz ergibt sich mit Bezug auf den in § 9 ÖffG
verwendeten Begriff der überwiegenden öffentlichen Interessen Folgendes:

b/aa) Der Bericht und Antrag bzw. der entsprechende Gesetzesentwurf des Regierungsra-
tes vom 26. Februar 2013 (KRV Nr. 14’262 ff.) enthielt noch eine andere Version von § 10
Abs. 1 Bst. a, indem geregelt war, dass überwiegende öffentliche Interessen namentlich vor-
liegen würden, wenn durch Zugang die behördliche Meinungsbildung und Entscheidfindung
beeinträchtigt werden könnte, insbesondere bei Voten, Abstimmungen und Wahlen. Der Re-
gierungsrat führt in seinem Bericht zu Bst. a (S. 19) aus, bei den hier erwähnten Interessen
handle es sich wohl um den wichtigsten Anwendungsfall, nämlich um eine mögliche Beein-
trächtigung der behördlichen Meinungsbildung und Entscheidfindung. Wörtlich wurde weiter
ausgeführt: «Mancherorts besteht nämlich die Befürchtung, durch das Öffentlichkeitsprinzip
werde die Meinungsbildung der Behörden behindert und das Kollegialitätsprinzip gestört. Der
Entwurf nimmt diese Bedenken ernst, denn es ist legitim, dass eine Behörde ihre Entschei-
dungen vorbereiten kann, ohne dem Druck der Medien und der öffentlichen Meinung aus-
gesetzt zu sein» (S.19). Der Regierungsrat verwies auf die Botschaft zum Öffentlichkeitsge-
setz des Bundes, wo festhalten wurde, dass die frühzeitige Bekanntgabe bestimmter Positio-
nen je nach den Umständen die öffentliche Auseinandersetzung vorzeitig blockieren könnte,
denn es sei schwieriger, seine Meinung im Scheinwerferlicht zu ändern (vgl. hierzu BBl 2003,
2007). Weiter führte der Regierungsrat aus, die Beratungen in der Exekutive, aber auch in den
kantonsrätlichen Kommissionen, seien Vertrauenssache. Es dürfe nicht sein, dass mit Blick
auf die Öffentlichkeit jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden müsse. Die ungestörte
Meinungsbildung könne also einem Gesuchsteller entgegengesetzt werden, soweit nicht ein
übergeordnetes Interesse zwingend dessen Zugänglichkeit erfordere.

b/bb) Aus dem Bericht und Antrag der vorberatenden Kommission vom 20. Juni 2013 ergibt
sich, dass sich diese bezüglich § 10 Abs. 1 Bst. a des Gesetzesentwurfs gefragt hat, wie er
zu verstehen und ob er wirklich notwendig sei. Im Bericht wird hierzu Folgendes festgehalten
(KRV 14’465, S. 8): «Nach Ansicht des Regierungsrates soll damit verhindert werden, dass
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die Diskussionen und Abstimmungsverhältnisse im Regierungsrat bekannt werden, bevor ein
Geschäft vollständig abgeschlossen ist, also beispielsweise noch Folgegeschäfte mit sich
bringen kann. Es soll vermieden werden, dass die einzelnen Regierungsräte gegeneinander
ausgespielt werden können. Die Kommission war der Ansicht, dass der Passus «...insbeson-
dere bei Voten, Wahlen und Abstimmungen...» nicht erforderlich sei, da der erste Teilsatz
ausreiche. Im weiteren Verlauf der Diskussionen setzte sich innerhalb der vorberatenden
Kommission sogar die Meinung durch, es könne entgegen der Haltung des Regierungsra-
tes ganz auf die Bestimmung von § 10 Absatz 1 Bst. a verzichtet werden. Der Schutz der
behördlichen Meinungsbildung und Entscheidfindung könne aufgrund der allgemeinen Ein-
schränkung wegen überwiegender öffentlicher Interessen gemäss § 9 auch ohne diese Bes-
timmung gewährleistet werden. Bei den in § 10 genannten Fällen handle es sich nämlich bloss
um eine exemplarische Aufzählung zur Konkretisierung der in § 9 genannten öffentlichen In-
teressen. Es sei somit im konkreten Einzelfall zu prüfen, ob der Zugang zu einem Dokument
gewährt werden könne oder ob überwiegende öffentliche Interessen aus Gründen der Mein-
ungsbildung und Entscheidfindung einer Behörde entgegenstehen würden. Die vorberatende
Kommission sprach sich mit 12 zu 2 Stimmen dafür aus, die Bestimmung von § 10 Abs. 1 Bst.
a gemäss Entwurf zu streichen.

b/cc) Bei der 1. Lesung der Vorlage im Kantonsrat 12. Dezember 2013 beantragte der Präsi-
dent der vorberatenden Kommission Thomas Wyss die Streichung von § 10 Abs. 1 Bst. a
des Entwurfs. Unter Verweis auf den Kommissionbericht erklärte er, dass der Schutz der be-
hördlichen Meinungsbildung und Entscheidfindung aufgrund der allgemeinen Einschränkung
wegen überwiegender öffentlicher Interessen gemäss § 9 auch ohne diese Bestimmung ge-
währleistet werden könne. Der Sicherheitsdirektor Beat Villiger seinerseits erklärte, dass der
Regierungsrat an seiner Auffassung festhalte, weil der Schutz der behördlichen Meinungs-
bildung und Entscheidungsfindung wohl der wichtigste Anwendungsfall überwiegender öf-
fentlicher Interessen darstelle. Wenn dieser Schutz nicht mehr gewährleistet sei, könnten die
Mitglieder eines Entscheidgremiums gegeneinander ausgespielt werden und das Kollegialität-
sprinzip werde unterwandert. Der Kantonsrat genehmigte in der Folge mit 41 zu 21 Stimmen
die Streichung von § 10 Abs. 1 Bst. a des Entwurfs.

b/dd) Im Hinblick auf die 2. Lesung im Kantonsrat reichte die CVP-Fraktion am 28. Jan-
uar 2014 einen Antrag auf Änderung von § 12 Abs. 3 ein mit dem Wortlaut: «Der Zugang
ist ausgeschlossen für Sitzungsprotokolle des Regierungsrates und der Kommissionen des
Kantonsrates». Zur Begründung ihres Antrages führte die Fraktion aus: «Die CVP unterstützt
grundsätzlich das Öffentlichkeitsprinzip, will aber, wie auf Bundesebene und in den meisten
anderen Kantonen, die Protokolle des Regierungsrates und der parlamentarischen Kommis-
sionen im Interesse der Meinungsbildung und des Kollegialitätsprinzips vom Öffentlichkeits-
gesetz ausnehmen. Für die CVP-Fraktion geht es bei diesem Antrag um den Schutz von zwei
fundamentalen Prinzipien unserer politischen Kultur, namentlich um den der Konkordanz und
Kollegialität. In einem Land, in dem nicht die Mehrheit die Minderheit dominieren soll, son-
dern alle relevanten Kreise in die Entscheidfindung und -umsetzung eingebunden werden
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sollen, ist es wichtig, dass die Zusammenarbeit über die Parteigrenze hinaus auf Vertrauen
basiert. Dabei geht es nicht um Geheimniskrämerei, sind doch die eigentlichen Entscheide
im Parlament und auch das schlussendliche Stimmenverhalten jedes einzelnen Parlamentari-
ers völlig transparent. Es geht darum, das Abrücken von der eigenen Meinung im Interesse
einer tragfähigen Lösung zu fördern und zu schützen. Das Kollegialitätsprinzip bedeutet, dass
einmal gefasste Entscheide von den Exekutiven gegen aussen geschlossen vertreten wer-
den. Ist das Abstimmungsverhalten jedes einzelnen Mitglieds jedoch öffentlich, so wird die
Tendenz verstärkt, dass sich einzelne Mitglieder nicht an die getroffenen Entscheide gebun-
den fühlen und diese allenfalls hintertreiben. Öffentlichkeit ist wichtig, muss aber da seine
Grenzen haben, wo sie die Arbeit des Parlaments und der Exekutive behindert».

b/ee) Im Rahmen der 2. Lesung des Gesetzesentwurfs über das Öffentlichkeitsprinzip der
Verwaltung vom 20. Februar 2014 wies der Kantonsrat den Antrag der CVP-Fraktion mit 50 zu
23 Stimmen ab. Im Rahmen der Diskussion des CVP-Antrages führte der Kommissionspräsi-
dent aus, in einer schriftlichen Befragung der Kommissionsmitglieder sei dargelegt worden,
dass der Blick über die Kantonsgrenzen hinaus für den Antrag der CVP-Fraktion spreche.
Beim Bund gelte die Regelung, dass die Bundesverwaltung sowie die Parlamentsdienste dem
Öffentlichkeitsprinzip unterstellt seien, nicht aber der Bundesrat und die Bundesversammlung
selbst. Sitzungsprotokolle des Bundesrates sowie parlamentarischer Kommissionen seien
nicht öffentlich zugänglich. Begründet werde diese Ausnahme mit dem Schutz der Frei-
heit der Meinungsbildung und Entscheidfindung sowie beim Bundesrat zusätzlich mit der
Wahrung des Kollegialitätsprinzips. Die Mehrheit der Kantone, welche das Öffentlichkeit-
sprinzip kennen würden, würden den Zugang zu Protokollen von nicht öffentlichen Sitzungen
ausschliessen (Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt, Basel-Land, Freiburg, Schwyz
und Wallis). Weiter habe die schriftliche Befragung ergeben, dass die entsprechende Ein-
schränkung des Öffentlichkeitsprinzips für die Öffentlichkeit nur gering sei. Alle wesentlichen
Dokumente zu einem Geschäft seien nach dessen Abschluss weiterhin einsehbar. Lediglich
die Meinungsäusserungen und das Abstimmungsverhalten im Regierungsrat und in den kan-
tonsrätlichen Kommissionen seien auch inskünftig nicht ersichtlich. Schliesslich erinnerte
der Kommissionspräsident daran, dass der Kantonsrat in der ersten Lesung § 10 Abs. 1 Bst.
a gestrichen habe. Damit habe er – auch dem Willen der vorberatenden Kommission ent-
sprechend – die behördliche Meinungs- und Entscheidbildung explizit als überwiegendes öf-
fentliches Interesse anerkannt, welches besonders geschützt werden solle. Als Sprecher der
SVP-Fraktion erklärte er aber, dass die Fraktion sich im Rahmen der zweiten Lesung treu
bleibe und den Antrag, Regierungsrats- und Kommissionsprotokolle vom Öffentlichkeitsge-
setz auszuschliessen, grossmehrheitlich ablehne. Für die FDP-Fraktion erklärte Irene Castell-
Bachmann, die Fraktion lehne die einseitige Bevorzugung der regierungsrätlichen Sitzun-
gen und der kantonsrätlichen Kommissionen ab. Für die SP-Fraktion erklärte Barbara Gy-
sel, die Fraktion lehne den Antrag der CVP-Fraktion grossmehrheitlich ab. Bei den Argu-
menten der Freiheit und Ungestörtheit des politischen Prozesses handle es sich um Scheinar-
gumente. Das ganze Gesetz sei derart aufgebaut, dass Dokumente erst dann zugänglich
gemacht würden, wenn ein politisches Geschäft abgeschlossen sei und nicht vorher. Ein poli-
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tisches Geschäft könne also ungehindert entwickelt werden. Für die Alternativ-Grüne Frak-
tion erklärte Vroni Straub-Müller, die Fraktion lehne den Antrag der CVP geschlossen ab.
Sie wolle das Öffentlichkeitsgesetz nicht abschwächen und schon von Beginn weg mit Aus-
nahmeregelungen beschränken. Sie wolle, dass das Vertrauen in die Verwaltung und in die
Regierungen gestärkt werde. Zudem würden gemäss den Angaben des Regierungsrates Beat
Villiger in der Regel sowieso nur Beschlussprotokolle geführt.

c) Aus diesen Materialien ergeben sich für die im Öffentlichkeitsgesetz verankerten Ein-
schränkungen die folgenden Schlussfolgerungen: Mit der Streichung von § 10 Abs. 1 Bst.
a brachte die Legislative deutlich zum Ausdruck, dass sie der behördlichen Meinungsbildung
und Entscheidfindung nicht per se den besonderen Stellenwert eines erhöhten öffentlichen
Interesses einräumen wollte, wie ihn der regierungsrätliche Gesetzesentwurf noch vorgese-
hen hatte. Eine klare Mehrheit des Kantonsrats hat sich – nach einer intensiven Diskus-
sion – auch dafür ausgesprochen, dass die Protokolle des Regierungsrates und der kanton-
srätlichen Kommissionen – im Gegensatz zu den Regelungen in den meisten anderen Kan-
tonen und im Bund – nicht vom Öffentlichkeitsprinzip ausgenommen werden. Besonders zu
beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die Befürworter einer Ausnahmeregelung für die
Regierungsrats- und Kommissionsprotokolle in der kantonsrätlichen Debatte mit der Freiheit
und Ungestörtheit des Entscheidfindungsprozesses und mit der Gefährdung des Kollegial-
itätsprinzips argumentierten. Gerade im Wissen um diese Argumente votierte die Mehrheit
des Kantonsrates dafür, dass die Protokolle des Regierungsrates und diejenigen der kan-
tonsrätlichen Kommissionen – mit Ausnahme von Protokollen einer besonderen parlamen-
tarischen Untersuchungskommission – öffentlich zugänglich sein sollen.

4. Zu prüfen ist weiter, ob das Kollegialitätsprinzip durch eine Offenlegung der Abstimmungs-
verhältnisse eines regierungsrätlichen Entscheides in einem Mass verletzt wird, dass deshalb
der Zugang zu diesem Dokument gestützt auf die allgemeine Einschränkungsnorm von § 9
Abs. 1 ÖffG verweigert oder eingeschränkt werden darf. Der Regierungsrat stellt sich näm-
lich in der angefochtenen Verfügung auf den Standpunkt, die Anonymisierung des Stimmen-
verhältnisses in Auszügen aus Protokollen eines geheim beratenden Rates von nur sieben
Mitgliedern sei gerechtfertigt, weil der Bekanntgabe des Stimmenverhältnisses andauernde
überwiegende öffentliche Interessen im Sinne von § 9 ÖffG entgegenstehen würden. Zur Be-
gründung verweist der Regierungsrat auf das Kollegialitätsprinzip und darauf, dass bei Bekan-
ntgabe des Stimmenverhältnisses sich das Kollegium einerseits und die einzelnen Ratsmit-
glieder andererseits Spekulationen, Gerüchten und womöglich gar Druckversuchen aussetzen
würden.

a) Das Kollegialprinzip, welches auf Bundesebene ausdrücklich in Art. 177 der Bundesverfas-
sung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) vorgesehen
ist, bedeutet auch auf kantonaler Ebene, dass die einzelnen Mitglieder einer Exekutivbehörde
juristisch gesehen auf der Grundlage vollkommener Egalität operieren. Sie werden vom Volk
auf die gleiche feste Amtsdauer gewählt, verfügen unabhängig voneinander über die gleiche
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demokratische Legitimation und haben im Kollegium die gleiche rechtliche Stellung. Entschei-
de über Regierungsgeschäfte gehen vom gesamten Regierungsratskollegium aus und nicht
von den einzelnen Mitgliedern. Der Regierungsrat ist dafür als Organ politisch verantwortlich.
Entsprechend sind die einzelnen Mitglieder gehalten, die Entscheide des Regierungsrates in
gleicher Weise und glaubwürdig mitzutragen. Wer sich in den Regierungsrat wählen lässt,
muss ein ausreichendes Mass an Kollegialeignung mitbringen (Pierre Tschannen, Staatsrecht
der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 3. Auflage, Bern 2011, § 36 N 8 ff.). Das Kollegialität-
sprinzip verlangt von den Mitgliedern des Regierungsrates, dass sie sich mit dem Entscheid
des Regierungsrates identifizieren und diesen nach aussen vertreten. In einer Mehrparteien-
regierung, wie sie in der Schweizer Referendumsdemokratie üblich ist, resultieren daraus
parteiübergreifende Solidarisierungspflichten. Das dem Kollegialitätsprinzip inne wohnende
Identifikationsgebot lässt sich vor diesem Hintergrund nur solange ohne Beschädigung der
einzelnen Regierungsmitglieder halten, als das Kollegium die Einigung sucht und förmliche
Abstimmungen nach Möglichkeit meidet. Unter diesen Umständen ist es wenig sinnvoll, das
Verhalten von einzelnen Regierungsräten im Kollegium öffentlich zu machen, im Gegenteil:
Das Kollegium müsste der «Transparenz» zuliebe zu regelmässigen Abstimmungen überge-
hen; damit würde aber der Einigungsdruck wegfallen und mit ihm ein wesentlicher Vorteil des
Kollegialprinzips. Insofern ist das Sitzungsgeheimnis von Regierungskollegien eine wichtige
Voraussetzung für das Funktionieren von Exekutivbehörden (siehe Tschannen, a.a.O., § 36 N
9 mit Verweis auf Bernhard Ehrenzeller, in: St. Galler Kommentar zu Art. 177 BV, N 14).

b) Von Bedeutung für die Beurteilung der Frage, ob dem uneingeschränkten Zugang zu den
Protokollen des Regierungsrates überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen, sind
auch die Bestimmungen des Kantonsratsbeschlusses über die Geschäftsordnung des Re-
gierungsrates vom 26. September 2013 (GO RR, BGS 151.1), bei dem es sich – wie beim
Öffentlichkeitsgesetz – um einen referendumspflichtigen Erlass handelt. In § 6 GO RR wird
vorerst normiert, was bei einer Regierungsratssitzung überhaupt protokolliert werden muss.
Gemäss § 6 Abs. 2 enthält das Protokoll die Beschlüsse sowie die Abstimmungen, Wahlen und
Anstellungen mit Angabe der Stimmenzahl. Bei strittigen Geschäften werden die wichtigsten,
in die Beratung eingebrachten Argumente aufgeführt. Die Beratungen des Regierungsrates
sind nicht öffentlich (§ 8 Abs. 1 GO RR). Die Ratsmitglieder dürfen unberechtigten Dritten
keine Wahrnehmungen weitergeben, die sie bei der Ausübung des Amtes machen (§ 8 Abs. 2
GO RR). Der Zugang zu amtlichen Dokumenten des Regierungsrates richtet sich nach dem Öf-
fentlichkeitsgesetz (§ 8 Abs. 3 GO RR). Der Regierungsrat orientiert die Öffentlichkeit und die
kantonale Verwaltung regelmässig und rasch über seine Beschlüsse von allgemeinem Inter-
esse, soweit sie nicht dem Amtsgeheimnis unterliegen (§ 9 GO RR). In § 10 ist unter dem Titel
«Kollegialitätsprinzip» geregelt, dass die Ratsmitglieder ungeachtet ihrer persönlichen Mein-
ung für die Beschlüsse des Regierungsrates gegenüber Dritten einzustehen haben. Aus schw-
erwiegenden persönlichen Gründen kann der Regierungsrat Ratsmitglieder für ein einzelnes
Geschäft vom Kollegialitätsprinzip entbinden (§ 10 Abs. 2 GO RR).

c) Der Regierungsrat hat sich schon verschiedentlich grundsätzlich zu Fragen des Kollegial-
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itätsprinzips geäussert. So erklärte er in einer mündlichen Antwort zu einer das Kollegialität-
sprinzip betreffend Interpellation von Heinz Tännler vom 11. Mai 2001 (KRV 10’551), dass
dieses die Vertraulichkeit und Geschlossenheit stärke und die Leistungsfähigkeit erhöhe. «Es
beinhaltet das gemeinsame Einstehen für gemeinsam gefasste Beschlüsse sowie ein ein-
heitliches Auftreten nach aussen. Ein einzelnes Mitglied muss die Gewissheit haben, dass es
allfällige Schwierigkeiten seines Standpunktes im Gremium offen legen kann und muss, ohne
im Verhältnis zu andern staatlichen Organen und zur Öffentlichkeit Nachteile zu befürcht-
en. ...Die unterschiedlichen politischen Auffassungen werden häufig in mehreren Schritten
harmonisiert. Ein häufig kontroverser Interessenausgleich findet statt. Die unterschiedlichen
Gestaltungswünsche werden zu einem tragfähigen Kompromiss zusammengeschmiedet. ...
Alle Mitglieder, auch die überstimmten, müssen imstande sein, den Entscheid gegen aussen
zu vertreten».

d) Bei der Beurteilung der Frage, inwieweit öffentliche Interessen eine Einschränkung des
Zugangs zu den Protokollen der Sitzungen des Regierungsrates rechtfertigen könnten, ist in
erster Linie zu beachten, dass die Sitzungen des Regierungsrates auch nach dem Inkraft-
treten des Öffentlichkeitsgesetzes nicht öffentlich sind. Auch ist es den Mitgliedern des Re-
gierungsrates nach wie vor untersagt, unbeteiligten Dritten Wahrnehmungen weiter zu geben,
die sie in Ausübung ihres Amtes machen. Zu beachten ist weiter, dass die uneingeschränk-
te nachträgliche Publikation des Werdegangs und der Abstimmungsverhältnisse bei einem
Entscheid des Regierungsrates einen unerwünschten Einfluss auf die Meinungs- und Willens-
bildung innerhalb des regierungsrätlichen Kollegiums haben kann. Die nachträgliche Bekan-
ntgabe des Stimmenverhältnisses kann die Mitglieder einer Kollegialbehörde unnötig unter
Druck setzen, indem sie sich gegenüber der Presse, ihrer Wählerschaft, ihren Parteifreuden
und allfälligen Gesuchstellern verpflichtet sehen könnten, in jedem Fall eine Abstimmung zu
verlangen, auch wenn sich bereits während der Vorbereitung eines Geschäftes eigentlich eine
einvernehmliche Lösung abgezeichnet, der die Mitglieder des Rates nach gewalteter Diskus-
sion ihre Zustimmung geben können. Zu beachten ist auch, dass an einer nachträglichen
Bekanntgabe allfälliger Abstimmungsverhältnisse auch nur ein relativ geringes Interesse beste-
hen kann, lässt sich doch ein Entscheid, der ja nach Willen des Kantonsrates in den wesentlich-
sten Punkten offen gelegt werden muss, nicht mehr abändern. Es ist aber der Wille von Ver-
fassung und Gesetz, dass der Entscheid als Entscheid des Gesamtregierungsrates wahrgenom-
men wird und nicht als Entscheid, der mit einem zufälligen Stimmenverhältnis von 4 zu 3 als
Entscheid einer «rechten» oder «linken» Mehrheit daher kommt. So kann man auch vermei-
den, dass die Mitglieder des Regierungsrates, die ja dem Amtsgeheimnis unterstehen, mit
Hilfe von Drittpersonen in zeitlicher Nähe zu einem Entscheid indirekt ihre abweichende Mei-
nung ungestraft öffentlich machen können. Das Gericht geht daher mit dem Regierungsrat
insofern einig, als ein erhebliches öffentliches Interesse daran besteht, dass das Abstim-
mungsverhältnis bei Beschlüssen des Regierungsrates im Fall der Zugangsgewährung zu den
Protokollen der Regierungsratssitzungen nicht öffentlich gemacht werden darf.

e) Ein Blick auf die Regelungen in den übrigen Kantonen ergibt, dass die Sitzungen des Re-
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gierungsrates – mit Ausnahme des Kantons Solothurn – nicht öffentlich sind. In allen übrigen
Kantonen sind die Protokolle der Sitzungen des Regierungsrates nur unter der Einschränkung
einsehbar, dass keine öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen. Mehrere Kan-
tone (z. B. Graubünden und Nidwalden) sehen vor, dass im Protokoll der Regierungsratssit-
zungen keine Hinweise auf Abstimmungsverhältnisse aufgeführt werden. Im Hinblick auf eine
mögliche Publikation gibt es sogar Regelungen (z. B. Freiburg), welche eine doppelte Pro-
tokollierung (mit und ohne Abstimmungsergebnis) verlangen. Mehrere Kantone (z. B. Basel-
land und Baselstadt) sehen Einschränkungen des Einsichtsrechts wegen möglicher Verletzun-
gen des Kollegialitätsprinzips ausdrücklich vor. In den Kantonen Nidwalden und St. Gallen
dürfen im Protokoll des Regierungsrates keine Minderheitsmeinungen aufgeführt werden,
und im Kanton Zürich sind bei Geschäften des Regierungsrates Anträge, Mitberichte und
Stellungnahmen von der Protokollierung ausgeschlossen. Auch diese kurzen Hinweise auf
die Regelungen in den andern Kantonen zeigen, dass dem Kollegialitätsprinzip überall ein
sehr grosser Stellenwert zukommt, welcher besondere Sorgfalt im Umgang mit der Veröf-
fentlichung von regierungsrätlichen Sitzungsprotokollen verlangt.

5. Zusammenfassend ergibt sich Folgendes: Aus den Materialien zum Öffentlichkeitsgesetz
ist klar zu entnehmen, dass der Kantonsrat sich dafür entschieden hat, dass die Beschlüsse
des Regierungsrates der Öffentlichkeit zugänglich zu machen sind. Der Kantonsrat hat aber
nicht entschieden, dass die Entscheide des Regierungsrates uneingeschränkt, d.h. unter
Bekanntgabe von Namen und der Abstimmungsverhältnisse zugänglich zu machen sind. Liegt
ein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse vor, so darf der Zugang zu den Pro-
tokollen eingeschränkt, aufgeschoben, oder verweigert werden. Ein solches überwiegendes
Interesse liegt vor, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass der Regierungsrat sich als Kol-
legium präsentiert und auch als solches wahrgenommen wird. Der Regierungsrat weist zu
Recht darauf hin, dass das Stimmgeheimnis bezogen auf die einzelnen Mitglieder eine Kolle-
gialbehörde einer der zentralen Werte des schweizerischen Rechtssystems ist. Das Haupt-
merkmal der regierungsrätlichen Tätigkeit liegt darin, dass er als Kollegium auftritt. Ent-
sprechend sollen seine Entscheide nach aussen auch als Entscheide einer Kollegialbehörde
wahrgenommen werden und nicht als Entscheide, welche eine majorisierte Minderheit nolens
volens mittragen muss.

Damit erweist sich die Beschwerde auch bezüglich des Antrags auf Einsicht in das Protokoll
der Regierungsratssitzung vom 23. September 2014 als unbegründet und muss abgewiesen
werden. Wie bereits eingangs unter Erw. 2 ausgeführt, besteht bezüglich des Protokolls vom
20. November 2012 überhaupt kein Anspruch auf Einsicht.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 30. März 2016, V 2016 1
Das Urteil ist rechtskräftig.
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9. Geoinformation

9.1 § 36 GeoIV-ZG, Art. 4 GeoNV, § 42 VRG

Regeste:
§ 36 GeoIV-ZG, Art. 4 GeoNV – Der Gemeinderat bzw. Stadtrat ist im Bereich der
Bezeichnung gemeindlicher Strassen oder Plätze nicht verpflichtet, eine (kommunale
oder kantonale) Nomenklaturkommission anzuhören. Wird eine Nomenklaturkommission
eingesetzt, hat sie ausschliesslich beratende Funktion und ihre Empfehlungen sind nicht
verbindlich; die entscheidende Behörde darf jedoch nur mit triftigen, sachlich vernünfti-
gen und überzeugenden Gründen von der Meinung der Fachstelle abweichen (Erw. 6).
Beim Vorhaben, eine Parzelle in der Stadt Zug «Kirschtortenplatz» zu nennen, handelt es
sich um eine Namensänderung und nicht um eine Neubenennung. Namensänderungen
dürfen nur aus öffentlichem Interesse erfolgen und der Name muss allgemein akzeptiert
sein (Erw. 7).
§ 42 VRG – Vorliegend hat es der Regierungsrat unterlassen, im Rahmen seiner um-
fassenden Kognition zu prüfen, ob der Stadtrat als entscheidende Behörde sein Ermessen
in Nachachtung der bundesrechtlichen Vorgaben richtig gehandhabt hat, weshalb der
Entscheid aufzuheben und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen ist (Erw.
5a und 8).

Aus dem Sachverhalt:

Der Stadtrat Zug beschloss am 10. September 2013, dass der «heute namenlose Platz an der
Alpenstrasse gegenüber dem Geburtshaus der Zuger Kirschtorte» an der nördlichen Ecke des
Dreispitzplatzes ab 2015 «Kirschtorten-Platz» heissen solle. Auf Gesuch der A. & Co. Kollek-
tivgesellschaft vom 3. Oktober 2014 entschied der Stadtrat Zug, die beabsichtigte Benennung
des Platzes mit Hinweis auf die Einsprachemöglichkeit gemäss GeoIG zu publizieren. Die
Stockwerkeigentümergemeinschaft B. erhob fristgerecht Einsprache gegen den Stadtrats-
beschluss vom 10. September 2013. Mit Entscheid vom 17. März 2015 hiess der Stadtrat
die Einsprache insofern gut, als der Platz an der Alpenstrasse an der nördlichen Ecke des
Dreispitzplatzes «Kirschtortenplatz» heissen solle. Im Übrigen wurde sie abgewiesen. Dage-
gen liess die Stockwerkeigentümergemeinschaft B. am 13. April 2015 beim Regierungsrat
des Kantons Zug Verwaltungsbeschwerde einreichen mit den Anträgen, dass der Beschluss
des Stadtrates vom 10. September 2013 aufzuheben sei, die Sache an den Stadtrat zurück-
zuweisen und dieser anzuweisen sei, die kantonale Nomenklaturkommission für einen neuen
Beschluss beizuziehen. Mit Beschluss vom 8. September 2015 wies der Regierungsrat diese
Beschwerde ab. Zusammengefasst hielt er fest, dass der Platz vermessungsrechtlich als
Strasse zu qualifizieren sei, weshalb die kantonale Nomenklaturkommission nicht habe ange-
hört werden müssen. Die Stadt Zug sei somit abschliessend zuständig für die Namensbeze-
ichnung. Die Auswahl liege im Ermessen des Gemeinderates und Anwohner hätten grund-
sätzlich kein Recht auf einen schönen, passenden oder althergebrachten Namen. Die Argu-
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mentation des Stadtrates für den Namen (Werbung des Gemeinwesens für ein Nahrungsmit-
tel, Ansehen etc.) sei vertretbar und es gebe keine Gründe, welche die breite Akzeptanz als
fraglich erscheinen liesse. Durch die Verankerung der 400-jährigen Kirschkultur in der Stadt
mittels der Neubenennung des «abparzellierten» Platzes sei das öffentliche Interesse hinre-
ichend und vertretbar begründet.

Am 14. Oktober 2015 liess die Stockwerkeigentümerschaft B. Verwaltungsgerichtsbeschw-
erde einreichen mit dem Antrag, dass der Entscheid des Regierungsrates des Kantons Zug
vom 8. September 2015 und der Beschluss des Stadtrats von Zug vom 10. September 2013
aufzuheben seien. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurück-
zuweisen. Mit Eingabe vom 23. Oktober 2015 verzichtete die Direktion des Innern namens
des Regierungsrates auf eine Vernehmlassung und stellte auch keinen eigenen Antrag auf Ab-
weisung oder Gutheissung der Beschwerde. Der Stadtrat Zug beantragte mit Vernehmlassung
vom 1. Dezember 2015 die Abweisung der Beschwerde.

Aus den Erwägungen:

(...)

2. a) Gemäss Art. 7 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Geoinformation vom 5. Oktober 2007
(Geoinformationsgesetz, GeoIG, SR 510.62) erlässt der Bundesrat Vorschriften zur Koordi-
nation der Namen von Gemeinden, Ortschaften und Strassen. Diese Kompetenz nahm der
Bundesrat mit Erlass der Verordnung über die geografischen Namen vom 21. Mai 2008
(Geo-NV, SR 510.625) wahr. In Art. 3 GeoNV sind die in der Verordnung verwendeten Be-
griffe definiert. Gemäss Art. 3 lit. a GeoNV sind Namen von Strassen geografische Namen.
Unter den Strassenbegriff werden Strassen, Wege, Gassen, Plätze und benannte Gebiete, die
als Strassenbezeichnungen für Adressen dienen, subsumiert (Art. 3 lit. f GeoNV). Artikel 4
GeoNV statuiert die Grundsätze der Namensgebung: Demgemäss sind geografische Namen
einfach schreib- und lesbar und werden allgemein akzeptiert (Abs. 1); sie werden, soweit
möglich und sinnvoll, in Anlehnung an die Standardsprache (Schriftsprache) der Sprachre-
gion formuliert (Abs. 2); und geografische Namen und ihre Schreibweise dürfen nur aus öf-
fentlichem Interesse geändert werden (Abs. 3). Das Bundesamt für Landestopografie erlässt
Regeln für die geografischen Namen der Landesvermessung und der amtlichen Vermessung.
Diese bestehen insbesondere aus den Regelungen für die Sprachregionen. Zur Schreibweise
der Strassennamen und der Gebäudeadressierungen erlässt es Empfehlungen (Art. 6 Abs. 1
und Abs. 2 lit. c Geo-NV). Zurzeit liegt immer noch erst dessen «Empfehlung Gebäudead-
ressierung und Schreibweise von Strassennamen für die deutschsprachige Schweiz» in der
Version 1.6 vom 3. Mai 2005 vor. Das Bundesrecht (vgl. Art. 9 GeoNV) verlangt (nur) für die
geografischen Namen der amtlichen Vermessung, also für Namen der topografischen Objek-
te, die in den Informationsebenen Nomenklatur (Flurnamen, Ortsnamen und Geländenamen),
Bodenbedeckung und Einzelobjekte verwendet werden (Art. 3 lit. b GeoNV), die Einsetzung
einer kantonalen Nomenklaturkommission als Fachstelle.
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Gemäss Art. 25 GeoNV müssen alle Strassen in Ortschaften und anderen bewohnten Siedlun-
gen benannt werden. Die Schreibweise der Strassennamen, die Elemente der geografischen
Namen der amtlichen Vermessung übernehmen, wird auf regionaler Ebene harmonisiert. Die
Schreibweise der Strassennamen der amtlichen Vermessung ist behördenverbindlich. Die
Kantone gewährleisten die umfassende Benennung von Strassen und regeln die Zuständigkeit
und das Verfahren für die Festlegung und Harmonisierung der Strassennamen (Art. 26 Abs. 1
und 2 GeoNV).

b) Das Gesetz über Geoinformation im Kanton Zug vom 29. März 2012 (Geoinformationsge-
setz, GeoIG-ZG, BGS 215.71) vollzieht das Bundesgesetz über die Geoinformation und regelt
die Geodaten auf dem Kantonsgebiet (§ 1 Abs. 1 GeoIG-ZG). Gemäss § 25 Abs. 1 GeoIG-ZG
bezeichnet die kantonale Nomenklaturkommission die geografischen Namen der amtlichen
Vermessung und legt die Schreibweise fest. Der Gemeinderat legt die Quartier- und Strassen-
namen fest (§ 25 Abs. 2 lit. a GeolG-ZG). Ebenfalls liegt es in der Kompetenz des Gemein-
derates, Ortschaften innerhalb des Gemeindegebietes zu bestimmen und abzugrenzen. In
diesen Fällen legt der Gemeinderat den Namen und die Schreibweise fest, wobei die kan-
tonale Nomenklaturkommission zur Schreibweise anzuhören ist (§ 25 Abs. 2 lit. b GeoIG-ZG).
Während somit für geografische Namen der amtlichen Vermessung und der Landesvermes-
sung (zu den Begriffsdefinitionen Art. 3 lit. b und c GeoNV) die Nomenklaturkommission die
Namen und Schreibweisen verbindlich festlegt (Art. 9 und Art. 25 Abs. 3 GeoNV und darauf
abgestützt § 25 Abs. 1 GeoIG-ZG), hat sich der Gemeinderat (resp. Stadtrat) von Gesetzes
wegen «nur» an die Grundsätze von Art. 4 GeoNV bzw. an die Empfehlungen des Bunde-
samtes für Landestopografie zu halten. Im Bereich der Strassenbezeichnung – und damit
auch der Benennung von Plätzen – ist auf Gesetzesebene nicht einmal die Anhörung der
Nomenklaturkommission zwingend angeordnet, wie sich e contrario auch aus § 36 Abs. 1
der Verordnung über Geoinformation im Kanton Zug vom 18. Dezember 2012 (Geoinforma-
tionsverordnung, GeoIV-ZG), welcher den Aufgabenbereich der kantonalen Nomenklaturkom-
mission beschreibt, ergibt.

c) Die Stadt Zug führt ein Namensverzeichnis von Strassen, Wegen, Plätzen, Höfen, Fluren
und Gewässern. Die Ausgabe 2012 wurde vom Baudepartement der Stadt Zug und der städtis-
chen Nomenklaturkommission in Zusammenarbeit mit der Korporation Zug, der GIS-Fach-
stelle des Kantons Zug und dem Tiefbauamt des Kantons Zug (Wasserbau und baulicher
Gewässerschutz) erarbeitet und vom Verwaltungsrat der Korporation Zug am 13. Oktober
2009 (betreffend Korporationsnamen) und von Stadtrat Zug am 3. Juli 2012 (betreffend
Gesamtverzeichnis) genehmigt. Gemäss den Erläuterungen zu diesem Verzeichnis berät die
städtische Nomenklaturkommission den Stadtrat in Fragen der Neu- und Umbenennung von
Strassen, Plätzen und Häusern der Stadt Zug. Sie beurteilt Benennungsvorschläge aus der
Bevölkerung und legt die richtige Schreibung der Namen fest. Der siebenköpfigen Kommis-
sion gehören Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Stadtteile, der Post und der
Verwaltung sowie Historiker und Sprachwissenschaftler an (vgl. S. 6 des Verzeichnisses).
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d) Die «Empfehlung des Bundesamtes für Landestopografie vom 3.5.2005» bezweckt, die
Gemeinden bei der Einführung und Pflege der Gebäudeadressierung zu unterstützen. Da es
aus verschiedenen Gründen (Post, Rettungsdienste, Feuerwehr etc.) nötig ist, dass Gebäude
eindeutig adressiert sind und schnell aufgefunden werden können, empfiehlt es sich demge-
mäss, jedes einer Strasse zugeordnete Gebäude strassenweise durchzunummerieren. In der
«Empfehlung» werden Namen von Plätzen wie Strassennamen behandelt. Aus der räumlichen
Zuordnung einer Anliegerliegenschaft zu einer Strasse oder zu einem Platz folgt somit gemäss
– einleuchtender und vernünftiger – Empfehlung deren Adressierung.

3. Die Stadt Zug ist Eigentümerin der Parzelle GS Nr. 844, die den Namen «Bundesplatz» trägt.
Diese Bezeichnung ist im Grundbuchplan des Zuger Geoportals ZugMap (www.zugmap.ch)
eingetragen. Die Parzelle verläuft schräg von Südosten nach Nordwesten. Im Norden grenzt
sie an die Gotthardstrasse und im Westen an die Alpenstrasse. Alle an dieser Parzelle gele-
genen Häuser führen als Adresse den Namen «Bundesplatz» mit je eigener Nummer. Angren-
zend im Südwesten liegt die ebenfalls im Eigentum der Stadt Zug stehende Parzelle GS Nr.
843, welche als öffentlicher Parkplatz dient. Diese Parzelle wird vom Stadtrat als Dreispitz-
platz bezeichnet, welcher Name aber nicht im Grundbuch steht. Daran schliesst die Parzelle
GS 842 mit einem öffentlichen Warenhaus mit der Adresse Bundesplatz 11 – 17 an. Südlich
sind noch weitere Grundstücke dem Bundesplatz zugeordnet. Die Liegenschaften mit Adresse
«Bundesplatz» umfassen eine Fläche von rund 10’000 m2. Mit Beschluss vom 10. Septem-
ber 2013 legte der Stadtrat Zug fest, dass der nach seiner Ansicht namenlose Platz an
der Alpenstrasse gegenüber dem Geburtshaus der Zuger Kirschtorte ab 2015 «Kirschtorten-
Platz» heisse. Auf Einsprache hin änderte er die Schreibweise auf «Kirschtortenplatz», behielt
aber den Namen bei. Der vorgesehene Platz hat eine Fläche von rund 500 m2 und liegt am
nördlichen Ende des Bundesplatzes. Er wird von den beiden nördlich und westlich verlaufend-
en Strassen und südlich von einem Kiosk und Fahrradständern begrenzt, im Osten stösst er
an das Haus B., wobei aber ein kleiner Vorplatz zu dessen Eingang nach Willen des Stadtrates
ausgespart und vom Rest des geplanten Kirschtortenplatzes abgetrennt wird. Nach Ansicht
des Stadtrates hat dies u.a. auch die Wirkung, dass die Adresse der Beschwerdeführer, Bun-
desplatz XY, nicht geändert werden muss.

Gemäss Stadtratsbeschluss vom 10. September 2013 veranlasste das 100-Jahr-Jubiläum der
Zuger Kirschtorte den Stadtrat dazu, den nördlichsten Teil des Dreispitzplatzes an der Kreu-
zung Gotthardstrasse/Alpenstrasse, «gewissermassen nomenklatorisch abzuparzellieren» und
ihn neu «Zuger-Kirschtorten-Platz» zu benennen. Damit solle die 400-jährige Kirschkultur in
der Stadt Zug verankert werden. Vor dem Beschluss holte er die Meinung der städtischen
Nomenklaturkommission ein, deren Haltung er im Stadtratsbeschluss wiedergab. Demge-
mäss vertrat diese Kommission die Ansicht, dass am fraglichen Ort städtebaulich keine
Platzsituation gegeben sei. Die Pendlerströme suchten sich dort zwischen Kiosk, Blumen-
trögen, Bäumen, Restaurantmobiliar etc. einen Weg zum Bahnhof. Die Plastik «Nicole» von
Josef Rickenbacher stehe mittendrin und komme nicht zur Geltung. Unter den Bäumen im
fraglichen Bereich gebe es keine Kirschbäume, was bei der beabsichtigten Bezeichnung un-
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abdingbar wäre. Die Bezeichnung «Zuger-Kirschtorten-Platz» würde von der Bevölkerung nicht
mit dem Gründerhaus an der Alpenstrasse 7 in Verbindung gebracht, sondern mit der di-
rekt gegenüber liegenden Konditorei Speck. Dies werde von der Kommission als unzuläs-
sige Bevorzugung eines einzelnen Kirschtortenproduzenten erachtet. Strassen und Plätze
dürften nicht als Marketinginstrumente missbraucht werden. Zusätzlich sei die vorgeschla-
gene Bezeichnung ein Wort-Ungetüm, welches erfahrungsgemäss keine Akzeptanz habe und
von der Bevölkerung nicht verwendet werde, somit eine eigentliche Totgeburt wäre. Zur Ver-
ankerung der Zuger Kirschentradition seien weder der vorgeschlagene Name noch der Stan-
dort geeignet. Der Stadtrat vertrat demgegenüber die Ansicht, dass die Zuger Kirschtorte
eine bedeutende identitätsstiftende Marke der Stadt Zug sei; es gehe nicht um Marketing
für eine Firma, sondern um die Marke schlechthin. Die Stadt sehe vor (sobald die person-
ellen Ressourcen es erlaubten), ein Gesamtkonzept zu erstellen, damit der gesamte Platz mit
seinen Nutzungen freundlicher, übersichtlicher und durchlässiger gestaltet werden könne.
Der Stadtrat verfolge eine langfristige Strategie und trage dem Umstand Rechnung, dass
in der Stadt rund 34 % international ausgerichtete Personen lebten, die diese Marke in die
Welt trügen. In Berücksichtigung des Einwandes der Kommission werde der Wortbestandteil
«Zuger» gestrichen und der Name auf «Kirschtorten-Platz» gekürzt.

4. Die Beschwerdeführer rügen, dass die kantonale Nomenklaturkommission nicht angehört
worden sei und sich der Stadtrat willkürlich über die Empfehlung der von ihm beigezoge-
nen, zwar an sich nicht mehr zuständigen kommunalen Kommission hinweggesetzt habe.
Der Regierungsrat habe sich trotz voller Kognition ebenfalls in keiner Weise mit den Argu-
menten der Kommission auseinandergesetzt, sondern im Wesentlichen bloss die Erwägungen
des Stadtrates wiederholt und lapidar festgestellt, dass dessen Argumentationen vertretbar
seien. Damit verkomme das Rechtsmittel zur Farce. Auch habe er die begründete Besorg-
nis betreffend Adressänderung völlig unberücksichtigt gelassen. Der Regierungsrat habe den
Sachverhalt ungenügend bzw. unrichtig festgestellt und seine Begründungspflicht verletzt.
Auch sei nicht geklärt worden, ob überhaupt ein öffentliches Interesse an der neuen Beze-
ichnung bestehe, welche für eine Namensänderung erforderlich sei. Der Stadtrat habe nur
aufgrund einiger weniger privater Interessen, quasi aus Goodwill, gehandelt. Darüber hinaus
handle es sich beim vorgesehenen Ort gar nicht um einen eigenständigen Platz. Da der Stad-
trat sein Ermessen nach unsachlichen, dem Zweck der massgebenden Vorschriften fremden
Gesichtspunkten betätigt habe, habe er sein Ermessen missbraucht. Jedenfalls habe er sein
Ermessen unangemessen ausgeübt, was der Regierungsrat hätte überprüfen und feststellen
müssen.

5. a) Mit der Verwaltungsbeschwerde können gemäss § 42 VRG alle Mängel des Verfahrens
und des angefochtenen Entscheides gerügt werden, insbesondere ist die Rüge möglich, der
angefochtene Entscheid sei unzweckmässig oder unangemessen. Neue Begehren, neue tat-
sächliche Behauptungen und die Bezeichnung neuer Beweismittel sind zulässig. Die Beschw-
erdeinstanz prüft die Beschwerde, ohne an die Anträge der Parteien gebunden zu sein. Sie
kann den Entscheid zugunsten oder zu Ungunsten einer Partei ändern (§ 47 Abs. 1 VRG).
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Der Regierungsrat kann (in bestimmten Fällen) die unrichtige Handhabung des Ermessens
kontrollieren. Diese Bestimmung ermächtigt ihn im Grundsatz, sein eigenes Ermessen an die
Stelle desjenigen der Vorinstanz zu setzen. Kommt der Rechtsmittelinstanz volle Kognition zu,
ist sie verpflichtet, diese voll auszuschöpfen. Beschränkt sie ihre Überprüfung auf eine reine
Rechtskontrolle oder gar eine blosse Willkürprüfung, so begeht sie eine formelle Rechtsver-
weigerung (BGE 130 II 449 E 4.1). Nach der Rechtsprechung hat sie aber einen Entschei-
dungsspielraum der Vorinstanz zu respektieren. Sie hat eine unangemessene Entscheidung
zu korrigieren, kann aber der Vorinstanz die Wahl unter mehreren angemessenen Lösungen
überlassen (BGE 133 II 35 E 3). Unangemessen ist eine Anordnung dann, wenn sie zwar inner-
halb des Ermessensspielraumes liegt, Sinn und Zweck der gesetzlichen Ordnung beachtet,
das Ermessen aber unzweckmässig ausgeübt wird (vgl. Marco Donatsch, in: Kommentar
zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2014,
§ 20 N. 49 f.). Die Rechtsmittelinstanzen haben praxisgemäss das Ermessen dann zurück-
haltend zu kontrollieren, wenn es sich um Entscheide im Anwendungsbereich der Gemein-
deautonomie handelt oder die Natur der Streitsache (besondere technische, wirtschaftliche
oder örtliche Kenntnisse) einer uneingeschränkten Überprüfung entgegensteht (vgl. Marco
Donatsch, a.a.O., N. 55).

b) Vorliegend schreibt der Bundesgesetzgeber vor, welche Kriterien bei der Benennung von
geografischen Gegebenheiten, wozu Strassen und Plätze gehören, zu beachten sind. Es sind
dies die einfache Schreib- und Lesbarkeit des neuen Namens, die allgemeine öffentliche
Akzeptanz, die Anlehnung an die Standardsprache der Sprachregion und die Änderung des
Namens aus öffentlichem Interesse. Im Bereich der Namensgebung sind die Ansprüche viel-
fältig und massgeblich individuell geprägt. Es versteht sich, dass unzählige Möglichkeiten für
eine Benennung mit ebenso guten (oder noch besseren) Gründen zur Wahl stehen. Im Kanton
Zug überliess es der Gesetzgeber in Übereinstimmung mit der bundesrechtlichen Kompetenz-
zuweisung dem jeweiligen Gemeinderat, die Namen der Strassen auf seinem Gemeindegebiet
zu bestimmen. Diese gesetzgeberische Lösung ist sinnvoll, da die gemeindliche Behörde mit
den lokalen Verhältnissen und Bedürfnissen vertraut ist. Angesichts der Vielzahl (ebenfalls)
passender Namen ist es daher richtig, dass der Regierungsrat nicht sein eigenes Ermessen
an dasjenige des Gemeinderates setzt, ansonsten der Gesetzgeber direkt dem Regierungsrat
die Kompetenz zur Namensgebung hätte erteilen sollen. Es ist daher richtig, wenn der Regie-
rungsrat sich auf die Prüfung der Frage beschränkt, ob die Kriterien des Bundesgesetzgebers
eingehalten worden sind.

c) Vorliegend kann festgestellt werden, dass sich der Regierungsrat mit den bundesrechtlichen
Kriterien für eine Namensgebung auseinandergesetzt hat. Allerdings ist der Vorwurf der Be-
schwerdeführer, er habe sich auf ihre Argumentation gar nicht eingelassen, sondern sich im
Wesentlichen mit der Wiederholung der Begründung des Stadtrates begnügt und so dessen
Haltung als vertretbar erachtet, nicht ganz von der Hand zu weisen. Tatsächlich findet sich
keine explizite Auseinandersetzung mit der Haltung der kommunalen Nomenklaturkommis-
sion. Auch äussert sich der Regierungsrat mit keinem Wort zur rechtlichen Frage, ob – da
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tatsächlich vom Stadtrat zwar so nicht angeordnet – eine Neubenennung des Platzes zwin-
gend zu der von den Beschwerdeführern befürchteten Adressänderung führen müsste. Es
mutet denn auch etwas eigenartig an, dass er im vorliegenden Gerichtsverfahren nicht nur
auf eine Vernehmlassung verzichtete und auch nicht auf seine Erwägungen verwies, sondern
nicht einmal einen Antrag stellte und insofern auch keinen gerichtlichen Schutz für seinen
eigenen Entscheid begehrte. Eine Verletzung der Begründungspflicht, die als Verletzung des
rechtlichen Gehörs qualifiziert werden müsste, kann aber nicht bejaht werden, weshalb der
angefochtene Beschluss nicht aus formellen Gründen aufzuheben ist.

6. In formeller Hinsicht ist weiter festzuhalten, dass weder das Bundesrecht noch das kan-
tonale Recht den Beizug einer (kantonalen oder kommunalen) Nomenklaturkommission bei
der Benennung von gemeindlichen Strassen oder Plätzen vorschreiben. Der Stadtrat Zug hat
daher korrekt die kantonale Nomenklaturkommission nicht miteinbezogen. Hingegen hat die
Stadt Zug auf kommunaler Ebene eine Nomenklaturkommission als Fachstelle für Namensge-
bungen und -beurteilungen eingesetzt, weshalb der Stadtrat richtigerweise vorgängig deren
Meinung eingeholt hat. Ebenfalls korrekt ist die Ansicht des Stadtrates, dass die Kommission
ausschliesslich beratende Funktion hat und ihre Beurteilungen resp. Empfehlungen keinen
verbindlichen Charakter haben. Die entscheidende Behörde ist nicht an deren Einschätzun-
gen gebunden. Sinn und Zweck einer Fachstelle ist aber gerade, dass bei ihr das für die Beant-
wortung einer Frage spezifisch benötigte Wissen gebündelt vorhanden ist und abgerufen wer-
den kann. Es darf und muss daher erwartet werden, dass die entscheidende Behörde nur mit
triftigen, sachlich vernünftigen und überzeugenden Gründen von der Meinung der Fachstelle
abweichen darf. Vorliegend hat der Stadtrat entgegen der klaren Meinungsäusserung der
Nomenklaturkommission entschieden; dies ist formell klar zulässig. Insgesamt gibt es daher
keinen Anlass, den Stadtratsbeschluss aus formellen Gründen aufzuheben.

7. In materieller Hinsicht ist zu prüfen, ob die Beurteilung des Regierungsrates zutrifft, dass
die gewählte Bezeichnung der vom Stadtrat gewählten Örtlichkeit die bundesrechtlichen Kri-
terien erfüllt und der Stadtrat sein Ermessen richtig handhabte. Dem Regierungsrat ist zuzus-
timmen, dass der Namensgeber (hier der Stadtrat) im Übrigen frei in der Namenswahl ist.

a) Der Stadtrat Zug geht beim von ihm benannten «Kirschtortenplatz» von einer bis anhin
namenlosen Örtlichkeit aus. Diese Meinung trifft offensichtlich nicht zu: Gemäss Grundbuch
gehören diese 500 m2 zur Parzelle GS Nr. 844, welche im Grundbuch als Ganzes mit «Bun-
desplatz» bezeichnet ist. Sie bildet den oberen Abschluss der Parzelle. Der Stadtrat wollte
diesen Teil denn auch nur «nomenklatorisch abparzellieren». In rechtlicher Sicht handelt es
sich somit nicht um eine Neubenennung, sondern um eine Namensänderung, die gemäss
Art. 4 Abs. 3 GeoNV nur aus öffentlichem Interesse erfolgen darf.

Die Nomenklaturkommission ist vorab der klaren Meinung, dass es sich beim fraglichen Ort in
räumlicher und städtebaulicher Hinsicht nicht einmal um einen Platz handelt. Der (ausgeweit-
ete) Bereich der Parzelle sei so stark mit Kiosk, Restaurantmobiliar, Blumentrögen, Bäumen
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möbliert, dass sich die Pendler den Weg zum Bahnhof suchen müssten. Auch die Skulptur
«Nicole» von Josef Rickenbacher komme nicht zur Geltung. Letztere Aussage impliziert eben-
falls, dass die Örtlichkeit nicht als Platz wahrgenommen wird, sondern mehr als verbreiterter
Weg zum/vom Bahnhof.

Der Stadtrat und mit ihm der Regierungsrat begründen das öffentliche Interesse mit der
Tatsache, dass in der Nähe an der Alpenstrasse 7 die Kirschtorte erfunden worden sei.
Die Kirschtorte sei eine bedeutende identitätsstiftende Marke der Stadt; 34 % der Wohn-
bevölkerung seien international ausgerichtet und würden die Marke in die Welt tragen. Aus
Sicht der Nomenklaturkommission wird der Name dagegen eher als Marketingmittel für die
Kirschtortenproduzenten empfunden; sie erachtet den gewählten Ort als unzulässige Bevorzu-
gung der direkt gegenüber liegenden Confiserie Speck. Ein Bezug zum Gründerhaus an der
Alpenstrasse sei nicht erkennbar.

Weder Stadt- noch Regierungsrat haben sich mit der Örtlichkeit konkret befasst. Der Stad-
trat hat allerdings die Absicht geäussert, dass er, wenn es die personellen Ressourcen dann
erlaubten, die Örtlichkeit einmal so umgestalten werde, dass sie freundlicher, übersichtlicher
und durchlässiger werde – und dass er auf diese Weise Platzcharakter in räumlicher Hin-
sicht herstellen will. Soweit es um den genannten inhaltlichen, auch historischen Bezug – die
Erinnerung an die Erfindung der Kirschtorte – geht, so könnte dieser auf dem direkt gegen-
über der Alpenstrasse 7 (Erfinderhaus) liegenden so genannten Dreispitzplatz oder auf dem
südlichen Teil des Bundesplatzes vis-à-vis der Treichler Confiserie (Gründerhaus) möglicher-
weise deutlicher hervorgehoben werden. Ob mit der Benennung eines Ortes in der Stadt mit
«Kirschtorte» tatsächlich die 400-jährige Kirschkultur verankert werden kann (und soll), wenn
die bestehenden Bäume keine Kirschbäume sind, ist eine aufgeworfene Frage, die weder
vom Stadt- noch Regierungsrat beantwortet wurde. Auch ist die von der Nomenklaturkom-
mission befürchtete Bevorzugung eines einzigen Kirschtortenherstellers nicht von der Hand
zu weisen. Dass dies nicht in der Absicht des Stadtrates liegt, ist durchaus glaubhaft, doch mit
dem blossen Nichtteilen dieser Ansicht sind die Bedenken nicht weggewischt. Ein Stadtrat,
der sich nicht dem Vorwurf der einseitigen Bevorzugung aussetzen will, müsste auf irgen-
deine Weise versuchen festzustellen (z. B. durch eine repräsentative Umfrage o.ä.), wie der
Name in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Der Regierungsrat hat sich begnügt, in bloss-
er Wiederholung der Argumente des Stadtrates das öffentliche Interesse an der Namensän-
derung zu bejahen. Mit den bedenkenswerten Einwänden der Nomenklaturkommission und
denjenigen der Beschwerdeführer in räumlicher und inhaltlicher Hinsicht hat er sich nicht
auseinandergesetzt und hat die unterschiedlichen, je auch zutreffenden Interessen und An-
liegen nicht gegeneinander abgewogen. Ohne Vorliegen des öffentlichen Interesses lässt der
Bundesgesetzgeber aber eine Namensänderung nicht zu (vgl. Art. 4 Abs. 3 GeoNV).

b) Namen von Strassen und Plätzen müssen einfach schreib- und lesbar sein. Diese An-
forderung darf bei «Kirschtortenplatz» wohl ohne weiteres bejaht werden.
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c) Als weiteres Kriterium für die Namenswahl wird deren allgemeine Akzeptanz gefordert. Es
ist naturgemäss schwierig, eine Akzeptanz zu fordern bzw. zu überprüfen, wenn ein Name
neu und daher in der Öffentlichkeit noch gar nicht etabliert ist. Für die Bejahung der Akzep-
tanz wird es aber nicht genügen, dass ein Name nur nicht anstössig oder nicht lächerlich ist
oder eine Verbindung zu von der Öffentlichkeit negativ besetzten und solcherart abgelehn-
ten Ereignissen oder Personen herstellt. Akzeptanz ist nicht gleich bedeutend mit fehlender
Ablehnung, sondern stellt insofern höhere Anforderungen. Wenn der Regierungsrat in Ziff.
2.3 des angefochtenen Entscheids erwägt, «Kirschtortenplatz» sei nicht anstössig, so ist ihm
selbstverständlich zuzustimmen. Mit nur dieser Eigenschaft aber bereits die breite Akzep-
tanz zu verbinden, erscheint etwas gewagt. Die Begründung des Stadtrates unter Verweis
auf die Alkoholgesetzgebung bzw. auf ein Informationsschreiben der Eidg. Alkoholverwaltung,
wonach die Benennung eines Ortes mit einem alkoholhaltigen Lebensmittel aus polizeilichen
Gründen erlaubt sei, kann offensichtlich auch nicht als Beweis für die breite Akzeptanz genü-
gen, wie dies der Regierungsrat ohne Nachfrage übernimmt. Die Beschwerdeführer verweisen
im Zusammenhang mit der Akzeptanz auf eine Online-Umfrage vom 29. Januar 2015; demge-
mäss fänden 30 % den Namen eine gelungene Würdigung der Kirschtortenkultur, 12 % sei es
egal und 58 % hielten den Namen für einen PR-Gag. Auch andere Kirschtortenproduzenten,
nicht aber der Inhaber der angrenzenden Confiserie, seien nicht überzeugt von dieser Idee.
Ob diese Darstellungen der Beschwerdeführer zutreffen, muss an dieser Stelle nicht verifiziert
werden. Ihre Hinweise müssen jedoch als Indiz dafür gewertet werden, dass die Akzeptanz
nicht im vom Bundesgesetzgeber geforderten Mass gegeben sein könnte. Auf welche Weise
die Akzeptanz ermittelt wird, ist aber nicht Aufgabe des Verwaltungsgerichts, sondern des
Namensgebers bzw. der ihn mit umfassender Kognition prüfenden Rechtsmittelinstanz.

8. Zusammenfassend ergibt sich, dass dem Stadtrat Zug in der Bezeichnung einer Strasse
oder Platzes grundsätzlich ein grosses Ermessen zukommt, in welches die Rechtsmittelbe-
hörde nicht ohne Not eingreift. Es ist daher richtig, dass der Regierungsrat nicht einfach sein
Ermessen an dasjenige des Stadtrates setzt. Im Rahmen seiner umfassenden Kognition wäre
er aber verpflichtet gewesen zu prüfen, ob das Ermessen vom Stadtrat in Nachachtung der
bundesrechtlichen Vorgaben richtig gehandhabt wurde. Dies hat er vorliegend pflichtwidrig
unterlassen, indem er sich zwar formell mit den bundesrechtlichen Kriterien für geografis-
che Namen befasste, materiell aber eine fundierte Begründung unterliess. Insofern muss ihm
eine formelle Rechtsverweigerung und damit eine Rechtsverletzung vorgeworfen werden. Die
Beschwerde wird daher gutgeheissen, der angefochtene Entscheid aufgehoben und die An-
gelegenheit gestützt auf § 72 Abs. 1 VRG zur Neubeurteilung – insbesondere zur Prüfung der
Platzsituation mit Abtrennung des Hauseinganges der Beschwerdeführer, des öffentlichen
Interesses für eine Namensänderung und der Akzeptanz des Namensvorschlages – an die
Vorinstanz zurückgewiesen.

(...)
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Urteil des Verwaltungsgerichts vom 1. März 2016, V 2015 123
Das Urteil ist rechtskräftig.

10. Strassenverkehrsrecht

10.1 Art. 15d Abs. 1 lit. b SVG; Art. 30 VZV

Regeste:
Art. 15d Abs. 1 lit. b SVG, Art. 30 VZV – Eine Person, die unter dem Einfluss von Cannabis
ein Fahrzeug gelenkt hat, erfüllt den Tatbestand von Art. 15d Abs. 1 lit. b SVG und ist
deshalb ohne weiteres einer Fahreignungsabklärung zu unterziehen (Erw. 4a). Bei einem
THC-Carbonsäurewert im Blut von 88 µg/L und einem THC-Wert von 15 µg/L sowie
Hinweisen auf psychische Probleme durfte die Vorinstanz von ernsthaften Zweifeln an
der Fahreignung ausgehen, und den Führerausweis vorsorglich entziehen (Erw. 4b).

Aus dem Sachverhalt:

Mit Verfügung vom 19. Mai 2016 entzog das Strassenverkehrsamt des Kantons Zug M.,
Jahrgang 1966, den Führerausweis aller Kategorien vorsorglich für unbestimmte Zeit. Zur
Begründung führte das Strassenverkehrsamt aus, M. sei als Lenker eines Personenwagens
von der Polizei anlässlich einer Kontrolle positiv auf Cannabis getestet worden. Der foren-
sisch-toxikologische Abschlussbericht des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern
habe zudem ergeben, dass der im Vollblut nachgewiesene Wert der THC-Carbonsäure (THC-
COOH) von 88 µg/L eindeutig auf einen chronischen und hohen Cannabiskonsum hinweise,
der die Fahreignung deutlich in Frage stelle. Es würden erhebliche Zweifel an der Eignung von
M. zum Lenken von Motorfahrzeugen und Mofas bestehen, weshalb ihm der Führerausweis
vorsorglich für unbestimmte Zeit entzogen werde. Über die Frage, ob ein Sicherungsentzug zu
verfügen sei, werde erst entschieden, wenn geklärt sei, ob M. aus gesundheitlichen Gründen
zum Lenken von Fahrzeugen in der Lage sei oder nicht.

Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 20. Juni 2016 liess M. die Aufhebung der Verfügung
vom 19. Mai 2016 und die umgehende Wiedererteilung des Führerausweises beantragen.
Zudem sei von einer spezialärztlichen Abklärung der Fahreignung durch eine anerkannte In-
stitution abzusehen. Das Strassenverkehrsamt beantragte die Abweisung der Beschwerde.

Aus den Erwägungen:

(...)

2. a) Motorfahrzeugführer müssen über Fahreignung und Fahrkompetenz verfügen (Art. 14
Abs. 1 SVG). Über keine Fahreignung verfügt (insbesondere), wer an einer Sucht leidet, die
das sichere Führen von Motorfahrzeugen beeinträchtigt (Art. 14 Abs. 2 lit. c SVG), oder
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wer nach seinem bisherigen Verhalten keine Gewähr bietet, als Motorfahrzeugführer die
Vorschriften zu beachten und auf die Mitmenschen Rücksicht zu nehmen (Art. 14 Abs. 2 lit.
d SVG). Wer wegen Alkohol-, Betäubungsmittel- oder Arzneimitteleinfluss oder aus anderen
Gründen nicht über die erforderliche körperliche und geistige Leistungsfähigkeit verfügt, gilt
während dieser Zeit als fahrunfähig und darf kein Fahrzeug führen (Art. 31 Abs. 2 SVG).
Befindet sich ein Fahrzeugführer in einem Zustand, der die sichere Führung des Fahrzeugs
ausschliesst, so verhindert die Polizei die Weiterfahrt und nimmt den Führerausweis ab (Art. 54
Abs. 3 SVG). Von der Polizei abgenommene Ausweise sind sofort der Entzugsbehörde zu
übermitteln; diese entscheidet unverzüglich über den Entzug. Bis zu ihrem Entscheid hat die
Abnahme eines Ausweises durch die Polizei die Wirkung des Entzugs (Art. 54 Abs. 5 SVG).

b) Gemäss der Verkehrsregelnverordnung des Bundesrates vom 13. November 1962 (VRV,
SR 741.11) gilt eine Fahrunfähigkeit (im Sinne von Art. 31 Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 7 lit.
a SVG) grundsätzlich als erwiesen, wenn im Blut des Fahrzeuglenkers Tetrahydrocannabinol
(THC/Cannabis) nachgewiesen wird (Art. 2 Abs. 2 lit. a VRV). Das Bundesamt für Strassen
(ASTRA) erlässt nach Rücksprache mit Fachexperten Weisungen über den Nachweis dieser
Substanzen (Art. 2 Abs. 2bis VRV). Gemäss der Verordnung vom 22. Mai 2008 des ASTRA
(VSKV-ASTRA, SR 741.013.1) zur bundesrätlichen Strassenverkehrskontrollverordnung vom
28. März 2007 (SKV, SR 741.013) gilt Cannabis im Sinne von Art. 2 Abs. 2 lit. a VRV als
nachgewiesen, wenn der THC-Messwert im Blut den Grenzwert von 1.5 µg/L erreicht oder
überschreitet (Art. 34 lit. a VSKV-ASTRA). Dieser Grenzwert dient in erster Linie als Richtwert
für die Feststellung einer aktuellen Fahrunfähigkeit (im Sinne von Art. 31 Abs. 2 und Art. 91
Abs. 2 SVG) und damit verbundene Strafsanktionen bzw. administrative Warnungsentzüge
von Führerausweisen (Art. 55 Abs. 7 lit. a SVG). Für die Prüfung der generellen Fahreignung
bzw. eines (vorsorglichen) Sicherungsentzuges wegen Anzeichen für Drogensucht (vgl. dazu
nachfolgende Erw. 2c) haben sie nur eine beschränkte Bedeutung (vgl. Urteil des Bundes-
gerichts 1C_365/2013 vom 8. Januar 2014 Erw. 4.3).

c) Führerausweise sind mangels Fahreignung auf unbestimmte Zeit zu entziehen (sog. Siche-
rungsentzug), wenn der Lenker an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst
(Art. 16d Abs. 1 lit. b SVG) oder wenn er aufgrund seines bisherigen Verhaltens nicht Gewähr
bietet, dass er künftig beim Führen eines Motorfahrzeuges die Vorschriften beachten und auf
die Mitmenschen Rücksicht nehmen wird (Art. 16d Abs. 1 lit. c SVG). Auf fehlende Fahreig-
nung wegen Drogensucht darf nach der Praxis des Bundesgerichtes geschlossen werden,
wenn der Lenker nicht (mehr) in der Lage ist, Drogenkonsum und Strassenverkehr ausre-
ichend auseinanderzuhalten, oder wenn die naheliegende Gefahr besteht, dass er im akuten
Rauschzustand am motorisierten Strassenverkehr teilnimmt (BGE 129 II 82 Erw. 4.1; 127 II
122 Erw. 3c mit Hinweisen). Ein regelmässiger aber kontrollierter und mässiger Cannabiskon-
sum erlaubt für sich allein noch nicht den Schluss auf eine fehlende Fahreignung. Von Bedeu-
tung sind die Konsumgewohnheiten des Lenkers, seine Vorgeschichte, sein bisheriges Ver-
halten im Strassenverkehr und seine Persönlichkeit (BGE 128 II 335 Erw. 4a mit Hinweisen;
Urteil 1C_445/2012 vom 26. April 2013 Erw. 3.1).
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d) Bestehen Zweifel an der Fahreignung einer Person, so wird diese einer Fahreignungsunter-
suchung unterzogen, namentlich bei Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder
bei Mitführen von Betäubungsmitteln, die die Fahrfähigkeit stark beeinträchtigen oder ein
hohes Abhängigkeitspotenzial aufweisen (Art. 15d Abs. 1 lit. b SVG). In dieser Situation ist
der Führerausweis nach Art. 30 der Verkehrszulassungsverordnung vom 27. Oktober 1976
(VZV, SR 741.51) im Prinzip vorsorglich zu entziehen, denn diesfalls steht die Fahreignung
des Betroffenen ernsthaft in Frage, weshalb es unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicher-
heit grundsätzlich nicht zu verantworten ist, ihm den Führerausweis bis zum Vorliegen des
Untersuchungsergebnisses zu belassen (BGE 125 II 396 Erw. 3; Urteile des Bundesgerichts
1C_356/2011 vom 17. Januar 2012 Erw. 2.2 und 1C_292/2015 vom 20. Oktober 2015 Erw.
2.1, je mit Hinweisen). Im Übrigen setzt die Anordnung einer verkehrsmedizinischen Un-
tersuchung (wegen einer möglichen Drogensucht im Sinne von Art. 16d Abs. 1 lit. b SVG)
rechtsprechungsgemäss nicht zwangsläufig voraus, dass der Lenker unter dem Einfluss von
Betäubungsmitteln gefahren ist oder bei der Anlasstat Drogen im Fahrzeug mitgeführt hat
(vgl. Urteil 1C_445/2012 vom 26. April 2013 Erw. 3.2). Der strikte Beweis für eine den
Sicherungsentzug rechtfertigende fehlende Fahreignung ist im Verfahren des vorsorglichen
Sicherungsentzuges noch nicht erforderlich (BGE 125 II 492 Erw. 2b und 122 II 359 Erw. 3a,
je mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1C_658/2015 vom 20. Juni 2016 Erw. 2, mit
Hinweisen).

3. Strittig und zu prüfen ist, ob das Strassenverkehrsamt dem Beschwerdeführer den Füh-
rerausweis aller Kategorien mit Verfügung vom 19. Mai 2016 zu Recht vorsorglich auf unbes-
timmte entzogen und den Erlass einer definitiven Verfügung von einer spezialärztlichen Fahreig-
nungsabklärung abhängig gemacht hat oder nicht. In Verfahren nach § 61 Abs. 1 Ziff. 1 VRG
– wie in casu – kann das Gericht neben Rechtsverletzungen (§ 63 Abs. 1 VRG) und entschei-
derheblichen unrichtigen oder ungenügenden Sachverhaltsfeststellungen (§ 63 Abs. 2 VRG)
auch die unrichtige Handhabung des Ermessens durch die Vorinstanz (§ 63 Abs. 3 VRG) über-
prüfen.

4. Den vorliegenden Akten ist zu entnehmen, dass dem Beschwerdeführer am 12. März 2016,
um ca. 11.50 Uhr, von der Kantonspolizei Aargau aufgrund eines positiv ausgefallenen Dro-
genschnelltests der Führerausweis abgenommen wurde (...). Der Beschwerdeführer musste
dann im Spital Baden sowohl eine Blut- als auch eine Urinprobe abgeben, wobei die Urinprobe
positiv ausfiel und das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern im Blut des Beschw-
erdeführers einen THC-Wert von 15 µg/L sowie einen THC-Carbonsäurewert (THC-COOH)
von 88 µg/L nachweisen konnte (...). Damit wurde der vom ASTRA festgelegte THC-Gren-
zwert von 1.5 µg/L deutlich überschritten, weswegen der Beschwerdeführer am 12. März
2016 zum Zeitpunkt der Polizeikontrolle wegen Betäubungsmitteleinfluss erwiesenermassen
fahrunfähig war (vgl. vorstehende Erw. 2b) und damit eine schwere Widerhandlung gegen das
Strassenverkehrsgesetz beging (Art. 16c Abs. 1 lit. c SVG). Dies ist grundsätzlich unbestritten
und wurde vom Beschwerdegegner in der vorliegend angefochtenen Verfügung unter Ziff. 7
zu Recht festgehalten.
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a) Umstritten sind nun aber die Rechtmässigkeit des vorsorglichen Führerausweisentzugs und
die Bedingung einer spezialärztlichen Fahreignungsabklärung. Was die Fahreignungsabklärung
betrifft, ist zunächst auf vorstehende Erw. 2d und insbesondere auf Art. 15d Abs. 1 lit. b
SVG zu verweisen. Das Gesetz zählt exemplarisch auf, bei welchen Sachverhalten per se von
Zweifeln an der Fahreignung eines Fahrzeuglenkers auszugehen ist, namentlich – unter an-
derem – beim Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der Beschwerdeführer, der
unbestrittenermassen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Cannabis) ein Fahrzeug ge-
lenkt hat, erfüllt somit den Tatbestand von Art. 15d Abs. 1 lit. b SVG. Bei Erfüllung eines der
nicht abschliessend aufgezählten Tatbestände von Art. 15d Abs. 1 SVG werden die Zweifel
an der Fahreignung einer Person von Gesetzes wegen vermutet. Sie begründen einen An-
fangsverdacht fehlender Fahreignung. Die entsprechende Person ist deswegen ohne weiteres
einer Fahreignungsabklärung zu unterziehen, zumal es sich bei Art. 15d Abs. 1 SVG nicht um
eine «Kann-Bestimmung» handelt (Jürg Bickel, in: Basler Kommentar zum Strassenverkehrsge-
setz, Basel 2014, Art. 15d N 14 f.). Der Tatbestand von Art. 15d Abs. 1 lit. b SVG setzt sodann
nicht voraus, dass der Konsument der Drogen tatsächlich nicht in der Lage ist, Drogenkonsum
und Strassenverkehr ausreichend auseinanderzuhalten, bezweckt doch die Untersuchung die
Abklärung genau dieser Frage (Jürg Bickel, a.a.O., Art. 15d N 23). Somit ist der Antrag des
Beschwerdeführers, wonach von einer spezialärztlichen Abklärung der Fahreignung durch
eine anerkannte Institution abzusehen sei, abzuweisen.

b) Obwohl sich die Anordnung einer spezialärztlichen Fahreignungsabklärung damit als recht-
mässig erwiesen hat, bedeutet dies noch nicht, dass auch der vorsorgliche Führerausweisent-
zug rechtmässig war. Artikel 30 VZV setzt nämlich das Bestehen ernsthafter Zweifel voraus,
während Art. 15d Abs. 1 SVG lediglich Zweifel voraussetzt. Mithin verbleibt zu prüfen, ob
der Beschwerdegegner zu Recht vom Bestehen ernsthafter Zweifel an der Fahreignung des
Beschwerdeführers ausgehen durfte oder nicht. Bereits zuvor in Erw. 2d wurde unter Verweis
auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung ausgeführt, dass bei Anordnung einer Fahreig-
nungsabklärung in der Regel auch ein vorsorglicher Führerausweisentzug zu verfügen ist. In
casu lenkte der Beschwerdeführer nicht nur ein Fahrzeug unter Betäubungsmitteleinfluss,
sondern es wurde ihm darüber hinaus auch noch ein THC-Carbonsäurewert (THC-COOH) im
Blut von 88 µg/L nachgewiesen. Dieser Wert befindet sich deutlich über dem Grenzwert
von 40 µg/L, ab welchem gemäss dem Rundschreiben der Schweizerischen Gesellschaft
für Rechtsmedizin vom Januar 2014 von einem mehr als gelegentlichen bzw. einem häufigen
Cannabiskonsum (mehr als zweimal pro Woche) auszugehen ist (...). Nachdem somit bere-
its kraft gesetzlicher Vermutung von Art. 15d Abs. 1 lit. b SVG Zweifel an der Fahreignung
des Beschwerdeführers vorhanden waren, wurden diese Zweifel durch den sehr hohen und
auf einen chronischen Cannabiskonsum hinweisenden THC-Carbonsäurewert in seinem Blut
noch verstärkt. Ebenfalls zu berücksichtigen ist die Tatsache, dass der THC-Wert des Beschw-
erdeführers zum Kontrollzeitpunkt 15 µg/L betrug und damit den maximal zulässigen Wert
von 1.5 µg/L um das Zehnfache überschritt. Es ist zumindest fraglich, ob der nächtliche Mar-
ihuanakonsum dazu führen konnte, dass der Grenzwert von 1.5 µg/L auch elf Stunden nach
dem Konsum noch um das Zehnfache überschritten war. Zweifel bestehen insbesondere auch
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deshalb, weil die Kantonspolizei Aargau bei der Kontrolle im Fahrzeuginnern einen Cannabis-
geruch wahrnehmen konnte (...). Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer seit August 2015
in psychotherapeutischer Behandlung war und es anfangs 2016 zu einer psychischen Krise
kam (...). Obwohl aufgrund der fachärztlichen Bestätigung davon auszugehen ist, dass die An-
tidepressiva per Ende 2015 abgesetzt wurden und es somit nicht zu einem gefährlichen Mis-
chkonsum von Betäubungsmitteln und Medikamenten kam, kann sich auch das Durchleben
einer psychischen Krise an sich durchaus negativ auf die Fahreignung auswirken. Insofern
erweist sich die Einschätzung des Beschwerdegegners, welcher vor diesem Hintergrund und
aufgrund sämtlicher Umstände von ernsthaften Zweifeln an der Fahreignung ausgegangen
ist, als nicht zu beanstanden. Mithin liegt weder eine Rechtsverletzung noch eine unrichtige
Sachverhaltsfeststellung oder eine unrichtige Handhabung des Ermessens durch die Vorin-
stanz vor.

5. Was der Beschwerdeführer hiergegen vorbringen lässt, vermag an der dargelegten Sach-
und Rechtslage nichts zu verändern und er vermag daraus nichts zu seinen Gunsten abzuleit-
en. Insbesondere ist die Frage, ob ein Fahrzeuglenker in der Lage ist, den Betäubungsmit-
telkonsum und das Führen eines Fahrzeuges strikte auseinanderzuhalten, beim vorsorglichen
Sicherungsentzug noch nicht relevant. Vielmehr soll unter anderem diese Frage gerade mit
der spezialärztlichen Abklärung beantwortet werden, sodass in der Folge ein definitiver Si-
cherungsentzug verfügt oder aber dem Fahrzeuglenker der Führerausweis wieder ausge-
händigt werden kann. Der Verweis des Beschwerdeführers auf das Urteil des Bundesgerichts
1C_111/2015 vom 21. Mai 2015 Erw. 4.4 ist insofern unerheblich, als es in diesem Urteil um
einen (definitiven) Sicherungsentzug geht. Beim vorsorglichen Sicherungsentzug muss der
strikte Nachweis der fehlenden Fahreignung aber gerade noch nicht erbracht sein, ansonsten
bereits ein definitiver Sicherungsentzug verfügt werden könnte und müsste (BGE 122 II 359
Erw. 3a). Nicht weiter relevant sind vorliegend sodann die Ausführungen des Beschwerde-
führers zur Angewiesenheit auf den Führerausweis, steht seine Fahreignung doch ernsthaft in
Frage, sodass es unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit nicht zu verantworten ist,
ihm den Führerausweis bis zum Vorliegen der spezialärztlichen Abklärung zu belassen bzw.
wieder auszuhändigen. Mit dem Beschwerdegegner ist der Beschwerdeführer an dieser Stelle
darauf hinzuweisen, dass es ihm frei steht, sich zu einer spezialärztlichen Abklärung bei einer
vom Strassenverkehrsamt anerkannten Institution anzumelden und durch diese Abklärung die
bestehenden Zweifel an seiner Fahreignung aus der Welt zu schaffen. Da der Beschwerdefüh-
rer vorbringen liess, er habe den Cannabiskonsum bereits nach dem Ereignis vom 12. März
2016 sistiert – was sehr zu befürworten ist –, hätte er diese Abklärung in der Zwischenzeit
bereits durchführen lassen können. Da dies nicht gemacht wurde, bleibt der vorsorgliche
Führerausweisentzug bestehen, bis das Strassenverkehrsamt den entsprechenden Bericht
zur Fahreignungsabklärung erhält und die Zweifel ausgeräumt sind. Daran ändern auch die
eingereichten Urinproben vom 18. August 2016 nichts (...), muss gestützt auf Art. 15d Abs. 1
lit. b SVG doch zwingend eine Fahreignungsabklärung erfolgen.

6. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer am 12. März 2016 unter
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dem Einfluss von Betäubungsmitteln (THC-Wert von 15 µg/L bei Grenzwert von 1.5 µg/L)
ein Motorfahrzeug lenkte, bei der darauf folgenden Blutprobe einen auf einen chronischen
Cannabiskonsum hinweisenden THC-Carbonsäurewert von 88 µg/L aufwies und er sich zu
dieser Zeit offenbar auch in einer psychischen Krisensituation befand. Der Beschwerdegeg-
ner durfte in Berücksichtigung dieser Umstände zu Recht davon ausgehen, dass ernsthafte
Zweifel an der Fahreignung des Beschwerdeführers vorlagen und gestützt darauf nach Art. 30
VZV einen vorsorglichen Führerausweisentzug verfügen. Weil durch das Fahren unter Betäu-
bungsmitteleinfluss auch Art. 15d Abs. 1 lit. b SVG erfüllt war, ist ebenfalls nicht zu bean-
standen, dass der Erlass einer definitiven Verfügung von einer spezialärztlichen Abklärung
der Fahreignung abhängig gemacht wurde. Mithin erweist sich die vorliegende Beschwerde
als unbegründet, weswegen sie vollumfänglich abzuweisen ist.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 25. Oktober 2016, V 2016 56
Das Urteil ist rechtskräftig.

11. Personalrecht

11.1 §§ 10, 13 und 24 PG

Regeste:
§§ 10 und 13 PG – Die ordentliche Kündigung im öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhält-
nis bedarf eines sachlichen Grundes, der mit der Anstellung direkt im Zusammenhang
stehen und von einer gewissen Schwere sein muss; ein Verschulden des Angestellten
ist nicht notwendig (Erw. 2b). Erweist sich das Vertrauensverhältnis zwischen Vorgeset-
zter und Angestelltem als zerrüttet und eine Verbesserung der Situation durch mildere
Massnahmen als unmöglich, ist ein sachlicher Grund gegeben (Erw. 3b).
§ 24 PG – Der Angestellte hat nach zehn Dienstjahren Anspruch auf eine Ab-
gangsentschädigung, wenn die Entlassung ohne Verschulden erfolgte (Erw. 2d). Wurden
dem Angestellten verschiedene Angebote gemacht, wie das Arbeitsverhältnis in verän-
derter Form weitergeführt werden könnte, und lehnte dieser sämtliche Vorschläge ohne
konkrete Gegenvorschläge ab, erfolgt die Entlassung nicht unverschuldet (Erw. 3e).

Aus dem Sachverhalt:

Z. arbeitete seit dem 1. Februar 1992 bei der X.-Direktion des Kantons Zug, wobei er seit 1999
in einer stellvertretenden Funktion tätig war. Am 1. Mai 2009 wurde B. die direkte Vorgeset-
zte von Z. Nachdem das Arbeitsklima zwischen Z. und B. sich zunehmend verschlechtert
hatte und eine Konfliktklärung durch einen externen Berater erfolglos blieb, wurden diverse
Anpassungen des Dienstverhältnisses von Z. wie Funktionsänderungen und eine Reduktion
des Beschäftigungsgrads geprüft. Diese lehnte Z. allesamt ab. In der Folge erhob Z. den Vor-
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wurf, er werde von seiner Vorgesetzten gemobbt, worauf eine externe Spezialistin beauftragt
wurde, die Vorwürfe zu begutachten. In ihrem Bericht vom 13. November 2014 kam sie zum
Schluss, dass das Vertrauensverhältnis zwischen B. und Z. zwar zerrüttet sei, man das Verhal-
ten von B. gegenüber Z. allerdings nicht als Mobbing bezeichnen könne. In der Folge wurde
Z. ein Vorschlag für eine einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 31. Okto-
ber 2015 unterbreitet, welchen Z. ablehnte. Mit Verfügung vom 18. März 2015 löste die X.-
Direktion das Arbeitsverhältnis mit Z. schliesslich per 31. Oktober 2015 auf. Dagegen erhob
Z. am 9. April 2015 Verwaltungsbeschwerde beim Regierungsrat. Am 22. September 2015
wies der Regierungsrat des Kantons Zug die Beschwerde ab, soweit er darauf eintrat.

Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 26. Oktober 2015 beantragte Z., es sei der Entscheid
des Regierungsrates aufzuheben, es sei die Kündigung des Kantons aufgrund der Verletzung
von Verfahrensvorschriften sowie wegen der erheblich unrichtigen Feststellung des Sachver-
haltes durch die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin als missbräuchlich zu bezeichnen
und aufzuheben. Zudem seien ihm aufgrund der missbräuchlichen Kündigung eine Entschädi-
gung von neun Monatsgehältern und eine Abgangsentschädigung von sechs Monatsgehäl-
tern zuzusprechen. Eventualiter sei die Angelegenheit an die Vorinstanz zur Neubeurteilung
zurückzuweisen. Zur Begründung führte er u.a. an, er selbst und weitere Mitarbeiter seien
wiederholt unangemessenem Verhalten der Vorgesetzten ausgesetzt gewesen. Die Massnah-
men zur Klärung der Situation seien ungenügend gewesen und es seien allein sein Verhal-
ten und seine Leistungen thematisiert worden. Die Kündigung sei gemäss Aktenlage nicht
von ihm verschuldet, nicht angemessen sowie nicht verhältnismässig. Der Regierungsrat des
Kantons Zug beantragte mit Stellungnahme vom 30. November 2015 die vollumfängliche und
kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

Aus den Erwägungen:

(...)

2. Vorliegend (...) bestand unbestrittenermassen ein unbefristetes öffentlich-rechtliches Di-
enstverhältnis, welches durch Kündigung des Kantons per 31. Oktober 2015 aufgelöst wurde.

a) Gemäss § 8 des Gesetzes über das Arbeitsverhältnis des Staatspersonals (Personalgesetz)
vom 1. September 1994 (PG, BGS 154.21) endigt ein unbefristetes öffentlich-rechtliches Ar-
beitsverhältnis in der Regel durch schriftliche Kündigung seitens des Mitarbeiters oder des
Kantons. Gestützt auf § 10 Abs. 1 PG kann der Kanton das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung
der für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geltenden Kündigungsfristen und Kündigungster-
mine kündigen. Vor der Kündigung ist dem Mitarbeiter das rechtliche Gehör zu gewähren
und die Kündigung ist zu begründen (§ 10 Abs. 3 PG). Bevor eine Kündigung ausgesprochen
wird, ist nach § 10 Abs. 4 PG die Angemessenheit weniger weitreichender Massnahmen
zu erwägen wie förmliche Erteilung eines Verweises, Gehaltskürzung, Aufschub oder Ver-
weigerung der Treue- und Erfahrungszulage, Zuweisung anderer Arbeit, Versetzung an eine
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andere Stelle (Funktionsänderung) oder Androhung der Entlassung. Eine Kündigung seitens
des öffentlichen Arbeitgebers ist nichtig und entfaltet keine Rechtswirkung, wenn sie während
bestimmter Sperrfristen erklärt wird (§ 11 und § 12 PG). Missbräuchlich ist eine Kündigung
seitens des Arbeitgebers gemäss § 13 PG dann, wenn Verfahrensvorschriften verletzt wurden
oder wenn sie sich nicht auf sachliche Gründe stützen lässt. Eine missbräuchliche Kündigung
begründet Anspruch auf Entschädigung, welche abhängig vom Dienstalter drei bis höchstens
neun Monatsgehälter beträgt. Hingegen kann aus einer missbräuchlichen Kündigung kein
Anspruch auf Fortführung des Arbeitsverhältnisses abgeleitet werden (§ 14 PG).

b) Die ordentliche Kündigung im öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis bedarf eines sach-
lichen Grundes. Gründe dieser Art müssen mit der Anstellung direkt im Zusammenhang ste-
hen oder sich doch auf diese auswirken, sachlich haltbar und von einer gewissen Schwere
sein. Ein Verschulden des Angestellten ist nicht massgebend. Eine einmalige geringfügige
Beanstandung genügt nicht, verlangt wird vielmehr ein sachlicher Grund von einer gewissen
Schwere bzw. wiederholtes oder andauerndes Fehlverhalten. Zur Kündigung eines Angestell-
tenverhältnisses genügen auch objektive, nicht vom Arbeitnehmer verschuldete Gründe, wie
gesundheitliche Probleme oder fachliches Unvermögen sowie die Vertrauenswürdigkeit beein-
trächtigende Verhaltensweisen. Die Gründe müssen die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses
jedoch nicht als unzumutbar erscheinen lassen (Entscheid des Zürcher Verwaltungsgerichts
vom 2. September 1999, RB ZH 1999 163). Eine ohne sachliche Gründe ausgesprochene
Kündigung kann in der Regel nicht durch das Nachschieben von Kündigungsgründen, die
sich erst nach der Entlassung zugetragen haben, geheilt werden. Hingegen ist es zulässig
und geboten, nachträgliche Vorkommnisse zu berücksichtigen, mit denen bereits im Entlas-
sungszeitpunkt vorhandene Kündigungsgründe untermauert und erhärtet werden. Ebenso ist
es statthaft, die Kündigung nachträglich mit Tatsachen zu begründen, die im Entlassungszeit-
punkt zwar bestanden haben, der kündigenden Partei jedoch nicht bekannt gewesen sind
und auch nicht haben bekannt sein können (Bernische Verwaltungsrechtsprechung, BVR
1999 433; vgl. Peter Hänni, Das öffentliche Dienstrecht, Eine Fallsammlung, 2. Aufl., Zürich
2008, S. 558 ff.). Weitere sachlich haltbare (triftige) Gründe zur ordentlichen Beendigung des
Angestelltenverhältnisses sind folgenden Beispielen aus der Rechtsprechung verschiedener
Kantone zu entnehmen: Fehlender Wille zur Zusammenarbeit, inexistentes gegenseitiges Ver-
trauen, undenkbare Zusammenarbeit; gestörtes Vertrauensverhältnis; quantitativ und qualita-
tiv ungenügende Arbeitsleistungen; persönliche Schwierigkeiten sowohl mit Unterstellten als
auch mit Vorgesetzten, die das Vertrauens- und Arbeitsverhältnis nachhaltig ungünstig bee-
influssen; mangelhafte Leistungen des Angestellten und Spannungen zwischen diesem und
seinem Vorgesetzten; mangelnde Sozialkompetenz, bei welcher eine Angestellte über einen
längeren Zeitraum hinweg und bei unterschiedlichen Gelegenheiten immer wieder von Neuem
Anlass zu Kritik bot, wobei die Kritik nicht bloss von einer Seite, sondern von Schülern, El-
tern und Lehrerkollegen kam; ungenügende Arbeitsleistungen, die trotz Beizug von fachlicher
Unterstützung nicht verbessert werden konnten; minimalistische Grundeinstellung bei der
Umsetzung des Lehr- und Erziehungsauftrags (vgl. zum Ganzen: Peter Hänni, a.a.O., S. 567
f., mit weiteren Verweisen).
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c) Im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis gilt es weiter das Willkürverbot, den Grundsatz
von Treu und Glauben sowie den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten. Letzter-
er findet seinen Niederschlag explizit in § 10 Abs. 4 PG, indem vor der Entlassung weniger
weitreichende Massnahmen seitens des Arbeitgebers zu prüfen sind. Die Kündigung muss da-
her zur Lösung eines Problems nicht nur geeignet, sondern auch erforderlich sein. Die Abwä-
gung der gegenseitigen Interessen muss eine Kündigung als gerechtfertigt erscheinen lassen
(vgl. zum Ganzen: Matthias Michel, Beamtenstatus im Wandel, Zürich 1998, S. 301). Bei
dieser Interessenabwägung kann bei Personen mit Beispielsfunktionen, wie dies zum Beispiel
bei Lehrpersonen der Fall ist, ein strengerer Massstab an die Integrität angelegt werden. An-
dererseits ist auch die Dauer des bisher bestehenden Arbeitsverhältnisses in die Interessen-
abwägung miteinzubeziehen, ist doch eine Kündigung für einen langjährigen Mitarbeiter von
einschneidenderer Bedeutung als für einen Jüngeren.

d) Gemäss § 24 Abs. 1 PG hat der Mitarbeiter Anspruch auf eine Abgangsentschädigung,
wenn das Arbeitsverhältnis seitens des Kantons gekündigt wird, ohne dass der Mitarbeit-
er durch schuldhaftes Verhalten begründeten Anlass zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses
gegeben hat. (...)

d/aa) Die Abgangsentschädigung ist eine Zuwendung aus Billigkeitsgründen: Langverdienten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll unter anderem im Fall der Kündigung durch den Kanton
eine Anerkennung in finanzieller Form für die geleisteten Dienste erbracht werden. Die Bil-
ligkeit gebietet es gleichzeitig, die Abgangsentschädigung auf Fälle zu begrenzen, in welchen
die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter den Dienst schuldlos verlassen muss, eine Entlassung
also ohne Verschulden erfolgt (Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 1. Februar 1994
zum Gesetz über das Arbeitsverhältnis des Staatspersonals, Vorlage Nr. 130.4, Laufnummer
8257, S. 66).

(...)

d/cc) Im Personalrecht des Bundes gilt die Auflösung des Arbeitsverhältnisses unter an-
derem dann als verschuldet, wenn der Arbeitgeber es kündigt wegen: a. Verletzung wichtiger
gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten; b. Mängeln in der Leistung oder im Verhalten; c.
mangelnder Eignung, Tauglichkeit oder Bereitschaft, die im Arbeitsvertrag vereinbarte Arbeit
zu verrichten; d. mangelnder Bereitschaft zur Verrichtung zumutbarer anderer Arbeit (Art. 31
Abs. 1 lit. a BPV i.V.m. Art. 10 Abs. 3 lit. a–d BPG).

d/dd) Nach Rechtsprechung und Praxis im Bereich der Regelungen zur Abgangsentschädi-
gung ist die Auflösung eines Arbeitsverhältnisses dann als schuldlos zu betrachten, wenn
die Gründe, die zu einer Entlassung geführt haben, von der angestellten Person überwiegend
nicht zu vertreten sind. Typische Fälle sind die Aufhebung der Stelle oder der Tatbestand,
dass der oder die Angestellte die gewachsenen Anforderungen der Stelle aufgrund mangel-
nder Eignung nicht erfüllen kann (Fritz Lang, Das Züricher Personalgesetz vom 27. Septem-
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ber 1998, in: Helbling/Poledna [Hrsg.]: Personalrecht des öffentlichen Dienstes, Bern 1999,
S. 70; Urteil des Bundesgerichts 8C_809/2010 vom 18. Februar 2011 Erw. 4.1).

d/ee) Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Auflösung eines öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnisses dann als unverschuldet zu betrachten, wenn sie hauptsäch-
lich auf Gründen beruht, die ausserhalb der Person des betreffenden Mitarbeiters liegen bzw.
auf Tatsachen, für die er nicht als verantwortlich gelten darf. Für die Annahme eines Ver-
schuldens genügt nicht jede Dienstpflichtverletzung oder jedes missliebige Verhalten des
Mitarbeiters. Es muss eine gewisse Schwere der Veranlassung gefordert werden. Fehlt sie
und wird bloss eine Kleinigkeit als Anstoss für den Entschluss zur Auflösung des Dienstver-
hältnisses angeführt, so liegt die Vermutung nahe, dass daneben auch nicht genannte Gründe
bestehen, die weniger beim Mitarbeiter als bei der Verwaltung selber liegen, und dass das Ver-
halten des Mitarbeiters als Vorwand genommen wird, um Zwecke zu erreichen, die im Grunde
und hauptsächlich aus administrativen Gesichtspunkten angestrebt wurden. Umgekehrt kann
der Mitarbeiter, der zufolge seines Verhaltens, für das er verantwortlich ist, der Verwaltung
unzumutbar geworden ist, nicht einwenden, die Massnahme sei von ihm unverschuldet, selbst
wenn sie zusätzlich durch einige Tatsachen, die ausserhalb seiner Person liegen oder für die
er nicht verantwortlich ist, bedingt worden ist (BGE 118 V 248 Erw. II. 2c, mit Verweis auf die
Praxis in BGE 103 Ib 261 Erw. 8c). Verschulden bedeutet mehr als blosse Verursachung. Sie
setzt voraus, dass der Arbeitnehmer die Kündigung hätte vermeiden können, beispielsweise
durch das Erbringen der erwarteten Leistung oder die geforderte Verhaltensänderung, wenn
solches dem Mitarbeiter zumutbar und aufgrund der persönlichen Verhältnisse objektiv auch
möglich gewesen wäre (Urteile des Verwaltungsgericht des Kantons Zürich: PB.2009.00013
vom 13. Januar 2010 Erw. 6.3; PB.2005.00061 vom 17. Mai 2006, Erw. 2.4.2).

3. Strittig und zu prüfen ist vorliegend, ob der Regierungsrat mit seinem Entscheid die von
der X.-Direktion verfügte Auflösung des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses in rechts-
widriger Weise geschützt hat. Würde sich die Kündigung als missbräuchlich herausstellen,
hätte der Beschwerdeführer Anspruch auf eine Entschädigung. Eine Aufhebung der Kündi-
gung, wie es der Beschwerdeführer auch beantragt, ist jedoch nicht möglich. Weiter hätte der
Beschwerdeführer Anspruch auf eine Abgangsentschädigung, wenn er zur Kündigung nicht
durch schuldhaftes Verhalten begründeten Anlass gegeben hätte.

a) Nachdem der Beschwerdeführer rügte, es seien Verfahrensvorschriften verletzt worden,
ist zunächst zu prüfen, ob die X.-Direktion als Arbeitgeberin bei der Kündigung vom 18. März
2015 formell richtig vorgegangen ist.

a/aa) Gemäss § 10 Abs. 1 PG kann der Kanton das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geltenden Kündigungsfristen und Kündigungstermine
kündigen. Die für den vorliegenden Fall einschlägige Frist findet sich in § 9 Abs. 2 lit. c PG
und beträgt aufgrund der über 20-jährigen Anstellungsdauer des Beschwerdeführers sechs
Monate. Mit Kündigung vom 18. März 2015 wurde das Arbeitsverhältnis per 31. Oktober
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2015 aufgelöst, womit sowohl die Voraussetzung der Kündigung «auf Monatsende» als auch
diejenige der sechsmonatigen Kündigungsfrist erfüllt wurden (...).

a/bb) Weiter ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor der Kündigung das rechtliche
Gehör zu gewähren und es ist die Kündigung zu begründen (§ 10 Abs. 3 PG). Die Gewährung
des rechtlichen Gehörs stellt das Recht der betroffenen Person dar, sich vor Erlass eines in
ihre Rechtsstellung eingreifenden Aktes zur Sache äussern zu können. Von der Behörde wird
dabei verlangt, dass sie die Vorbringen tatsächlich hört, sorgfältig und ernsthaft prüft und in
ihrer Entscheidfindung angemessen berücksichtigt (vgl. statt vieler: Urteil des Bundesgerichts
8C_258/2014 vom 15. Dezember 2014 Erw. 7.2.2). Vorliegend wurde dem Beschwerdefüh-
rer mit Schreiben vom 21. Januar 2015 das rechtliche Gehör zur in Erwägung gezogenen
Entlassung gewährt (...). Dem Beschwerdeführer wurden die Beweggründe des Arbeitgebers
ausführlich dargelegt und es wurde ihm die Gelegenheit gegeben, auf dieses Schreiben zu
reagieren. Mit Schreiben vom 5. Februar 2015 nahm der Beschwerdeführer dazu Stellung
(...). Es kann somit festgehalten werden, dass dem Beschwerdeführer das rechtliche Gehör
im Sinne von § 10 Abs. 3 PG gewährt wurde. Der Beschwerdeführer bringt hierzu jedoch
vor, es sei ihm bereits am 28. April 2014 durch B. das rechtliche Gehör gewährt worden (...)
und obwohl er damals umfangreich Stellung genommen habe, seien seine Einwände nicht
gewürdigt worden. Deshalb habe er beim zweiten rechtlichen Gehör auf eine umfassende
Stellungnahme verzichtet, da mit der Ankündigung der Kündigung auf Anfang 2015 durch
den Amtsleiter schon deutlich gemacht worden sei, dass eine wirksame Partizipation am
Entscheid der X.-Direktion nicht mehr gegeben gewesen sei. Diese Argumentation überzeugt
indes nicht, liess doch die Direktion bzw. der Kanton im Nachgang zur Stellungnahme zum
rechtlichen Gehör vom 28. Mai 2014 und zur Besprechung vom 18. Juni 2014 (...) die vom
Beschwerdeführer erhobenen Mobbingvorwürfe professionell von einer externen Fachper-
son abklären und wurde damit klar aufgezeigt, dass solche Stellungnahmen und Vorwürfe
sehr wohl gewürdigt und weiter abgeklärt werden. Im Übrigen liegt es aber in der Natur
der Sache, dass die verfügende Behörde die Absicht zum Entscheid grundsätzlich schon
vor der Gewährung des rechtlichen Gehörs gefasst hat. Die Direktion ist somit beim ersten
rechtlichen Gehör ihren Pflichten durchaus nachgekommen. Beim zweiten und vorliegend
entscheidenden rechtlichen Gehör brachte der Beschwerdeführer keine weiteren stichhalti-
gen Argumente vor, sondern er bestätigte geradezu, dass das Vertrauensverhältnis zwischen
ihm und seiner Vorgesetzten zerrüttet war, wie dies auch schon die externe Expertin, D.,
in ihrem Bericht festgehalten hatte (...). Insofern gab es für die Direktion keinen Anlass-
grund, von der beabsichtigten Kündigung abzusehen. Dies ändert aber nichts daran, dass
dem Beschwerdeführer das rechtliche Gehör einwandfrei gewährt wurde und seine Vorbrin-
gen gehört, sorgfältig und ernsthaft geprüft und in der Entscheidfindung angemessen berück-
sichtigt wurden. Festzuhalten ist weiter, dass die Kündigungsverfügung vom 18. März 2015
ausführlich begründet wurde, sodass auch § 10 Abs. 3 PG Genüge getan wurde.

a/cc) Was die Erwägung milderer Massnahmen im Sinne von § 10 Abs. 4 PG betrifft, so wurde
dem Beschwerdeführer anlässlich der Sitzung vom 4. März 2014 (...) zunächst angeboten, die
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Funktion als [Stellvertreter] zugunsten einer guten Zusammenarbeit mit B. aufzugeben, was
für den Beschwerdeführer indes ausgeschlossen war (...). Nachdem dann auch eine disku-
tierte Änderung der Zuständigkeitsbereiche nicht zu einer Lösung führte, wies der Amtsleiter,
F., darauf hin, dass er unter diesen Umständen die einzige Möglichkeit in einer angeord-
neten Funktionsänderung bzw. in der Ergreifung rechtlicher Schritte sehe (...). Nach weiteren
Diskussionen fragte der Amtsleiter B., ob sie eine Lösung sehe, bei welcher der Beschwerde-
führer seine Stellvertreterfunktion beibehalten könne. B. verneinte dies und führte aus, sie se-
he den Beschwerdeführer einzig in der Funktion eines Fachbereichsleiters, der gewisse Fach-
bereiche leite, aber sicherlich nicht verbunden mit einer Besoldungsreduktion. Der Beschwer-
deführer entgegnete, dass eine Abgabe der Stellvertreterfunktion für ihn nicht verhandelbar
sei (...). Danach gab B. an, sie könnte sich mit der Beibehaltung der Stellvertretungsfunktion
einverstanden erklären, wenn der Beschwerdeführer sein Arbeitspensum auf 80 % reduzieren
würde. Dies wiederum führte dazu, dass der Amtsleiter dem Beschwerdeführer als letzten
Vorschlag die Pensenreduktion auf 80 % mit Beibehaltung der Stellvertretungsfunktion und
den genannten Zuständigkeiten und eine Besoldung in der bisherigen Lohnklasse unterbre-
itete (...). Gegen Ende der Sitzung relativierte der Amtsleiter die Absolutheit seiner Aussage
und gab dem Beschwerdeführer die Möglichkeit, einen klaren, konkreten und strukturierten
Vorschlag vorzubringen, mit welchem er dann zu B. gehe und der von dieser dann beurteilt
werde. Wenn man dann keine Einigung finde, sehe er keine andere Lösung, als den Rechtsweg
zu beschreiten (...). Mit Schreiben vom 2. April 2014 teilte der Beschwerdeführer dem Amt-
sleiter in der Folge mit, er freue sich, die Zusammenarbeit (...) mit allen Beteiligten fortzuset-
zen (...). Dabei nahm der Beschwerdeführer weder zum Vorschlag der Pensenreduktion Stel-
lung noch lehnte er diesen explizit ab. Zudem machte er auch keinen neuen Vorschlag. Mit
Schreiben vom 28. April 2014 wurde dem Beschwerdeführer mitgeteilt, man prüfe derzeit eine
Funktionsänderung mit einer Reduktion des Beschäftigungsgrades. Zu der beabsichtigten
Anordnung werde ihm das rechtliche Gehör gewährt (...). Daraufhin nahm der Beschwerde-
führer mit Schreiben vom 28. Mai 2014 ausführlich Stellung, lehnte dabei die Reduktion des
Pensums sowie die Funktionsänderung ab, wies auf seine während 22 Jahren stets korrekte,
anständige und wohlwollende Verhaltensweise hin und zählte am Ende zehn Punkte auf, über
die B. ihrerseits nachdenken solle (...). Auch an der Besprechung vom 18. Juni 2014 mit F. und
G. hielt der Beschwerdeführer an seinem Standpunkt fest. Bei dieser Besprechung reichte er
offenbar auch ein Schreiben «Feststellungen für die Besprechung vom Mittwoch, 18. Juni
2014» vom 17. Juni 2014 ein, mit welchem er der Direktion bzw. dem Kanton unter anderem
mitteilte, dass Mobbing an Mitarbeitenden nicht unterbunden werde (...). Aus diesem Grunde
wurde das personalrechtliche Verfahren zwecks einer Untersuchung der Mobbingvorwürfe
sistiert. Nachdem die Mobbingvorwürfe von der externen Fachperson, D., mit Bericht vom
13. November 2014 (...) nicht bestätigt werden konnten, wurde dem Beschwerdeführer vom
Kanton anfangs Dezember 2014 die einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses per
31. Oktober 2015 (erstmöglicher Zeitpunkt einer Frühpensionierung) mit Auszahlung einer
Entschädigung im Umfang von sechs Monatsgehältern vorgelegt (...). Da der Beschwerdefüh-
rer auch diese Variante ablehnte, kam es in der Folge – wie bereits erwähnt – zur Gewährung
des rechtlichen Gehörs und zur Kündigungsverfügung vom 18. März 2015. Vor diesem Hinter-
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grund kann ohne weiteres festgehalten werden, dass der Kanton vor der Kündigung weniger
weitreichende Massnahmen im Sinne von § 10 Abs. 4 PG nicht nur geprüft, sondern diese
dem Beschwerdeführer auch zur Kenntnis gebracht hat, diese vom Beschwerdeführer jedoch
allesamt abgelehnt wurden. Andere Massnahmen waren zur Verbesserung des Arbeitskli-
mas und des Vertrauensverhältnisses zwischen den beteiligten Personen offensichtlich nicht
zweckmässig. Die Kompromissbereitschaft auf Seiten des Kantons bzw. des Amtsleiters und
der direkten Vorgesetzten B. war durchwegs vorhanden, diejenige auf Seiten des Beschw-
erdeführers jedoch nicht. Indem Letzterer auf seinem Standpunkt beharrte, verhinderte er
die Weiterführung der Zusammenarbeit und liess dem Kanton nichts anderes übrig, als das
Arbeitsverhältnis einseitig aufzulösen.

a/dd) Mithin ist nicht ersichtlich, inwiefern im Rahmen der Auflösung des Arbeitsverhältniss-
es mit dem Beschwerdeführer Verfahrensvorschriften verletzt worden wären. Die Kündigung
erfolgte formell korrekt gemäss § 10 PG und wurde diesbezüglich zu Recht vom Regierungsrat
geschützt.

b) Nachdem somit keine Verfahrensvorschriften verletzt wurden, verbleibt zu prüfen, ob sich
die X.-Direktion bei der Kündigung auf sachliche Gründe abstützen konnte oder nicht:

b/aa) In der Kündigungsverfügung vom 18. März 2015 führte die Direktion als Begründung
an, es gehe aus sämtlichen Stellungnahmen des Beschwerdeführers zur Zusammenarbeit
mit B. deutlich hervor, dass er sie weder als Mensch noch als seine Vorgesetzte akzeptiert
habe und sie auch nie als solche akzeptieren werde. Er verkenne offensichtlich, dass sie
als seine Vorgesetzte Entscheidungsträgerin und damit legitimiert sei, auch ohne Einbezug
der Mitarbeitenden Entscheide zu treffen und Weisungen zu erteilen, an die er sich auch
trotz seiner langjährigen Funktion als Stellvertreter zu halten habe. Er zeige keinerlei Willen,
sich ihr hierarchisch unterzuordnen. Insbesondere aus der Stellungnahme vom 5. Februar
2015 gehe hervor, dass er ihr auch die Befähigung abspreche, sachgerechte Entscheide zu
treffen, indem er ihr unterstelle, sie treffe Entscheide ohne Rücksicht auf die Sache nur
um ihm damit ihre Überlegenheit zu demonstrieren. Dementsprechend hinterfrage er ihre
Entscheidungen beständig, prüfe sie auf ihren Sinn hin und kritisiere diese teilweise auch
vor Anderen. Damit fehle es beim Beschwerdeführer nicht nur an der für seine Funktion als
Stellvertreter notwendigen Loyalität und dem notwendigen Respekt gegenüber B., den er ihr
nicht in erster Linie wegen ihrer Person, sondern wegen ihrer Funktion als seiner Vorge-
setzten schulde, sondern auch an seiner Vertrauenswürdigkeit. Wie auch der Bericht von
D. bestätige, habe dies zur Folge, dass es gegenseitig an der notwendigen Vertrauensbasis
für eine fruchtbare Zusammenarbeit fehle, womit längerfristig nicht nur die Gesundheit der
beiden Beteiligten, sondern auch das betriebliche Interesse an einer gut funktionierenden
[Amtstätigkeit] gefährdet sei.

b/bb) Der Regierungsrat nahm zu diesen Punkten einzeln und ausführlich Stellung und schütz-
te die Kündigung letztlich mit der zusammenfassenden Begründung, dass die Zusammenar-
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beit zwischen B. und dem Beschwerdeführer nicht funktioniert habe. Immer wieder seien
grosse Spannungen aufgetreten und das gegenseitige Vertrauen habe immer mehr gefehlt.
Die Schwierigkeiten, die die beiden Parteien miteinander bekundet hätten, hätten zu so
grossen Spannungen geführt, dass im Herbst 2011 eine Mediation und im Herbst 2014 ein
Bericht zur Abklärung von Mobbing-Vorwürfen gegen B. in Auftrag gegeben worden seien. Alle
Klärungs- und Schlichtungsversuche hätten jeweils – wenn überhaupt – nur eine vorüberge-
hende Verbesserung der Situation gebracht. Damit sei die Basis für eine gute Zusammenar-
beit und letztlich auch das reibungslose Funktionieren [des Amts] nicht mehr gewährleistet
gewesen. In ihrer Gesamtheit liessen die Umstände die Auflösung des Arbeitsverhältnisses
deshalb als sachlich begründet erscheinen. Eine weitere Zusammenarbeit zwischen B. und
dem Beschwerdeführer sei schlicht nicht denkbar gewesen.

b/cc) Der Beschwerdeführer hingegen rügt diesbezüglich, es werde jegliche Beweisführung
verweigert. Die gemachten Anschuldigungen seien haltlos und es gebe keinen einzigen An-
haltspunkt, der dies stützen würde. Vielmehr sei es eine Tatsache, dass er während 23 Jahren
nachweislich ohne Fehl und Tadel für den Kanton Zug gearbeitet habe, was Vorgesetzte, Mi-
tarbeitende, Kollegen und externe Stellen vollumfänglich bestätigen könnten. Ursache und
Grund für die Kündigung seien letztlich einzig und alleine die von ihm (...) im Juni 2011
gemachten Vorwürfe betreffend Mobbing/Bossing gewesen. Diese seien im Übrigen wed-
er abgeklärt worden noch seien die Probleme aufgearbeitet worden. Eine Verbindung zwis-
chen den Kündigungsgründen und dem Bericht von D. sei unzulässig, da D. in ihrem Bericht
keinen einzigen der von der X.-Direktion geltend gemachten Vorwürfe und Kündigungsgründe
aufführe bzw. als richtig bestätige.

b/dd) Die Argumente des Beschwerdeführers vermögen jedoch nicht zu überzeugen und
sind teilweise nicht nachvollziehbar. Die «Anschuldigungen» sind keineswegs haltlos, sondern
wurden sogar durch den ausführlichen externen Bericht von D. vom 13. November 2014
bestätigt. In diesem Bericht wird nach erfolgter Prüfung der Akten und nach Anhörung von
B. und des Beschwerdeführers im Fazit (...) klar festgehalten, dass das Vertrauensverhältnis
zwischen dem Beschwerdeführer und seiner Vorgesetzten zerrüttet sei. Dass dem tatsächlich
so war, lässt sich ohne weiteres durch die Akten belegen, geht aus ihnen doch das von Be-
ginn weg schwierige Verhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und seiner Vorgesetzten mit
diversen Aussprachen, Bereinigungsversuchen und externen Beratern deutlich hervor. Es ist
nachvollziehbar, dass eine weitere Zusammenarbeit im Rahmen einer Stellvertretung für die
Vorgesetzte, B., nicht mehr denkbar war. Wäre das Arbeitsklima nämlich nicht schwer beein-
trächtigt gewesen, wären die diversen Aussprachen und Aufarbeitungen offensichtlich nicht
notwendig geworden. Weil bei der Beurteilung der sachlichen Gründe ein Verschulden eines
Mitarbeiters nicht massgebend ist (vgl. Erw. 2b), erübrigen sich an dieser Stelle grundsätzlich
Weiterungen zur Entstehung des Konflikts zwischen dem Beschwerdeführer und seiner Vorge-
setzten. Fakt ist, dass das Vertrauensverhältnis zerrüttet, das Arbeitsklima schlecht und eine
weitere fruchtbare Zusammenarbeit undenkbar war (...). Es entspricht einer allgemeinen Er-
fahrung, dass ein gravierend gestörtes Arbeitsklima sich über kurz oder lang negativ auf den
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Betrieb selber auswirkt und dass die Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einem Fall von
Vertrauensverlust grundsätzlich im öffentlichen Interesse liegt. Weiter sind die betrieblichen
Interessen ein sachliches Kriterium, das bei der Wahl, wem zu kündigen ist, berücksichtigt
werden darf (Urteil des Bundesgerichts 8C_995/2012 vom 27. Mai 2013 Erw. 3.3 mit weit-
eren Hinweisen). Ein sachlicher Grund lag damit ohne weiteres vor (vgl. auch die in Erw. 2b
erwähnte Fallsammlung) und es war für die X.-Direktion auch naheliegend, die Situation durch
Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit dem Beschwerdeführer – und nicht etwa demjeni-
gen mit seiner Vorgesetzten – zu bereinigen. Eine Verbesserung der Situation durch mildere
Massnahmen war aufgrund der Ablehnung des Beschwerdeführers indes nicht möglich und
eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit der Vorgesetzten des Beschwerdeführers aus be-
trieblicher Sicht mit grösseren Nachteilen verbunden, sodass einzig die ordentliche Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses des Beschwerdeführers übrig blieb. Würde man der Argumen-
tation des Beschwerdeführers folgen und die Kündigung selbst vor diesem klaren Hintergrund
als missbräuchlich qualifizieren, hätte dies unweigerlich zur Folge, dass öffentlich-rechtliche
Dienstverhältnisse de facto kaum je ordentlich kündbar wären, was weder vom Gesetzgeber
beabsichtigt noch sinnvoll wäre. Mithin hat der Beschwerdeführer die formell korrekte und
auf sachlichen Gründen beruhende Kündigung hinzunehmen; gleichzeitig hat er sich selb-
st zuzuschreiben, dass er auf die Angebote der X.-Direktion nicht eingegangen ist und im
Gegenzug auch keine eigenen Vorschläge eingereicht hat. Somit ist der Entscheid des Regie-
rungsrates diesbezüglich nicht zu beanstanden. Ebenso wenig zu beanstanden ist vor diesem
Hintergrund, dass die Vorinstanzen auf die Befragung von Zeugen und die Abnahme weiterer
Beweise verzichtet haben. Der Konflikt, welcher während sechs Jahren nicht endgültig be-
seitigt werden konnte, und die Bestätigung des zerrütteten Vertrauensverhältnisses durch die
externe Fachperson waren ausreichend, um das Vorliegen eines sachlichen Grundes bejahen
bzw. bestätigen zu können.

c) Den Ausführungen des Beschwerdeführers entgegen war die Kündigung weiter auch ver-
hältnismässig. Die Massnahme war geeignet, das Arbeitsklima bei der Amtsstelle bzw. bei der
X.-Direktion zu verbessern und durch eine Neubesetzung der Arbeitsstelle das Vertrauensver-
hältnis zur Vorgesetzten, B., wieder herzustellen. Die Massnahme war weiter auch erforder-
lich, zumal der Beschwerdeführer mildere Massnahmen wie etwa die Versetzung, die Än-
derung des Stellenbeschriebs bzw. die Funktionsänderung oder eine Pensenreduktion nicht
akzeptierte. Andere mildere Massnahmen wie etwa eine Verwarnung oder eine Verweigerung
der Treue- und Erfahrungszulage waren nicht geeignet, um das Vertrauensverhältnis zwischen
dem Beschwerdeführer und seiner Vorgesetzten zu verbessern. Insofern blieb der X.-Direktion
trotz der langjährigen Anstellungsdauer nichts anderes übrig, als das Arbeitsverhältnis mit
dem Beschwerdeführer aufzulösen. Aus betrieblicher Sicht ist ferner nachvollziehbar, dass
die Kündigung gegen den Beschwerdeführer und nicht etwa gegen dessen Vorgesetzte ausge-
sprochen wurde, sind die betriebsinternen Auswirkungen doch grundsätzlich umso geringer,
je tiefer ein Mitarbeiter hierarchisch gestellt ist. Der angefochtene Regierungsratsbeschluss
ist auch in dieser Hinsicht nicht zu beanstanden.
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d) Ergänzend ist festzuhalten, dass die vorliegend umstrittene Kündigung nicht während einer
Sperrfrist nach § 11 PG ausgesprochen wurde und sie daher auch nicht nichtig ist. Da im Übri-
gen ein Anspruch auf Fortführung des Arbeitsverhältnisses selbst aus einer missbräuchlichen
Kündigung nicht abgeleitet werden könnte (§ 14 Abs. 3 PG), ist der Antrag des Beschwerde-
führers auf Aufhebung der Kündigung abzuweisen.

e) Zu prüfen ist weiter der Anspruch des Beschwerdeführers auf eine Abgangsentschädigung
nach § 24 PG.

e/aa) Hierzu ist zunächst auf die vorstehende Erw. 2d zu verweisen, wonach im Personalrecht
des Bundes zum Beispiel bereits die mangelnde Bereitschaft zur Verrichtung anderer zumut-
barer Arbeit als Verschulden des Mitarbeiters gilt. Ganz allgemein ist ein Verschulden unter
anderem dann gegeben, wenn der Mitarbeiter die Kündigung hätte vermeiden können. In ca-
su wurden dem Beschwerdeführer verschiedene Angebote gemacht, wie man das Arbeitsver-
hältnis in veränderter Form hätte weiterführen können (vgl. vorstehende Erw. 3a/cc). Der
Beschwerdeführer lehnte aber sämtliche Vorschläge der X.-Direktion ab und machte darüber
hinaus auch keine konkreten Gegenvorschläge, sondern beharrte darauf, dass er sich immer
korrekt verhalten habe und die weitere Zusammenarbeit einer grundlegenden Aufarbeitung
bedürfe. Dass eine Aufarbeitung der Konflikte aber nach sechs Jahren und mehreren nicht er-
folgreichen Bereinigungsversuchen nicht mehr möglich war, liegt auf der Hand. Insofern war
diese Anregung des Beschwerdeführers nicht zielführend. (...) Mithin lässt sich ohne weiteres
festhalten, dass der Beschwerdeführer nicht nur keine Bereitschaft zur Verrichtung anderer
zumutbarer Arbeit zeigte, sondern er seine Kündigung mit der Annahme eines der genannten
Vorschläge auch hätte vermeiden können. Insofern hat er damit durch schuldhaftes Verhalten
zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses begründeten Anlass gegeben, weswegen ihm zu Recht
keine Abgangsentschädigung zugesprochen und dies vom Regierungsrat zu Recht geschützt
wurde.

(...)

4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Regierungsrat korrekt und ohne Rechtsver-
letzung die von der X.-Direktion verfügte Kündigungsverfügung geschützt hat. Mit dem er-
wiesenermassen zerrütteten Vertrauensverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und sein-
er Vorgesetzten lag ein sachlicher Kündigungsgrund vor und aufgrund der Ablehnung sämtlich-
er milderer Massnahmen gab der Beschwerdeführer auch durch schuldhaftes Verhalten be-
gründeten Anlass zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses, weswegen ihm keine Abgangs-
entschädigung auszurichten war. Die von der Vorinstanz vorgenommenen Abklärungen und
Ausführungen halten der gerichtlichen Prüfung stand. Mit seinen Einschätzungen und Be-
wertungen hat der Regierungsrat sein Ermessen weder missbraucht noch überschritten.
Der angefochtene Entscheid ist nicht zu beanstanden und die Beschwerde als unbegründet
abzuweisen.

134



I. Staats- und Verwaltungsrecht

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 20. Juni 2016, V 2015 129
bestätigt durch Bundesgericht in BGer 8C_560/2016 vom 30. November 2016

11.2 §§ 99 und 132 Abs. 1 GG; § 70 Abs. 1 PG

Regeste:
§§ 99 und 132 Abs. 1 GG – Die Rechte und Pflichten der Mitarbeiterinnen bzw. Mitar-
beiter einer Gemeinde richten sich nach dem (Gemeinde-)Gesetz und nach dem Dienst-
und Besoldungsreglement der Gemeinde. Soweit Bestimmungen fehlen, werden die kan-
tonalen Vorschriften sinngemäss angewendet. Dies gilt auch für Kirchgemeinden (Erw.
1c).
§ 70 Abs. 1 PG – Verweist das Personalreglement einer Kirchgemeinde für den Rechtss-
chutz ausdrücklich auf das kantonale Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG), werden zu-
nächst die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des kantonalen Personalgesetzes an-
wendbar, welche wiederum auf das VRG verweisen. Ansprüche aus dem Arbeitsverhält-
nis sind in diesem Fall nicht klageweise geltend zu machen, sondern es ist das ver-
waltungsrechtliche Beschwerdeverfahren durchzuführen (Erw. 3). Für die Zusprechung
einer Abgangsentschädigung ist erstinstanzlich allein die Anstellungsbehörde zuständig.
Eine Entschädigung als Folge einer missbräuchlichen Kündigung kann dagegen nur die
Beschwerdeinstanz – vorliegend der Regierungsrat – feststellen (Erw. 4b).

Aus dem Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 24. Februar 2016 kündigte der Kirchenrat der Kirchgemeinde K. den
Anstellungsvertrag vom 28. November 2003 mit X. unter Einhaltung der vereinbarten Kündi-
gungsfrist von sechs Monaten per 31. August 2016. Gleichzeitig stellte er ihn von seinen Auf-
gaben frei. Im gleichen Schreiben wurde ein neuer Anstellungsvertrag als (...) thematisiert,
dessen detaillierte Regelungen ihm noch zugestellt würden. Mit Brief vom 2. März 2016 an
den Kirchenrat erhob X. formell Protest gegen die Kündigung und bot weiterhin seinen bish-
erigen vollumfänglichen Dienst an. Den Vorschlag, weiterhin als (...) tätig zu sein, könne er
aus grundsätzlichen Überlegungen nicht annehmen. Er biete Hand zu einer gangbaren Lösung
und ersuche den Rat, auf die Kündigung vom 24. Februar 2016 zurückzukommen. Trotz an-
schliessend folgenden Gesprächen und Interventionen bestätigte der Kirchenrat am 22. Juni
2016 die Kündigung und hielt fest, dass das Arbeitsverhältnis per 31. August 2016 ende.

Mit verwaltungsrechtlicher Klage vom 31. August 2016 gegen die Kirchgemeinde K. liess X.
das Rechtsbegehren stellen, dass die Beklagte unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu
verpflichten sei, ihm innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils den Betrag von total Fr.
..., enthaltend Fr. ... als Entschädigung und Fr. ... als Genugtuung, zuzüglich Treue- und Er-
fahrungszulage TREZ der letzten 15 Jahre und Zins von 5 % ab 1. September 2016 zu bezahlen.
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Mit Vernehmlassung vom 12. Oktober 2016 liess die Kirchgemeinde K. die vollumfängliche
Abweisung der Klage unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich MWSt) zulasten des
Klägers beantragen. In prozessualer Hinsicht wurde beantragt, dass das Verfahren vorerst
auf die Vorfrage zu beschränken sei, ob die behaupteten Ansprüche des Klägers auf dem
Klageweg oder auf dem verwaltungsrechtlichen Beschwerdeweg geltend zu machen seien.

Aus den Erwägungen:

1. (...) Unbestritten zwischen den Parteien und zutreffend ist, dass der Kläger in einem öf-
fentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis mit der Kirchgemeinde K. stand.

a) Gemäss § 81 Abs. 1 Ziff. 1 VRG beurteilt das Verwaltungsgericht als einzige Instanz ver-
mögensrechtliche Ansprüche Privater gegen Kanton oder Gemeinden, soweit sie sich auf
öffentliches Recht stützen und die Gesetzgebung nicht eine andere Behörde als erste Instanz
bezeichnet hat. Die verwaltungsrechtliche Klage ist kein Rechtsmittel im eigentlichen Sinn.
Sie gehört nicht der nachträglichen, sondern der ursprünglichen Verwaltungsrechtspflege
an. Unabdingbar ist das Klageverfahren dort, wo der Staat wegen der besonderen Natur der
Sache – bzw. ihrer Regelung im betreffenden Sachgesetz – nicht selber ein Rechtsverhält-
nis durch verbindliche, formelle Verfügung regeln darf, wo somit ein Subordinationsverhält-
nis fehlt (vgl. Tobias Jaag, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons
Zürich, 3. Aufl. 2014, Vorbem. zu §§ 81 – 86 N 11). Die Zuständigkeit des Verwaltungs-
gerichts als Beschwerde- und jene als Klageinstanz schliessen sich gegenseitig aus. Welchem
Verfahren der Vorrang vor dem andern zukommt, bestimmt sich danach, ob in einer Sache
verfügt werden kann oder nicht. Ist es einer Behörde verwehrt, eine Angelegenheit formell
mittels Verfügung zu entscheiden, kommt das Klageverfahren zur Anwendung. Sieht aber eine
Sachgesetzgebung die Verfügungskompetenz vor, so steht der Klageweg selbst dann nicht of-
fen, wenn die Klage nach dem Wortlaut des – hier für den Kanton Zug geltenden – § 81 Abs. 1
Ziff. 1 VRG möglich wäre (vgl. Tobias Jaag, a.a.O., Vorbem. zu §§ 81 – 86 N 14).

b) Der bis 31. Dezember 1994 geltende § 81 Abs. 1 Ziff. 2 VRG sah für vermögensrechtliche
Streitigkeiten aus Dienstverhältnissen von Behördenmitgliedern, Beamten, Angestellten und
Lehrern des Kantons und der Gemeinden die verwaltungsrechtliche Klage vor. Mit der Revi-
sion des Gesetzes über das Arbeitsverhältnis des Staatspersonals vom 1. September 1994
(PG, BGS 154.21) wurde § 81 Abs. 1 Ziff. 2 VRG ersatzlos aufgehoben (vgl. § 74 Abs. 2 PG mit
Verweis auf GS 24, 566). Das geltende Personalgesetz verweist für den Rechtsschutz und das
Verfahren in § 70 Abs. 1 und 3 PG für Streitigkeiten aus öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhält-
nissen generell auf das Beschwerdeverfahren nach dem VRG (vgl. Bericht und Antrag des Re-
gierungsrates vom 1. Februar 1994, Vorlage Nr. 130.4, Laufnummer 8257, S. 98). Mit der ma-
teriellen Neuordnung des Personalrechts wurde somit das Klageverfahren aufgehoben. Ab-
weichend von den Bestimmungen des VRG, das den Verwaltungs- bzw. Verwaltungsgerichts-
beschwerden grundsätzlich aufschiebende Wirkung verleiht und die Aufhebung der fehler-
haften Verfügung zulässt, ist das Beschwerdeverfahren gemäss § 70 Abs. 3 PG auf ein Fest-
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stellungsverfahren reduziert. Wird bei Beschwerdeverfahren gegen die Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses eine Rechtsverletzung festgestellt, so sind mit dem Feststellungsentscheid
die gemäss diesem Gesetz bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses geschuldeten finanziellen
Leistungen zuzusprechen. Unter Vorbehalt der Nichtigkeit ist die Aufhebung der das Ar-
beitsverhältnis beendigenden Verfügung ausgeschlossen. Voraussetzung für das Beschw-
erdeverfahren ist immer das Vorliegen einer Verfügung. Die personalrechtlichen Verwaltungsentschei-
de, so beispielsweise die Kündigung oder die Festsetzung finanzieller Leistungen, sind förm-
lich als Verfügung auszugestalten und müssen eine Rechtsmittelbelehrung enthalten. Die
Zuständigkeit zur Behandlung der Beschwerde richtet sich danach, welche Behörde die Ver-
fügung erlassen hat.

c) Das kantonale Personalgesetz gilt gemäss § 1 Abs. 1 PG für das kantonale Personal. Die
Bestimmungen des kantonalen Personalgesetzes gelten bezüglich Begründung und Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses beispielsweise auch für das Dienstverhältnis des gemeind-
lichen Lehrpersonals (§ 10 Abs. 1 des Lehrpersonalgesetzes vom 21. Oktober 1976, BGS
412.31). Gemäss § 99 des Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden
vom 4. September 1980 (Gemeindegesetz, GG, BGS 171.1) richten sich die Rechte und Pflicht-
en der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Gemeinde nach dem (Gemeinde-)Gesetz und
nach dem Dienst- und Besoldungsreglement der Gemeinde (Abs. 1). Soweit Bestimmungen
fehlen, werden die kantonalen Vorschriften sinngemäss angewendet (Abs. 2). Die Bestim-
mung von § 99 GG gilt gemäss § 132 GG (Organisation der Kirchgemeinde) insbesondere
auch für die Kirchgemeinde. Die Gemeinden können somit auf eine abschliessende Regelung
verzichten mit der Folge, dass die kantonalen Vorschriften sinngemäss anwendbar sind.

2. Die Kirchgemeinde K. erliess am 24. Oktober 1991 ein Besoldungsreglement. Gemäss
Ingress des Reglements regelte dieses die grundsätzlichen Rechte und Pflichten derer, die
einen Dienst in der Kirchgemeinde verrichteten. Der Kirchenrat erliess wo nötig Ausführungs-
bestimmungen. Im Wesentlichen enthielt das Reglement nur Bestimmungen betreffend die
finanziellen Aspekte bestehender Dienstverhältnisse (Gehaltsklassen, Entschädigungen, Zu-
lagen, Versicherungen etc.). In Bezug auf die Beendigung von Dienstverhältnissen fand sich
nur gerade eine Bestimmung, nämlich § 18, wonach das Dienstverhältnis der (...) in der Regel
im Zeitpunkt erlösche, in welchem sie zum Bezug einer AHV-Rente berechtigt seien, wobei der
Kirchenrat in begründeten Fällen Ausnahmen bewilligen könne. Mit Beschlüssen der Kirchge-
meindeversammlung vom 2. Dezember 2014 wurden neu ein Anstellungs- und Besoldungsre-
glement der Kirchgemeinde K. (Personalreglement, PR) und die Vollziehungsverordnung zum
Anstellungs- und Besoldungsreglement (Personalverordnung, PV) beschlossen. Gemäss § 26
Abs. 1 PR bzw. § 56 Abs. 1 PV treten sie für bereits bestehende Arbeitsverhältnisse auf den
1. Januar 2016 in Kraft und ersetzen alle vorhergehenden Besoldungsreglemente samt Aus-
führungsbestimmungen.

Unter den Allgemeinen Bestimmungen hält § 2 Abs. 1 PR fest, dass die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter (exkl. Aushilfen und Personen in Ausbildung) in einem öffentlich-rechtlichen
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Arbeitsverhältnis stehen. Soweit der Inhalt des Arbeitsverhältnisses weder durch das Person-
alreglement noch durch die Personalverordnung oder durch abweichende Vereinbarungen
im individuellen Arbeitsvertrag geregelt ist, gelten als öffentlich-rechtliches Ersatzrecht die
Regeln des Zivilrechts, insbesondere Art. 319 ff. OR (§ 2 Abs. 1 PR). Die Anstellung der Mi-
tarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Abschluss von Arbeitsverträgen erfolgt durch den
Kirchenrat (§ 4 Abs. 1 PR). Das unbefristete Arbeitsverhältnis endigt – nebst anderen Grün-
den – durch Kündigung (§ 5 Abs. 1 lit. a PR und § 3 Abs. 1 PV). Gemäss § 25 PR richtet sich
die Rechtspflege bei öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen nach dem Gesetz über den
Rechtsschutz in Verwaltungssachen des Kantons Zug. Beschwerden sind an den Kirchenrat
zu richten.

Personalreglement wie Personalverordnung sind integrierende Bestandteile des Arbeitsver-
hältnisses (§ 1 PV). Die Kirchgemeinde kann das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geltenden Kündigungsfristen und Kündigungstermine kündi-
gen, wobei vorab das rechtliche Gehör zu gewähren und die Angemessenheit weniger weit
reichender Massnahmen zu erwägen ist (§ 5 Abs. 1 – 3 PV). Eine Kündigung ist nichtig, wenn
sie während spezifisch definierter Sperrfristen ausgesprochen wird (§ 6 PV). Eine nichtige
Kündigung entfaltet keine Wirkung (§ 7 Abs. 1 PV). Die Kündigung seitens der Kirchgemeinde
ist missbräuchlich, wenn Verfahrensvorschriften verletzt wurden oder wenn sie sich nicht auf
sachliche Gründe stützen lässt (§ 8 Abs. 1 PV). Eine missbräuchliche Kündigung begründet
Anspruch auf Entschädigung, nicht aber auf Fortführung des Arbeitsverhältnisses; Beschwer-
den wegen missbräuchlicher Kündigung haben keine aufschiebende Wirkung (§ 9 Abs. 1 und
3 PV).

3. Die Kirchgemeinde K. hat ein eigenes Besoldungsreglement, weshalb sich die Rechte und
Pflichten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach diesem Reglement richten (§ 99 Abs. 1
GG). Nur soweit Bestimmungen fehlen, werden die kantonalen Vorschriften sinngemäss ange-
wendet (§ 99 Abs. 2 GG). Es fragt sich vorliegend, ob mit den kirchgemeindlichen Vorschriften
eine umfassende Regelung getroffen wurde oder ob kantonales Verfahrensrecht subsidiär zur
Anwendung gelangt. Der Kläger verweist für seinen Standpunkt auf das Urteil des Verwal-
tungsgerichts vom 20. Juni 2000 (V 1999 102), worin das Gericht zum Schluss kam, dass
Entschädigungsansprüche einer Mitarbeiterin der Kirchgemeinde E. auf dem Weg der ver-
waltungsgerichtlichen Klage geltend gemacht werden könnten, da das diesbezügliche Dienst-
und Besoldungsreglement ergänzend auf das Obligationenrecht verwies, aber kein Fall vorlag,
wo im Sinne von § 99 Abs. 2 GG Bestimmungen fehlten, weshalb nicht kantonale Vorschriften
sinngemäss anzuwenden seien, so dass aus dem kantonalen Personalgesetz weder materielle
Ansprüche abgeleitet werden könnten noch das besondere Beschwerdeverfahren gemäss
§ 70 PG anwendbar sei.

Im vorliegenden Fall verweist das Personalreglement der Beklagten in § 25 Satz 1 für den
Rechtsschutz ausdrücklich auf das kantonale Verwaltungsrechtspflegegesetz. Damit ist allerd-
ings noch nicht gesagt, dass für die Durchsetzung von Ansprüchen einzig das Beschwerdev-
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erfahren möglich ist, ist doch die verwaltungsrechtliche Klage unter gewissen, allerdings sehr
restriktiven Voraussetzungen zulässig bzw. der richtige Weg. Die Bestimmung von § 25 Satz 1
PR entspricht aber exakt der Formulierung von § 70 Abs. 1 des kantonalen Personalgesetzes,
wonach sich bei öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen die Rechtspflege nach dem Ver-
waltungsrechtspflegegesetz richte. Aus dem dazugehörigen Absatz 3 von § 70 PG ergibt sich
aber in aller Deutlichkeit, dass die Ansprüche aufgrund eines beendigten Arbeitsverhältnisses
beschwerdeweise geltend gemacht werden müssen; der verwaltungsrechtliche Klageweg ste-
ht damit klar nicht offen. In § 2 Abs. 1 PR werden zwar die arbeitsrechtlichen Bestimmungen
des OR als öffentlich-rechtliches Ersatzrecht anwendbar erklärt. Dieser Verweis betrifft je-
doch offensichtlich nur Fragen des Inhalts des Arbeitsverhältnisses, somit Fragen materiell-
rechtlicher Natur. Damit unterscheidet sich das vorliegende Reglement von demjenigen im
Fall V 1999 102, das umfassend für alle Sachverhalte (materiell wie verfahrensrechtlich) auf
Ersatzrecht verwies und damit keine Bestimmungen im Sinne von § 99 Abs. 2 GG fehlten.
Dies ist vorliegend gerade nicht der Fall. Zudem hält wie erwähnt § 25 Satz 2 PR fest, dass
«Beschwerden» an den Kirchenrat zu richten sind. Diese Formulierung kann offensichtlich
nur für Fälle gelten, in welchen eine dem Kirchenrat untergeordnete Stelle eine verbindliche
Verfügung trifft, und ist hier nicht einschlägig. Eine Überprüfung eines Entscheides bei der
verfügenden ersten Instanz, hier dem Kirchenrat, der als Anstellungsbehörde auch für die
Kündigung zuständig ist, müsste – sofern im Gesetz überhaupt vorgesehen – im Rahmen
einer Einsprache und nicht im Beschwerdeverfahren erfolgen. Immerhin lässt die gewählte
Formulierung aber den Schluss zu, dass das kantonalrechtliche Beschwerdeverfahren und
der damit verbundene Verfahrensweg implementiert werden sollten. Dies ergibt sich im Übri-
gen auch aus § 9 Abs. 3 PV, wonach «Beschwerden» gegen missbräuchliche Kündigungen
keine aufschiebende Wirkung zukommt. In Würdigung aller Aspekte ergibt sich, dass das
Personalreglement und die Personalverordnung keine abschliessenden Regelungen enthalten
und somit aufgrund von § 99 Abs. 2 GG kantonale Vorschriften sinngemäss zur Anwendung
kommen, konkret also die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des kantonalen Personalge-
setzes. Dies hat zur Folge, dass die Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis nicht klageweise
geltend gemacht werden können, sondern das verwaltungsrechtliche Beschwerdeverfahren
durchzuführen ist.

Mit der hier eingereichten verwaltungsrechtlichen Klage macht der Kläger Entschädigungs-
und Genugtuungsansprüche gegenüber der Kirchgemeinde geltend. Anspruchsgrundlage ist
nach seiner Darstellung die missbräuchliche Kündigung. Wie oben erwogen, ist der verwal-
tungsrechtliche Klageweg aber ausgeschlossen, weshalb das Gericht auf die Eingabe als
Klage nicht eintreten kann.

4. a) Gegenstand eines verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahrens ist notwendigerweise
ein erstinstanzlicher Entscheid. Gemäss § 19 VRG werden Entscheide (resp. Verfügungen)
schriftlich eröffnet und müssen den Rechtsspruch, den Kostenspruch, die Rechtsmittelbe-
lehrung und die Daten der Entscheidung und des Versandes enthalten. In Briefform ausge-
fertigte Entscheide müssen als solche bezeichnet werden. Fehlerhafte Verfügungen sind in
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aller Regel nicht nichtig, sondern anfechtbar. Enthält eine Anordnung zu Unrecht keine oder
eine unrichtige oder eine unvollständige Rechtsmittelbelehrung, so gilt sie als mangelhaft
eröffnet, was gemäss dem Fairnessgebot (Art. 29 Abs. 1 BV) dem Betroffenen nicht zum
Nachteil gereichen darf, es sei denn, dass die Partei den Irrtum bemerkt hat oder ihn bei
gebührender Aufmerksamkeit hätte bemerken müssen (vgl. Kaspar Plüss, in: Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3. Aufl. 2014, § 10 N. 51).

Vorliegend hat der Kirchenrat am 24. Februar 2016 in schriftlicher Briefform gekündigt. Eine
Rechtsmittelbelehrung hat er für den nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer nicht
beigefügt. Beim Kündigungsschreiben handelt es sich offensichtlich um einen Entscheid im
Sinne des VRG, auch wenn er nicht als solcher bezeichnet und – aufgrund der fehlenden
Rechtsmittelbelehrung – ebenso offenkundig fehlerhaft ist. Trotz dieses Mangels ist die Kündi-
gung gültig, da – abgesehen von Fällen der Nichtigkeit – auch allenfalls missbräuchliche
Kündigungen beständig sind und das Arbeitsverhältnis beenden (vgl. § 70 Abs. 3 PG, § 9
Abs. 3 PV). Beschwerdeinstanz gegenüber einem Entscheid des Kirchenrates ist nach § 40
Abs. 1 VRG der Regierungsrat.

b) Wird bei Beschwerdeverfahren gegen die Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Rechts-
verletzung festgestellt, so sind mit dem Feststellungsentscheid die gemäss diesem Gesetz
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses geschuldeten finanziellen Leistungen zuzusprechen
(§ 70 Abs. 3, § 14 PG). Es stellt sich die Frage, ob zu diesem Zweck die Angelegenheit vom
Gericht an den Kirchenrat als der zuständigen Verfügungsinstanz zurückzuweisen oder direkt
als Beschwerde an den Regierungsrat als ordentliche Rechtsmittelinstanz zu überweisen ist.

Voraussetzung für eine Beschwerde ist immer das Vorliegen einer Verfügung. Vorliegend hat
der Kirchenrat – wenn auch formell mangelhaft – bereits verfügt, indem er die Kündigung
des Arbeitsverhältnisses ausgesprochen hat. Im Streit liegen denn auch Ansprüche aus einer
angeblichen Rechtsverletzung durch die Kündigungsverfügung, nicht hingegen die auch nach
Rechtskraft der Kündigung noch mögliche Geltendmachung von Folgeansprüchen aus dem
Arbeitsverhältnis, die nicht im Beschwerdeverfahren, sondern zuerst bei der erstinstanzlich
zuständigen Behörde geltend zu machen sind, so wie es z. B. bei der erst mit der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses fällig werdenden Abgangsentschädigung nach § 24 ff. PG der Fall ist.
Wie das Verwaltungsgericht früher festgestellt hat, besteht auf die Abgangsentschädigung
ein klarer gesetzlicher Anspruch; der Klarheit halber werde in § 24 Abs. 2 PG betont, dass
die Abgangsentschädigung unabhängig von anderen Leistungen aus dem Arbeitsverhältnis
bestehe wie z. B. dem Fall der ungerechtfertigten fristlosen Entlassung und der missbräuch-
lichen Kündigung, wo Schadenersatz bzw. eine Entschädigung geschuldet sei (vgl. Urteil vom
26. August 2008, V 2007 27, und diesbezüglich Entscheid des BGer 1C_441/2008 vom
18. März 2009). Wie das Verwaltungsgericht ebenfalls bereits einmal festgestellt hat, ist für
die Zusprechung von Entschädigungen wie der Abgangsentschädigung erstinstanzlich allein
die Anstellungsbehörde zuständig (Urteil vom 27. März 2012, V 2011 130, Erw. 2c), während
eine Entschädigung als Folge einer missbräuchlichen Kündigung überhaupt nur durch die
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Beschwerdeinstanz festgestellt werden kann (vgl. Urteil vom 18. Dezember 2008, V 2008 63,
Erw. 2a).

Liegt hier die innert Rechtsmittelfrist zu rügende und einzig von der Rechtsmittelinstanz
festzustellende Missbräuchlichkeit einer Kündigung im Sinne von § 13 f. PG im Streit, ist
die Klageschrift somit als Beschwerde an die zuständige Beschwerdeinstanz, d.h. den Regie-
rungsrat weiterzuleiten.

c) Sind Eingaben an eine unzuständige Instanz gemäss § 7 VRG von Amtes wegen und unter
Mitteilung an den Absender an die zuständige Behörde weiterzuleiten, so ist für die Einhal-
tung der Beschwerdefrist der Zeitpunkt der Einreichung bei der unzuständigen Behörde mass-
gebend. Ziel dieser Bestimmung ist es, Verfahrensverzögerungen zu verhindern sowie Fristen
und Rechtshängigkeit zu wahren, wenn sich ein Rechtsuchender mit einer Eingabe verse-
hentlich (bzw. ohne bösgläubig zu sein) an eine unzuständige Behörde wendet oder wenn die
Zuständigkeit einer Instanz aufgrund der gesetzlichen Regelung zweifelhaft ist (vgl. Kaspar
Plüss, a.a.O., § 5 Rz. 40 f.).

Einer Partei, welche sich auf eine unzutreffende Rechtsmittelbelehrung verliess und ver-
lassen konnte, darf daraus kein Nachteil erwachsen. Allerdings geniesst nur Vertrauenss-
chutz, wer die Unrichtigkeit der Rechtsmittelbelehrung nicht kennt und sie auch bei gebühren-
der Aufmerksamkeit nicht hätte erkennen können. Es besteht kein Anspruch auf Vertrauenss-
chutz, wenn der Mangel für die Rechtssuchenden bzw. ihren Rechtsvertreter schon durch
Konsultierung der massgeblichen Verfahrensbestimmung ersichtlich ist. Dies gilt nicht nur für
das Verfahren vor Bundesgericht, sondern auch für das kantonale Verfahren (BGer 6B_935/2009
vom 23. Februar 2010, Erw. 7.2).

Vorliegend kann dem zunächst nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer wegen der
unterlassenen Rechtsmittelbelehrung, aber auch wegen dem selbst für einen Rechtsanwalt
nicht klaren Präjudiz des Falles V 1999 102 vom 20. Juni 2000 und nicht zuletzt wegen
der Unkenntnis auch der verfügenden Instanz über die anwendbare Verfahrensart nicht zum
Vorwurf gemacht werden, dass er – lange nach Ablauf der 30-tägigen Beschwerdefrist gegen
die Kündigungsverfügung vom 24. Februar 2016 – mit einer verwaltungsrechtlichen Klage
an das Verwaltungsgericht gelangte und die Missbräuchlichkeit der Kündigung und daraus
fliessende Ansprüche geltend machte. Demzufolge muss die Beschwerdefrist als gewahrt
gelten.

d) Zuständig als Beschwerdeinstanz ist somit gemäss § 40 Abs. 1 VRG der Regierungsrat.
Dieser wird – allenfalls nach Einräumung der Gelegenheit zur Ergänzung der nunmehr als
Beschwerdeschrift zu behandelnden Klageschrift resp. der Klageantwort – in einem Fest-
stellungsentscheid über eine allfällige Rechtsverletzung bei der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses bzw. die geltend gemachte Missbräuchlichkeit der Kündigung zu entscheiden und
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daraus allenfalls fliessende Entschädigungsansprüche des Beschwerdeführers zu bestimmen
haben.

Nachdem die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts vorliegend unklar erschien, muss die
Weiterleitung an die zuständige Instanz im Rahmen eines anfechtbaren Nichteintretensent-
scheids erfolgen. Überweisungsentscheide im Rahmen des Nichteintretens stellen selbständig
anfechtbare Zwischenentscheide über die Zuständigkeit dar (Plüss, a.a.O., Rz 34, u.a. mit
Hinweis auf BGE 138 III 610, Erw. 2.5.1).

5. Das Nichteintreten auf das Klageverfahren durch das Verwaltungsgericht kommt grundsät-
zlich einem Unterliegen gleich, weshalb dem Kläger gemäss § 86 VRG mit Verweis auf § 23
Abs. 1 Ziff. 3 VRG die Verfahrenskosten aufzuerlegen wären. Vorliegend enthielt das Kündi-
gungsschreiben keine Rechtsmittelbelehrung und ist damit mangelhaft. Wie die Vernehm-
lassung der Beklagten zeigt, ist sich auch der Kirchenrat unsicher über den anwendbaren
Rechtsmittelweg, schlug er doch vor, dass zuerst im Beschwerdeverfahren eine allfällige Miss-
bräuchlichkeit der Kündigung festzustellen sei, woraufhin dann im Klageverfahren über die
finanziellen Folgen zu befinden wäre. Bei dieser Sachlage darf dem Kläger nicht zum Nachteil
gereichen, dass er eine verwaltungsrechtliche Klage einreichte, zumal er sich auf den vergle-
ichbaren, aber eben nicht identischen Fall V 1999 102 bezog, wo das Gericht auf die Klage
eintrat. Unter diesen Umständen rechtfertigt es sich, dem Kläger keine Kosten aufzuerlegen.
(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 22. Dezember 2016, V 2016 78
Das Urteil ist rechtskräftig.

12. Handelsregisterrecht

12.1 § 62 VRG; Art. 165 Abs. 3 lit. a und b HRegV

Regeste:
§ 62 VRG; Art. 165 Abs. 3 lit. a und b HRegV – Keine Legitimation zur Erhebung einer Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde, wenn ein Aktionär sich gegen bereits erfolgte Eintragungen
von Kapitalerhöhungen ins Handelsregister wehrt (Erw. 2 – 5). Der Beschwerdeführer
bleibt nicht ohne Rechtsschutz. Er kann seine Anliegen vor Kantonsgericht klageweise
geltend machen (Erw. 6). Prüfung, ob der Eintragung offensichtige materielle Rechtsver-
letzungen zugrunde lagen. Frage verneint (Erw. 7).

Aus dem Sachverhalt:

Die Z. AG, Baar, meldete beim Handelsregisteramt des Kantons Zug die Eintragung einer
Statutenänderung, einer ordentlichen Kapitalerhöhung durch Umwandlung von frei verwend-
barem Eigenkapital sowie einer genehmigten und einer bedingten Kapitalerhöhung an. Das
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Handelsregisteramt prüfte die eingereichten Belege und nahm die Eintragung am nn. April
2016 vor. Die erwähnten Tatsachen wurden am oo. April 2016 im Schweizerischen Han-
delsamtsblatt (SHAB) publiziert. Dagegen reichte M. am 20. Mai 2016 eine Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde ein und beantragte u.a., es sei festzustellen, dass die Beschlüsse der
a.o. Generalversammlung der Z. AG (fortan: Beschwerdegegnerin 2) vom 7. April 2016 nichtig
seien, eventuell die Kapitalerhöhungen und die Anmeldung der Beschlüsse zur Eintragung
nicht gesetzeskonform seien. Es sei das Handelsregisteramt anzuweisen, die entsprechen-
den Änderungen von Amtes wegen vollumfänglich zu löschen. Seine Beschwerdelegitimation
stützte er auf den Umstand, dass er Aktionär der betroffenen Gesellschaft sei.

Aus den Erwägungen:

(...)

2. Der Beschwerdeführer nennt als Beschwerdeobjekte die Eintragung einer Statutenän-
derung und von drei Kapitalerhöhungen der Beschwerdegegnerin 2 ins Tagesregister des Han-
delsregisters des Kantons Zug am nn. April 2016 bzw. die Veröffentlichung dieser Tatsachen
am oo. April 2016 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB). Die Beschwerdegegnerin 2
bringt zunächst vor, dass damit gar keine Verfügung des Handelsregisteramtes angefochten
werde.

a) Eine Verfügung ist gemäss den in der Lehre entwickelten Grundsätzen durch die folgen-
den fünf Elemente charakterisiert: Sie ist erstens eine hoheitlich einseitige Anordnung einer
Behörde, welche zweitens in einem individuell-konkreten Fall ergeht, drittens in Anwendung
von Verwaltungsrecht erfolgt, viertens auf Rechtswirkungen ausgerichtet ist und fünftens
verbindlich und erzwingbar sein muss. Ein Hoheitsakt ist dann auf Rechtswirkungen aus-
gerichtet, wenn dabei in einem konkreten Fall Rechte und Pflichten eines bestimmten Privat-
en begründet, geändert oder aufgehoben werden (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 7. A., Zürich/St. Gallen 2016, Rz. 849 ff.).

b) Bei einer sogenannten Allgemeinverfügung handelt es sich um eine Verwaltungsmass-
nahme, die eine konkrete Situation ordnet, die sich aber an einen grösseren, nicht individuell
bestimmten Personenkreis richtet. Rechtlich wird eine Allgemeinverfügung regelmässig wie
eine gewöhnliche Verfügung behandelt. Sie ist damit Anfechtungsobjekt der Beschwerde an
Verwaltungsbehörden, Verwaltungsgerichte und an das Bundesgericht (Häfelin / Müller /
Uhlmann, a.a.O., Rz. 933 und 944).

c) Gemäss Art. 932 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweiz-
erischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (OR, SR 220)
ist für die Bestimmung des Zeitpunktes der Eintragung in das Handelsregister die Einschrei-
bung der Anmeldung in das Tagebuch massgebend. Eine Eintragung im Handelsregister wird
gegenüber Dritten erst an dem nächsten Werktage wirksam, der auf den aufgedruckten Aus-
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gabetag derjenigen Nummer des Schweizerischen Handelsamtsblattes (SHAB) folgt, in der
die Eintragung veröffentlicht ist. Dieser Werktag ist auch der massgebende Tag für den Lauf
einer Frist, die mit der Veröffentlichung der Eintragung beginnt (Art. 932 Abs. 2 OR). Auf-
grund dieser gesetzlichen Regelung ist die Veröffentlichung der strittigen Eintragung am oo.
April 2016 im SHAB als Allgemeinverfügung anzusehen. Es handelt sich dabei nämlich um
einen einseitigen Hoheitsakt einer Behörde in einem konkreten Fall, der Rechtswirkungen
gegenüber einem grösseren, nicht individuell bestimmten Personenkreis zeitigt. Die Veröf-
fentlichung der Eintragung erfolgte auch in Anwendung von öffentlichem Recht. Denn ob-
wohl die Normen des Registerrechts (Recht des Handels- und Zivilstandsregisters und des
Grundbuchs) in einem engen Zusammenhang mit dem Zivilrecht stehen, sind Registersachen
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts öffentlich-rechtlicher Natur. In diesem Zusam-
menhang wird des Öftern auch von ergänzendem öffentlichem Recht gesprochen (BGer
4A_638/2010 vom 11. April 2011, Erw. 2.4.1.4, vgl. auch mit Art. 72 Abs. 2 lit. b des Bundes-
gesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110], in dem die Anfechtung
von Entscheiden über die Führung des Handelsregisters als öffentlich-rechtliche Streitigkeit
bezeichnet wird). Die Veröffentlichung der Eintragung im SHAB vom oo. April 2016 stellt somit
für Dritte grundsätzlich eine anfechtbare Verfügung dar.

3. Es stellt sich allerdings die Frage, ob jede Person diese Allgemeinverfügung anfechten
kann oder ob der Kreis der Beschwerdelegitimierten vom Gesetzgeber enger gezogen wurde.
In der Eingabe vom 15. Juli 2016 stützte der Beschwerdeführer seine Legitimation auf § 62
VRG.

a) Gemäss Art. 929 Abs. 1 OR erlässt der Bundesrat die Vorschriften über die Einrichtung,
die Führung und die Beaufsichtigung des Handelsregisters sowie über das Verfahren, die
Anmeldung zur Eintragung, die einzureichenden Belege und deren Prüfung, den Inhalt der
Eintragungen, die Gebühren und die Beschwerdeführung. Die Regelungen zur Beschwerde-
führung gegen Verfügungen des Handelsregisteramtes finden sich in Art. 165 HRegV. Dieser
lautet wie folgt:

1 Verfügungen der kantonalen Handelsregisterämter können angefochten werden.

2 Jeder Kanton bezeichnet ein oberes Gericht als einzige Beschwerdeinstanz.

3 Beschwerdeberechtigt sind Personen und Rechtseinheiten:

a. deren Anmeldung abgewiesen wurde;

b. die von einer Eintragung von Amtes wegen unmittelbar berührt sind.

4 Beschwerden gegen Entscheide der kantonalen Handelsregisterämter sind innert 30 Tagen
nach der Eröffnung der Entscheide zu erheben.
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5 Die kantonalen Gerichte teilen ihre Entscheide unverzüglich dem kantonalen Handelsregis-
teramt sowie dem EHRA mit.

b) Der Bundesrat hat mit dieser Regelung tief in das kantonale Verfahrensrecht eingegriffen.
Sie bestimmt nämlich einerseits, dass es gegen Verfügungen des Handelsregisteramtes nur
eine einzige Beschwerdeinstanz geben darf, welche überdies ein Gericht zu sein hat. Ausser-
dem wird der Kreis der Beschwerdelegitimierten gegenüber denjenigen im kantonalen Ver-
fahrensrecht eingeschränkt. Der bei kantonalen Beschwerdeverfahren sonst zur Anwendung
gelangende § 62 VRG nennt drei Voraussetzungen, die für eine Beschwerdeberechtigung ku-
mulativ erfüllt sein müssen: die so genannte formelle Beschwer, d.h. die Verfahrensteilnahme
vor der Vorinstanz (§ 62 Abs. 1 lit. a VRG), und die materielle Beschwer, nämlich ein beson-
deres Berührtsein (§ 62 Abs. 1 lit. b VRG) sowie ein Rechtsschutzinteresse (§ 62 Abs. 1 lit.
c VRG). Demgegenüber räumt Art. 165 Abs. 3 HRegV zwei Personengruppen ein Beschw-
erderecht gegen Verfügungen des Handelsregisteramtes ein. Einerseits können die formell
Beschwerten ein Rechtsmittel ergreifen, das sind in diesem Fall Personen, deren Anmeldung
abgewiesen wurde (Art. 165 Abs. 3 lit. a HRegV). Andererseits sind auch lediglich materiell
beschwerte Personen beschwerdeberechtigt. Dies allerdings bei Eintragungen, die von Am-
tes wegen erfolgt sind, und erst dann, wenn diese Personen davon unmittelbar berührt sind
(Art. 165 Abs. 3 lit. b HRegV). Ausserhalb des in Art. 165 Abs. 3 HRegV umschriebenen Kreis-
es sind mit Ausnahme des EHRA [Eidg. Amt für das Handelsregister] keine weiteren Person-
en zur Beschwerde legitimiert. Die Handelsregisterbeschwerde ist keine Popularbeschwerde
(Rüetschi, SHK-HRegV, Art. 165, Rz. 16).

c) Da Bundesrecht entgegenstehendem kantonalem Recht vorgeht (Art. 49 Abs. 1 der Bun-
desverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]),
haben bei Beschwerden gegen Handelsregisterverfügungen die Legitimationsanforderungen
in § 62 VRG denjenigen in Art. 165 Abs. 3 HRegV zu weichen. Der Beschwerdeführer hat
seine Legitimation somit zu Unrecht auf § 62 VRG abgestützt.

4. In der Beschwerde vom 20. Mai 2016 wurde vorgebracht, die Beschwerdelegitimation sei
aufgrund von Art. 165 Abs. 3 lit. b HRegV gegeben.

a) Im Handelsregisterrecht gilt das Anmeldeprinzip. Dies bedeutet, dass einer Eintragung
grundsätzlich eine Anmeldung vorauszugehen hat (vgl. Art. 15 Abs. 1 HRegV, Art. 16 HRegV).
Eine Anmeldung ist eine von den anmeldenden Personen an das Handelsregisteramt gerichte-
te schriftliche Erklärung, mit der die Eintragung von eintragungspflichtigen oder -berechtigten
Tatsachen ins Handelsregister beantragt wird (Zihler, SHK-HRegV, Art. 15, Rz. 1). Daneben
gibt es noch – als Ausnahme – die Eintragung von Amtes wegen. Die Sachverhaltskonstella-
tionen, die zu einer solchen Eintragung führen, sind im 5. Titel der Handelsregisterverordnung
ab Art. 152 – 161 HRegV aufgeführt.

b) Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin 2 dem Handelsregisteramt eine Statutenänderung,
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eine ordentliche Kapitalerhöhung durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital,
eine genehmigte Kapitalerhöhung und eine bedingte Kapitalerhöhung zur Eintragung in das
Handelsregister angemeldet (...). Die hier angefochtene SHAB-Publikation erfolgte somit als
Folge einer Eintragung im regulären Anmeldeverfahren und nicht als Folge einer Eintragung
von Amtes wegen. Die Beschwerdelegitimation des Beschwerdeführers aufgrund von Art. 165
Abs. 3 lit. b HRegV ist somit nicht gegeben.

5. Zu prüfen ist eine Beschwerdebefugnis gestützt auf Art. 165 Abs. 3 lit. a HRegV.

a) Nach dieser Bestimmung sind die Rechtseinheiten sowie die für sie handelnden Anmel-
depflichtigen des obersten Leitungs- und Verwaltungsorgans bzw. die Inhaber von Einzelun-
ternehmen sowie die Kollektivgesellschafter zur Beschwerde berechtigt (Michael Gwelessiani:
Praxiskommentar zur Handelsregisterverordnung, 2. A., Zürich/Basel/Genf 2012, Rz. 584).
Es handelt sich mithin um diejenigen Personen, welche in Art. 17 HRegV abschliessend als
diejenigen bezeichnet werden, welche zu einer Anmeldung berechtigt, und damit aber auch
verpflichtet sind. Die Anmeldung ist stellvertreterfeindlich (Gwelessiani, a.a.O., Rz. 79). Der
Beschwerdeführer ist zwar Aktionär der Beschwerdegegnerin 2, er gehört aber ihrem Verwal-
tungsrat nicht an (vgl. www.hrazg.ch, eingesehen am 30. August 2016). Im Übrigen hat er die
umstrittene Eintragung nicht angemeldet (...) und die Anmeldung wurde vom Handelsregis-
teramt nicht abgewiesen. Eine Beschwerdeberechtigung lässt sich hier somit auch nicht aus
Art. 165 Abs. 3 lit. a HRegV ableiten.

b) In der Lehre wird die Ansicht vertreten, dass der Kreis der Aktivlegitimierten in Art. 165
Abs. 3 lit. a HRegV zu eng gefasst sei. Eine formelle Beschwer liege demzufolge auch dann
vor, wenn einer Anmeldung nachgekommen wurde, der Beschwerdeführer sich aber auf eine
unrichtige Anwendung des Gebührentarifs berufe und eine Gebührenbeschwerde erheben
wolle. Entsprechendes gelte für die Rechtsverzögerungs- und Rechtsverweigerungsbeschw-
erde (Rüetschi, SHK-HRegV, Art. 165 Rz. 18; Gwelessiani, a.a.O., Rz. 585). Die Diskussion in
der Lehre kreist jedoch nicht um die Frage, ob es neben den anmeldeberechtigten Personen
gemäss Art. 17 HRegV noch weitere Personen gibt, die sich bei ihrer Beschwerdelegitimation
auf Art. 165 Abs. 3 lit. a HRegV berufen könnten. Es geht bei der Streitfrage vielmehr darum,
ob die anmeldeberechtigten Personen auch im Falle einer Gutheissung ihrer Anmeldung die
Möglichkeit haben sollen, auf dem Beschwerdeweg gegen die Verfügung des Handelsregis-
teramtes vorzugehen oder nicht. Der vorliegende Fall betrifft aber eine Person, die gar nicht
anmeldeberechtigt ist. Die Diskussion in der Lehre ist für den vorliegenden Fall nicht relevant.

c) Somit gibt es für den Beschwerdeführer keinen Weg, um gestützt auf die einschlägige Bes-
timmung in der Handelsregisterverordnung gegen die Verfügung (Publikation der Eintragung
im SHAB vom oo. April 2016) beim Verwaltungsgericht vorzugehen.

6. Gemäss Art. 29a Abs. 1 BV hat jede Person bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Beurtei-
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lung durch eine richterliche Behörde. Bund und Kantone können durch Gesetz die richterliche
Beurteilung in Ausnahmefällen ausschliessen.

a) Es liesse sich argumentieren, dass Personen, welche nicht legitimiert sind, um sich gegen
die Publikation von Eintragungen des Handelsregisteramtes mit einer Beschwerde zu wehren,
ohne Rechtsschutz blieben. Dies ist indessen hier nicht der Fall. Artikel 162 HRegV regelt
das sogenannte Einspruchverfahren gegen Eintragungen in das Handelsregister. Dabei wird
die Legitimation zum Einspruch nicht eingeschränkt. Grundsätzlich kann daher jede von der
betroffenen Rechtseinheit verschiedene Person Einspruch erheben (Carbonara, SHK-HRegV,
Art. 162, Rz. 26). Artikel 162 Abs. 1 und 5 HRegV machen klar, dass der Einspruch nur
Wirkungen entfalten kann, wenn das Handelsregisteramt die Eintragung ins Tagesregister
noch nicht vorgenommen hat (Carbonara, SHK-HRegV, Art. 162, Rz. 48). Wurde der Eintrag
vorgenommen, stellt das Handelsregisteramt diesen Umstand fest. Es hat das Einspruchver-
fahren zu schliessen und dem Einsprecher mitzuteilen, dass die Eintragung bereits ins Tages-
register aufgenommen wurde. Es hat den Einsprecher gestützt auf Art. 162 Abs. 5 HRegV
in seiner Mitteilung an das Gericht zu verweisen (Carbonara, SHR-HRegV, Art. 162, Rz. 116).
Ob der Einsprecher die ihm missliebige Eintragung ungeschehen machen kann, indem das
mit der Sache befasste Gericht das Handelsregisteramt zur Löschung oder Änderung einer
vorgenommenen Eintragung anweist, ist Sache des Gerichts und in einem ordentlichen Ver-
fahren zu klären (Carbonara, SHK-HRegV 162, Art. 162, Rz. 118). Bei diesem Gericht handelt
es sich um ein Zivilgericht (BSK-OR II, 4. A., Eckert, Art. 929, Rz. 20 und Art. 940, Rz. 7).

b) Der Beschwerdeführer wehrt sich als Aktionär der Beschwerdegegnerin 2 vorliegend gegen
Eintragungen in das Handelsregister, die auf Beschlüsse einer a.o. Generalversammlung der
Beschwerdegegnerin 2 beruhen, die er als nicht rechtmässig zustande gekommen erachtet.
Die strittige Eintragung wurde allerdings schon vorgenommen. Der Beschwerdeführer wäre
somit, sollte er dagegen einen Einspruch erheben wollen, vom Handelsregisteramt gestützt
auf Art. 162 Abs. 5 HRegV an das Zivilgericht zu verweisen, wo er die Verletzung seiner Ak-
tionärsrechte geltend zu machen hätte. Obwohl also der Beschwerdeführer im konkreten Fall
nicht legitimiert ist, um sich vor Verwaltungsgericht gegen die Publikation einer Eintragung
des Handelsregisteramtes mit einer Beschwerde zu wehren, würde er nicht ohne Rechtss-
chutz bleiben.

7. Der Beschwerdeführer macht eine Nichtigkeit der Beschlüsse der a.o. Generalversammlung
vom 7. April 2016 geltend, dies da die Kontrollrechte der Aktionäre vorsätzlich und schwer-
wiegend verletzt worden seien (...). Er verlangt deshalb, dass das Verwaltungsgericht die
Nichtigkeit dieser Beschlüsse feststelle (...).

a/aa) Nichtigkeit eines GV-Beschlusses kann inzident, durch Einwendung in einem beliebigen
Verfahren, oder selbständig durch Feststellungsklage geltend gemacht werden und muss zu-
dem von Amtes wegen beachtet werden. Betroffen sind vor allem die Gerichte, aber auch das
Handelsregister, sofern der Beschluss an einem Mangel leidet, der ihn eindeutig als nichtig
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erscheinen lässt (BGE 100 II 384 E. 1, BSK-OR II, 4. A., Truffer/Dubs, Art. 706b OR, Rz.
5). Generalversammlungsbeschlüsse, die an Mängeln leiden, die sie nicht nur als anfecht-
bar, sondern als nichtig erscheinen lassen, sind vom Handelsregisterführer zu beanstanden;
bereits vorgenommene Eintragungen sind in solchen Fällen von Amtes wegen rückgängig zu
machen. Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung darf der Handelsregisterführer
jedoch nur in offensichtlichen und klaren Fällen abweisen resp. die Eintragung löschen. So
hat der Registerführer insbesondere einen durch die ihm vorgelegten Unterlagen gültig aus-
gewiesenen Beschluss der Aktionäre entgegenzunehmen, ohne zu prüfen, ob die Generalver-
sammlung ordnungsgemäss einberufen und zusammengesetzt war (BGer 4A_24/2007 vom
22. Juni 2007, Erw. 2.2).

a/bb) Dass im Gegensatz zur registerrechtlichen die materiellrechtliche Prüfung durch den
Registerführer nur eine beschränkte sein kann, ist einerseits auf die dispositive Natur be-
trächtlicher Teile des Handelsrechts und anderseits auf die in diesem Gebiet vorrangige
Zuständigkeit des Zivilrichters zurückzuführen. Der Registerführer hat daher, selbst wenn
er auf die Möglichkeit eines ungerechtfertigten Eintrags aufmerksam gemacht wird, bloss
auf die Einhaltung jener zwingenden Gesetzesbestimmungen zu achten, die im öffentlichen
Interesse oder zum Schutze Dritter aufgestellt sind, während die Betroffenen zur Durchset-
zung von Vorschriften, die nachgiebigen Rechts sind oder nur private Interessen berühren,
den Zivilrichter anzurufen haben. Da die Abgrenzung im Einzelfall schwierig sein kann, ist die
Eintragung nur dann abzulehnen, wenn sie offensichtlich und unzweideutig dem Recht wider-
spricht, nicht dagegen, falls sie auf einer ebenfalls denkbaren Gesetzesauslegung beruht,
deren Beurteilung dem Richter überlassen bleiben muss. Die Prüfung der materiellen Recht-
mässigkeit soll mithin nur offensichtliche Mängel vermeiden und die Vereinbarkeit mit bes-
timmten qualifizierten Rechtsnormen sicherstellen. Dabei darf der Handelsregisterführer von
der inhaltlichen Richtigkeit der ihm eingereichten Erklärungen und Belege ausgehen und hat
nur im Zweifelsfall eine beschränkte Nachprüfungspflicht. Diese Grundsätze gelten auch,
wenn Beschlüsse der Generalversammlung einer Aktiengesellschaft zur Eintragung angemeldet
werden. Während der Registerführer die Einhaltung der registerrechtlichen Anforderungen
mit freier Kognition zu überwachen hat, würde er der materiellen Überprüfung solcher Be-
schlüsse, die auf Anfechtung gemäss Art. 706 OR hin dem Zivilrichter obliegt, vorgreifen,
wenn er sich nicht äusserster Zurückhaltung befleissigte (BGE 114 II 68 E. 2).

b/aa) Das Verwaltungsgericht beurteilt in aller Regel Beschwerden gegen Verfügungen von
Verwaltungsbehörden (§ 61 Abs. 1 VRG). In einzelnen vom Gesetz abschliessend aufgezählten
Fällen beurteilt es auch Streitigkeiten im Rahmen von verwaltungsgerichtlichen Klagen (§ 80
ff. VRG). Klagen, mit denen das Ziel verfolgt wird, die Nichtigkeit von Generalversammlungs-
beschlüssen festzustellen, gehören nicht zu den verwaltungsgerichtlichen Klagen und werden
von diesem Gericht nicht behandelt. Allerdings ist das Verwaltungsgericht berufen, die Hand-
lungen der kantonalen Behörden zu beurteilen, somit auch solche des Handelsregisteramtes.
Im Rahmen der materiellen Behandlung einer Beschwerde gegen das Handelsregisteramt be-
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fasst sich das Verwaltungsgericht typischerweise mit der Frage, ob das Amt sich bei der Be-
handlung von Eintragungsgesuchen an Gesetz und Rechtsprechung gehalten hat oder nicht.

b/bb) Gestützt auf die zuvor zitierte bundesgerichtliche Rechtsprechung bleibt somit zu
prüfen, ob das Handelsregisteramt bei der Bearbeitung der Anmeldung der Beschwerdegeg-
nerin 2 betreffend Statutenänderung, eine ordentliche Kapitalerhöhung durch Umwandlung
von frei verwendbarem Eigenkapital, eine genehmigte Kapitalerhöhung und eine bedingte
Kapitalerhöhung hätte merken können und müssen, ob die dem Eintragungsgesuch zugrunde
liegenden Beschlüsse der a.o. Generalversammlung vom 7. April 2016 an einem offensicht-
lichen Mangel litten und dass dabei gegen zwingende Gesetzesbestimmungen verstossen
wurde, die im öffentlichen Interesse oder zum Schutze Dritter aufgestellt worden sind. Wäre
diese Frage zu bejahen, wäre festzustellen, dass das Handelsregisteramt seine Prüfungs-
befugnis unterschritten und die beanstandeten Eintragungen zu Unrecht vorgenommen hat.
(...).

c) – h)

[Prüfung dieser Frage mit Feststellung, dass Handelsregisteramt seine Prüfungsbefugnis nicht
unterschritten hat.]

8. Zusammenfassend ist festzustellen, dass weder § 62 VRG noch Art. 165 Abs. 3 lit. a und b
HRegV dem Beschwerdeführer eine Berechtigung verleihen, um auf dem Beschwerdeweg via
Verwaltungsgericht gegen die von ihm monierte Eintragung vom mm. April 2016 ins Tagesreg-
ister des Handelsregisters des Kantons Zug vorzugehen. Auch hat das Handelsregisteramt bei
der Bearbeitung der strittigen Anmeldung der Beschwerdegegnerin 2 seine Kognition richtig
gehandhabt, insbesondere ist ihm keine Unterschreitung der materiellen Kognition bei der
Eintragung der ordentlichen und der bedingten Kapitalerhöhung vorzuwerfen. Somit kann auf
die Beschwerde nicht eingetreten werden. Der Beschwerdeführer bleibt bei diesem Ergeb-
nis nicht ohne Rechtsschutz. Für die Behandlung der von ihm aufgeworfenen Fragen ist das
kantonale Zivilgericht zuständig. Nichteintreten gilt mit Blick auf die Kostenauflage als voll-
ständiges Unterliegen. Somit hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten von Fr. 2’000.–
zu übernehmen (§ 23 Abs. 1 Ziff. 3 VRG). (...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 27. September 2016, V 2016 49
Das Urteil ist rechtskräftig.
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13. Erwachsenenschutzrecht

13.1 Art. 433 ff. ZGB

Regeste:
Art. 433 ff. ZGB – Medizinische Massnahmen ohne Zustimmung des Patienten im Rah-
men einer fürsorgerischen Unterbringung; Inhalt und Bedeutung des Behandlungsplans.
Der Behandlungsplan als solcher ist gerichtlich nicht anfechtbar. Er bildet die Grundlage
für eine medizinische Massnahme ohne Zustimmung des Patienten. Diese Massnahme
muss im Behandlungsplan erwähnt sein, ist in einem separaten Dokument mit Rechts-
mittelbelehrung vom Chefarzt der Abteilung (oder seinem Stellvertreter) anzuordnen und
kann gerichtlich angefochten werden (Erw. 2.1).

Aus den Erwägungen:

(...)

2. Wird eine Person zur Behandlung einer psychischen Störung in einer Einrichtung unterge-
bracht (Art. 426 Abs. 1 ZGB), so erstellt der behandelnde Arzt unter Beizug der betroffe-
nen Person und gegebenenfalls ihrer Vertrauensperson einen schriftlichen Behandlungsplan
(Art. 433 Abs. 1 ZGB). Fehlt die Zustimmung der betroffenen Person, so kann die Chefärztin
oder der Chefarzt der Abteilung die im Behandlungsplan vorgesehenen medizinischen Mass-
nahmen schriftlich anordnen, wenn ohne Behandlung der betroffenen Person ein ernsthafter
gesundheitlicher Schaden droht oder das Leben oder die körperliche Integrität Dritter ern-
sthaft gefährdet ist (Art. 434 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB), die betroffene Person bezüglich ihrer Be-
handlungsbedürftigkeit urteilsunfähig ist (Art 434 Abs. 2 Ziff. 2 ZGB) und keine angemessene
Massnahme zur Verfügung steht, die weniger einschneidend ist (Art. 434 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB).

2.1 Der Behandlungsplan gemäss Art. 433 Abs. 2 ZGB soll Auskunft über die geplanten
Abklärungen und Untersuchungen geben, eine erste oder eine bereits gesicherte Diagnose
enthalten, die dazu passende Therapie umschreiben, Ausführungen über Risiken und Neben-
wirkungen der Therapie machen und eine mögliche Prognose stellen. Zudem sind andere
mögliche Behandlungswege und die Gefahren einer unterlassenen Therapie aufzuzeigen (vgl.
Botschaft Erwachsenenschutz, BBl 2006 7068). Der Behandlungsplan wird der betroffenen
Person zur Zustimmung unterbreitet (Art. 433 Abs. 3 ZGB). Wenn eine Zustimmung zur Be-
handlung nicht vorliegt, ist die Ergreifung von medizinischen Massnahmen nur unter den en-
gen Voraussetzungen von Art. 434 ZGB erlaubt (Botschaft Erwachsenenschutz, BBl 7068).
Der Behandlungsplan wird der laufenden Entwicklung angepasst (Art. 433 Abs. 4 ZGB). Mit Er-
stellen des Behandlungsplans wird somit nicht über eine bestimmte Behandlung entschieden,
sondern, wie auch in der Botschaft ausgeführt, lediglich Auskunft über die geplanten Thera-
pien oder über alternative Behandlungsmöglichkeiten gegeben. Stimmt eine Person dem Be-
handlungsplan zu, können die darin erwähnten Behandlungen durchgeführt werden. Stimmt
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sie dem Behandlungsplan nicht zu, kann eine medizinische Massnahme auf der Grundlage
von Art. 434 ZGB durchgesetzt werden. Hierzu bedarf es aber gemäss dem Gesetzeswortlaut
eines schriftlichen Entscheids, welcher gestützt auf Art. 439 Abs. 1 Ziff. 4 ZGB anfechtbar
ist. Vorbehalten bleibt die Anordnung medizinischer Massnahmen, die sofort aufgrund einer
Notfallsituation umgesetzt werden müssen (Art. 435 ZGB). Da somit mit dem Behandlungs-
plan keine konkrete medizinische Massnahme angeordnet wird, sondern lediglich Absichten
aufgezeigt werden, ist der Behandlungsplan nicht als möglicher Anfechtungsgegenstand einer
Beschwerde anzusehen. Gegen eine einzelne Massnahme kann sich eine betroffene Person
wehren, wenn die Einrichtung einen Entscheid gestützt auf Art. 434 ZGB fällt, mithin «eine
im Behandlungsplan vorgesehene medizinische Massnahme» schriftlich und ohne Zustim-
mung der betroffenen Person anordnet. Der Behandlungsplan als solcher ist folglich keine
behördliche Verfügung und auch keine Zwangsmassnahme, sodass er auch nicht gestützt
auf Art. 439 ZGB gerichtlich angefochten werden kann. Der Behandlungsplan bildet jedoch
die Grundlage für eine gestützt auf Art. 434 ZGB angeordnete und auch gerichtlich an-
fechtbare medizinische Massnahme, da diese im Behandlungsplan vorgesehen sein muss
(s. dazu Basler Kommentar ZGB I, Geiser/Etzensberger, Art. 433 N 21; FamKomm Erwach-
senenschutz/Guillod, Art. 433 ZGB N 32; KOKES-Praxisanleitung Erwachsenenschutzrecht,
Zürich/St. Gallen 2012, Rz. 10.40; Erwachsenenschutzrecht, 2. A., Basel 2015, Daniel Rosch,
Art. 439 ZGB N 3).

2.2 Im vorliegenden Verfahren beanstandet die Beschwerdeführerin die vorgesehene an-
tipsychotische Medikation, die sie konsequent ablehnt. Das Dokument «Behandlungsplan:
Geplante medikamentöse Zwangsmassnahme» vom 14. April 2016 enthält einerseits die für
einen Behandlungsplan gemäss Art. 433 ZGB vorgeschriebenen Elemente (Gründe und Zweck
der Behandlung, Risiken und Nebenwirkungen, Folgen der Unterlassung und alternative Be-
handlungsmöglichkeiten), so auch die vorgesehenen vorwiegend antipsychotisch wirkenden
Medikamente Aripiprazol, Amisulprid (Reserve: in der Akutphase Haloperidol und Diazepam).
Andererseits ist darin aber auch eine Zwangsmedikation angeordnet worden mit dem antipsy-
chotisch wirkenden Clopixol für den Fall, dass die Beschwerdeführerin nach dem 24. April
2016 die verordneten Medikamente nicht oral einnehmen würde; verbunden war diese Anord-
nung mit einer Rechtsmittelbelehrung, wonach die Beschwerdeführerin gegen diese Anord-
nung Einspruch erheben könne. Damit hat die Beschwerdegegnerin jedoch den Behand-
lungsplan und die medizinische Massnahme ohne Zustimmung der Beschwerdeführerin in
ein einziges Dokument verpackt und – wie an der Anhörung vom 2. Mai 2016 bestätigt
– auch nicht vorgesehen, bei Non-Compliance eine zusätzliche, auf den Behandlungsplan
gestützte Anordnung zu treffen. Dies widerspricht indessen dem Gesetzeswortlaut und der
vorherrschenden Lehrmeinung; danach bildet der (nicht gerichtlich anfechtbare) Behand-
lungsplan die Grundlage für eine Verfügung, mit der eine medizinische Behandlung ohne Zus-
timmung dann auch tatsächlich angeordnet werden kann (s. dazu Basler Kommentar ZGB I,
Geiser/Etzensberger, Art. 433 N 24; FamKomm, Erwachsenenschutz-Guillod, Art. 434 N 31).
Dass es sich um eine separate Verfügung handeln muss, ergibt sich nicht zuletzt auch daraus,
dass der Behandlungsplan nach dem Wortlaut des Gesetzes vom behandelnden Arzt ausgear-
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beitet wird (Art. 433 Abs. 1 ZGB), während die medizinische Massnahme ohne Zustimmung
vom Chefarzt der Abteilung (oder seinem Stellvertreter) angeordnet werden muss (Art. 434
Abs. 1 ZGB), was voraussetzt, dass er als entscheidende Person mithin auch eine bestimmte
Stellung in der Klinik innehat und über eine Spezialausbildung in Psychiatrie verfügt (Basler
Kommentar ZGB I, Geiser/ Etzensberger, Art. 434/435 N 32 ff.)

2.3 Zusammenfassend lässt sich damit festhalten, dass auf die Beschwerde nicht einge-
treten werden kann, soweit der Behandlungsplan beanstandet wird. Soweit der Behandlungs-
plan allerdings bereits eine medikamentöse Behandlung ohne Zustimmung der Beschwerde-
führerin anordnet und auch eine Rechtsmittelbelehrung enthält, ist er in teilweiser Gutheis-
sung der Beschwerde aufzuheben. Nicht angefochten und damit auch nicht Gegenstand des
vorliegenden Verfahrens ist die im Urteilszeitpunkt noch bestehende ärztliche FU, die gemäss
Angaben der Klinikvertreterinnen an der Anhörung voraussichtlich demnächst aufgehoben
werden dürfte, da eine Aufrechterhaltung angesichts der Non-Compliance der Beschwerde-
führerin wenig Sinn mache.

3. Gerichtskosten sind nicht zu erheben, da es sich um ein Verfahren im Bereich der fürsorg-
erischen Unterbringung handelt (§ 57 Abs. 2 EG ZGB). Eine Parteientschädigung ist der nicht
anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen.

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 2. Mai 2016, F 2016 19
Das Urteil ist rechtskräftig.

13.2 Art. 450e Abs. 3 und 4 Satz 1 ZGB und Art. 433 ff. ZGB

Regeste:
Art. 450e Abs. 3 ZGB – Auf das Gutachten des Sachverständigen ist auch dann
abzustellen, wenn die betroffene Person eine einlässliche Untersuchung verweigert, der
Sachverständige sich aber unter anderem anhand der Akten eine schlüssige Beurteilung
bilden konnte (Erw. I./2).
Art. 450e Abs. 4 Satz 1 ZGB – Verweigert die betroffene Person die Teilnahme an der
Anhörung, ist auf Grundlage der Akten zu entscheiden (Erw. I./2).
Art. 433 ff. ZGB – Voraussetzungen für die Anordnung von medizinischen Massnah-
men ohne Zustimmung der betroffenen Person im Rahmen einer fürsorgerischen Un-
terbringung. Fehlt die Zustimmung des Patienten, so kann der Chefarzt der Abteilung
die im Behandlungsplan vorgesehenen medizinischen Massnahmen schriftlich anordnen,
wenn ohne Behandlung der betroffenen Person ein ernsthafter gesundheitlicher Schaden
droht oder das Leben oder die körperliche Integrität Dritter ernsthaft gefährdet ist, die
betroffene Person bezüglich ihrer Behandlungsbedürftigkeit urteilsunfähig ist und keine
angemessene mildere Massnahme zur Verfügung steht (Erw. II./2).

Aus den Erwägungen:
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(...)

I./2 Die gerichtliche Beschwerdeinstanz hört die betroffene Person in der Regel als Kollegium
an (Art. 450e Abs. 4 Satz 1 ZGB) und bei psychischen Störungen muss gestützt auf das
Gutachten einer sachverständigen Person entschieden werden (Art. 450e Abs. 3 ZGB). Die
Beschwerdeführerin hat sich konsequent geweigert, an der Anhörung teilzunehmen. Damit
hat sie eine Anhörung ihrer Person verunmöglicht, weshalb auf Grundlage der Akten ent-
schieden werden kann und auch muss (siehe dazu Basler Kommentar ZGB I-Geiser, Art. 450e
N 24). Die Untersuchung durch den gerichtlichen Gutachter A brach die Beschwerdeführerin
nach wenigen Minuten ab, als sie seiner gutachterlichen Funktion gewahr wurde. Gestützt
auf diesen kurzen Eindruck, die umfangreichen, aus verschiedenen Quellen stammenden
Unterlagen und das Gespräch mit den Klinikärzten war es dem erfahrenen Gutachter A
durchaus möglich, eine nachvollziehbare und wohlbegründete Beurteilung der Beschwerde-
führerin abzugeben. Den gesetzlichen Vorgaben an das Verfahren vor der gerichtlichen Be-
schwerdeinstanz ist damit Genüge getan.

(...)

II./2 Wird eine Person zur Behandlung einer psychischen Störung in einer Einrichtung un-
tergebracht (Art. 426 Abs. 1 ZGB), so erstellt der behandelnde Arzt unter Beizug der betroffe-
nen Person und gegebenenfalls ihrer Vertrauensperson einen schriftlichen Behandlungsplan
(Art. 433 Abs. 1 ZGB). Fehlt die Zustimmung der betroffenen Person, so kann die Chefärztin
oder der Chefarzt der Abteilung die im Behandlungsplan vorgesehenen medizinischen Mass-
nahmen schriftlich anordnen, wenn ohne Behandlung der betroffenen Person ein ernsthafter
gesundheitlicher Schaden droht oder das Leben oder die körperliche Integrität Dritter ern-
sthaft gefährdet ist (Art. 434 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB), die betroffene Person bezüglich ihrer Be-
handlungsbedürftigkeit urteilsunfähig ist (Art 434 Abs. 2 Ziff. 2 ZGB) und keine angemessene
Massnahme zur Verfügung steht, die weniger einschneidend ist (Art. 434 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB).

II./2.1 Der Behandlungsplan gemäss Art. 433 Abs. 2 ZGB soll Auskunft über die geplanten
Abklärungen und Untersuchungen geben, eine erste oder eine bereits gesicherte Diagnose
enthalten, die dazu passende Therapie umschreiben, Ausführungen über Risiken und Neben-
wirkungen der Therapie machen und eine mögliche Prognose stellen. Zudem sind andere
mögliche Behandlungswege und die Gefahren einer unterlassenen Therapie aufzuzeigen (vgl.
Botschaft Erwachsenenschutz, BBl 2006 7068). Der Behandlungsplan wird der betroffenen
Person zur Zustimmung unterbreitet (Art. 433 Abs. 3 ZGB). Wenn eine Zustimmung zur Be-
handlung nicht vorliegt, ist die Ergreifung von medizinischen Massnahmen nur unter den en-
gen Voraussetzungen von Art. 434 ZGB erlaubt (Botschaft Erwachsenenschutz, BBl 7068).
Der Behandlungsplan wird der laufenden Entwicklung angepasst (Art. 433 Abs. 4 ZGB). Mit Er-
stellen des Behandlungsplans wird somit nicht über eine bestimmte Behandlung entschieden,
sondern, wie auch in der Botschaft ausgeführt, lediglich Auskunft über die geplanten Thera-
pien oder über alternative Behandlungsmöglichkeiten gegeben. Stimmt eine Person dem Be-
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handlungsplan zu, können die darin erwähnten Behandlungen durchgeführt werden. Stimmt
sie dem Behandlungsplan nicht zu, kann eine medizinische Massnahme auf der Grundlage
von Art. 434 ZGB durchgesetzt werden. Hierzu bedarf es aber gemäss dem Gesetzeswortlaut
eines schriftlichen Entscheids, welcher gestützt auf Art. 439 Abs. 1 Ziff. 4 ZGB anfechtbar
ist. Vorbehalten bleibt die Anordnung medizinischer Massnahmen, die sofort aufgrund einer
Notfallsituation umgesetzt werden müssen (Art. 435 ZGB). Da somit mit dem Behandlungs-
plan keine konkrete medizinische Massnahme angeordnet wird, sondern lediglich Absichten
aufgezeigt werden, ist der Behandlungsplan nicht als möglicher Anfechtungsgegenstand einer
Beschwerde anzusehen. Gegen eine einzelne Massnahme kann sich eine betroffene Person
wehren, wenn die Einrichtung einen Entscheid gestützt auf Art. 434 ZGB fällt, mithin «eine
im Behandlungsplan vorgesehene medizinische Massnahme» schriftlich und ohne Zustim-
mung der betroffenen Person anordnet. Der Behandlungsplan als solcher ist folglich keine
behördliche Verfügung und auch keine Zwangsmassnahme, sodass er auch nicht gestützt
auf Art. 439 ZGB gerichtlich angefochten werden kann. Der Behandlungsplan bildet jedoch
die Grundlage für eine gestützt auf Art. 434 ZGB angeordnete und auch gerichtlich an-
fechtbare medizinische Massnahme, da diese im Behandlungsplan vorgesehen sein muss
(s. dazu Basler Kommentar ZGB I-Geiser/Etzensberger, Art. 433 N 21; FamKomm Erwach-
senenschutz/Guillod, Art. 433 ZGB N 32; KOKES-Praxisanleitung Erwachsenenschutzrecht,
Zürich/St. Gallen 2012, Rz. 10.40; Erwachsenenschutzrecht, 2. A., Basel 2015, Daniel Rosch,
Art. 439 ZGB N 3).

II./2.2 Fehlt die Zustimmung der betroffenen Person, so kann die Chefärztin oder der Che-
farzt der Abteilung gemäss Art. 434 Abs. 1 ZGB die im Behandlungsplan vorgesehenen medi-
zinischen Massnahmen schriftlich anordnen, wenn ohne Behandlung der betroffenen Person
ein ernsthafter gesundheitlicher Schaden droht oder das Leben oder die körperliche Integrität
Dritter ernsthaft gefährdet ist (Ziff. 1), die betroffene Person bezüglich ihrer Behandlungs-
bedürftigkeit urteilsunfähig ist (Ziff. 2) und keine angemessene Massnahme zur Verfügung
steht, die weniger einschneidend ist (Ziff. 3). Die Anordnung wird der betroffenen Person und
ihrer Vertrauensperson mit einer Rechtsmittelbelehrung schriftlich mitgeteilt (Art. 434 Abs. 2
ZGB). Der zuständige Arzt kann demnach als ultima ratio die im Behandlungsplan vorgese-
henen medizinischen Massnahmen schriftlich anordnen, wenn der Patient der Behandlung
nicht zustimmt, und wenn überdies die Voraussetzungen nach Ziff. 1 bis 3 kumulativ erfüllt
sind. Die Behandlung ohne Zustimmung ist lediglich im Rahmen einer fürsorgerischen Un-
terbringung zulässig, die speziell für diesen Zweck, d.h. die Behandlung einer psychischen
Störung, angeordnet worden ist. Diesfalls ist die Massnahme letztlich die logische Folge des
Entscheids, den Behandlungsbedürftigen in eine psychiatrische Einrichtung einzuweisen (Her-
mann Schmid, Kommentar Erwachsenenschutz, Zürich/St. Gallen 2010, Art. 434 N 3).

Ohne Behandlung muss der betroffenen Person, auch durch Selbstgefährdung, ein ernsthafter
gesundheitlicher Schaden drohen, oder das Leben oder die körperliche Integrität Dritter muss
ernsthaft gefährdet sein, denn eine Beschränkung auf die Selbstgefährdung hätte zur Folge,
dass psychisch Kranke im Fall ernsthafter Fremdgefährdung längere Zeit, unter Umständen
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dauerhaft, fürsorgerisch untergebracht würden, wenn sie einer Behandlung nicht zustimmen
wollen oder können. Psychiatrische Kliniken würden so zu reinen Verwahrungsanstalten ohne
therapeutische Möglichkeiten verkommen. Die betroffene Person muss sodann urteilsunfähig
sein bezüglich ihrer eigenen Behandlungsbedürftigkeit. Schliesslich dürfen keine angemesse-
nen Massnahmen zur Verfügung stehen, die weniger einschneidend sind, d.h. die Behandlung
muss verhältnismässig sein und dem Stand der Wissenschaft entsprechen (Schmid, a.a.O.,
Art. 434 N 7 ff.; Basler Kommentar ZGB I-Geiser / Etzensberger, Art. 434/435 N 13 ff.).

II./3 Die Beschwerdeführerin beanstandet im vorliegenden Verfahren ohne Begründung die
geplante medikamentöse Zwangsmassnahme, da sie damit nicht einverstanden sei. Eine Be-
gründung ist nicht erforderlich (Art. 439 Abs. 3 i.V.m. Art. 450e Abs. 1 ZGB), weshalb zu
prüfen ist, ob die angeordnete medizinische Massnahme ohne Zustimmung der Beschwerde-
führerin den gesetzlichen Vorgaben von Art. 434 ZGB entspricht. Eine Prüfung muss auch
nicht deshalb unterbleiben, weil im Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung erst ein grundsät-
zlich nicht anfechtbarer Behandlungsplan vorgelegen hatte; dieser enthielt jedoch – wenn
auch zu Unrecht – bereits eine medizinische Massnahme ohne Zustimmung, die danach am
16. Juni 2016 und damit noch vor der Anhörung mit separater und anfechtbarer Verfügung
angeordnet wurde.

II./3.1 Die formellen Voraussetzungen einer medizinischen Massnahme ohne Zustimmung
sind vorliegend offensichtlich erfüllt. Die Beschwerdeführerin befindet sich gestützt auf eine
behördliche FU zur Behandlung in der Psychiatrischen Klinik B. Die Klinik hat sodann einen
Behandlungsplan im Sinne von Art. 433 ZGB erstellt, diesen am 16. Juni 2016 letztmals
angepasst und ebenfalls am 16. Juni 2016 eine medizinische Massnahme ohne Zustimmung
der Beschwerdeführerin angeordnet, die im Behandlungsplan enthalten ist. Die Anordnung ist
vom dafür gemäss Gesetz zuständigen Abteilungschefarzt und Leitenden Arzt Dr. C unterze-
ichnet. Der Behandlungsplan enthält auch die für einen Behandlungsplan gemäss Art. 433
ZGB vorgeschriebenen Elemente (Gründe und Zweck der Behandlung, Risiken und Neben-
wirkungen, Folgen der Unterlassung und alternative Behandlungsmöglichkeiten) und auch die
vorgesehenen Medikamente Risperidon und Olanzapin, im Falle einer Ablehnung der oralen
Medikation die intramuskuläre Verabreichung von Haloperidol oder Clopixol acutard.

II./3.2 Gemäss Gutachter A ist die Beschwerdeführerin sowohl im Allgemeinen wie auch
zur Notwendigkeit einer adäquaten Behandlung in hohem Masse urteilsunfähig. Nach An-
sicht von Assistenzärztin D ist die Urteilsfähigkeit der Beschwerdeführerin im Allgemeinen
schwankend, je nach Tagesform und je nach dem, um was es gehe; bezüglich der Krankheit
und der Behandlungsbedürftigkeit sei sie aus Sicht der Klinik nicht urteilsfähig. Gestützt auf
die Vorgeschichte und die ärztlichen Angaben ist damit klar erstellt, dass die Beschwerde-
führerin bezüglich ihrer Krankheit und der Behandlungsbedürftigkeit dieser Krankheit nicht
urteilsfähig ist. Damit ist auch diese Voraussetzung für eine medizinische Massnahme ohne
Zustimmung erfüllt.
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II./3.3 Ohne Behandlung droht der Beschwerdeführerin ein ernsthafter gesundheitlicher Scha-
den, insbesondere im Sinne von Suizidalität und im weiteren Andauern, einer Chronifizierung
und einer prognostisch immer schlechteren Therapierbarkeit ihrer gravierenden psychischen
Störung. In ihrem aktuellen Zustand stellt sie auch eine erhebliche Gefährdung für das Wohl
ihrer Familie und insbesondere das Kindswohl dar, da die Kinder durch die Krankheit der Mut-
ter unzumutbar belastet sind. Bleibt die Beschwerdeführerin weiterhin im aktuellen Zustand,
so droht zudem ein möglicher erweiterter Suizid, wenn die Kinder ihrem Mann zugeteilt wer-
den sollten, sie die Kinder vor allem Bösen bewahren will und sie daher in den Tod mitnimmt.

II./3.4 Die gemäss Anordnungsdokument vom 16. Juni 2016 für die zwangsweise Verabre-
ichung vorgesehenen Medikamente Clopixol acutard oder Haloperidol sind wie erwähnt im
Behandlungsplan enthalten und entsprechen nach Aussage des gerichtlichen Gutachters als
Notfallmedikamente dem aktuellen medizinischen Wissensstand, sind erprobt, zugelassen
und in ihrer Wirksamkeit bestätigt. Sie stellen eine Behandlung lege artis der psychischen
Störung der Beschwerdeführerin dar. Es ist zudem nicht erforderlich, dass für jeden einzel-
nen Behandlungsschritt in Form einer intramuskulären Verabreichung ein neues Anordnungs-
dokument ausgestellt werden müsste; allerdings sollte – wie im Anordnungsdokument vom
16. Juni 2016 vorgenommen – eine bestimmte Dauer festgehalten werden (vgl. dazu Basler
Kommentar ZGB I-Geiser/Etzensberger, Art. 434/435 N 27). Mildere Massnahmen als die
zwangsweise Medikation wären unter anderem eine orale Medikamenteneinnahme, welche
die Beschwerdeführerin jedoch seit nunmehr zwei Monaten vehement und konsequent ablehnt.
Auch eine Abschirmung im Intensivzimmer, eine Kontaktsperre oder Ähnliches wäre nach
Gutachter A möglich; er räumt indessen selber ein, dass damit lediglich eine Reizabschir-
mung, nicht aber eine wesentliche Verbesserung des Gesundheitszustandes erreicht werden
könnte. Eine alternative oder weniger einschneidende Massnahme steht demzufolge nicht zur
Verfügung.

II./3.5 Schliesslich ist auch zu berücksichtigen, dass die Beschwerdeführerin mittlerweile seit
zwei Monaten in der Klinik B hospitalisiert ist, ohne dass sich an ihrem Zustand irgendetwas
Wesentliches geändert hätte. Eine Spontanremission ist nach ärztlichen Angaben mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten. Ohne Medikamente im geschützten Rahmen und mit
der aktuellen Hochleistungsversorgung ist nach Gutachter A nur möglicherweise damit zu
rechnen, dass die Beschwerdeführerin irgendwann auftauen und bestimmte Beziehungen zu-
lassen oder die Medikamente einnehmen könnte. Dies könnte jedoch sehr lange dauern, ein
oder zwei Jahre oder noch länger; irgendwann setze auch bei schizophrenen Patienten ab und
zu ein Blitz ein und sie kämen zur Vernunft. Eine schnelle Veränderung ohne Medikamente sei
jedoch nicht zu erwarten. Werde eine zwangsweise Medikation verabreicht, so könne in weni-
gen Wochen relativ schnell eine Wirkung erzielt werden. Bei dieser Sachlage erscheint es nun
aber auch in jeder Hinsicht als verhältnismässig, den Zustand der Beschwerdeführerin durch
den Einsatz von Medikamenten innert nützlicher Frist zu verbessern. Alles andere würde of-
fenkundig eine jahrelange Verwahrung der in besonderem Masse schutzbedürftigen Beschw-
erdeführerin bedeuten, die Prognose für eine Therapierbarkeit deutlich verschlechtern und
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das Gefährdungspotential für sich und andere in keiner Weise verbessern. Auch der Lei-
densdruck mit schwerwiegenden Verfolgungs- und Vergiftungsideen würde anhalten, was
nicht zuletzt der Pflicht des Staates, seine Bürger bestmöglich zu schützen, zuwiderlaufen
würde. Gerade die Beschwerdeführerin in ihrem absolut desolaten psychischen Zustand ohne
jegliche ernsthafte Aussicht auf spontane Besserung darf nicht in diesem menschenunwürdi-
gen Zustand belassen werden, nachdem Medikamente zur Verfügung stehen, die mit einiger
Wahrscheinlichkeit zu einer relativ schnellen und deutlichen Verbesserung des Zustandes mit
zumindest ansatzweiser Krankheitseinsicht und Behandlungsbereitschaft führen dürften. Die
angeordnete medizinische Massnahme ist demnach unter allen Aspekten rechtmässig und
nicht zu beanstanden.

II./3.6 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Voraussetzungen für eine medi-
zinische Massnahme ohne Zustimmung der Beschwerdeführerin allesamt erfüllt sind und
die zwangsweise Verabreichung der im Behandlungsplan vorgesehenen Medikamente gesetz-
und auch verhältnismässig ist. Die Beschwerde erweist sich mithin als unbegründet und muss
abgewiesen werden.

(...)

Urteil des Verwaltungsgerichts vom 17. Juni 2016, F 2016 27/28
Das Urteil ist rechtskräftig.

157





B
Stichwortverzeichnis



B Stichwortverzeichnis

Ouml;ffentlichkeitsgesetz: Historische Auslegung ergibt: Gesetzgeber wollte der be-
houml;rdlichen Meinungsbildung und Entscheidfindung nicht per se den
besonderen Stellenwert eines erhouml;hten ouml;ffentlichen Interesses
einrauml;umen., 101

Ouml;ffentlichkeitsprinzip: Entscheide des Regierungsrates sollen nach aussen als
Entscheide einer Kollegialbehouml;rde wahrgenommen werden. Bekannt-
gabe des Abstimmungsverhauml;ltnisses nicht im ouml;ffentlichen Inter-
esse., 101

Abgangsentschauml;digung: Keine Abgangsentschauml;digung fuuml;r einen lang-
jauml;hrigen Angestellten, der Angebote zur Weiterfuuml;hrung des Ar-
beitsverhauml;ltnisses in verauml;nderter Form ablehnt., 124

Anfechtbarkeit auml;rztliche Anordnung, Fuuml;rsorgerische Unterbringung: Verhauml;ltnis
Behandlungsplan zu einer angeordneten Massnahme: Behandlungsplan
als Grundlage fuuml;r eine Verfuuml;gung, mit der eine medizinische Mass-
nahme ohne Zustimmung der betroffenen Person vom Chefarzt der Abteilung
oder seinem Stellvertreter angeordnet werden kann. Erst die Verfuuml;gung
ist gerichtlich anfechtbar und nicht der Behandlungsplan., 150

Anhouml;rung, Fuuml;rsorgerische Unterbringung: Beschwerdefuuml;hrerin verun-
mouml;glicht gerichtliche Anhouml;rung. Konsequenzen fuuml;r das Ver-
fahren. , 152

Arbeitslosenversicherung: Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei nicht frist-
gerecht eingereichten Arbeitsbemuuml;hungen. Schadenminderungspflicht
des Versicherten., 58

Baubewilligung: Bewilligungspflicht bei Umnutzung eines Cafeacute;s mit kalter Ku-
uml;che in ein Restaurant mit warmer Kuuml;che ohne Baumassnahmen,
23

Baurecht: Bewilligungspflicht bei Umnutzung eines Cafeacute;s mit kalter Kuuml;che
in ein Restaurant mit warmer Kuuml;che ohne Baumassnahmen, 23

Behandlung ohne Zustimmung, Fuuml;rsorgerische Unterbringung: Voraussetzun-
gen fuuml;r die Anordnung von medizinischen Massnahmen ohne Zus-
timmung der betroffenen Person, 152

Behandlungsplan, Fuuml;rsorgerische Unterbringung: Im Behandlungsplan werden
keine konkreten medizinischen Massnahmen angeordnet. Er hat keinen
Verfuuml;gungscharakter und ist gerichtlich nicht anfechtbar. Fall eines
Behandlungsplans, in dem eine konkrete medizinische Massnahme ohne
Zustimmung der betroffenen Person angeordnet wurde., 150

Datenschutz: Gesuch um Sammelauskunft fuuml;r Wahlwerbung, 88
Datenschutzgesetz: Auslegung von sect; 8 Abs. 2 lit. c DSG: Inwieweit ist Wahlwer-

bung ein schutzwuuml;rdiger Zweck im Sinne des Datenschutzgesetzes?,
88
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Fuuml;rsorgerische Unterbringung, Anfechtbarkeit auml;rztliche Anordnung: Verhauml;ltnis
Behandlungsplan zu einer angeordneten Massnahme: Behandlungsplan
als Grundlage fuuml;r eine Verfuuml;gung, mit der eine medizinische Mass-
nahme ohne Zustimmung der betroffenen Person vom Chefarzt der Abteilung
oder seinem Stellvertreter angeordnet werden kann. Erst die Verfuuml;gung
ist gerichtlich anfechtbar und nicht der Behandlungsplan., 150

Fuuml;rsorgerische Unterbringung, Anhouml;rung: Beschwerdefuuml;hrerin verun-
mouml;glicht gerichtliche Anhouml;rung. Konsequenzen fuuml;r das Ver-
fahren., 152

Fuuml;rsorgerische Unterbringung, Behandlung ohne Zustimmung: Voraussetzun-
gen fuuml;r die Anordnung von medizinischen Massnahmen ohne Zus-
timmung der betroffenen Person, 152

Fuuml;rsorgerische Unterbringung, Behandlungsplan: Im Behandlungsplan werden
keine konkreten medizinischen Massnahmen angeordnet. Er hat keinen
Verfuuml;gungscharakter und ist gerichtlich nicht anfechtbar. Fall eines
Behandlungsplans, in dem eine konkrete medizinische Massnahme ohne
Zustimmung der betroffenen Person angeordnet wurde., 150

Familienzulagen: Ausbildungszulagen; Ausbildungscharakter von Praktika. Pruuml;fungsvorbereitungsphase
zu Aufnahmepruuml;fungen fuuml;r eine Ausbildung als Musical-Darsteller
ist kein anerkannter Bildungsgang im Sinne der Familienzulagengesetzge-
bung. Fehlen eines institutionellen Rahmens und eines Ausbildungsanbi-
eters., 64

Formelle Rechtsverweigerung: Umfassendes Ermessen der Gemeinden bei Strassen-
bezeichnungen. Regierungsrat muss auf Beschwerde hin aber uuml;berpruuml;fen,
ob die Gemeinden das Ermessen in Nachachtung bundesrechtlicher Vor-
gaben richtig gehandhabt haben. Unterlauml;sst er dies, liegt eine formelle
Rechtsverweigerung vor., 110

Fristwiederherstellung: Ein prozessfuuml;hrender Rechtsanwalt muss sich die Sauml;umnis
einer Drittperson zur Bezahlung des Kostenvorschusses anrechnen lassen.
Er lauml;sst die geforderte anwaltliche Sorgfaltspflicht ausser Acht, wenn
er die an die Rechtsschutzversicherung ausgelagerte Prozesshandlung zur
Bezahlung des Kostenvorschusses nicht kontrolliert. Dies ist ihm als Ver-
schulden anzurechnen, weshalb ein Fristwiederherstellungsgesuch nicht
gutgeheissen werden kann., 11

Handelsregisterrecht: Beschwerdelegitimation eines Aktionauml;rs gegen Verfuuml;gungen
des Handelsregisteramts, 142

Invalidenversicherung: Voraussetzung fuuml;r Abstellen auf ein deutlich unterdurch-
schnittliches Einkommen beim Einkommensvergleich, 41

Kuuml;ndigung: Qualifizierung einer im ouml;ffentlich-rechtlichen Arbeitsverhauml;ltnis
ausgesprochene Kuuml;ndigung als Verfuuml;gung, die folglich eine Rechts-
mittelbelehrung enthalten muss. Fehlt die Belehrung ist die Kuuml;ndigung
nicht nichtig, sondern anfechtbar., 135
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Kollegialitauml;tsprinzip: Sitzungsgeheimnis von Regierungskollegien als wichtige Vo-
raussetzung fuuml;r das Funktionieren von Exekutivbehouml;rden, 101

Kostenvorschuss: Fristansetzung zur Bezahlung eines Kostenvorschusses ist nicht
bloss Ordnungsfrist. Bei Nichtbezahlung des Kostenvorschusses innert
Frist trotz Androhung der Folgen kann die Amtshandlung unterbleiben
bzw. das Verfahren abgeschrieben werden., 11

Kostenvorschuss: Kostenvorschuss in Verfahren vor Regierungsrat, 5
Krankenversicherung: Keine sachliche Zustauml;ndigkeit des Verwaltungsgerichts

fuuml;r Beurteilung von Streitigkeiten aus Taggeldversicherungen gemauml;ss
VVG. Zustauml;ndig ist das Zivilgericht., 38

Lauml;rmrecht: Lauml;rmbeurteilung einer Armbrustschiessanlage, Anwendbarkeit
von Anhang 7 LSV, Ermittlung von Schiesshalbtagen, 28

Parteientschauml;digung an Behouml;rden: Kriterien fuuml;r das ausnahmsweise
Zusprechen einer Parteientschauml;digung an obsiegende Behouml;rden
in Verfahren vor Verwaltungsgericht, 75

Personalrecht: Keine Zustauml;ndigkeit des Verwaltungsgerichts bei einer person-
alrechtlichen Klage gegen Kirchgemeinde. Personalerlasse der Gemeinde
verweisen auf kantonales Verwaltungsverfahrensrecht, womit ein Beschw-
erdeverfahren vor Regierungsrat durchzufuuml;hren ist., 135

Personalrecht: Voraussetzungen fuuml;r die Kuuml;ndigung eines ouml;ffentlich-rechtlichen
Arbeitsverhauml;ltnisses. Verschulden des Angestellten nicht erforderlich.,
124

Politische Rechte: Teilunguuml;ltigkeit einer Volksinitiative, 82
Polizeieinsatz: Die Kosten fuuml;r polizeiliche Leistungen werden in Rechnung gestellt,

wenn die Gesetzgebung es vorsieht, so zum Beispiel bei mutwilliger Aus-
louml;sung einer Alarmierung oder wenn sich aus einer privaten Sicher-
heitseinrichtung ein Fehlalarm louml;st., 17

Raumplanungsrecht: Stadtzuger Volksinitiative laquo;Ja zur historischen Altstadtraquo;
im Widerspruch zum Grundsatz der Planbestauml;ndigkeit, 82

Realakt: Tatsauml;chliches oder schlichtes Verwaltungshandeln und informelles Ver-
waltungshandeln haben gemeinsam, dass sie keine Rechtswirkungen, son-
dern bloss einen Taterfolg beabsichtigen. Diese Handlungsformen wer-
den Realakte genannt. Auch Realakte kouml;nnen in schuuml;tzenswerte
Rechtspositionen des Buuml;rgers oder der Buuml;rgerin eingreifen. Bei
solchen Realakten kouml;nnen Betroffene von der Behouml;rde den Er-
lass von anfechtbaren Verfuuml;gungen verlangen., 70

Strassenumbenennung: Die Umbenennung einer Strasse bzw. eines Platzes darf
nur aus ouml;ffentlichem Interesse erfolgen. Der neue Name muss allge-
mein akzeptiert sein. Akzeptanz ist nicht gleichbedeutend mit fehlender
Ablehnung., 110
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Strassenverkehrsrecht: Provisorischer Sicherungsentzug, Lenken eines Fahrzeugs
unter Cannabiseinfluss, ernsthafte Zweifel an der Fahreignung aufgrund
chronischen Cannabiskonsums, Erlass einer definitiven Verfuuml;gung nach
spezialauml;rztlicher Abklauml;rung, 119

Submission: Treu und Glauben: Zuschlagsempfauml;ngerin durfte davon ausgehen,
dass die Verlagerung des Fahrzeugstandorts eine zulauml;ssige Offert-
nachbesserung war., 75

Submission: Vergabe Kehrichtlogistik 2016ndash;2023 Kanton Zug Los West, 75

Umweltrecht: Beachtung des Vorsorgeprinzips bei Erlass eines Betriebsreglements
einer Armbrustschiessanlage, 28

Unfallauml;hnliche Kouml;rperschauml;digung: Unfallauml;hnlichen Kouml;rperschauml;digung
verlangt Geschehen mit gewissem Gefauml;hrdungspotential. Bejahung
in einem Fall, in dem ein Jogger in das Training Treppenspruuml;nge unter
jeweiligem Uuml;berspringen jedes zweiten Tritts sowie Schwedenschritte
integrierte und dabei heftig einschiessende Schmerzen im rechten Knie
verspuuml;rte., 45

Unfallversicherung: Beurteilung, ob dem Joggen, verbunden mit Schwedenschritten
und Treppenspringen ein gesteigertes Gefauml;hrdungspotential zuzuerken-
nen ist. Abstellen auf Bundesgerichtsrechtsprechung zum Squat-Jumping
und Bejahung wegen der erhouml;hten Gefahr von Misstritten., 45

Unfallversicherung: Leistungskuuml;rzung im Falle eines Wagnisses. Kopfsprung in
seichtes Wasser als Wagnis., 53

Verfuuml;gung: Eine Verfuuml;gung (bzw. ein Entscheid im Sinne der Zuger Termi-
nologie, vgl. sect; 4 VRG) ist ein individueller, an den Einzelnen gerichteter
Hoheitsakt, durch den eine konkrete verwaltungsrechtliche Rechtsbeziehung
rechtsgestaltend oder feststellend in verbindlicher und erzwingbarer Weise
geregelt wird., 70

Verfahrensrecht: Bei der Erteilung von Konzessionen sind die submissionsrechtlichen
Verfahrensgrundsauml;tze der Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminierung
und der Transparenz zu beachten., 70

Verfahrensrecht: Beschwerdelegitimation eines Aktionauml;rs gegen Verfuuml;gungen
des Handelsregisteramts, 142

Verfahrensrecht: Keine sachliche Zustauml;ndigkeit des Verwaltungsgerichts fuuml;r
Beurteilung von Streitigkeiten aus Taggeldversicherungen gemauml;ss VVG.
Zustauml;ndig ist das Zivilgericht., 38

Verfahrensrecht: Keine Zustauml;ndigkeit des Verwaltungsgerichts bei einer person-
alrechtlichen Klage gegen Kirchgemeinde. Personalerlasse der Gemeinde
verweisen auf kantonales Verwaltungsverfahrensrecht, womit ein Beschw-
erdeverfahren vor Regierungsrat durchzufuuml;hren ist., 135

Verfahrensrecht: Kostenvorschuss in Verfahren vor Regierungsrat, 5
Verfahrensrechte: Beim Anspruch auf rechtliches Gehouml;r (Art. 29 Abs. 2 BV) und

beim Gebot der Fairness im Verfahren (Art. 5 und 9 BV) handelt es sich
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um elementare Verfahrensrechte, deren Verletzung zur Aufhebung einer
Verfuuml;gung bzw. eines Entscheids fuuml;hrt., 17

Verwaltungsweisungen: Gruuml;nde fuuml;r ein Abweichen von Verwaltungsweisun-
gen durch das Sozialversicherungsgericht., 58
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